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TEIL A ς ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DAS PROGRAMM 

ERASMUS+ 
 

Erasmus+ ist das EU-Programm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport für den Zeitraum 2021ς2027. 

Allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport sind Schlüsselbereiche, die die Bürgerinnen und Bürger bei ihrer 

persönlichen und beruflichen Entwicklung unterstützen. Eine hochwertige, inklusive allgemeine und berufliche Bildung 

sowie informelles und nichtformales Lernen vermitteln jungen Menschen und Teilnehmern aller Altersgruppen letztlich 

die Qualifikationen und Kompetenzen, die sie für die sinnvolle Teilhabe an der demokratischen Gesellschaft, für ihr 

interkulturelles Verständnis und für einen erfolgreichen Übergang in den Arbeitsmarkt benötigen. Aufbauend auf dem 

Erfolg des Programms im Zeitraum 2014ς2020 bemüht Erasmus+ sich verstärkt, vermehrt Möglichkeiten für eine 

höhere Zahl von Teilnehmern und ein breiteres Spektrum von Organisationen bereitzustellen und dabei insbesondere 

auf die qualitative Wirkung zu achten und zu inklusiveren und kohärenteren, ökologischeren und für das digitale 

Zeitalter gerüsteten Gesellschaften beizutragen.  

Die europäischen Bürgerinnen und Bürger müssen besser mit den Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 

ausgestattet werden, die in einer zunehmend mobilen, multikulturellen und digitalen Gesellschaft im dynamischen 

Wandel benötigt werden. Der Aufenthalt in einem anderen Land zum Studieren, Lernen und Arbeiten sollte zur Norm 

werden, ebenso wie es die Regel sein sollte, neben der Muttersprache noch zwei weitere Sprachen zu sprechen. Das 

Programm ist eine Schlüsselkomponente zur Unterstützung der Ziele des europäischen Bildungsraums, des 

Aktionsplans für digitale Bildung 2021ς2027, der EU-Jugendstrategie und des Arbeitsplans der Europäischen Union für 

den Sport. 

Wie die COVID-19-Pandemie deutlich gemacht hat, erweist sich der Zugang zu Bildung mehr denn je als wesentliche 

Voraussetzung dafür, eine rasche Erholung sicherzustellen und zugleich Chancengleichheit für alle zu fördern. Im 

Rahmen dieses Wiederaufbauprozesses eröffnet das Programm Erasmus+ neue Horizonte für seine inklusive 

Dimension, indem es Möglichkeiten für die persönliche, sozialpädagogische und berufliche Entwicklung von Menschen 

in Europa und darüber hinaus fördert, die darauf gerichtet sind, niemanden zurückzulassen. 

Um die qualitative Wirkung seiner Aktionen zu erhöhen und die Chancengleichheit zu gewährleisten, wird das 

Programm Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und mit vielfältigem kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem 

Hintergrund stärker und besser ansprechen. Insbesondere sollen Menschen mit geringeren Chancen, darunter 

Menschen mit Behinderungen und Migranten sowie Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, die in 

abgelegenen Gebieten leben oder mit sozioökonomischen Schwierigkeiten konfrontiert sind, besser erreicht werden. 

Dabei wird das Programm die Teilnehmenden, insbesondere junge Menschen, auch ermutigen, sich in der 

Zivilgesellschaft zu engagieren und zu lernen, sich daran zu beteiligen, und so das Bewusstsein für die gemeinsamen 

Werte der Europäischen Union schärfen. 

Darüber hinaus ist die Entwicklung von digitalen Qualifikationen und Kompetenzen sowie von Qualifikationen in 

zukunftsorientierten Bereichen wie Bekämpfung des Klimawandels, saubere Energie, künstliche Intelligenz, Robotik, 

Big-Data-Analyse usw. von entscheidender Bedeutung für künftiges nachhaltiges Wachstum und den Zusammenhalt in 

Europa. Das Programm kann durch Innovationsanreize und die Beseitigung der in Europa bestehenden Wissens-, 

Qualifikations- und Kompetenzdefizite einen sinnvollen Beitrag dazu leisten. EU-Unternehmen müssen ihre 

Wettbewerbsfähigkeit durch Talente und Innovationen steigern. Diese Investition in Kenntnisse, Qualifikationen und 

Kompetenzen wird Einzelpersonen ebenso wie Einrichtungen, Organisationen und der Gesellschaft insgesamt 

zugutekommen, indem sie zu nachhaltigem Wachstum beiträgt und Chancengerechtigkeit, Wohlstand und soziale 

Inklusion in Europa und darüber hinaus sicherstellt.  
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Eine weitere Herausforderung betrifft die europaweite Tendenz zu einer begrenzten Beteiligung am demokratischen 

Leben sowie eines geringen Kenntnisstands und Bewusstseins in Bezug auf europäische Fragen und ihre Auswirkungen 

auf das Leben aller europäischen Bürgerinnen und Bürger. Viele Menschen sind zögerlich oder haben Schwierigkeiten, 

sich aktiv in ihre Gemeinschaft oder in das politische und soziale Leben der Europäischen Union einzubringen und daran 

teilzunehmen. Die Stärkung der europäischen Identität und der Teilhabe junger Menschen an demokratischen 

Prozessen ist für die Zukunft der Europäischen Union von größter Bedeutung. Dieses Ziel kann auch mit Aktivitäten zum 

nichtformalen Lernen verfolgt werden, die die Fähigkeiten und Kompetenzen sowie den aktiven Bürgersinn junger 

Menschen fördern. 

Im Einklang mit den Prioritäten der Europäischen Union für eine nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft sollten die 

Projekte umweltfreundlich gestaltet werden und grüne Praktiken in alle Aspekte einbeziehen. Die beteiligten 

Organisationen und Teilnehmer sollten bei der Konzeption ihrer Projekte einen umweltfreundlichen Ansatz verfolgen, 

der sie dazu anregt, Umweltfragen zu diskutieren und mehr darüber zu erfahren, sie zum Nachdenken darüber 

veranlasst, was auf ihrer Ebene getan werden kann, und sie dabei unterstützt, alternative umweltfreundlichere Wege 

zur Durchführung ihrer Aktivitäten zu finden. 

Die Unterstützung und Erleichterung der transnationalen und internationalen Zusammenarbeit zwischen 

Organisationen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport ist von entscheidender 

Bedeutung dafür, den Menschen mehr Schlüsselkompetenzen zu vermitteln, die Zahl der frühen Schulabgänger zu 

verringern und die durch formales, informelles und nichtformales Lernen erworbenen Kompetenzen anzuerkennen. 

Zudem wird dadurch die Verbreitung von Ideen gefördert und die Weitergabe von bewährten Verfahren und 

Fachwissen sowie die Entwicklung digitaler Fähigkeiten erleichtert und somit ein Beitrag zu einer hochwertigen Bildung 

bei gleichzeitiger Stärkung des sozialen Zusammenhalts geleistet. Das Programm Erasmus+ ist eine der sichtbarsten 

Erfolgsgeschichten der Europäischen Union. Es stützt sich auf eine mehr als 30-jährige Erfahrung mit europäischen 

Programmen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport in Europa und bei Partnerschaften 

mit Drittstaaten.  

 

Der Leitfaden zum Programm Erasmus+ wurde auf der Grundlage des von der Europäischen Kommission 

angenommenen jährlichen Arbeitsprogramms entwickelt und kann entsprechend geändert werden, um die 

Prioritäten und Leitlinien des Arbeitsprogramms zu berücksichtigen, die in den kommenden Jahren angenommen 

werden. Die Umsetzung dieses Leitfadens hängt auch davon ab, ob die im Haushaltsentwurf vorgesehenen Mittel 

nach Verabschiedung des Jahreshaushaltsplans durch die EU-Haushaltsbehörde bzw. nach der Regelung der 

vorläufigen Zwölftel zur Verfügung stehen.  

 

  



ZIELSETZUNGEN UND WICHTIGE ASPEKTE DES PROGRAMMS ERASMUS+ 

 

ÜBERGEORDNETES ZIEL 

Das übergeordnete Ziel des Programms besteht darin, durch lebenslanges Lernen die bildungsbezogene, berufliche und 

persönliche Entwicklung der Menschen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport in 

Europa und darüber hinaus zu unterstützen und so zu nachhaltigem Wachstum, hochwertigen Arbeitsplätzen und 

sozialem Zusammenhalt, zur Innovationsförderung sowie zur Stärkung der europäischen Identität und des aktiven 

Bürgersinns beizutragen. Das Programm ist damit ein wichtiges Instrument zur Schaffung eines europäischen 

Bildungsraums, zur Förderung der strategischen europäischen Zusammenarbeit in der allgemeinen und beruflichen 

Bildung und ihren zugrunde liegenden sektorspezifischen Zielsetzungen, zur Intensivierung der jugendpolitischen 

Zusammenarbeit im Rahmen der Jugendstrategie der Union 2019ς2027 und zur Entwicklung der europäischen 

Dimension des Sports. 

 

SPEZIFISCHE ZIELE 

Mit dem Programm werden die nachstehenden spezifischen Ziele verfolgt: 

¶ Förderung der Lernmobilität von Einzelpersonen und Gruppen sowie der Zusammenarbeit, Qualität, Inklusion 

und Chancengerechtigkeit, Exzellenz, Kreativität und Innovation auf der Ebene von Organisationen und 

politischen Strategien im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung 

¶ Förderung der nichtformalen und informellen Lernmobilität und der aktiven Teilhabe bei jungen Menschen 

sowie der Zusammenarbeit, Qualität, Inklusion, Kreativität und Innovation auf der Ebene von Organisationen 

und politischen Strategien im Jugendbereich 

¶ Förderung der Lernmobilität von Sportpersonal sowie der Zusammenarbeit, Qualität, Inklusion, Kreativität und 

Innovation auf der Ebene von Sportorganisationen und sportpolitischen Strategien 
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PRIORITÄTEN DES PROGRAMMS ERASMUS+ 

 

Inklusion und Vielfalt 

Mit dem Programm sollen Chancengleichheit und gleicher Zugang, Inklusion, Vielfalt und Fairness bei allen 

Programmaktionen gefördert werden. Im Mittelpunkt dieser Ziele stehen die Organisationen und Menschen mit 

geringeren Chancen selbst, und vor diesem Hintergrund werden ihnen im Rahmen des Programms Mechanismen und 

Ressourcen zur Verfügung gestellt. Die Organisationen sollten ihre Projekte und Aktivitäten mit einem inklusiven Ansatz 

konzipieren und sie so einem breiten Spektrum von Teilnehmern zugänglich machen.  

Dazu ist es wichtig, dass auch die nationalen Agenturen die Projekte unterstützen, damit diese so inklusiv und vielfältig 

wie möglich sind. Ausgehend von den allgemeinen Grundsätzen und Mechanismen auf europäischer Ebene werden die 

nationalen Agenturen Pläne für Inklusion und Vielfalt ausarbeiten, um den Bedürfnissen von Menschen mit geringeren 

Chancen bestmöglich gerecht zu werden und die Organisationen, die mit diesen Zielgruppen zusammenarbeiten, in 

ihrem nationalen Kontext zu unterstützen. Gleichzeitig sind die SALTO-Ressourcenzentren, die die Durchführung des 

Programms unterstützen, ebenfalls wichtige Akteure bei der Förderung und Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung 

von Inklusion und Vielfalt, insbesondere im Hinblick auf die Gewinnung von Wissen und die Konzipierung und 

Durchführung von Aktivitäten zum Kapazitätsaufbau für das Personal der nationalen Agenturen und die Begünstigten 

des Programms. Ebenso spielt die Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) eine gleichermaßen 

wichtige Rolle für die zentral verwalteten Aktionsbereiche des Programms. In den Partnerländern sind auch die EU-

Delegationen und ς soweit vorhanden ς die nationalen Erasmus+-Büros (NEO) von entscheidender Bedeutung, um das 

Programm den Zielgruppen dieser Strategie näherzubringen.   

Zur Umsetzung dieser Grundsätze wird eine Strategie für Inklusion und Vielfalt entwickelt, die alle Programmbereiche 

abdeckt, um den Zugang eines breiteren Spektrums von Organisationen zu Finanzmitteln zu unterstützen und mehr 

Teilnehmer mit geringeren Chancen zu erreichen. Außerdem wird damit ein Rahmen für diejenigen über das Programm 

unterstützten Projekte geschaffen, die sich mit Fragen der Inklusion und der Vielfalt befassen sollen. Diese Strategie soll 

dazu beitragen, die Hindernisse zu beseitigen, mit denen verschiedene Zielgruppen beim Zugang zu solchen 

Möglichkeiten innerhalb und außerhalb Europas möglicherweise konfrontiert sind.  

Die nachstehende Liste solcher potenziellen Hindernisse ist nicht erschöpfend und eher als Referenz für Maßnahmen 

gedacht, die Menschen mit geringeren Chancen einen besseren Zugang verschaffen und sie besser erreichen sollen. Die 

folgenden Hindernisse können ς einzeln oder in Kombination ς ihrer Teilnahme im Wege stehen:  

¶ Behinderungen: Dazu gehören körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen, welche sie in 

Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der 

Gesellschaft hindern können.1  

¶ Gesundheitsprobleme: Hindernisse können sich aus Gesundheitsproblemen ergeben, darunter schwere oder 

chronische Erkrankungen oder sonstige Probleme der körperlichen oder psychischen Gesundheit, die einer 

Teilnahme am Programm entgegenstehen. 

¶ Hindernisse im Zusammenhang mit Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung: Personen, denen es aus 

                                                                 

 

1 Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen: 
https://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf 
 

https://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf


verschiedenen Gründen schwerfällt, in Systemen der allgemeinen oder beruflichen Bildung gute Leistungen zu 

erbringen, frühe Schulabgänger, NEETs (junge Menschen, die keine Schule besuchen, keiner Arbeit nachgehen und 

keine Berufsausbildung absolvieren) und gering qualifizierte Erwachsene sind möglicherweise mit Hindernissen 

konfrontiert. Obwohl andere Faktoren eine Rolle spielen können, sind diese Bildungsprobleme, auch wenn sie 

möglicherweise unter anderem mit persönlichen Umständen zusammenhängen, zumeist auf ein Bildungssystem 

zurückzuführen, das strukturelle Beschränkungen schafft und/oder die besonderen Bedürfnisse des Einzelnen nicht 

in vollem Umfang berücksichtigt. Außerdem können Hindernisse bei der Teilnahme bestehen, wenn es aufgrund 

der Struktur der Lehrpläne schwierig ist, im Rahmen des Bildungsgangs eine Lern- oder Ausbildungsmobilität im 

Ausland zu absolvieren. 

¶ Kulturelle Unterschiede: Kulturelle Unterschiede können zwar von Menschen aus allen Verhältnissen als Hindernis 

wahrgenommen werden, vor allem aber Menschen mit geringeren Chancen betreffen. Solche Unterschiede 

können ein erhebliches Hindernis für das Lernen im Allgemeinen darstellen, umso mehr für Menschen mit 

Migrations- oder Flüchtlingshintergrund ς insbesondere neu ankommende Migranten ς, Personen, die einer 

nationalen oder ethnischen Minderheit angehören, Nutzer der Gebärdensprache, Menschen mit Schwierigkeiten 

bei der sprachlichen Anpassung und der kulturellen Inklusion usw. Der Kontakt mit fremden Sprachen und 

kulturellen Unterschieden bei der Teilnahme an jeder Art von Programmaktivitäten kann abschreckend wirken und 

den Nutzen der Teilnahme in gewisser Weise einschränken. Darüber hinaus können solche kulturellen 

Unterschiede potenzielle Teilnehmer sogar davon abhalten, Unterstützung durch das Programm zu beantragen, 

was sie vollständig an der Teilnahme hindert. 

¶ Soziale Hindernisse: Soziale Anpassungsschwierigkeiten ς wie begrenzte soziale Kompetenzen, antisoziales oder 

risikoreiches Verhalten, Verurteilung als (ehemalige) Straftäter, (ehemaliger) Drogen- oder Alkoholmissbrauch ς 

oder eine soziale Marginalisierung können ein Hindernis darstellen. Weitere soziale Hindernisse ergeben sich 

möglicherweise aus familiären Verhältnissen, z. B. weil Personen als erste in der Familie ein Hochschulstudium 

absolvieren oder Eltern (besonders, wenn sie alleinerziehend sind), Betreuer, Ernährer oder Waisen sind oder weil 

sie in Heimen gelebt haben oder derzeit in einem Heim leben. 

¶ Wirtschaftliche Hindernisse: Wirtschaftliche Nachteile wie ein niedriger Lebensstandard, ein niedriges Einkommen, 

die Notwendigkeit für Lernende, zu arbeiten, um für den eigenen Lebensunterhalt aufzukommen, Abhängigkeit 

vom Sozialfürsorgesystem, Langzeitarbeitslosigkeit, prekäre Situationen oder Armut, Obdachlosigkeit, 

Verschuldung oder finanzielle Probleme usw. können ein Hindernis darstellen. Weitere Schwierigkeiten können 

sich aus der begrenzten Übertragbarkeit von Leistungen (insbesondere der Unterstützung für Menschen mit 

ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ /ƘŀƴŎŜƴύ ŜǊƎŜōŜƴΣ ŘƛŜ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ Ƴƛǘ ŘŜƴ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊƴ αƳƻōƛƭά ǎŜƛƴ ƳǸǎǎŜƴΣ ǿŜƴƴ ŘƛŜǎŜ ǎƛŎƘ ŀƴ ŜƛƴŜƴ 

weit entfernten Ort oder erst recht ins Ausland begeben. 

¶ Hindernisse im Zusammenhang mit Diskriminierung: Hindernisse können infolge von Diskriminierung in Bezug auf 

Geschlecht, Alter, ethnische Zugehörigkeit, Religion, Weltanschauung, sexuelle Orientierung, Behinderung oder 

übergreifende Faktoren (eine Kombination eines oder mehrerer der genannten Diskriminierungsgründe) auftreten. 

¶ Geografische Hindernisse: Wohnen in abgelegenen oder ländlichen Gebieten, auf kleinen Inseln oder in 

Randgebieten/Gebieten in äußerster Randlage, in städtischen Vororten, in strukturschwachen Gebieten 

(begrenzter öffentlicher Nahverkehr, unzureichende Versorgungseinrichtungen) oder in weniger entwickelten 

Gebieten in Drittländern usw. kann ein Hindernis darstellen. 
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Digitaler Wandel 

Die COVID-19-Krise hat gezeigt, wie wichtig digitale Bildung für den digitalen Wandel ist, den Europa benötigt. 

Insbesondere hat sie die gestiegene Notwendigkeit deutlich gemacht, das Potenzial digitaler Technologien für das 

Lehren und Lernen zu nutzen und digitale Kompetenzen für alle zu entwickeln. Im Einklang mit den strategischen 

Prioritäten des Aktionsplans für digitale Bildung (2021ς2027)2 soll das Programm diese Bemühungen um die 

Einbindung von Lernenden, Pädagogen, Jugendarbeitern, jungen Menschen und Organisationen auf dem Weg zum 

digitalen Wandel unterstützen.  

Das Programm unterstützt die erste strategische Priorität des Aktionsplans, die Entwicklung eines leistungsfähigen 

digitalen Bildungsökosystems, indem es in allen Arten von Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen Kapazitäten aufbaut 

und ein kritisches Verständnis dafür vermittelt, wie die Möglichkeiten der digitalen Technologien für das Lehren und 

Lernen auf allen Ebenen und für alle Bereiche genutzt und Pläne für den digitalen Wandel entwickelt werden können. 

Das Programm unterstützt auch die zweite strategische Priorität des Aktionsplans, indem es Maßnahmen zum Ausbau 

digitaler Kompetenzen und Fertigkeiten auf sämtlichen Ebenen der Gesellschaft und für alle (darunter benachteiligte 

junge Menschen, Studierende, Arbeitsuchende und Arbeitnehmer) fördert. Insbesondere geht es darum, sowohl 

grundlegende digitale Fertigkeiten als auch eine fortgeschrittene digitale Kompetenz zu fördern, die mittlerweile 

unerlässlich für den Alltag und die Fähigkeit der Menschen ist, sich in einer Welt voller Algorithmen zurechtzufinden 

und uneingeschränkt an der Zivilgesellschaft und der Demokratie teilzuhaben.  

Im Einklang mit diesen beiden strategischen Prioritäten des Aktionsplans wird eine europäische Plattform für digitale 

Bildung eingerichtet, um die Koordinierung im Bereich der digitalen Bildung auf EU-Ebene zu verbessern und zum 

Austausch bewährter Verfahren und zur Erprobung von Forschungsergebnissen beizutragen. Ziel der Plattform ist es, 

die Mitgliedstaaten durch eine engere bereichsübergreifende Zusammenarbeit, ein Netzwerk nationaler 

Beratungsdienste für digitale Bildung zum Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren in Bezug auf die einer 

digitalen Bildung förderlichen Faktoren, die Verknüpfung nationaler und regionaler Initiativen und Strategien zur 

digitalen Bildung und die Vernetzung nationaler Behörden, des Privatsektors, von Experten, Anbietern der allgemeinen 

und beruflichen Bildung sowie der Zivilgesellschaft mittels einer flexibleren Entwicklung der Politik und Praxis im 

Bereich der digitalen Bildung zu unterstützen. Darüber hinaus wird die Plattform dazu beitragen, die Umsetzung des 

Aktionsplans für digitale Bildung zu überwachen 

Das Programm sollte eine größere Zielgruppe innerhalb wie außerhalb der Union ansprechen. Dafür sollten 

Informations-, Kommunikations- und Technologieinstrumente, eine Kombination aus physischer Mobilität und 

virtuellem Lernen und die virtuelle Zusammenarbeit vermehrt zum Einsatz kommen. 

 

Umwelt und Bekämpfung des Klimawandels  

Umwelt und Klimaschutz sind für die EU heute und künftig zentrale Prioritäten. Die Mitteilung über den europäischen 

Grünen Deal3 ist die neue Wachstumsstrategie für Europa, in der die Schlüsselrolle anerkannt wird, die Schulen, 

                                                                 

 

2 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_de 
3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de 

 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de


Ausbildungseinrichtungen und Hochschulen dabei spielen, Schülerinnen und Schüler, Eltern und die gesamte 

Bevölkerung in die für einen erfolgreichen Übergang zur Klimaneutralität bis 2050 erforderlichen Veränderungen 

einzubeziehen. 

Das Programm ist daher ein zentrales Instrument für den Aufbau von Wissen, Kompetenzen und Einstellungen zum 

Thema Klimawandel und nachhaltige Entwicklung innerhalb wie außerhalb der Europäischen Union. Das Programm 

Erasmus+ stellt mehr Mobilitätsmöglichkeiten in ökologischen und zukunftsorientierten Bereichen bereit, die die 

Entwicklung von Kompetenzen fördern, die beruflichen Aussichten verbessern und die Teilnehmer mit 

Themenbereichen von strategischer Bedeutung für das nachhaltige Wachstum unseres Planeten vertraut machen. 

Besonderes Augenmerk gilt dabei der ländlichen Entwicklung (nachhaltige Landwirtschaft, Bewirtschaftung natürlicher 

Ressourcen, Bodenschutz, Bio-Landwirtschaft). In Anbetracht von Mobilität als Kernelement von Erasmus+ sollte zudem 

CO2-Neutralität angestrebt werden, indem nachhaltige Verkehrsmittel und ein verantwortungsvolleres Verhalten 

gefördert werden. 

Die Umwelt und der Kampf gegen die globale Erwärmung sind mittlerweile eine horizontale Priorität bei der 

Projektauswahl. Daher wird Projekten Vorrang eingeräumt, die dazu dienen, Kompetenzen in verschiedenen für die 

ökologische Nachhaltigkeit relevanten Branchen aufzubauen, auch im Rahmen des Beitrags von Bildung und Kultur zu 

den Zielen der nachhaltigen Entwicklung, grüne branchenspezifische Kompetenzstrategien und Methoden zu 

entwickeln, zukunftsorientierte, besser auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Lehrpläne zu erarbeiten und 

Initiativen zu konzipieren, die die geplanten Ansätze der teilnehmenden Organisationen in Bezug auf ökologische 

Nachhaltigkeit unterstützen.  

Das Programm unterstützt die Verwendung innovativer Praktiken, um Lernende, Personal und Jugendarbeiter zu 

wahren Akteuren des Wandels zu machen (z. B. für die Erhaltung von Ressourcen, die Einsparung von Energie, die 

Reduzierung von Abfall, den Ausgleich von CO2-Emissionen, die Entscheidung für nachhaltige Lebensmittel und 

Mobilitätsangebote usw.). Priorität erhalten zudem Projekte, die durch die allgemeine und berufliche Bildung, die 

Jugendarbeit und sportliche Aktivitäten Verhaltensänderungen in Bezug auf persönliche Vorlieben, kulturelle Werte 

und das Bewusstsein für eine nachhaltige Entwicklung, das Konsumverhalten und den Lebensstil fördern. 

Daher sollten sich die beteiligten Organisationen und Teilnehmer bemühen, grüne Praktiken in alle Projekte zu 

integrieren, indem sie bei der Konzeption der Aktivität einen umweltfreundlichen Ansatz verfolgen, der sie dazu anregt, 

über Umweltfragen zu diskutieren und mehr darüber zu erfahren, über lokale Aktionen nachzudenken und alternative, 

umweltfreundlichere Wege zur Durchführung ihrer Aktivitäten zu finden. 

Über Plattformen wie eTwinning und EPALE wird weiterhin unterstützendes Material erstellt und der Austausch 

wirksamer Bildungspraktiken und -konzepte zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsbelangen erleichtert. Erasmus+ ist auch ein 

wirkungsvolles Instrument, wenn es darum geht, ein breites Spektrum von Akteuren in unserer Gesellschaft (Schulen, 

Hochschulen, Berufsbildungsanbieter, Jugend- und Sportorganisationen, NRO, lokale und regionale Behörden, 

Organisationen der Zivilgesellschaft usw.) zu erreichen und einzubeziehen. 

 

Teilhabe am demokratischen Leben 

Das Programm thematisiert die begrenzte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an ihren demokratischen Prozessen 

und ihren Mangel an Wissen über die Europäische Union und soll ihnen bei der Überwindung von Schwierigkeiten 

helfen, wenn sie sich aktiv in ihre Gemeinschaft oder in das politische und soziale Leben der Union einbringen und 

daran teilnehmen wollen. Die Verbesserung der Kenntnisse der Bürgerinnen und Bürger über die Europäische Union 

von frühester Kindheit an ist entscheidend für die Zukunft der Union. Zusätzlich zur formalen Bildung kann auch 

nichtformales Lernen das Verständnis der Bürger für die Europäische Union verbessern und ihr Zugehörigkeitsgefühl 

fördern. 
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Das Programm unterstützt die aktive Bürgerschaft und Ethik im lebenslangen Lernen; es fördert die Entwicklung 

sozialer und interkultureller Kompetenzen, kritisches Denken und Medienkompetenz. Vorrang haben Projekte, durch 

die eine demokratische Teilnahme der Menschen und das soziale und zivilgesellschaftliche Engagement anhand von 

formalen und nichtformalen Lernaktivitäten gefördert werden. Der Schwerpunkt liegt darauf, für den Kontext der 

Europäischen Union zu sensibilisieren und ein entsprechendes Verständnis zu vermitteln, insbesondere was die 

gemeinsamen Werte der EU, die Grundsätze der Einheit und Vielfalt und ihr gesellschaftliches, kulturelles und 

historisches Erbe anbelangt. 

Im Bereich Jugend wurde eine Strategie für Jugendbeteiligung4 konzipiert, die einen gemeinsamen Rahmen bieten und 

die Nutzung des Programms zur Förderung der Beteiligung junger Menschen am demokratischen Leben unterstützen 

soll. 

 

WICHTIGE MERKMALE DES PROGRAMMS ERASMUS+ 

Die im Folgenden beschriebenen Aspekte des Programms verdienen besondere Aufmerksamkeit:  

 

Schutz, Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer 

Der Schutz und die Sicherheit der Teilnehmer von Projekten im Rahmen von Erasmus+ zählen zu den Grundprinzipien 

des Programms. Wer am Programm Erasmus+ teilnimmt, sollte die Lernangebote zur persönlichen und beruflichen 

Entwicklung in vollem Umfang nutzen können. Dies sollte in einer sicheren Umgebung gewährleistet werden, in der die 

Rechte aller Menschen, ihre körperliche und emotionale Unversehrtheit, ihre psychische Gesundheit und ihr 

Wohlbefinden respektiert und geschützt werden.  

Jede am Programm teilnehmende Organisation muss über wirksame Verfahren und Regelungen verfügen, um die 

Sicherheit, den Schutz und die Nichtdiskriminierung der an ihrer Aktivität Teilnehmenden zu fördern und garantieren. 

Bei Bedarf sollten minderjährige Teilnehmer (Schüler und Schülerinnen, Lernende in der beruflichen Bildung, 

Jugendliche) bei Mobilitätsaktivitäten von Erwachsenen begleitet werden. Die begleitenden Erwachsenen sollten eine 

ausreichende Qualität der Lernkomponente der Mobilitätsaktivität sowie den Schutz und die Sicherheit der 

minderjährigen Teilnehmer gewährleisten.  

Außerdem müssen alle an einer Mobilitätsaktivität im Rahmen sämtlicher Leitaktionen des Programms Erasmus+ 

beteiligten Schülerinnen und Schüler, Studierenden, Praktikantinnen und Praktikanten, Auszubildenden, erwachsenen 

Lernenden, jungen Menschen und das Personal gegen die mit ihrer Teilnahme an den Aktivitäten verbundenen Risiken 

versichert sein. Das Programm stellt den Projektträgern frei, je nach Projekttyp und je nach auf nationaler Ebene 

verfügbaren Versicherungsangeboten die am besten geeignete Versicherung auszuwählen. Zudem sind 

projektspezifische Versicherungen nicht erforderlich, wenn die Veranstalter bereits eine allgemeine Versicherung zum 

Schutz der Teilnehmer abgeschlossen haben.  

In jedem Fall muss folgender Versicherungsschutz bestehen: 

                                                                 

 

4 https:// www.salto-youth.net/rc/participation/ypstrategy/ 

https://www.salto-youth.net/rc/participation/ypstrategy/


¶ soweit zutreffend, Reiseversicherung (u. a. gegen Beschädigung oder Verlust des Gepäcks) 

¶ Haftpflichtversicherung (ggf. einschließlich Berufs- oder Privathaftpflicht) 

¶ Versicherung für Unfälle und schwere Erkrankungen (einschließlich Voll- oder Teilarbeitsunfähigkeit) 

¶ Tod (einschließlich Rückführung bei Projekten im Ausland) 
 

Außerdem sollten die Teilnehmer transnationaler Aktivitäten unbedingt im Besitz einer Europäischen 

Krankenversicherungskarte sein. Diese kostenlose Karte eröffnet den Zugang zu medizinisch notwendigen Leistungen 

des öffentlichen Gesundheitswesens in allen 27 EU-Ländern sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen zu den 

gleichen Bedingungen und Kosten (d. h. je nach Land auch kostenlos), die auch für die Bürgerinnen und Bürger des 

jeweiligen Landes gegeben sind. Weitere Informationen zu dieser Karte sowie Angaben dazu, wo Sie diese Karte 

erhalten, finden Sie unter http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559.  

Wenn Personen unter 18 Jahren an einem Projekt teilnehmen, müssen die teilnehmenden Organisationen vorab die 

Genehmigung der Eltern oder der sonstigen gesetzlichen Vertreter einholen. 

 

Mehrsprachigkeit 

Mehrsprachigkeit ist einer der Eckpfeiler des europäischen Aufbauwerks und ein starkes Symbol für das Streben der 

Europäischen Union nach Einheit in der Vielfalt. Fremdsprachen spielen eine herausragende Rolle bei den 

Kompetenzen, die die Beschäftigungsfähigkeit verbessern und die optimale Nutzung bestehender Chancen 

ermöglichen. Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, allen Bürgerinnen und Bürgern frühzeitig die Gelegenheit zum Erlernen 

von mindestens zwei Fremdsprachen zu bieten.  

Die Förderung des Spracherwerbs und der sprachlichen Vielfalt ist eines der spezifischen Ziele des Programms. 

Fehlende Sprachkenntnisse sind eines der größten Hindernisse, die einer Teilnahme an europäischen Programmen in 

den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Jugend entgegenstehen. Die Angebote zur Förderung 

sprachlicher Kompetenzen sollen die Effizienz und Wirksamkeit von Mobilität verbessern, Lernfortschritte erhöhen und 

damit zum spezifischen Ziel des Programms beitragen.  

Das Programm bietet Teilnehmern, die eine Mobilitätsaktivität durchführen, Unterstützung beim 

Fremdsprachenerwerb. In erster Linie erfolgt diese Unterstützung durch die Plattform Erasmus+-Online-

Sprachunterstützung (Online Language Support, OLS), die bei Bedarf an verschiedene Sektoren angepasst wird, da E-

Learning wegen seiner Zugänglichkeit und Flexibilität Vorteile für das Sprachenlernen bietet. Die Erasmus+-Online-

Sprachunterstützung (OLS) ermöglicht es den Teilnehmern, ihre Sprachkenntnisse zu bewerten, zu üben und zu 

verbessern. Die Plattform bietet Funktionen wie Instrumente für unterstütztes und integriertes Lernen, die Lehrkräfte 

und Jugendarbeiter in die Lage versetzen, ihre Lernenden zusätzlich zu unterstützen, und stellt eine soziale 

Netzwerkfunktion bereit, um gemeinsames Lernen zu ermöglichen. Die Erasmus+-Online-Sprachunterstützung (OLS) 

stellt auch kostenloses und frei zugängliches Sprachlernmaterial zur Verfügung. Neben der OLS können andere Formen 

der sprachlichen Unterstützung angeboten werden, um den Bedarf bestimmter Zielgruppen im Bereich des 

Fremdsprachenerwerbs zu decken, beispielsweise die Verwendung von Gebärdensprache oder Brailleschrift, die über 

die eigens dafür geschaffene Kategorie der finanziellen Inklusionsförderung finanziert werden können. 

Auch im Rahmen von Kooperationsprojekten werden der Sprachunterricht und das Sprachenlernen gefördert. 

Gegenstand von Innovation und bewährten Verfahren zur Förderung von Sprachkenntnissen können beispielsweise 

Unterrichts- und Bewertungsmethoden, die Entwicklung von Lehrmaterial, Forschungen, computerunterstützte 

Unterrichtsangebote und unternehmerische Projekte auf der Grundlage von Fremdsprachen sein. 

Die Europäische Kommission hat die Auszeichnung Europäisches Sprachensiegel (European Language Label, ELL) 

eingeführt, um Qualität anzuerkennen, den Austausch von Ergebnissen hervorragender Projekte im Bereich 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=de
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Mehrsprachigkeit zu unterstützen und das öffentliche Interesse am Sprachenlernen zu fördern. Nationale Agenturen 

werden das ELL jährlich oder alle zwei Jahre an Organisationen der allgemeinen und beruflichen Bildung verleihen, die 

ein dezentrales Erasmus+-Projekt mit ausgezeichneten Ergebnissen im Bereich des Sprachenlernens und -lehrens 

abgeschlossen haben. Dabei kann die nationale Agentur nicht nur unter mehreren Erasmus+-Projekten auswählen, 

sondern auch beschließen, das ELL an andere Initiativen mit umfassenden, inklusiven oder innovativen Ansätzen für das 

Lehren und Lernen von Sprachen zu vergeben.  

 

Internationale Dimension 

Erasmus+ weist bei den Aktivitäten in den Bereichen Mobilität, Zusammenarbeit und politischer Dialog eine 

ausgeprägte internationale Dimension (z. B. Zusammenarbeit mit Partnerländern) auf. Um die europäischen 

Organisationen bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Globalisierung, dem 

Klimawandel und dem digitalen Wandel zu unterstützen, besteht ein wichtiges Element in der Intensivierung der 

internationalen Mobilität und Zusammenarbeit mit Drittländern, wodurch die Rolle der Europäischen Union als globaler 

Akteur gestärkt wird. Parallel dazu tragen die Programmaktionen zur Förderung von Werten, Grundsätzen und 

Interessen bei, die sich an gemeinsamen Prioritäten orientieren, insbesondere in Bezug auf menschliche und 

institutionelle Entwicklung, Klimawandel, digitalen Wandel, Wachstum und Beschäftigung, verantwortungsvolle 

Verwaltungsführung sowie Frieden und Sicherheit. Das Engagement junger Menschen in Partnerländern ist ein 

wichtiges Element beim Aufbau von Gesellschaften, die stärker widerstandsfähig sind und auf gegenseitigem Vertrauen 

und interkulturellem Verständnis beruhen. 

 

Anerkennung und Validierung von Kompetenzen und Qualifikationen 

Erasmus+ unterstützt EU-Instrumente zur Förderung der Transparenz und Anerkennung von Kompetenzen, Fähigkeiten 

und Qualifikationen ς insbesondere den Europass, den Youthpass, den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR), das 

Europäische System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen (European Credit Transfer and 

Accumulation System, ECTS), den Europäischen Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung (EQAVET), das Europäische Register für Qualitätssicherung in der Hochschulbildung (European Quality 

Assurance Register, EQAR) und das Europäische Netzwerk für Qualitätssicherung in der Hochschulbildung (ENQA) ς 

sowie EU-weite Netze im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung zur Unterstützung dieser Instrumente, 

insbesondere das nationale Informationszentrum für die akademische Anerkennung (National Academic Recognition 

Information Centre, NARIC), das Euroguidance-Netzwerk, die nationalen Europass-Zentralstellen (National Europass 

Centers, NEC) und die nationalen Koordinierungsstellen für den EQR. Diese Instrumente sollen sicherstellen, dass 

Kompetenzen, Fähigkeiten und Qualifikationen in allen Teilbereichen der allgemeinen und beruflichen Bildung und auf 

dem Arbeitsmarkt auf nationaler und internationaler Ebene leichter anerkannt und besser verstanden werden können, 

und zwar unabhängig davon, ob diese im Rahmen der formalen allgemeinen und beruflichen Bildung oder in Form 

anderer Lernerfahrungen (z. B. Berufspraktikum, Freiwilligentätigkeit oder Online-Lernangebote) erworben wurden.  

Um diese Ziele zu erfüllen, sollen die verfügbaren Instrumente neuen Phänomenen wie z. B. der Internationalisierung 

der Bildung und der wachsenden Verbreitung des digitalen Lernens Rechnung tragen und die Schaffung flexibler 

Bildungswege ermöglichen, die auf die Erfordernisse und Ziele der Lernenden abgestimmt sind. Unter Umständen 



müssen diese Instrumente in der Zukunft weiterentwickelt werden, um zu stärkerer Kohärenz und zu einer 

Vereinfachung zu führen, die es Lernenden und Arbeitnehmern erlauben, ihren Lern- und Arbeitsort frei zu wählen.  

Im Jugendbereich zielen thematische Strategien5 wie der Youthpass und die Europäische Strategie für Aus- und 

Fortbildung (European Training Strategy; ETS) darauf ab, die Entwicklungen in diesen Bereichen weiter zu unterstützen. 

Weitere Informationen: https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/development-skills_de 

 

Kommunikation über die Projekte und ihre Ergebnisse im Sinne einer möglichst großen Wirkung  

Es ist entscheidend wichtig, über die Projekte und ihre Ergebnisse zu kommunizieren, um die Wirkung auf 

verschiedenen Ebenen sicherzustellen. Je nach Aktion müssen Antragsteller, die eine Förderung im Rahmen von 

Erasmus+ beantragen, ihre Kommunikationsaktivitäten so planen, dass sie während der Projektlaufzeit und im 

Anschluss daran über ihr Projekt und die dabei erzielten Ergebnisse informieren. Die Projektanträge werden anhand 

einschlägiger Kriterien bewertet, um sicherzustellen, dass diese Aspekte abgedeckt sind. Außerdem müssen die 

Antragsteller den Erfolg ihrer Kommunikationsaktivitäten sowohl qualitativ als auch quantitativ bewerten. Umfang und 

Intensität dieser Kommunikations- und Verbreitungsaktivitäten sollten im Verhältnis zu den übergeordneten 

Zielsetzungen, zum Umfang und zu den konkreten Zielen der verschiedenen Aktionen im Rahmen von Erasmus+ stehen.  

Die Begünstigten müssen bei allen Kommunikations- und Verbreitungsaktivitäten und -produkten wie Veranstaltungen, 

Internetseiten und Veröffentlichungen eindeutig auf die Unterstützung durch die Europäische Union hinweisen. 

Insbesondere müssen sie sicherstellen, dass das Emblem der Europäischen Union in sämtlichen 

Kommunikationsmaterialien enthalten ist und die Bestimmungen der Finanzhilfevereinbarung oder des 

Finanzhilfebeschlusses beachtet werden.6 Werden diese Bestimmungen nicht eingehalten, kann die Finanzhilfe des 

Begünstigten gekürzt werden. 

Für die Gestaltung eines guten Kommunikations- und Verbreitungsplans müssen die Antragsteller Folgendes 

berücksichtigen: 

¶ Kommunikationsziele: z. B. Sensibilisierung, Förderung gesellschaftlicher Werte, Entwicklung neuer 
Partnerschaften für die Zukunft oder Einflussnahme auf politische Strategien und Praktiken 

¶ Publikum oder Zielgruppe: Das sind die Menschen, die Sie erreichen möchten und die die Ergebnisse nutzen 
könnten.  Beschreiben Sie sie so konkret wie möglich. Dabei kann es sich um die allgemeine Öffentlichkeit, 
beteiligte Akteure, Sachverständige und andere interessierte Kreise, Entscheidungsträger, Medien usw. handeln. 

¶ Kanäle und Aktivitäten, mit denen das Zielpublikum erreicht werden soll: Die Antragsteller müssen die Kanäle 
und Aktivitäten auswählen, die am wirksamsten und am besten geeignet sind, um den Bedürfnissen ihres 
gewählten Zielpublikums gerecht zu werden, wie soziale Medien, Veranstaltungen und Veröffentlichungen. 

¶ Projektergebnisse: konkrete Leistungen und Resultate, etwa ein Leitfaden für bewährte Verfahren, ein praktisches 
Werkzeug oder Produkt, Forschungsberichte oder Studien, erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten usw. Die 
Ergebnisse sollten auf der Plattform für Erasmus+-Projektergebnisse geteilt oder bekannt gemacht werden 
(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en). 

¶ Zeitplan: Sie müssen wirksam planen, wann verschiedene Aktivitäten durchgeführt werden (verknüpft mit dem 

                                                                 

 

5 Die Strategien sind hier abrufbar: https://www.salto-youth.net/ 
6 Hinweise zur Verwendung der visuellen Identität der Europäischen Kommission, einschließlich des Emblems der Europäischen Union, finden Sie 
unter https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en#documents. 

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/development-skills_de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en#documents
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Arbeitsplan/Meilensteinen), realistische Ziele vereinbaren und Flexibilität je nach Projektfortschritt, veränderten 
Bedürfnissen des Zielpublikums oder der Zielgruppe sowie der Entwicklung von Regelungen oder Verfahren 
gewährleisten.  

¶ Wichtigste Leistungsindikatoren: Indikatoren sind ein wertvolles Managementinstrument, um die Fortschritte bei 
der Umsetzung des Kommunikations- und Verbreitungsplans zu überwachen (und bei Bedarf Anpassungen zu 
ermöglichen) und den Erfolg bei der Verwirklichung der Ziele zu messen.  

 

Anforderung eines freien Zugangs zu Bildungsmaterialien im Rahmen von Erasmus+ 

Erasmus+ fördert den freien Zugang zu Projektergebnissen für Lern-, Unterrichts- und Ausbildungszwecke sowie für die 

Jugendarbeit. Erasmus+-Begünstigte sind insbesondere verpflichtet, Bildungsressourcen und pädagogische Werkzeuge, 

die im Zusammenhang mit durch das Programm geförderten Projekten erstellt wurden ς beispielsweise Dokumente, 

Medien, Software oder anderen Materialien ς im Rahmen einer offenen Lizenz der Öffentlichkeit kostenlos zur 

Verfügung zu stellen. Die Materialien müssen ohne Kosten oder Beschränkungen leicht zugänglich und auffindbar sein, 

und die offene Lizenz muss es der Öffentlichkeit ermöglichen, die jeweilige Ressource zu nutzen, wiederzuverwenden, 

ŀƴȊǳǇŀǎǎŜƴ ǳƴŘ Ƴƛǘ ŀƴŘŜǊŜƴ Ȋǳ ǘŜƛƭŜƴΦ aŀǘŜǊƛŀƭƛŜƴ ŘƛŜǎŜǊ !Ǌǘ ǿŜǊŘŜƴ ŀƭǎ αŦǊŜƛŜ [ŜƘǊ- ǳƴŘ [ŜǊƴƳŀǘŜǊƛŀƭƛŜƴά όhǇŜƴ 

Educational Resources, OER) bezeichnet. Um dieses Ziel erreichen zu können, müssen die Ressourcen in editierbarer 

digitaler Form auf eine geeignete, frei zugängliche Plattform hochgeladen werden. Erasmus+ legt den Begünstigen zwar 

nahe, freie Lizenzen mit den geringsten Einschränkungen7 anzuwenden, doch können die Begünstigten auch Lizenzen 

wählen, die gewisse Beschränkungen mit sich bringen, beispielsweise die gewerbliche Nutzung durch Dritte 

einschränken oder Dritte dazu verpflichten, die gleiche Lizenz auch auf abgeleitete Arbeiten anzuwenden, wenn dies 

der Beschaffenheit des Projekts und der Art des Materials angemessen ist und für die Öffentlichkeit weiterhin die 

Möglichkeit besteht, die Ressource zu nutzen, wiederzuverwenden, anzupassen und mit anderen zu teilen. Der freie 

Zugang ist zwingend vorgeschrieben und muss unbeschadet etwaiger Rechte des geistigen Eigentums der Begünstigten 

gewährt werden. 

 

Freier Zugang zu Forschungsergebnissen und Daten im Rahmen von Erasmus+ 

Erasmus+ ermutigt die Begünstigten, Forschungsergebnisse über frei zugängliche Pfade zu veröffentlichen, d. h. ohne 

Kosten oder andere Zugangsbeschränkungen. Die Begünstigten werden darüber hinaus ermutigt, für diese 

Forschungsergebnisse freie Lizenzen zu verwenden. Wann immer dies möglich ist, sollten im Rahmen von Projekten 

erfasste 5ŀǘŜƴ ŀƭǎ αƻŦŦŜƴŜ 5ŀǘŜƴά ǾŜǊǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ŀƭǎƻ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŜƛƴŜǊ ŦǊŜƛŜƴ [ƛȊŜƴȊΣ ƛƴ ŜƛƴŜƳ ƎŜŜƛƎƴŜǘŜƴ 

Format und auf einer entsprechend geeigneten offenen Datenplattform. 

  

WIE IST DAS PROGRAMM ERASMUS+ STRUKTURIERT? 

Zur Verwirklichung seiner Ziele sieht das Programm Erasmus+ im Zeitraum 2021ς2027 die Umsetzung folgender 

Aktionen vor: 

                                                                 

 

7 Zum Beispiel die weitverbreiteten Lizenzen des Typs Creative Commons Attribution oder Creative Commons Attribution-Share Alike für kreative 
Werke, die GNU Public License und GNU Lesser Public License für Software oder die Open Database License für Datenbanken. 



LEITAKTION 1 ς LERNMOBILITÄT VON EINZELPERSONEN 

Diese Leitaktion unterstützt: 

¶ die Mobilität von Lernenden und von Personal: Chancen für Schüler, Studierende, Praktikanten, junge Menschen, 
Hochschullehrer und sonstige Lehrkräfte sowie für Jugendarbeiter, Trainer, Personal von Ausbildungseinrichtungen 
und Organisationen der Zivilgesellschaft zum Lernen und/oder zum Erwerb von Berufserfahrung im Ausland 
 

¶ Aktivitäten zur Förderung der Jugendbeteiligung: von jungen Menschen geleitete lokale und transnationale 
Initiativen, die von informellen Gruppen junger Menschen und/oder Jugendorganisationen durchgeführt werden, 
um jungen Menschen dabei zu helfen, sich im demokratischen Leben zu engagieren und zu lernen, sich daran zu 
beteiligen, das Bewusstsein für die gemeinsamen Werte und Grundrechte der Europäischen Union zu schärfen, 
junge Menschen und Entscheidungsträger auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene zusammenzubringen und 
zu den gemeinsamen Zielen der Europäischen Union beizutragen 

 

¶ DiscoverEU-Aktivitäten: eine Aktion, die jungen Menschen im Alter von 18 Jahren die Möglichkeit bietet, im 
Rahmen einer informellen Bildungsaktivität eine erste, zeitlich befristete Einzel- oder Gruppenerfahrung mit Reisen 
in ganz Europa zu machen, damit sie ihr Zugehörigkeitsgefühl zur Europäischen Union entwickeln und ihre 
kulturelle Vielfalt entdecken können 
 

¶ Das Programm bietet Teilnehmern, die eine Mobilitätsaktivität im Ausland durchführen, Gelegenheiten für den 
Fremdsprachenerwerb. In erster Linie erfolgt diese Unterstützung durch das Instrument Erasmus+-Online-
Sprachunterstützung (Online Language Support, OLS), das bei Bedarf an verschiedene Sektoren angepasst wird, da 
E-Learning wegen seiner Zugänglichkeit und Flexibilität Vorteile für das Sprachenlernen bietet. In besonderen 
Fällen, d. h. wenn Online-Lernen nicht das beste Instrument ist, um die Zielgruppe zu erreichen, werden zusätzliche 
Formen der Sprachunterstützung angeboten. 

 

LEITAKTION 2 ς ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN 

Diese Leitaktion unterstützt: 

Partnerschaften für Zusammenarbeit, darunter:  

¶ Kooperationspartnerschaften: Das vorrangige Ziel von Kooperationspartnerschaften besteht darin, es 
Organisationen zu ermöglichen, die Qualität und Relevanz ihrer Aktivitäten zu erhöhen, ihre Partnernetzwerke 
auszubauen und zu stärken und ihre Fähigkeit zu verbessern, auf transnationaler Ebene gemeinsam tätig zu 
werden, indem sie die Internationalisierung ihrer Tätigkeiten fördern, neue Verfahren und Methoden 
austauschen oder entwickeln sowie Ideen austauschen und sich mit ihnen auseinandersetzen. 
 

¶ Kleinere Partnerschaften: Mit dieser Aktion soll der Zugang zum Programm auf kleinere Akteure und Personen 
ausgeweitet werden, die durch Maßnahmen in den Bereichen Schulbildung, Erwachsenenbildung, allgemeine 
und berufliche Bildung, Jugend und Sport nur schwer zu erreichen sind. Mit im Vergleich zu den 
Kooperationspartnerschaften geringeren Finanzhilfen für Organisationen, einer kürzeren Laufzeit und 
einfacheren administrativen Anforderungen zielt diese Aktion darauf ab, Basisorganisationen und neue 
Programmteilnehmer sowie weniger erfahrene Organisationen zu erreichen und so die Zutrittsschranken für 
Organisationen mit geringerer organisatorischer Kapazität zu verringern. 
 

Partnerschaften für Exzellenz, darunter:  

¶ Europäische Hochschulen: Mit dieser Aktion wird die Herausbildung von Bottom-up-Netzwerken von 
Hochschuleinrichtungen unterstützt, die die grenzüberschreitende Zusammenarbeit durch die Entwicklung 
gemeinsamer langfristiger Strategien für hochwertige Bildung, Forschung und Innovation auf der Grundlage 
einer gemeinsamen Vision und geteilter Werte auf ein höheres Anspruchsniveau befördern werden. 
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¶ Zentren der beruflichen Exzellenz: Diese Initiative unterstützt die Entwicklung transnationaler Plattformen von 
Zentren der beruflichen Exzellenz, die eng in lokale und regionale Strategien für Wachstum, Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit integriert sind, und unterstützt gleichzeitig den allgemeinen Strukturwandel und die 
Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union. 

¶ Erasmus+-Lehrkräfteakademien: Übergeordnetes Ziel dieser Aktion ist die Schaffung europäischer 
Partnerschaften von Anbietern im Bereich Lehrkräfteaus- und -weiterbildung mit dem Ziel, 
Lehrkräfteakademien unter dem Dach von Erasmus+ einzurichten, die eine europäische und internationale 
Perspektive für die Lehrkräfteausbildung entwickeln werden. Diese Akademien werden Mehrsprachigkeit und 
kulturelle Vielfalt fördern, die Lehrkräfteausbildung im Einklang mit den bildungspolitischen Prioritäten der EU 
entwickeln und zu den Zielen des europäischen Bildungsraums beitragen. 

¶ Erasmus-Mundus-Aktion: Ziel dieser Aktion ist die Förderung von Exzellenz und der weltweiten 
Internationalisierung von Hochschuleinrichtungen durch Studienprogramme ς auf Ebene von 
Masterstudiengängen ς, die von Hochschuleinrichtungen mit Sitz in Europa gemeinsam durchgeführt und 
gegenseitig anerkannt werden und Einrichtungen in anderen Ländern der Welt offen stehen. 
 
 

Partnerschaften für Innovation, darunter:  

¶ Allianzen für Innovation: Ziel dieser Aktion ist es, die strategische Zusammenarbeit zwischen den 
Hauptakteuren in der Hochschulbildung und Berufsbildung sowie der Wirtschaft und Forschung ς dem 
α²ƛǎǎŜƴǎŘǊŜƛŜŎƪά ς zu verstärken, um Innovation und Modernisierung der Systeme der allgemeinen und 
beruflichen Bildung zu fördern, indem die richtigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen ermittelt und 
bereitgestellt werden, um die künftige Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt in Sektoren und Bereichen zu decken, 
die für nachhaltiges Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit Europas von strategischer Bedeutung sind. 

¶ Zukunftsorientierte Projekte: Ziel dieser Aktion ist es, Innovation, Kreativität und elektronische Partizipation 
sowie soziales Unternehmertum in verschiedenen Bereichen der allgemeinen und beruflichen Bildung, der 
Jugendarbeit und des Sports zu fördern. Sie wird zukunftsorientierte Ideen unterstützen, die sich an den 
wichtigsten europäischen Prioritäten orientieren und das Potenzial haben, sich durchzusetzen und einen 
Beitrag zur Verbesserung der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung, des Jugendbereichs und des 
Sports zu leisten sowie in Bezug auf Methoden und Verfahren einen erheblichen Innovationseffekt für alle 
Arten des Lernens und aktive Möglichkeiten der Teilhabe zugunsten des sozialen Zusammenhalts in Europa zu 
erzielen. 

Projekte zum Kapazitätsaufbau im Bereich Jugend: Diese Aktion unterstützt die Zusammenarbeit und den Austausch 
im Jugendbereich zwischen Organisationen der Programmländer und der Partnerländer und erstreckt sich auf 
Aktivitäten des nichtformalen Lernens. Ein Schwerpunkt liegt darauf, die Kapazitäten von Organisationen, die mit 
jungen Menschen außerhalb formaler Lernkontexte arbeiten, zu stärken und zugleich die aktive Beteiligung junger 
Menschen zu gewährleisten. 

Gemeinnützige Sportveranstaltungen: Mit dieser Aktion werden die Vorbereitung, die Organisation und die 
Nachbereitung gemeinnütziger Sportveranstaltungen unterstützt, die entweder in einem einzigen Land oder in 
mehreren Ländern von gemeinnützigen Organisationen oder im Sportbereich tätigen öffentlichen Einrichtungen 
organisiert werden. Ziel dieser Veranstaltungen ist es, die Sichtbarkeit der Erasmus+-Sportaktionen zu erhöhen und das 
Bewusstsein für die Rolle des Sports bei der Förderung von sozialer Inklusion, Chancengleichheit und 
gesundheitsfördernder körperlicher Betätigung zu schärfen. 

Online-Plattformen wie eTwinning, die Elektronische Plattform für Erwachsenenbildung in Europa (EPALE), das School 
Education Gateway (SEG) und das Europäische Jugendportal bieten einen Raum für die virtuelle Zusammenarbeit, 
Datenbanken für die Partnerfindung, praxisbezogene Gemeinschaften und andere Online-Dienste für Lehrkräfte, 
Jugendarbeiter, politische Entscheidungsträger und andere Praktiker sowie für Schülerinnen und Schüler, junge 
Menschen und erwachsene Lernende in Europa und in Drittländern. 
 

 

 



LEITAKTION 3 ς UNTERSTÜTZUNG DER POLITIKENTWICKLUNG UND DER POLITISCHEN ZUSAMMENARBEIT 

Diese Leitaktion unterstützt: 

die Aktion α5ƛŜ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜ WǳƎŜƴŘ ǾŜǊŜƛƴǘά (European Youth Together), die sich an Jugendorganisationen an der Basis 

richtet, die grenzübergreifende Partnerschaften aufbauen wollen, d. h. bestrebt sind, ihren Aktivitäten eine 

europäische Dimension zu verleihen. Ziel ist es, neue Anträge von Organisationen zu fördern, die auf europäischer 

Ebene noch nicht fest etabliert sind.  

Darüber hinaus umfasst diese Leitaktion:  

¶ Aktionen zur Vorbereitung und Unterstützung der Umsetzung der politischen Agenda der EU in den Bereichen 
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, einschließlich sektorspezifischer Zielsetzungen für die 
Hochschul-, Berufs-, Schul- und Erwachsenenbildung, insbesondere durch die Erleichterung der Verwaltung und 
Anwendung der offenen Methoden der Koordinierung 

¶ Durchführung von Tests europäischer politischer Strategien unter Federführung hoher öffentlicher Stellen und 
durch praktische Erprobung politischer Maßnahmen in mehreren Ländern unter Anwendung verlässlicher 
Evaluierungsmethoden. Finanzielle Unterstützung wird im Einklang mit der EU-Jugendstrategie auch den 
Strukturen für die Leitung der nationalen Arbeitsgruppe gewährt, die von der jeweiligen nationalen Behörde im 
Rahmen des EU-Jugenddialogs auf nationaler Ebene benannt wurde. 

¶ Aktionen zur Sammlung von Fakten und Wissen über Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung, der 
Jugendarbeit und des Sports auf nationaler und europäischer Ebene, um eine fundierte Politikgestaltung zu 
erleichtern. Die Sammlung und Analyse der Fakten erfolgt durch EU-weite oder internationale Erhebungen und 
Studien sowie durch Nutzung von thematischem und länderspezifischem Fachwissen. 

¶ Aktionen zur Verbesserung der Transparenz und der Anerkennung von Kompetenzen und Qualifikationen und zur 
Erleichterung der Übertragung von Leistungspunkten, um Maßnahmen zur Qualitätssicherung zu unterstützen und 
die Validierung nichtformalen und informellen Lernens sowie Konzepte zum Kompetenzmanagement und 
entsprechende Beratung zu fördern. Dieser Bereich umfasst auch die Unterstützung nationaler und europäischer 
Stellen oder Netzwerke, die den europaweiten Austausch erleichtern, sowie die Entwicklung flexibler Lernpfade 
zwischen verschiedenen Bereichen der allgemeinen und beruflichen Bildung und der Jugendarbeit sowie zwischen 
formalen, nichtformalen und informellen Lernumgebungen. 
Aktionen zur Förderung des politischen Dialogs mit Interessenträgern innerhalb und außerhalb der Europäischen 
Union, z. B. durch Konferenzen, Veranstaltungen und andere Aktivitäten, an denen politische Entscheidungsträger, 
Praktiker und sonstige Interessenträger in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport 
beteiligt sind, um das Bewusstsein für die einschlägigen politischen Agenden der EU zu schärfen und Europa als 
ausgezeichneten Studien- und Forschungsstandort zu fördern 

¶ Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen mit weithin anerkannter Erfahrung und Analysekompetenz 
(z. B. mit der OECD und dem Europarat), um die Auswirkungen und den Mehrwert politischer Maßnahmen in den 
Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport zu verstärken 

 

JEAN-MONNET-AKTIONEN 

Die Jean-Monnet-Aktionen unterstützen:  

¶ Jean-Monnet-Aktion im Bereich der Hochschulbildung: Mit dieser Aktion werden Hochschuleinrichtungen 
innerhalb und außerhalb Europas dabei unterstützt, die Lehre und Forschung zum Thema europäische Integration 
sowie die politische Debatte und den Austausch zwischen Hochschulen und politischen Entscheidungsträgern über 
die politischen Prioritäten der Union zu fördern. Folgende Teilaktionen werden unterstützt: Jean-Monnet-Module: 
kurze Lehrprogramme in einem oder mehreren Fächern im Bereich EU-Studien; Jean-Monnet-Lehrstühle: längere 
Lehrstühle mit einer Spezialisierung in EU-Studien für einzelne Hochschulprofessoren, Jean-Monnet-
Spitzenforschungszentren: Zentren, die Kenntnisse hochrangiger Experten aus verschiedenen Fächern im Bereich 
EU-Studien zusammentragen sowie transnationale Aktivitäten und strukturelle Beziehungen zu akademischen 
Einrichtungen in anderen Ländern entwickeln 
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¶ Jean-Monnet-Aktion in anderen Bereichen der allgemeinen und beruflichen Bildung: Diese Aktion fördert das 
Wissen über die Europäische Union in Schulen und Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung in den 
Programmländern. Sie soll Bildungsanbietern die Möglichkeit zur Entwicklung und Vermittlung von Inhalten für 
Lernende geben, Anbietern im Bereich der Lehrkräfteausbildung die Unterstützung von Lehrkräften mit Methoden 
und aktualisiertem Wissen zu EU-Themen ermöglichen sowie die Debatte und den Austausch zwischen Vertretern 
und Akteuren von Schulen und Berufsbildungseinrichtungen über das Lernen im Zusammenhang mit EU-Themen 
fördern. Folgende Teilaktionen werden unterstützt: Schulungen für Lehrkräfte: Konzeption und Bereitstellung 
strukturierter Weiterbildungsangebote zu EU-Themen für Lehrkräfte; Netzwerke: Austausch von bewährten 
Verfahren und Vermittlung von Erfahrungen mit dem Co-Teaching innerhalb einer Gruppe von Ländern    

 

¶ Unterstützung für im Rahmen des Programms benannte Einrichtungen: Mit der Aktion werden Einrichtungen 
unterstützt, die ein Ziel von europäischem Interesse verfolgen und der Union, ihren Mitgliedstaaten und ihren 
Bürgerinnen und Bürgern hochwertige Dienstleistungen in bestimmten vorrangigen Themenbereichen anbieten. 
Die Hauptaktivitäten und die Öffentlichkeitsarbeit dieser Einrichtungen umfassen Forschungsarbeiten, darunter die 
Erhebung von Daten und ihre Analyse zur Vorbereitung künftiger politischer Maßnahmen, Präsenz- und Online-
Schulungen für künftige Mitarbeiter internationaler Organisationen und für Beamte, insbesondere in den 
Bereichen Justiz und Verwaltung, die Organisation von Veranstaltungen zu vorrangigen Themen für die Union und 
die Verbreitung spezifischer Ergebnisse und allgemeiner Informationen für die breite Öffentlichkeit. 

 

 

FINANZAUSSTATTUNG 

Für das Programm ist eine vorläufige Finanzausstattung im Umfang von insgesamt mehr als 26 Mrd. EUR8 aus dem EU-

Haushalt für einen Zeitraum von sieben Jahren (2021ς2027) vorgesehen. Der Jahreshaushalt wird von der 

Haushaltsbehörde angenommen. Die einzelnen Schritte zur Annahme des EU-Haushalts werden unter folgender 

Adresse erläutert: 

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/preparation_de   

Informationen über die für die einzelnen Aktionen jeweils verfügbare Finanzausstattung sind dem Jährlichen 

Arbeitsprogramm Erasmus+ für 2021 zu entnehmen:  

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_de) 

                                                                 

 

8 Die vorläufige Finanzausstattung des Programms beträgt 24,574 Mrd. Euro zu jeweiligen Preisen mit einer zusätzlichen Aufstockung um 
1,7 Mrd. Euro zu Preisen von 2018. 

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/preparation_de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_de


 

 

WER FÜHRT DAS PROGRAMM ERASMUS+ DURCH? 

Die Europäische Kommission 

Für die Durchführung von Erasmus+ ist in letzter Instanz die Europäische Kommission zuständig. Sie verwaltet das 

Gesamtbudget und legt laufend Prioritäten, Ziele und Kriterien des Programms fest. Weiterhin lenkt und überwacht sie 

die allgemeine Durchführung, Nachverfolgung und Bewertung des Programms auf europäischer Ebene. Die Europäische 

Kommission trägt auch die Gesamtverantwortung für die Überwachung und die Koordinierung der für die Durchführung 

des Programms erforderlichen nationalen Strukturen.  

Auf europäischer Ebene ist die Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) der Europäischen 

Kommission für die Durchführung einer Reihe von Aktionen des Programms Erasmus+ zuständig. Zusätzlich zu den in 

diesem Leitfaden enthaltenen Informationen werden die jeweiligen Aufforderungsunterlagen und Antragsformulare für 

die in diesem Leitfaden behandelten und von der Exekutivagentur verwalteten Aktionen im Portal für Ausschreibungen 

und Finanzierungsmöglichkeiten veröffentlicht: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home.  

Die Exekutivagentur ist für den gesamten Verlauf der betreffenden Projekte von der Werbung für das Programm über 

die Bewertung der Finanzhilfeanträge und die Projektüberwachung vor Ort bis hin zur Verbreitung von Projekt- und 

Programmergebnissen zuständig. Außerdem ist sie für die Veröffentlichung spezifischer Aufforderungen zur 

Einreichung von Vorschlägen im Zusammenhang mit verschiedenen Aktionen des Programms zuständig, die in diesem 

Leitfaden nicht behandelt werden. 

Die Europäische Kommission ist insbesondere über die Exekutivagentur auch für Folgendes zuständig: 

¶ Durchführung von Studien in Bereichen, die im Rahmen des Programms gefördert werden 

¶ Durchführung von Forschungsarbeiten und faktengestützten Aktivitäten im Rahmen des Eurydice-Netzes 

¶ Verbesserung der Wahrnehmbarkeit und der systemischen Auswirkungen des Programms durch Aktivitäten 
zur Verbreitung und Nutzung der Programmergebnisse 

¶ Gewährleistung des Vertragsmanagements und der Finanzierung von Stellen und Netzen, die im Rahmen von 
Erasmus+ gefördert werden, und 

¶ Durchführung von Ausschreibungen für Dienstleistungen im Rahmen des Programms  
 

 

Nationale Agenturen 

Die Durchführung des Programms Erasmus+ erfolgt im Wesentlichen im Wege der indirekten Verwaltung, d. h. die 

Europäische Kommission beauftragt die nationalen Agenturen mit der Verwaltung der Mittel. In Anbetracht der Vielfalt 

der nationalen Systeme in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Jugend soll die Verwaltung von 

Erasmus+ möglichst nahe bei den Begünstigten erfolgen. Dazu hat jedes Programmland mindestens eine nationale 

Agentur eingerichtet (die entsprechenden Kontaktdaten sind zu finden unter: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_de). Die nationalen Agenturen sollen das Programm auf 

nationaler Ebene fördern und durchführen. Außerdem fungieren sie als Schnittstelle zwischen der Europäischen 

Kommission und den teilnehmenden Organisationen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene. Sie sollen: 

¶ angemessen über das Programm Erasmus+ informieren 

¶ ein faires und transparentes Auswahlverfahren für Projektanträge auf Förderung in ihrem Land durchführen 

¶ die Durchführung des Programms in ihrem Land überwachen und bewerten 

¶ Antragsteller und teilnehmende Organisationen während der gesamten Projektlaufzeit unterstützen 

¶ wirksam mit dem Netzwerk der nationalen Agenturen und mit der Europäischen Kommission zusammenarbeiten 

¶ die Wahrnehmbarkeit des Programms gewährleisten und 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_de


 

 

¶ die Verbreitung und die Nutzung der Programmergebnisse auf lokaler und nationaler Ebene fördern  
 

Außerdem spielen die nationalen Agenturen eine wichtige Rolle als zwischengeschaltete Stellen bei der qualitativen 

Entwicklung und Durchführung des Programms Erasmus+, indem sie:  

¶ Projekte und Aktivitäten wie Schulungs- und Kooperationsaktivitäten und Netzwerkaktivitäten ς auch über die mit 
dem Lebenszyklusmanagement eines Projekts verbundenen Aufgaben hinaus ς durchführen, die die hochwertige 
Umsetzung des Programms unterstützen und/oder politische Entwicklungen in den im Rahmen des Programms 
geförderten Bereichen anstoßen  

¶ neue Programmteilnehmer, weniger erfahrene Organisationen und Zielgruppen mit geringeren Chancen 
unterstützen, um Hindernisse zu überwinden, die einer uneingeschränkten Teilnahme am Programm 
entgegenstehen 

¶ sich um die Zusammenarbeit mit externen Stellen und nationalen Behörden bemühen, um die Auswirkungen des 
Programms in ihrem jeweiligen Aktionsbereich, in ihrem Land und in der Europäischen Union zu verstärken 

 

Die nationalen Agenturen sollen die Nutzer in allen Phasen des Programms betreuen ς vom Erstkontakt über das 

Antragsverfahren bis zur Durchführung und zur abschließenden Bewertung eines Projekts. Dieser Grundsatz steht nicht 

in Widerspruch zum Anspruch der Fairness und der Transparenz der Auswahlverfahren. Dem Grundsatz liegt vielmehr 

die Überzeugung zugrunde, dass einige Zielgruppen des Programms verstärkt durch Anleitungs-, Beratungs-, 

Überwachungs- und Schulungssysteme unterstützt werden müssen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt 

sind, damit echte Chancengleichheit für alle gewährleistet werden kann.  

Die jeweiligen Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen für die von den nationalen Erasmus+-Agenturen 

verwalteten Aktionen werden auf der Erasmus+-Website veröffentlicht9 und auf den Websites der nationalen 

Agenturen bekannt gemacht.  

 

 

  

                                                                 

 

9 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_de 
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WELCHE ANDEREN STELLEN SIND AN DER DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS BETEILIGT?  

Neben den oben genannten Einrichtungen bringen die folgenden Ressourcenzentren und Informationsbüros, 

Plattformen sowie Wissens- und Expertennetzwerke zusätzlichen Sachverstand in die Durchführung des Programms 

Erasmus+ ein: 

 

RESSOURCENZENTREN UND INFORMATIONSBÜROS 

SALTO-Ressourcenzentren  
 

Ziel der SALTO-Ressourcenzentren ist es, die Qualität und Wirkung des Programms Erasmus+ auf systemischer Ebene 
durch die Bereitstellung von Fachwissen, Ressourcen, Informationen und Ausbildungsaktivitäten in spezifischen 
Bereichen für nationale Agenturen sowie andere an der allgemeinen und beruflichen Bildung und der Jugendarbeit 
beteiligte Akteure zu verbessern. Zu diesen Aktivitäten gehört unter anderem die Organisation von Schulungen, 
Seminaren, Workshops, Studienaufenthalten, Foren und Aktivitäten zur Förderung von Zusammenarbeit und zur 
Begründung von Partnerschaften zu wichtigen Erasmus+-Themen.  
 
ALLGEMEINE UND BERUFLICHE BILDUNG  
 
Darüber hinaus hat das SALTO-Zentrum in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung die Aufgabe: 

¶ eine Plattform für europäische Ausbildungsaktivitäten zu bieten 

¶ es den Beteiligten unter anderem zu ermöglichen, die Kapazitäten ihrer Organisationen zu entwickeln, um die 
Möglichkeiten von Erasmus+ voll auszuschöpfen, bewährte Verfahren in allen europäischen Ländern 
auszutauschen, Partner zu finden oder die Wirkung ihrer Projekte auf europäischer Ebene zu steigern 

 
JUGEND  
 
Im Bereich Jugend umfasst die Arbeit der SALTO-Zentren auch:  

¶ die Förderung der Anerkennung des nichtformalen und informellen Lernens 

¶ die Entwicklung und Dokumentation von Methoden und Instrumenten für Ausbildungsangebote und Jugendarbeit  

¶ die Vermittlung eines Überblicks über Schulungsangebote in Europa für Fachkräfte der Jugendarbeit im Rahmen 
des Europäischen Trainingskalenders  

¶ die Herausgabe praktischer Publikationen und Anleitungen  

¶ die Bereitstellung aktueller Informationen über Jugendarbeit in Europa  

¶ die Bereitstellung einer Datenbank mit Informationen zu Lehrkräften und anderen im Bereich Jugend und Bildung 
tätigen Personen   

¶ die Koordinierung der Umsetzung des Youthpass, des Instruments zur Unterstützung der Validierung von 
nichtformalen und informellen Lernergebnissen in der Jugendmobilität und Jugendarbeit  

 
Die SALTO-Zentren im Bereich Jugend haben entweder einen thematischen Schwerpunkt (Partizipation und 
Information, Inklusion und Vielfalt, Ausbildung und Zusammenarbeit) oder einen geografischen Schwerpunkt (Länder 
der Östlichen Partnerschaft und Russland, südlicher Mittelmeerraum, westlicher Balkan). 
 
Mehr Informationen finden Sie unter: www.salto-et.net und www.salto-youth.net 
 
 
Otlas, die Partnerdatenbank für Organisationen im Bereich der Jugendarbeit 
 
Eines der von den SALTO-Ressourcenzentren für die Jugend entwickelten und bereitgestellten Instrumente ist Otlas, die 
zentrale Online-Partnerdatenbank für Organisationen im Bereich der Jugendarbeit. Die Organisationen können ihre 
Kontaktdaten und Interessenschwerpunkte in Otlas eingeben und nach Partnern für Projektideen suchen.  
 
Weitere Informationen: www.salto-youth.net/otlas oder www.otlas.eu  

http://www.otlas.eu/


 

 

 

 

Nationale Erasmus+-Büros 

In den betreffenden Partnerländern (Westbalkan, Länder des östlichen und südlichen Mittelmeerraums, Russland und 

Zentralasien) unterstützen die nationalen Erasmus+-Büros (NEO) die Kommission, die Exekutivagentur und die lokalen 

Behörden bei der Durchführung des Programms Erasmus+. Sie sind in diesen Ländern die Anlaufstelle für die am 

Programm Erasmus+ beteiligten Interessenträger im Hochschulbereich. Sie tragen zur Aufklärung über das Programm 

bei und fördern die Wahrnehmbarkeit, Relevanz, Effektivität und Wirkung der internationalen Dimension von 

Erasmus+. 

Die nationalen Erasmus+-Büros sind zuständig für: 

¶ die Bereitstellung von Informationen über Aktivitäten im Rahmen von Erasmus+, an denen sich die jeweiligen 
Länder beteiligen können (unter anderem in den Bereichen Hochschulbildung, Jugend und Berufsbildung, sofern 
zutreffend) 

¶ die Beratung und Unterstützung potenzieller Antragsteller 

¶ die Koordinierung des lokalen HERE-Teams (Higher Education Reform Experts [Expertengruppe für die 
Hochschulreform]) 

¶ Beiträge zu Studien und Veranstaltungen 

¶ die Unterstützung des politischen Dialogs 

¶ die Pflege von Kontakten mit lokalen Behörden und EU-Delegationen 

¶ die Verfolgung der hochschulpolitischen Entwicklung ihres Landes  
 

 

Nationale Informationszentren für Fragen der akademischen Anerkennung (NARIC) 

Im NARIC-Netz werden Informationen über die Anerkennung von Abschlüssen und Studienzeiten in anderen 

europäischen Ländern und über Hochschulabschlüsse in Ländern bereitgestellt, in denen entsprechende 

Informationszentren eingerichtet wurden. Personen, die aus beruflichen Gründen oder zur Weiterbildung in Drittländer 

reisen, sowie Einrichtungen, Studierende, Berater, Eltern, Lehrkräfte und potenzielle Arbeitgeber können über das Netz 

zuverlässig beraten werden. 

Die Europäische Kommission unterstützt die Tätigkeit des NARIC-Netzes durch den Austausch von Informationen und 

Erfahrungen zwischen beteiligten Ländern, durch die Ermittlung bewährter Verfahren, durch die vergleichende Analyse 

von Systemen und einschlägigen politischen Maßnahmen und durch Diskussionen und Analysen von Angelegenheiten 

von allgemeinem Interesse in der Bildungspolitik.  

Weitere Informationen: www.enic-naric.net 

 

 

Eurodesk-Netz 

Das Eurodesk-Netz bietet jungen Menschen und denjenigen, die mit jungen Menschen arbeiten, Informationen über 

Chancen in Europa in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Jugend und über die Einbeziehung junger 

Menschen in Aktivitäten in Europa an.  

http://www.enic-naric.net/
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Eurodesk ist in allen Programmländern vertreten und wird auf europäischer Ebene über die Verbindungsstelle in 

Brüssel koordiniert. Das Eurodesk-Netz bearbeitet Anfragen und informiert über Finanzmittel, Veranstaltungen und 

Veröffentlichungen. Außerdem ist das Netz in das Europäische Jugendportal eingebunden.  

Das Europäische Jugendportal vermittelt auf nationaler und auf europäischer Ebene Informationen und Angebote für 

junge Menschen, die in Europa leben, lernen und arbeiten. Es stellt Informationen in 28 Sprachen bereit.  

Zum Europäischen Jugendportal gelangen Sie über folgende Website: https://europa.eu/youth/home_de Für weitere 

Informationen zu Eurodesk siehe: http://www.eurodesk.eu. 

 

PLATTFORMEN UND INSTRUMENTE  

Die Erasmus+-Projektergebnis-Plattform 

Die Erasmus+-Projektergebnis-Plattform bietet Zugang zu Informationen und Ergebnissen zu allen im Rahmen des 

Programms Erasmus+ finanzierten Projekten und zu einigen der im Rahmen seiner Vorläuferprogramme finanzierten 

Projekten in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport. Organisationen können sich von der 

Fülle von Projektinformationen inspirieren lassen und die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der 15-jährigen 

Durchführung von Erasmus+ nutzen.   

Die Projekte können nach Stichwort, Leitaktion, Jahr, Land, Thema, Art der Ergebnisse usw. durchsucht werden. Die 

Suchanfragen können anhand vorab festgelegter Kriterien gespeichert und laufend mit den neuesten Projekten 

aktualisiert werden. Auf bewährte Verfahren gestützte Projekte ς die anhand der politischen Relevanz, der Wirkung 

und des Kommunikationspotenzials ermittelt wurden ς sind hervorgehoben, und Informationsblätter zu Werbezwecken 

stehen zum Herunterladen zur Verfügung. 

Die Erasmus+-Projektergebnis-Plattform ist zugänglich unter: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/. 

 

eTwinning  

eTwinning ist eine Online-Gemeinschaft von Lehrkräften aller Stufen von der Vorschule bis zur Sekundarstufe II, die auf 

einer sicheren, nur für von den jeweiligen nationalen Behörden zugelassene Lehrkräfte zugänglichen Plattform 

untergebracht ist. Die Teilnehmer können sich in zahlreiche Aktivitäten einbringen, beispielsweise Projekte mit anderen 

Schulen und Klassen realisieren, Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen führen und berufsbezogene Netzwerke 

aufbauen sowie eine Vielzahl von Angeboten der beruflichen Fortbildung wahrnehmen (online und als 

Präsenzveranstaltung). eTwinning wird im Rahmen der Leitaktion 2 des Programms Erasmus+ finanziert. 

In diesem Netzwerk werden beteiligte Lehrkräfte und Schulen von ihren nationalen Koordinierungsstellen (National 

Support Services, NSS) unterstützt. Die nationalen Koordinierungsstellen werden von den zuständigen nationalen 

Behörden benannt. Sie helfen Schulen bei der Registrierung, bei der Suche nach Partnern und bei Projektaktivitäten, 

fördern die Aktion, verleihen Preise und Qualitätssiegel und organisieren Aktivitäten zur beruflichen Fortbildung von 

Lehrkräften.  

Die nationalen Koordinierungsstellen werden von einer zentralen Koordinierungsstelle (Central Support Service, CSS) 

koordiniert, die auch für die Entwicklung der Internet-Plattform des eTwinning-Netzwerks und für die Organisation 

europäischer Aktivitäten zur beruflichen Fortbildung von Lehrkräften zuständig ist. 

Eine Übersicht über alle verfügbaren Angebote sowie weitere Informationen sind der Website 

http://www.eurodesk.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


 

 

https://www.etwinning.net/de/pub/contact.htm  

 

School Education Gateway (SEG) 

Das Schulbildungsportal School Education Gateway (SEG) ist Europas Online-Plattform für die schulische Bildung; es ist 

derzeit in 23 europäischen Sprachen verfügbar und darauf ausgelegt, Lehrkräften ein umfassendes Angebot an 

Informationen, Möglichkeiten des Lernens und der beruflichen Fortbildung, Unterstützung und Vernetzung unter 

Fachkollegen, Kooperationsprojekten und Mobilitätschancen, politischen Einblicken usw. zu bieten. Als Nutzer der 

Plattform kommen nicht nur Lehrkräfte, sondern sämtliche Teilnehmer an Aktivitäten des Programms Erasmus+ in 

Betracht, etwa Schulen sowie andere Akteure und Organisationen im Bildungsbereich, politische Entscheidungsträger 

und nationale Behörden, NRO, Unternehmen usw. Da es sich um eine öffentliche Website handelt, ist sie für jeden im 

Internet zugänglich (also auch von Ländern außerhalb der EU aus). Diese große Reichweite dürfte die Verknüpfung 

zwischen Politik und Praxis in der europäischen Schulbildung verbessern und dazu beitragen, eine Politik zu fördern, die 

sich an der Realität in den Schulen und dem tatsächlichen Bedarf auf dem Arbeitsmarkt orientiert.   

Das SEG bietet eine große Bandbreite an Inhalten, etwa bewährte Verfahren aus europäischen Projekten, monatliche 

Blog-Beiträge und Videointerviews mit europäischen Schulbildungsexperten, Online-Kurse für Lehrkräfte als Hilfe zum 

Umgang mit bestimmten thematischen Herausforderungen im Unterricht, Ressourcen wie Lehrmaterial, Tutorien und 

das Europäische Toolkit für Schulen, schulbildungspolitische Informationen, aktuelle Nachrichten und Veranstaltungen 

usw. Das Portal bietet spezielle Instrumente, die Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal bei der Suche nach Angeboten 

und Mobilitätschancen für die berufliche Fortbildung (Kurse vor Ort, Job Shadowing, Lehraufträge usw.) unterstützen, 

die im Rahmen der Erasmus+-Leitaktion 1 finanziell gefördert werden können: 

¶ Erasmus+-LƴǎǘǊǳƳŜƴǘ αYǳǊǎƪŀǘŀƭƻƎά όŦǸǊ {ŎƘǳƭǳƴƎǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ƛƳ wŀƘƳŜƴ Ǿƻƴ tǊŅǎŜƴȊǾeranstaltungen) 

¶ Erasmus+-LƴǎǘǊǳƳŜƴǘ αaƻōƛƭƛǘŅǘǎŎƘŀƴŎŜƴά όŦǸǊ ŘƛŜ aƻōƛƭƛǘŅǘ Ǿƻƴ [ŜƘǊƪǊŅŦǘŜƴ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ [Ŝƛǘŀƪǘƛƻƴ 1) 
Weitere Informationen: https://www.schooleducationgateway.eu/de/pub/index.htm  

 

EPALE 

Die Elektronische Plattform für Erwachsenenbildung in Europa (Electronic Platform for Adult Learning in Europe, EPALE) 

ist eine durch das Programm Erasmus+ finanzierte Initiative der Europäischen Kommission. Sie ist offen für Fachkräfte 

in der Erwachsenenbildung: Lehrkräfte, Ausbilder und Freiwillige sowie politische Entscheidungsträger, Forscher, 

Journalisten und Vertreter der akademischen Welt sowie andere Akteure im Bereich der Erwachsenenbildung.  

Die Website informiert aktuell über Entwicklungen in der Erwachsenenbildung und bietet Zugang zu interaktiven 

Netzen, über die Nutzer Kontakt mit anderen Personen in ganz Europa aufnehmen, Diskussionen führen und bewährte 

Verfahren austauschen können. EPALE bietet zahlreiche Tools und Inhalte, darunter Instrumente, die für (potenzielle) 

Begünstigte von Erasmus+ besonders interessant sind. Als Beispiele seien hier genannt: 

¶ ein Kurs- und Veranstaltungskalender, der dazu genutzt werden kann, 
o Mobilitätschancen für Begünstigte von Projekten im Rahmen der Leitaktion 1 zu finden 
o für Kurse und Veranstaltungen zu werben, die im Rahmen von Projekten der Leitaktion 2 organisiert 

werden 

¶ ein Tool zur Partnersuche, mit dessen Hilfe man Partner für die Vorbereitung EU-finanzierter Projekte oder 
Angebote für Job Shadowing finden kann  

¶ praxisbezogene Gemeinschaften, die zusätzliche Gelegenheiten bieten, Kontakt zu Menschen und Organisationen 
mit ähnlichen Interessen aufzunehmen 

¶ Teamarbeitsbereiche, in denen Projektpartner in einem sicheren Umfeld an der Entwicklung ihres Projekts arbeiten 
können 

¶ ein Ressourcenzentrum, über das Projektbegünstigte nützliches Referenzmaterial beziehen und/oder Artikel, 

https://www.etwinning.net/de/pub/contact.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/de/pub/index.htm
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Lehrmaterial, Berichte, Handbücher und andere, im Rahmen ihres Projekts oder von ihrer Organisation erzeugte 
Unterlagen veröffentlichen können, sodass hier eine zusätzliche Möglichkeit der Verbreitung entsteht 

¶ ein Blog, in dem Projektteilnehmer auf informelle und dynamische Weise andere Teilnehmer an ihren Erfahrungen 
teilhaben lassen oder Videos, in denen sie ihre Ergebnisse präsentieren, hochladen können 

 

Bei Projekten, die mit EU-Mitteln gefördert werden, wird dazu angeregt, Informationen über die Aktivitäten und 

Ergebnisse der Projekte mittels Blog-Beiträgen, Nachrichten, Veranstaltungen und anders gelagerten Aktivitäten 

weiterzugeben. 

EPALE wird durch eine zentrale Koordinierungsstelle (Central Support Service) und ein Netz nationaler 

Koordinierungsstellen in den Erasmus+-Programmländern umgesetzt. Die Aufgabe der Koordinierungsstellen besteht 

darin, interessante Informationen zu identifizieren und bei den Akteuren für die Nutzung und aktive Beteiligung an der 

Plattform zu werben. EPALE kann unter https://epale.ec.europa.eu/de/home-page aufgerufen werden. 

 

SELFIE  

{9[CL9 όα{ŜƭŦ-reflection on EffeŎǘƛǾŜ [ŜŀǊƴƛƴƎ ōȅ CƻǎǘŜǊƛƴƎ ǘƘŜ ǳǎŜ ƻŦ LƴƴƻǾŀǘƛǾŜ 9ŘǳŎŀǘƛƻƴŀƭ ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎά ς 

Selbsteinschätzung der Lerneffizienz durch Förderung des Einsatzes innovativer Bildungstechnologien) ist ein 

kostenloses, mehrsprachiges, internetgestütztes Tool der Selbsteinschätzung, das allgemein- und berufsbildenden 

Schulen dabei helfen soll, ihre digitalen Kapazitäten auszubauen.  

SELFIE für Schulen sammelt ς anonym ς die Auffassungen von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und 

Schulleitungen über die Art und Weise, wie Technologien in ihrer Schule eingesetzt werden. Dies erfolgt mithilfe kurzer 

Aussagen und Fragen sowie einer einfachen Antwortskala von 1 bis 5. Auf Grundlage dieser Angaben erstellt das Tool 

einen Bericht ς ŜƛƴŜ aƻƳŜƴǘŀǳŦƴŀƘƳŜ όα{9[CL9άύ ŘŜǊ {ǘŅǊƪŜƴ ǳƴŘ {Ŏhwächen einer Schule beim Einsatz von 

Technologien für Lernzwecke. SELFIE steht allen Grund-, Sekundar- und Berufsschulen in Europa und darüber hinaus 

sowie in über 30 Sprachen zur Verfügung. Es kann von jeder Schule verwendet werden ς nicht nur von Schulen mit 

einem fortgeschrittenen Niveau in Bezug auf Infrastruktur, Ausstattung und Technologieeinsatz.  

Die COVID-19-Krise hat erkennen lassen, dass sich eine grundlegende Verlagerung hin zum Einsatz von digitalen 

Technologien für Fernarbeit und Fernlernen vollzieht, auch bei der beruflichen Bildung. Zudem hat sie gezeigt, wie 

schwierig es ist, die arbeitsbasierte Lernkomponente der Berufsbildung in Unternehmen aufrechtzuerhalten, weshalb 

es noch dringender ist, den Dialog zwischen Lehrkräften in der Berufsbildung und betrieblichen Ausbildern mit digitalen 

Mitteln effektiver zu gestalten.  

Als Bestandteil des Aktionsplans für digitale Bildung wird derzeit ein neues Tool für Lehrkräfte entwickelt. Mit diesem 

¢ƻƻƭ όα{9[CL9 ŦǸǊ [ŜƘǊƪǊŅŦǘŜάύΣ Řŀǎ ƛƳ IŜǊōǎǘ 2021 in allen EU-Amtssprachen verfügbar sein wird, können Lehrkräfte ihre 

Kompetenz und ihr Selbstvertrauen im digitalen Bereich selbst einschätzen und unmittelbares Feedback zu Stärken und 

Lücken sowie zu ihrem Potenzial für die eigene Weiterentwicklung erhalten. Lehrkräfteteams können das Tool auch 

gemeinsam nutzen und zusammen einen Ausbildungsplan entwickeln.  

In einer Anfang 2020 veröffentlichten Machbarkeitsstudie zur Anpassung des SELFIE-Tools für die Zwecke des 

arbeitsbasierten Lernens in der Berufsbildung wurde der Schluss gezogen, dass Bedarf an einem SELFIE-Tool für 

arbeitsbasiertes Lernen besteht, das Berufsbildungseinrichtungen und Unternehmen näher an die gemeinsame 

Erörterung der Frage heranführt, wie sich digitale Technologien am besten in die Angebote der allgemeinen und 

beruflichen Bildung einbetten lassen. SELFIE für arbeitsbasiertes Lernen bringt nicht nur die drei Perspektiven von 

Schulleitungen, Lehrkräften in der Berufsbildung und Lernenden zusammen, sondern fügt als vierte Perspektive die 

Sicht der betrieblichen Ausbilder hinzu. Im Herbst 2020 führten neun Länder unter Beteiligung einer Vielzahl von 

Akteuren erfolgreiche Pilotprojekte zur Ausweitung von SELFIE auf das arbeitsbasierte Lernen, auch im Zusammenhang 

https://epale.ec.europa.eu/de/home-page


 

 

mit der Berufsausbildung, durch. SELFIE für arbeitsbasiertes Lernen dürfte bis Mitte 2021 für eine vollständige 

Einführung einsatzbereit sein. 

SELFIE wurde von der Gemeinsamen Forschungsstelle und der Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur 

(GD EAC) entwickelt. Weitere Informationen: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_de    

 

HEInnovate 

Der Orientierungsrahmen HEInnovate bietet Hochschuleinrichtungen in der EU und darüber hinaus die Möglichkeit, 

ihre Kapazitäten für Innovation und Unternehmertum durch eine Selbsteinschätzung in einer oder mehreren von acht 

vorhandenen Dimensionen zu prüfen. Diese lauten:  

¶ Führung und Steuerung 

¶ organisatorische Kapazität: Finanzierung, Personal und Anreize 

¶ Vermittlung und Erwerb unternehmerischer Kompetenzen 

¶ Vorbereitung und Unterstützung von Unternehmern und Unternehmerinnen 

¶ Digitaler Wandel und digitale Kompetenz 

¶ Wissensaustausch und Zusammenarbeit 

¶ Internationalisierung der Einrichtung 

¶ Messung der Wirkung 

HEInnovate ist darüber hinaus eine praxisorientierte Gemeinschaft, deren Experten Workshops für Hochschulen zur 

Verbesserung ihrer Innovationsleistung sowie Schulungen für Ausbilder zur weiteren Verbreitung des Ansatzes auf 

nationaler Ebene anbieten. Schulungsmaterialien sind auf der Website verfügbar. Zudem können auf der Plattform 

Fallstudien und Erfahrungsberichte von Nutzern mit Beispielen für verschiedene Innovationsansätze in Hochschulen in 

der gesamten EU eingesehen werden. In Zusammenarbeit mit der OECD wurden mehrere Länderüberprüfungen 

erstellt, die auf der HEInnovate-Website und der OECD-Website abrufbar sind. Aus den HEInnovate-Länderberichten 

geht hervor, welche Ansätze in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten im Bereich Innovation und Unternehmertum verfolgt 

werden. 

Aus Erasmusmitteln geförderte Projekte wie die Europäischen Hochschulallianzen und die Allianzen für Innovation sind 

aufgefordert, HEInnovate bei Bedarf zur Betreuung ihrer Projekte zu nutzen. 

HEInnovate ist zugänglich unter: https://heinnovate.eu/en  

Das Europäische Jugendportal 

Das Europäische Jugendportal vermittelt auf nationaler und auf europäischer Ebene Informationen und Angebote für 

junge Menschen, die in Europa leben, lernen und arbeiten. Zudem fördert es die Beteiligung junger Menschen am 

demokratischen Leben in Europa, insbesondere über den EU-Jugenddialog und andere Initiativen zur Einbindung junger 

Menschen in die Politikgestaltung. Darüber hinaus bietet das Europäische Jugendportal Informationen für andere im 

Jugendbereich tätige Akteure, ist in 28 Sprachen verfügbar und kann hier aufgerufen werden: 

https://europa.eu/youth/EU_de 

 

Otlas 
Eines der von den SALTO-Ressourcenzentren für die Jugend entwickelten und bereitgestellten Instrumente ist Otlas, die 

zentrale Online-Partnerdatenbank für Organisationen im Bereich der Jugendarbeit. Die Organisationen können ihre 

Kontaktdaten und Interessenschwerpunkte in Otlas eingeben und nach Partnern für Projektideen suchen. 

Weitere Informationen: www.salto-youth.net/otlas oderwww.otlas.eu  

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_de
https://heinnovate.eu/en
https://europa.eu/youth/EU_de
http://www.salto-youth.net/otlas
http://www.otlas.eu/
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Initiative für einen Europäischen Studierendenausweis 

Die Initiative für einen Europäischen Studierendenausweis zielt darauf ab, die Mobilität zu Lern- und 

Ausbildungszwecken zu vereinfachen, indem alle wesentlichen Komponenten, die für die Organisation der 

Studierendenmobilität erforderlich sind, digitalisiert werden, von der Bereitstellung von Informationen über die 

Antragsverfahren bis hin zum Einleben in die Gemeinschaft im Gastgeberland. Im Kontext dieser Initiative stehen die 

Erasmus+-!ǇǇ ŦǸǊ aƻōƛƭǘŜƭŜŦƻƴŜ ό9ǊŀǎƳǳǎҌ aƻōƛƭŜ !ǇǇύ ǳƴŘ Řŀǎ bŜǘȊǿŜǊƪ α9ǊŀǎƳǳǎ ²ƛǘƘƻǳǘ tŀǇŜǊά όtŀǇƛŜǊƭƻǎŜǎ 

Erasmus) nun für Hochschuleinrichtungen und Studierende zur Verfügung und sollen durch neue Dienste und 

Funktionen für die Nutzer noch erweitert werden.  

Die mobile App Erasmus+ bietet Studierenden einen zentralen Online-Zugang zu allen Informationen und Diensten, die 

sie vor, während und nach ihren Austauschaktivitäten im Ausland benötigen. Außerdem enthält die mobile App 

Erasmus+ auch Informationen über die Teilnahme am Programm für Lernende in anderen Bereichen. Die App kann im 

App Store und auf Google Play heruntergeladen werden. Weitere Informationen: erasmusapp.eu 

5ŀǎ bŜǘȊǿŜǊƪ α9ǊŀǎƳǳǎ ²ƛǘƘƻǳǘ tŀǇŜǊά ŜǊƳǀƎƭƛŎƘǘ Ŝǎ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴΣ ŜƛƴŜƴ ȊŜƴǘǊŀƭŜƴ YƻƳƳǳƴƛƪŀǘƛƻƴǎƪŀƴŀƭ 

zu nutzen, um nahtlos und auf sichere und optimierte Weise Daten über die Mobilität von Studierenden auszutauschen 

und so ein vollständig digitalisiertes Mobilitätsmanagement, einschließlich Online-Lernvereinbarungen und digitaler 

interinstitutioneller Vereinbarungen, zu unterstützen. Hochschuleinrichtungen, die einen Zugang zum Netzwerk 

α9ǊŀǎƳǳǎ ²ƛǘƘƻǳǘ tŀǇŜǊά ǿǸƴǎŎƘŜƴΣ ŦƛƴŘŜƴ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ½ǳƎŀƴƎǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴΣ [ŜƛǘƭƛƴƛŜƴ ǳƴd Tutorien, indem 

ǎƛŜ Řŀǎ YƻƳǇŜǘŜƴȊȊŜƴǘǊǳƳ α9ǊŀǎƳǳǎ ²ƛǘƘƻǳǘ tŀǇŜǊά ōŜǎǳŎƘŜƴΥ https://cc.erasmuswithoutpaper.eu 

 

WISSENS- UND EXPERTENNETZE 

Informationsnetz Eurydice 

Das Informationsnetz Eurydice befasst sich in erster Linie mit der Struktur und Organisation von Bildungsangeboten auf 

allen Ebenen in Europa und soll zu einem besseren wechselseitigen Verständnis der unterschiedlichen Systeme in 

Europa beitragen. Es stellt denjenigen, die für Bildungssysteme und für bildungspolitische Maßnahmen in Europa 

zuständig sind, auf EU-Ebene durchgeführte vergleichende Analysen sowie länderbezogene Informationen in den 

Bereichen Bildung und Jugend zur Verfügung, die ihnen in Entscheidungsprozessen helfen können.  

Das Informationsnetz Eurydice erstellt umfangreiches Informationsmaterial, darunter detaillierte Beschreibungen und 

Übersichtsdarstellungen der nationalen Bildungssysteme (nationale Bildungssysteme und -politiken), vergleichende 

Berichten zu spezifischen Themen, die für die EU von Interesse sind (Berichte zu Bildungsthemen), Indikatoren und 

Statistiken (Reihe Schlüsselzahlen) sowie verschiedene Zahlen und Fakten im Bereich Bildung, etwa nationale 

Bildungsstrukturen, Schul- und akademische Kalender sowie Vergleiche von Lehrergehältern und vorgeschriebenen 

Unterrichtszeiten nach Ländern und Bildungsebenen (Fakten und Zahlen).  

Das Netz besteht aus einer koordinierenden Zentralstelle in der Exekutivagentur und nationalen Stellen in allen 

Erasmus+-Programmländern sowie in Albanien, Bosnien und Herzegowina und Montenegro.   

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Exekutivagentur: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_de 

 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/EAC/budget/MFF-Post-2020/EarsmusESCTF/DesignofActionsWG/erasmusapp.eu
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_de


 

 

Netz nationaler Korrespondenten für die Online-Enzyklopädie Youth Wiki 

Im Einklang mit der EU-Jugendstrategie und dem Ziel, die Kenntnisse über Jugendfragen in Europa zu verbessern, 

erhalten nationale Strukturen, die zu Youth Wiki beitragen, finanzielle Förderung. Youth Wiki ist ein interaktives Tool, 

das zusammenhängende, laufend aktualisierte und nutzbare Informationen über die Lage junger Menschen in Europa 

und über die Jugendpolitik in den einzelnen Ländern bereitstellt.  

Diese finanzielle Förderung wird den von den nationalen Behörden benannten, in Programmländern ansässigen Stellen 

für Maßnahmen zur Erstellung landesspezifischer Informationen, vergleichbarer Länderbeschreibungen und von 

Indikatoren gewährt, die zu einem besseren gegenseitigen Verständnis der Systeme und Politik im Bereich Jugend in 

Europa beitragen. 

 

Netz der Expertengruppe für die Hochschulreform (HEREs)  

In den betreffenden Partnerländern (Westbalkan, Länder des östlichen und südlichen Mittelmeerraums, Russland und 

Zentralasien) stellen die nationalen Expertengruppen für die Hochschulreform gebündelte Fachkompetenz für lokale 

Behörden und Akteure zur Verfügung, um Reformen zu unterstützen und weitere Fortschritte im Hochschulbereich zu 

ermöglichen. Diese Expertengruppen beteiligen sich an der Entwicklung hochschulpolitischer Maßnahmen ihrer Länder. 

Die Tätigkeit der ExpŜǊǘŜƴ ōŜǊǳƘǘ ŀǳŦ αtŜŜǊ-to-tŜŜǊά-Kontakten. Jedes nationale Team besteht aus fünf bis fünfzehn 

Mitgliedern. Die Experten sind Fachleute aus dem Hochschulsektor (Rektoren und ihre Stellvertreter, Dekane und 

erfahrene Hochschullehrkräfte, Auslandsbeauftragte, Studierende usw.).  

Der Auftrag der Experten besteht in Unterstützung für 

¶ die Entwicklung hochschulpolitischer Maßnahmen in den jeweiligen Ländern durch Begleitung von 
Modernisierungsvorhaben, Reformprozessen und Strategien im Hochschulbereich in enger Zusammenarbeit mit 
den beteiligten lokalen Behörden 

¶ den politischen Dialog mit der EU im Hochschulbereich 

¶ Schulungs- und Beratungsaktivitäten für lokale Akteure, insbesondere für Hochschuleinrichtungen und ihre 
Mitarbeiter 

¶ Erasmus+-Projekte (insbesondere im Rahmen der Aktion zum Kapazitätsaufbau) durch Verbreitung der 
Projektergebnisse, vor allem bewährter Verfahren und innovativer Initiativen, und durch deren Nutzung für 
Schulungszwecke 

 

Nationale Teams zur Unterstützung der Umsetzung von EU-Instrumenten im Bereich Berufsbildung 

Die nationalen Teams von Berufsbildungsexperten haben die Aufgabe, gebündelt Fachkompetenz bereitzustellen, um 

die Anwendung von Instrumenten und Grundsätzen der EU zur Berufsbildung in Projekten zu fördern, die mit EU-

Mitteln über das Programm Erasmus+ unterstützt werden. Die EU-Instrumente im Bereich Berufsbildung werden in den 

einschlägigen EU-Grundsatzdokumenten zur Berufsbildung dargelegt, etwa dem Europäischen Rahmen für eine 

hochwertige und nachhaltige Lehrlingsausbildung oder der Empfehlung des Rates zur Berufsbildung (z. B. EQAVET-

Rahmen, europäische Kernprofile, Werdegang-Nachverfolgung und andere). Insbesondere sollten die Experten den 

Begünstigten von Projekten, die aus EU-Mitteln im Rahmen des Programms Erasmus+ gefördert werden, dabei 

behilflich sein, die genannten EU-Instrumente für die Berufsbildung in ihren Projekten anzuwenden.  
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Netz der nationalen EQAVET-Referenzstellen  

Die nationalen EQAVET-Referenzstellen (National Reference Points, NRP) werden von nationalen Behörden eingerichtet 

und bringen bereits bestehende einschlägige Gremien, an denen die Sozialpartner und alle betreffenden 

Interessenträger auf nationaler und regionaler Ebene beteiligt sind, unter einem Dach zusammen, damit sie gemeinsam 

zur Umsetzung des in der Empfehlung des Rates zur beruflichen Aus- und Weiterbildung für nachhaltige 

Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und Resilienz festgelegten europäischen Bezugsrahmens für die 

Qualitätssicherung in der Berufsbildung (EQAVET)10 beitragen.  

Die nationalen EQAVET-Referenzstellen haben das Ziel, 1) konkrete Initiativen zur Umsetzung und Weiterentwicklung 

des EQAVET-Rahmens zu ergreifen, 2) ein breites Spektrum von Interessenträgern zu informieren und zu mobilisieren, 

ǳƳ ȊǳǊ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ 9v!±9¢πwŀƘƳŜƴǎ ōŜƛȊǳǘǊŀƎŜƴΣ 3) die Selbstbewertung als ergänzendes und wirksames 

Instrument der Qualitätssicherung zu unterstützen, 4) eine aktualisierte Beschreibung der nationalen/regionalen 

Qualitätssicherungsregelungen auf der Grundlage des EQAVET-Rahmens vorzulegen und 5) auf EU-Ebene Peer-Reviews 

zur Qualitätssicherung im Berufsbildungssystem durchzuführen. 

 

EQR, Europass und Euroguidance ς nationale Zentren 

Diese drei Netze nationaler Zentren werden auf der Grundlage einer einheitlichen, für jedes separat geschlossenen 
Vereinbarung unterstützt:  

Nationale Koordinierungsstellen des europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) 

Die nationalen Koordinierungsstellen des EQR werden von den nationalen Behörden benannt und unterstützen diese 

bei: 

¶ der Entwicklung, Umsetzung und Überprüfung der nationalen Qualifikationsrahmen und ihrer Zuordnung zum 

Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) 

¶ der Überprüfung und bei Bedarf der Aktualisierung der Zuordnung der in den nationalen Qualifikationsrahmen 

oder -systemen festgelegten Niveaustufen zu denen des EQR  

Die nationalen Koordinierungsstellen des EQR machen Einzelpersonen und Organisationen näher mit dem EQR 

vertraut, indem sie: 

¶ die Aufnahme der entsprechenden EQR-Stufen in Zertifikate, Abschlusszeugnisse, Zeugniszusätze und andere 

Qualifikationsnachweise sowie in Qualifikationsdatenbanken unterstützen 

¶ Qualifikationsregister oder -datenbanken mit Qualifikationen entwickeln, die in den nationalen 

Qualifikationsrahmen aufgenommen wurden, und sie im Europass-Portal veröffentlichen  

Weitere Informationen: https://europa.eu/europass/de/implementation-european-qualifications-framework-eqf 

                                                                 

 

10 CǳǖƴƻǘŜ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ ±ŜǊǿŜƛǎ ŀǳŦ Řŀǎ !Ƴǘǎōƭŀǘǘ ǿƛǊŘ ƘƛƴȊǳƎŜŦǸƎǘΣ ǎƻōŀƭŘ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴΦ 

https://europa.eu/europass/de/implementation-european-qualifications-framework-eqf


 

 

Nationale Europass-Zentralstellen 

Das wichtigste Merkmal von Europass ist eine Online-Plattform, die Einzelpersonen und Organisationen interaktive 

Instrumente und Informationen zu Lernmöglichkeiten, Qualifikationsrahmen und Qualifikationen, Beratungsangeboten, 

Daten über Kompetenzen und Selbstbewertungsinstrumente und zur Dokumentation von Kompetenzen und 

Qualifikationen bietet und ihnen zeigt, wo sie Lern- und Beschäftigungsmöglichkeiten finden.  Dazu müssen 

umfangreiche Arbeiten auf nationaler Ebene geleistet werden, und zwar von Stellen, die von nationalen Behörden 

benannt werden. Dies umfasst insbesondere: 

¶ die Bereitstellung nationaler Informationen für die EU-Plattform, insbesondere indem die Verknüpfung 

zwischen der EU-Plattform und nationalen Datenquellen für Lernangebote sowie nationalen 

Qualifikationsdatenbanken oder -registern sichergestellt wird  

¶ die Förderung der Inanspruchnahme der von der EU-Plattform angebotenen Dienste 

¶ Kontakte mit allen zuständigen Akteuren auf nationaler Ebene 

Euroguidance-Netz 

Euroguidance ist ein europäisches Netz nationaler Ressourcen- und Informationszentren, die von nationalen Behörden 
benannt werden. Alle Euroguidance-Zentren verfolgen die folgenden gemeinsamen Ziele: 

¶ Zusammenarbeit und Unterstützung auf Unionsebene zur Stärkung der Politiken, Systeme und Praktiken der 

Beratung in der Union (Entwicklung der europäischen Dimension der lebensbegleitenden Beratung)   

¶ Unterstützung der Kompetenzentwicklung bei Beratern  

¶ Bereitstellung hochwertiger Informationen zur lebensbegleitenden Beratung 

¶ Förderung europäischer Möglichkeiten für Lernmobilität und Laufbahnplanung (über das Europass-Portal)  

Die Hauptzielgruppe von Euroguidance sind Berater und politische Entscheidungsträger sowohl aus dem Bildungs- als 
auch aus dem Beschäftigungssektor. 

Weitere Informationen: http://euroguidance.eu   
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WER KANN AM PROGRAMM ERASMUS+ TEILNEHMEN? 

 

Das Programm richtet sich in erster Linie an Einzelpersonen. Erreicht werden diese Personen jedoch hauptsächlich über 

Organisationen, Institutionen, Einrichtungen und Gruppen, die die Aktivitäten organisieren. Das Programm steht 

folglƛŎƘ ȊǿŜƛ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭƛŎƘŜƴ DǊǳǇǇŜƴ Ǿƻƴ !ƪǘŜǳǊŜƴ ƻŦŦŜƴΥ α¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊƴά όŀƳ tǊƻƎǊŀƳƳ ōŜǘŜƛƭƛƎǘŜƴ 9ƛƴȊŜƭǇŜǊǎƻƴŜƴύ 

ǳƴŘ αǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴŘŜƴ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴά όŘŀǊǳƴǘŜǊ ƛƴŦƻǊƳŜƭƭŜ DǊǳǇǇŜƴ ǳƴŘ {ŜƭōǎǘǎǘŅƴŘƛƎŜ11). Die Teilnahmebedingungen 

sowohl für Einzelpersonen als auch für die teilnehmenden Organisationen hängen von dem Land ab, in dem sie ansässig 

sind.  

 

Teilnehmer von Aktivitäten im Rahmen von Erasmus+-Projekten: 

Grundsätzlich müssen Teilnehmer von Erasmus+-Projekten in einem Programmland ansässig sein. Einige Aktionen, 

insbesondere in den Bereichen Hochschulbildung, berufliche Aus- und Weiterbildung sowie Jugend, stehen auch 

Teilnehmern aus Partnerländern offen. 

Die Bedingungen für die Teilnahme an einem Erasmus+-Projekt hängen vom Typ der jeweiligen Aktion ab. 

Allgemein sollen vor allem die folgenden Zielgruppen angesprochen werden: 

¶ Projekte im Hochschulbereich richten sich in erster Linie an Studierende (in Kurzstudiengängen, Bachelor- und 
Master-Studiengängen oder in Promotionsstudien), Hochschullehrkräfte, Hochschulpersonal, Ausbilder und 
Fachkräfte in Unternehmen. 

¶ Projekte im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung richten sich in erster Linie an Auszubildende und 
Studierende im Rahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung, Fachkräfte und Ausbilder im Bereich der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung, Personal von Einrichtungen zur beruflichen Erstausbildung, Ausbilder und 
Fachkräfte in Unternehmen. 

¶ Projekte im Bereich der schulischen Bildung richten sich in erster Linie an Schulleiter, Lehrkräfte und anderes 
Schulpersonal, Schüler im Vorschul-, Primar- und Sekundarbereich. 

¶ Projekte im Bereich der Erwachsenenbildung richten sich in erster Linie an Mitglieder von Organisationen der nicht 
berufsbezogenen Erwachsenenbildung, Ausbilder, Lehrkräfte und Lernende in der nicht berufsbezogenen 
Erwachsenenbildung. 

¶ Projekte im Jugendbereich richten sich hauptsächlich an junge Menschen im Alter von 13 bis 30 Jahren12, 
Jugendarbeiter sowie Mitarbeiter und Mitglieder von Organisationen, die in der Jugendarbeit tätig sind. 

¶ Projekte im Sportbereich richten sich hauptsächlich an Fachkräfte und Freiwillige im Sportbereich, Sportler und 
Trainer.  

                                                                 

 

11 Natürliche Personen sind nicht berechtigt, direkt einen Zuschuss bei den nationalen Erasmus+-Agenturen oder der Exekutivagentur (EACEA) zu 

beantragen (mit Ausnahme von Selbstständigen, d. h. Einzelunternehmern, bei denen das Unternehmen keine von der natürlichen Person getrennte 
Rechtspersönlichkeit besitzt). 
Einrichtungen, die nach nationalem Recht keine Rechtspersönlichkeit haben, können in Ausnahmefällen teilnehmen, sofern ihre Vertreter befugt 
sind, in ihrem Namen rechtliche Verpflichtungen einzugehen, und sofern sie den Schutz der finanziellen Interessen der Union in gleicher Weise 
garantieren wie juristische Personen.  
EU-Einrichtungen (mit Ausnahme der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission) können dem Konsortium nicht angehören. 
12 WŜ ƴŀŎƘ !Ǌǘ ŘŜǊ !ƪǘƛǾƛǘŅǘ ƎŜƭǘŜƴ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭƛŎƘŜ !ƭǘŜǊǎƎǊŜƴȊŜƴΦ ²ŜƛǘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǎƛƴŘ ¢Ŝƛƭ . ŘƛŜǎŜǎ [ŜƛǘŦŀŘŜƴǎ Ȋǳ ŜƴǘƴŜƘƳŜƴΦ .ŜŀŎƘǘŜƴ {ƛŜ 
ōƛǘǘŜ ŀǳŎƘ ŘƛŜ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ IƛƴǿŜƛǎŜΥ   
¦ƴǘŜǊŜ !ƭǘŜǊǎƎǊŜƴȊŜΥ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ ƳǸǎǎŜƴ ōƛǎ ȊǳƳ !ƴŦŀƴƎǎŘŀǘǳƳ ŘŜǊ !ƪǘƛǾƛǘŅǘ Řŀǎ aƛƴŘŜǎǘŀƭǘŜǊ ŜǊǊŜƛŎƘǘ ƘŀōŜƴΦ 
hōŜǊŜ !ƭǘŜǊǎƎǊŜƴȊŜΥ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ ŘǸǊŦŜƴ ȊǳƳ !ƴŦŀƴƎǎŘŀǘǳƳ ŘŜǊ !ƪǘƛǾƛǘŅǘ Řŀǎ ŀƴƎŜƎŜōŜƴŜ IǀŎƘǎǘŀƭǘŜǊ ƴƛŎƘǘ ǸōŜǊǎŎƘǊƛǘǘŜƴ ƘŀōŜƴΦ 



 

 

 
Nähere Informationen zu den Teilnahmebedingungen für die einzelnen Aktionen sind Teil B dieses Leitfadens zu 

entnehmen. 

 

Förderfähige teilnehmende Organisationen 

Erasmus+-Projekte werden von den teilnehmenden Organisationen eingereicht und verwaltet. Mit der Auswahl eines 

Projekts wird die betreffende antragstellende Organisation Begünstigte einer im Rahmen von Erasmus+ gewährten 

Finanzhilfe. Die Begünstigten unterzeichnen eine Finanzhilfevereinbarung oder werden über den Finanzhilfebeschluss 

unterrichtet und erlangen damit einen Anspruch auf finanzielle Förderung bei der Umsetzung ihres Projekts 

(Finanzhilfevereinbarungen werden nicht mit einzelnen Teilnehmern abgeschlossen.)  

Generell müssen an Erasmus+-Projekten teilnehmende Organisationen in einem Programmland ansässig sein. Einige 

Aktionen, insbesondere in den Bereichen Hochschulbildung, berufliche Aus- und Weiterbildung und Jugend13, stehen 

auch teilnehmenden Organisationen in Partnerländern offen.  

Die Bedingungen für die Teilnahme an Erasmus+-Projekten hängen vom Typ der durch das Programm geförderten 

Aktion ab. Generell steht das Programm allen Organisationen offen, die in den Bereichen allgemeine und berufliche 

Bildung, Jugend oder Sport tätig sind. An einigen Aktionen können sich auch andere Akteure der Arbeitsmärkte 

beteiligen.  

Weitere Informationen finden Sie in Teil B dieses Leitfadens. 

 

  

                                                                 

 

13  
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FÖRDERFÄHIGE LÄNDER 

Das Programm Erasmus+ steht den EU-Mitgliedstaaten zur Teilnahme offen. Darüber hinaus sind nach Artikel 16 der 

Erasmus+-Verordnung die folgenden Drittstaaten mit dem Programm assoziiert:14 

- Mitglieder der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), die dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
angehören: Norwegen, Island und Liechtenstein 
 

- beitretende, Kandidatenländer und potenzielle Kandidatenländer: Republik Nordmazedonien, Türkische 
Republik und Republik Serbien 

Die EU-Mitgliedstaaten und die oben genannten Drittländer, die mit dem Programm assoziiert sind, werden im 

Folgenden als αtǊƻƎǊŀƳƳƭŅƴŘŜǊά bezeichnet. 

Darüber hinaus können nach Artikel 17 der Erasmus+-Verordnung auch Einrichtungen aus anderen, nicht mit dem 

Programm assoziierten Drittländern in ordnungsgemäß begründeten Fällen und im Interesse der Union an Erasmus+-

Aktionen teilnehmen (im Folgenden αtŀǊǘƴŜǊƭŅƴŘŜǊά genannt). 

 

Programmländer  

Die folgenden Länder können uneingeschränkt an allen Aktionen im Rahmen von Erasmus+ teilnehmen: 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU)15 

Belgien 

Bulgarien 

Tschechische Republik 

Dänemark 

Deutschland  

Estland 

Irland  

Griechenland 

Spanien 

Frankreich 

Kroatien  

Italien 

Zypern  

Lettland 

Litauen 

Luxemburg 

Ungarn 

Malta 

Niederlande 

Österreich 

Polen 

Portugal 

Rumänien 

Slowenien 

Slowakei 

Finnland 

Schweden 

 

 

 

                                                                 

 

14 Vorbehaltlich der Unterzeichnung der Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und den betreffenden Ländern.  
15 DŜƳŅǖ !ǊǘƛƪŜƭ оо !ōǎŀǘȊ о ŘŜǎ .ŜǎŎƘƭǳǎǎŜǎ нлмоκтррκ9¦ ŘŜǎ wŀǘŜǎ ǸōŜǊ ŘƛŜ !ǎǎƻȊƛƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ǸōŜǊǎŜŜƛǎŎƘŜƴ [ŅƴŘŜǊ ǳƴŘ DŜōƛŜǘŜ ό«[Dύ Ƴƛǘ ŘŜǊ 
9ǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ ¦ƴƛƻƴΣ ŀƴƎŜƴƻƳƳŜƴ ŀƳ нрΦ bƻǾŜƳōŜǊ нлмо όƘǘǘǇΥκκŜǳǊ-
ƭŜȄΦŜǳǊƻǇŀΦŜǳκ[ŜȄ¦Ǌƛ{ŜǊǾκ[ŜȄ¦Ǌƛ{ŜǊǾΦŘƻΚǳǊƛҐhWΥ[ΥнлмоΥоппΥлллмΥлммуΥ59Υt5CύΣ ǎǘŜƭƭǘ ŘƛŜ ¦ƴƛƻƴ ǎƛŎƘŜǊΣ Řŀǎǎ 9ƛƴȊŜƭǇŜǊǎƻƴŜƴ ǳƴŘ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴΣ ŘƛŜ ƛƴ 
«[D ŀƴǎŅǎǎƛƎ ǎƛƴŘ ƻŘŜǊ ŘŜǊŜƴ ½ƛŜƭ «[D ǎƛƴŘΣ ǾƻǊōŜƘŀƭǘƭƛŎƘ ŘŜǊ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŘŜǎ tǊƻƎǊŀƳƳǎ ǳƴŘ ŘŜǊ ŦǸǊ ŘŜƴ aƛǘƎƭƛŜŘǎǘŀŀǘΣ Ƴƛǘ ŘŜƳ ŘƛŜǎŜ «[D 
ǾŜǊōǳƴŘŜƴ ǎƛƴŘΣ ƎŜƭǘŜƴŘŜƴ wŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ŀƳ tǊƻƎǊŀƳƳ 9ǊŀǎƳǳǎҌ ǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦ 5ŀǎ ōŜŘŜǳǘŜǘΣ Řŀǎǎ 9ƛƴȊŜƭǇŜǊǎƻƴŜƴ ǳƴŘ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ ŘŜǊ «[D 
ŀƳ tǊƻƎǊŀƳƳ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ αtǊƻƎǊŀƳƳƭŀƴŘά-{ǘŀǘǳǎ ǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴΣ ǿƻōŜƛ Řŀǎ αtǊƻƎǊŀƳƳƭŀƴŘά ŘŜǊ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜ aƛǘƎƭƛŜŘǎǘŀŀǘ ƛǎǘΣ Ƴƛǘ ŘŜƳ ŘƛŜ «[D ǾŜǊōǳƴŘŜƴ 
ǎƛƴŘΦ 5ƛŜ [ƛǎǘŜ ŘŜǊ «[D ƛǎǘ ŀōǊǳŦōŀǊ ǳƴǘŜǊΥ ƘǘǘǇǎΥκκŜŎΦŜǳǊƻǇŀΦŜǳκƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ-ǇŀǊǘƴŜǊǎƘƛǇǎκǿƘŜǊŜ-ǿŜ-ǿƻǊƪκƻǾŜǊǎŜŀǎ-ŎƻǳƴǘǊƛŜǎ-ŀƴŘ-ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŜǎψŜƴ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:344:0001:0118:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:344:0001:0118:DE:PDF


 

 

Programmländer außerhalb der EU16 

Republik Nordmazedonien 

Serbien 

Island 

Liechtenstein 

Norwegen  

Türkei 

 

 

Partnerländer 

Die nachstehenden Länder können an bestimmten Aktionen im Rahmen des Programms teilnehmen, wenn gewisse 

Kriterien und Bedingungen erfüllt sind (siehe Teil B dieses Leitfadens). Die Mittel werden Organisationen gewährt, die 

ihren Sitz innerhalb des völkerrechtlich anerkannten Hoheitsgebiets des betreffenden Landes haben. Antragsteller und 

Teilnehmer müssen eventuelle Beschränkungen beachten, die der Europäische Rat für die EU-Außenhilfe festgelegt hat. 

Die Anträge müssen den in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union dargelegten allgemeinen Werten der 

Union entsprechen, und zwar Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und 

Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte von Personen, die Minderheiten angehören. 

Die nachstehenden Partnerländer sind nach den Finanzinstrumenten des auswärtigen Handelns der EU gegliedert. 

Westbalkan 

(Region 1)  

Albanien Bosnien und Herzegowina Kosovo17; Montenegro 

 

Länder der Östlichen 

Partnerschaft 

(Region 2) 

Armenien Aserbaidschan Belarus Georgien Moldau Völkerrechtlich anerkanntes Hoheitsgebiet 

der Ukraine 

 

Länder des südlichen 

Mittelmeerraums 

(Region 3)18 

Algerien Ägypten Israel Jordanien Libanon Libyen Marokko Palästina19 Syrien Tunesien 

Russische Föderation 

(Region 4)  

Völkerrechtlich anerkanntes Hoheitsgebiet Russlands 

                                                                 

 

16 Vorbehaltlich der Unterzeichnung der Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und den betreffenden Ländern.  
 
17 Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244 des Sicherheitsrats der Vereinten 

Nationen und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos. 
18 Die in der Bekanntmachung Nr. 2013/C-205/05 der Kommission (ABl. C-205 vom 19.7.2013, S. 9ς11) festgelegten Förderkriterien gelten für alle 
Aktionen, die nach Maßgabe dieses Programmleitfadens durchgeführt werden, auch für den Fall, dass Dritte finanzielle Unterstützung für eine 
Maßnahme von einem Begünstigten im Sinne von Artikel 204 der Haushaltsordnung erhalten. 
19 5ƛŜǎŜ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ŀƭǎ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŜƛƴŜǎ {ǘŀŀǘŜǎ tŀƭŅǎǘƛƴŀ ŀǳǎȊǳƭŜƎŜƴ ǳƴŘ ƭŅǎǎǘ ŘƛŜ {ǘŀƴŘǇǳƴƪǘŜ ŘŜǊ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ aƛǘƎƭƛŜŘǎǘŀŀǘŜƴ Ȋǳ ŘƛŜǎŜǊ 
CǊŀƎŜ ǳƴōŜǊǸƘǊǘΦ 
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Region 520 

 

Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanstaat 

wŜƎƛƻƴ с21 

Asien 

Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, China, Kambodscha, Demokratische Volksrepublik Korea, 

Indien, Indonesien, Laos, Malaysia, Malediven, Mongolei, Myanmar, Nepal, Pakistan, 

Philippinen, Sri Lanka, Thailand und Vietnam 

Region 722 

Zentralasien 

Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan 

Region 823 

Lateinamerika 

Argentinien, Bolivien, Brasilien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela  

 

Region 924 

 

Irak, Iran, Jemen 

Region 1025 

 

Südafrika 

Region 11 

AKP-Staaten 

Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Äthiopien, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, 

Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cookinseln, Republik Côte d'Ivoire, Dominica, 

Dominikanische Republik, Dschibuti, Eritrea, Eswatini, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, 

Grenada, Republik Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamaika, Kamerun, Kap Verde, Kenia, 

Kiribati, Komoren, Kongo, Demokratische Republik Kongo, Lesotho, Liberia, Madagaskar, 

Malawi, Mali, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Föderierte Staaten von Mikronesien, 

Mosambik, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua Neuguinea, Ruanda, St. Kitts 

und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Sambia, Samoa, São Tomé und Príncipe, 

Salomonen, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sudan, Südsudan, 

Suriname, Tansania, Demokratische Republik Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, 

Tschad, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zentralafrikanische Republik  

                                                                 

 

20 Nicht unter die Instrumente für das auswärtige Handeln fallende Länder. 
21 LƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ ŦǸǊ bŀŎƘōŀǊǎŎƘŀŦǘǎǇƻƭƛǘƛƪΣ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǳƴŘ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ όb5L/Lύ ǳƴŘ ŘŜǎ ǾƻǊƎŜǎŎƘƭŀƎŜƴŜƴ 
LƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ ŦǸǊ IŜǊŀƴŦǸƘǊǳƴƎǎƘƛƭŦŜ όLt! LLLύ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘŜ YƭŀǎǎƛŦƛȊƛŜǊǳƴƎΦ 
22 {ƛŜƘŜ ƻōŜƴΦ 
23 {ƛŜƘŜ ƻōŜƴΦ 
24 {ƛŜƘŜ ƻōŜƴΦ 
25 {ƛŜƘŜ ƻōŜƴΦ 



 

 

Region 1226 

Industrieländer: 

Länder des 

Golfkooperationsrates 

Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate  

Region 1327 

Sonstige 

Industrieländer 

Australien, Brunei, Chile, Hongkong, Japan, Kanada, (Republik) Korea, Macao, Neuseeland, 

Singapur, Taiwan, Uruguay, Vereinigte Staaten von Amerika.  

Region 1428 Färöer, Schweiz, Vereinigtes Königreich  

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der detaillierten Beschreibung der Programmaktionen in Teil B dieses 

Leitfadens.   

 

Visabestimmungen und Aufenthaltsgenehmigungen 

Teilnehmer von Erasmus+-Projekten benötigen unter Umständen Visa für den Auslandsaufenthalt in dem Programm- 

oder Partnerland, in dem die betreffende Aktivität durchgeführt wird. Alle teilnehmenden Organisationen müssen 

sicherstellen, dass vor Beginn der geplanten Aktivität die erforderlichen Genehmigungen (Visa oder Genehmigungen für 

kurzfristige oder langfristige Aufenthalte) vorliegen. Da die Bearbeitung mehrere Wochen dauern kann, sollten die 

Genehmigungen unbedingt frühzeitig bei den zuständigen Behörden beantragt werden. Die nationalen Agenturen und 

die Exekutivagentur können weitere Auskünfte zu Visa, Aufenthaltsgenehmigungen, Sozialversicherungsfragen usw. 

erteilen und entsprechend behilflich sein. Im EU-Zuwanderungsportal werden unter der folgenden Adresse allgemeine 

Informationen über Visa und über Genehmigungen für Kurz- und Langzeitaufenthalte angeboten: 

https://ec.europa.eu/immigration/ 

  

                                                                 

 

26 LƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ tŀǊǘƴŜǊǎŎƘŀŦǘǎƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ όtLύ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘŜ YƭŀǎǎƛŦƛȊƛŜǊǳƴƎΦ 
27 Im Rahmen des Partnerschaftsinstruments (PI) verwendete Klassifizierung. 
28 Nicht unter die Instrumente für das auswärtige Handeln fallende Länder.  

https://ec.europa.eu/immigration/
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TEIL B ς INFORMATIONEN ÜBER DIE IN DIESEM LEITFADEN 

BEHANDELTEN AKTIONEN 

 

Dieser Teil des Leitfadens enthält zu allen Aktionen und Aktivitäten im Rahmen des Programms Erasmus+ folgende 

Informationen: 

¶ eine Beschreibung der Ziele und der erwarteten Wirkung 

¶ eine Beschreibung der geförderten Aktivitäten 

¶ Tabellen mit den Bewertungskriterien für Projektanträge 

¶ zusätzliche Informationen zur Erläuterung der unterstützten Projektarten 

¶ eine Beschreibung der Regeln für die Gewährung von Finanzhilfen 

Bevor ein Antrag gestellt wird, sollten die Antragsteller den gesamten Abschnitt über die Aktion, in deren Rahmen 

Finanzhilfe beantragt werden soll, sowie die allgemeinen Informationen über die Prioritäten, Ziele und wichtigsten 

Merkmale des Programms sorgfältig durchlesen.  

 

Welche Aktionen werden in diesem Leitfaden vorgestellt?  

Lƴ ŘŜƴ !ōǎŎƘƴƛǘǘŜƴ α[Ŝƛǘŀƪǘƛƻƴ 1άΣ α[Ŝƛǘŀƪǘƛƻƴ 2ά ǳƴŘ α[Ŝƛǘŀƪǘƛƻƴ 3ά ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ !ƪǘƛƻƴŜƴ ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΥ 

Leitaktion 1: 

¶ Mobilitätsprojekte für Lernende und Personal im Hochschulbereich, in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, 

in der Schulbildung, in der Erwachsenenbildung und im Jugendbereich 

¶ Aktivitäten zur Förderung der Jugendbeteiligung  

Leitaktion 2: 

¶ Partnerschaften für Zusammenarbeit, darunter: 

o Kooperationspartnerschaften 

o Kleinere Partnerschaften 

¶ Partnerschaften für Exzellenz, darunter:  

o Zentren der beruflichen Exzellenz 
o Erasmus+-Lehrkräfteakademien 
o Erasmus-Mundus-Aktion 

¶ Partnerschaften für Innovation ς Allianzen für Innovation 

¶ Kapazitätsaufbau im Bereich Jugend 

¶ Gemeinnützige europäische Sportveranstaltungen 

Leitaktion 3: 

¶ Die europäische Jugend vereint 
 



 

 

Jean-Monnet-Aktion: 

¶ Jean-Monnet-Aktion im Bereich der Hochschulbildung 

¶ Jean-Monnet-Aktion in anderen Bereichen der allgemeinen und beruflichen Bildung 
 

Darüber hinaus werden zur Durchführung einiger Aktionen des Programms spezifische Aufforderungen zur Einreichung 

von Vorschlägen entweder direkt von der Europäischen Kommission oder von ihrer Exekutivagentur veröffentlicht. 

Weitere Informationen finden Sie auf den Websites der Kommission und der Exekutivagentur.  
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LEITAKTION 1: LERNMOBILITÄT VON EINZELPERSONEN 
 

Die im Rahmen dieser Leitaktion unterstützten Aktionen sollen einen positiven und anhaltenden Effekt für die 

Teilnehmer und die teilnehmenden Organisationen sowie für den politischen Rahmen, in dem die betreffenden 

Aktivitäten organisiert werden, mit sich bringen.  

Für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Praktikanten, Auszubildende, erwachsene Lernende und junge Menschen 

sollen mit den Mobilitätsaktivitäten im Rahmen dieser Leitaktion eines oder mehrere der folgenden Ergebnisse erreicht 

werden:  

¶ bessere Lernleistung  

¶ erhöhte Beschäftigungsfähigkeit und bessere Karrierechancen  

¶ mehr Eigeninitiative und unternehmerisches Denken 

¶ ausgeprägtere Eigenverantwortung und größeres Selbstwertgefühl 

¶ bessere Fremdsprachenkenntnisse und digitale Kompetenzen 

¶ ausgeprägteres interkulturelles Bewusstsein 

¶ aktivere Beteiligung an der Gesellschaft 

¶ umfassendere Kenntnisse über das europäische Aufbauwerk und über die Werte der EU 

¶ größere Motivation zur Teilnahme an künftigen Angeboten zur (formalen/nichtformalen) allgemeinen und 

beruflichen Bildung im Anschluss an die Mobilitätsphase im Ausland 

 

Für Personal, Jugendarbeiter und Fachkräfte in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Jugend sollen mit 

den Mobilitätsaktivitäten eines oder mehrere der folgenden Ergebnisse erzielt werden:  

¶ verbesserte Kompetenzen in Bezug auf die jeweiligen Berufsprofile (Lehr- oder Ausbildungstätigkeit, 

Jugendarbeit usw.) 

¶ umfassenderes länderübergreifendes Verständnis für Verfahren, politische Strategien und Systeme in den 

Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Jugendarbeit 

¶ bessere Befähigung, Veränderungen im Hinblick auf die Einführung von Modernisierungen und die 

internationale Öffnung der nationalen Bildungseinrichtungen anzustoßen 

¶ besseres Verständnis der Zusammenhänge zwischen formaler und nichtformaler Bildung, Berufsbildung und 

dem Arbeitsmarkt  

¶ bessere Qualität ihrer Tätigkeit und ihrer Aktivitäten für Studierende, Praktikanten, Auszubildende, Schüler, 

erwachsene Lernende, junge Menschen und Freiwillige 

¶ größeres Verständnis und größere Aufgeschlossenheit für gesellschaftliche, sprachliche und kulturelle Vielfalt  

¶ bessere Befähigung zur Berücksichtigung der Bedürfnisse benachteiligter Gruppen  

¶ bessere Unterstützung und Förderung von Mobilitätsaktivitäten für Lernende 

¶ bessere Berufs- und Karrierechancen  

¶ bessere Fremdsprachenkenntnisse und digitale Kompetenzen 

¶ höhere Motivation und Zufriedenheit bei der täglichen Arbeit 

 

Die im Rahmen dieser Aktion unterstützten Aktivitäten sollen außerdem bei den teilnehmenden Organisationen zu 

einem oder mehreren der folgenden Ergebnisse beitragen:  

¶ bessere Befähigung zur Arbeit auf europäischer und internationaler Ebene: bessere Managementfähigkeiten 

und Internationalisierungsstrategien; verstärkte Zusammenarbeit mit Partnern aus anderen Ländern; 

verstärkte Zuweisung von (nicht von der EU bereitgestellten) Finanzmitteln zur Organisation 



 

 

europäischer/internationaler Projekte; höhere Qualität bei der Vorbereitung, Durchführung, Überwachung 

und Nachbereitung europäischer/internationaler Projekte 

 

¶ innovative und verbesserte Arbeitsweise im Interesse der betreffenden Zielgruppen, beispielsweise durch 

attraktivere Programme für Studierende, Praktikanten, Auszubildende, junge Menschen und Freiwillige unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Bedürfnisse und Erwartungen; bessere Qualifikation von Lehrkräften und 

Ausbildern; bessere Verfahren zur Anerkennung und Validierung von Kompetenzen, die in Lernphasen im 

Ausland erworben wurden; wirksamere Aktivitäten zugunsten lokaler Gemeinschaften, bessere Methoden und 

Praktiken in der Jugendarbeit, um junge Menschen aktiv einzubeziehen und/oder benachteiligte Gruppen zu 

berücksichtigen usw. 

 

¶ Schaffung eines moderneren, dynamischeren, stärker zielgerichteten und professionelleren Umfelds innerhalb 

der Organisation: Bereitschaft zur Einbindung bewährter Verfahren und neuer Methoden in die tägliche 

Tätigkeit; Offenheit für die Nutzung von Synergien mit Organisationen, die in anderen Sozial-, Bildungs- und 

Beschäftigungsbereichen tätig sind; strategische Planung der beruflichen Entwicklung ihres Personals unter 

Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und der Ziele der Organisation; gegebenenfalls Fähigkeit zur 

Gewinnung hervorragender Studierender und Hochschulmitarbeiter aus der ganzen Welt 

Langfristig dürfte sich das Zusammenwirken der Tausenden im Rahmen dieser Leitaktion geförderten Projekte in der 

allgemeinen und beruflichen Bildung und im Jugendbereich in den beteiligten Ländern bemerkbar machen und somit in 

Europa und darüber hinaus politische Reformen anstoßen und neue Ressourcen für Mobilitätschancen anziehen.  

 

WAS IST EIN MOBILITÄTSPROJEKT?  

Organisationen, die in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Jugend tätig sind, werden im Rahmen des 

Programms Erasmus+ bei der Durchführung von Projekten zur Förderung unterschiedlicher Formen von Mobilität 

unterstützt. Ein Mobilitätsprojekt umfasst folgende Phasen:  

¶ Planung (Festlegung der Lernergebnisse, Aktivitätsformate, Erstellung des Arbeitsprogramms, Zeitplan für die 

Aktivitäten) 

¶ Vorbereitung (Regelung praktischer Angelegenheiten, Auswahl der Teilnehmer, Erarbeitung von 

Vereinbarungen mit Partnern und Teilnehmern, sprachliche, interkulturelle, lern- und aufgabenbezogene 

Vorbereitung der Teilnehmer vor der Abreise) 

¶ Durchführung der Mobilitätsaktivitäten 

¶ Nachbereitung (Bewertung der Aktivitäten sowie gegebenenfalls Validierung und formale Anerkennung der 

von den Teilnehmern im Laufe der Aktivitäten erzielten Lernergebnisse sowie Verbreitung und Nutzung der 

Projektergebnisse)  

Das Programm Erasmus+ unterstützt die Teilnehmer von Mobilitätsaktivitäten noch stärker, indem es ihre 

Fremdsprachenkenntnisse sowohl vor ihrem Auslandsaufenthalt als auch während ihrer Zeit im Ausland fördert, wozu 

auch eine zusätzliche Finanzhilfe zur sprachlichen Unterstützung für Teilnehmer an langfristigen Mobilitätsaktivitäten in 

den Bereichen Berufs- und Schulbildung gehört. Ein Erasmus+-Online-Sprachunterstützungsdienst (OLS) bietet den 

Teilnehmern von Mobilitätsaktivitäten die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in zwei Fremdsprachen einzuschätzen und zur 

Verbesserung ihres Kenntnisstands an Online-Sprachkursen teilzunehmen. Zusätzlich zu den Online-Sprachkursen bietet 

der OLS verschiedene weitere Funktionen wie Instrumente für unterstütztes und integriertes Lernen an, die Lehrkräfte 

und Jugendarbeiter in die Lage versetzen, ihre Lernenden zusätzlich zu unterstützen, und stellt eine soziale 

Netzwerkfunktion bereit, um gemeinsames Lernen zu ermöglichen. 
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Im Rahmen von Erasmus+ gibt es die Möglichkeit, Mobilitätsaktivitäten unter Beteiligung von Partnerorganisationen 

mit unterschiedlichem Hintergrund anzubieten, die auf verschiedenen Gebieten oder in verschiedenen 

sozioökonomischen Bereichen tätig sind (z. B. Praktika in Unternehmen, NRO oder öffentlichen Stellen für Studierende 

oder für Lernende in der Berufsbildung; schulische Lehrkräfte, die in Unternehmen oder Schulungszentren berufliche 

Fortbildungen absolvieren; Wirtschaftsexperten, die in Hochschuleinrichtungen Vorträge halten oder Schulungen 

durchführen usw.). 

Ein drittes wichtiges Element der Innovation und Qualität von Mobilitätsaktivitäten besteht darin, dass an Erasmus+ 

teilnehmende Organisationen die Möglichkeit haben, Mobilitätsaktivitäten mittelfristig zu organisieren und in einem 

umfassenderen strategischen Rahmen zu planen. Mit einem einzigen Förderantrag kann der Koordinator eines 

Mobilitätsprojekts mehrere Mobilitätsaktivitäten organisieren, die zahlreichen Personen Aufenthalte in 

unterschiedlichen Ländern ermöglichen. Somit können die teilnehmenden Organisationen im Rahmen von Erasmus+ ihr 

Projekt unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Teilnehmer, aber auch entsprechend ihrer internen Planung in 

Bezug auf Internationalisierung, Kapazitätsaufbau und Modernisierung konzipieren. 

Akkreditierungssysteme spielen eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung einer hohen Wirkung der Leitaktion 1. Die 

Erasmus-Charta für die Hochschulbildung, die Erasmus-Akkreditierung für Mobilitätskonsortien im Hochschulbereich 

und die Erasmus-Akkreditierungen in den Bereichen Berufsbildung, Schulbildung, Erwachsenenbildung und 

Jugendarbeit ermöglichen Organisationen eine kontinuierliche Inanspruchnahme von Leitaktion 1, sodass sie sich auf 

längerfristige Ziele und institutionelle Auswirkungen konzentrieren können. 

Je nach Profil der Teilnehmer werden die folgenden Arten von Mobilitätsprojekten im Rahmen von Leitaktion 1 des 

Programms Erasmus+ unterstützt: 

Allgemeine und berufliche Bildung: 

¶ Mobilitätsprojekt für Studierende und Hochschulpersonal  

¶ Mobilitätsprojekt für Lernende und Personal im Bereich der beruflichen Bildung  

¶ Mobilitätsprojekt für Schüler und schulische Lehrkräfte  

¶ Mobilitätsprojekt für Lernende und Personal im Bereich der Erwachsenenbildung 

Jugendbereich: 

¶ Mobilitätsprojekte für junge Menschen ς Jugendbegegnungen 

¶ Mobilitätsprojekte für Jugendarbeiter 

¶ Aktivitäten zur Förderung der Jugendbeteiligung 

Die folgenden Abschnitte enthalten detaillierte Informationen über die Kriterien und Voraussetzungen, die für die 

verschiedenen Mobilitätsprojekte gelten. 



 

 

MOBILITÄTSPROJEKT FÜR STUDIERENDE UND HOCHSCHULPERSONAL 

 

Diese Aktion unterstützt die physische und gemischte Mobilität von Studierenden in allen Studienfächern und -zyklen 

(Kurzstudiengänge, Bachelor- und Master-Studiengänge oder Promotionsstudien). Studierende können entweder an 

einer Partner-Hochschuleinrichtung im Ausland studieren oder ein Praktikum in einem Unternehmen, einer 

Forschungseinrichtung, einem Labor, einer Organisation oder an einem anderen relevanten Arbeitsplatz im Ausland 

absolvieren. Studierende können auch einen Auslandsstudienaufenthalt mit einem Praktikum kombinieren, um die 

Lernergebnisse weiter zu verbessern und mehr Querschnittskompetenzen zu entwickeln. Zwar wird die langfristige 

physische Mobilität nachdrücklich gefördert, doch wird im Rahmen dieser Maßnahme anerkannt, dass eine flexiblere 

Dauer der physischen Mobilität angeboten werden muss, um sicherzustellen, dass das Programm für Studierende aus 

allen Verhältnissen, Situationen und Studienfächern zugänglich ist.  

Diese Aktion unterstützt auch Hochschullehrkräfte und Verwaltungspersonal bei der Teilnahme an Aktivitäten zur 

beruflichen Fortbildung im Ausland sowie Personal aus der Arbeitswelt bei der Lehre und Ausbildung für Studierende 

oder Personal an Hochschuleinrichtungen. Diese Aktivitäten können Lehr- wie auch Ausbildungszeiten umfassen (z. B. 

Job Shadowing, Hospitationen, Schulungen).  

Darüber hinaus unterstützt diese Aktion gemischte Intensivprogramme, die es Gruppen von Hochschuleinrichtungen 

ermöglichen, gemeinsam gemischte Mobilitätslehrpläne und Ȥaktivitäten für Studierende sowie akademisches und 

Verwaltungspersonal zu entwickeln.  

 

ZIELE DER AKTION 

Ziel dieser Aktion ist es, einen Beitrag zur Schaffung eines europäischen Bildungsraums zu leisten und die Verbindung 

zwischen Bildung und Forschung zu stärken sowie die kritische Denkfähigkeit von Studierenden aus allen Fächern und 

auf allen Ebenen (einschließlich Bachelor-, Master- und Promotionsstudien) zu fördern. Ziel ist es auch, die 

Beschäftigungsfähigkeit, die soziale Inklusion, das bürgerschaftliche Engagement, die Innovation und die ökologische 

Nachhaltigkeit in Europa und darüber hinaus zu fördern, indem es allen Studierenden ermöglicht wird, im Rahmen ihres 

Studiums im Ausland zu studieren oder eine Ausbildung zu absolvieren, um Folgendes zu erreichen:  

¶ Kontakt der Studierenden mit unterschiedlichen Ansichten, Kenntnissen, Lehr- und Forschungsmethoden 

sowie Arbeitspraktiken in ihrem Studienfach 

¶ Entwicklung ihrer Querschnittskompetenzen wie Kommunikation, Sprache, Problemlösung, interkulturelle 

Fähigkeiten und Forschungskompetenzen 

¶ Entwicklung ihrer zukunftsorientierten Kompetenzen wie digitale Kompetenzen, mit denen sie sich den 

Herausforderungen von heute und von morgen stellen können 

¶ Unterstützung der persönlichen Entwicklung, etwa der Fähigkeit, sich an neue Situationen anzupassen, und 

des Selbstvertrauens 

Ein weiteres Ziel besteht darin, allem Personal, darunter Personal aus Unternehmen, die Möglichkeit zu geben, im 

Rahmen seiner beruflichen Entwicklung im Ausland zu unterrichten oder eine Ausbildung zu absolvieren, um Folgendes 

zu erreichen: 

¶ Weitergabe seiner Fachkenntnisse 

¶ Erleben neuer Lehrumgebungen 

¶ Erwerb neuer innovativer pädagogischer und lehrplanerischer Fähigkeiten und digitaler Kompetenzen 

¶ Kontakte zu Fachkollegen im Ausland, um gemeinsame Aktivitäten zur Verwirklichung der Programmziele zu 

entwickeln 
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¶ Austausch bewährter Verfahren und Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Hochschuleinrichtungen 

¶ bessere Vorbereitung der Studierenden auf die Arbeitswelt durch Einbeziehung von Unternehmenspersonal in 

den Unterricht 

Darüber hinaus soll die Entwicklung transnationaler und interdisziplinärer Lehrpläne sowie innovativer Lern- und 

Lehrmethoden gefördert werden, darunter Online-Zusammenarbeit, forschungsgestütztes Lernen und 

herausforderungsorientierte Ansätze mit dem Ziel, gesellschaftliche Probleme zu bewältigen. 

 

WIE KÖNNEN ERASMUS-MOBILITÄTSMÖGLICHKEITEN WAHRGENOMMEN WERDEN? 

Alle antragstellenden Organisationen, darunter Mobilitätskonsortien, müssen in einem Programmland ansässig sein, 

und die teilnehmenden Hochschuleinrichtungen müssen die Erasmus-Charta für die Hochschulbildung (ECHE)29 erhalten 

haben, bevor sie sich bei ihrer nationalen Erasmus+-Agentur mit einem Mobilitätsprojekt bewerben. Durch die 

Unterzeichnung der Erasmus-Charta für die Hochschulbildung verpflichten sich Hochschuleinrichtungen, Teilnehmern 

von Mobilitätsaktivitäten alle erforderliche Unterstützung, einschließlich der sprachlichen Vorbereitung, anzubieten. Zu 

diesem Zweck wird für alle Mobilitätsaktivitäten zwischen Programmländern und, soweit möglich, Partnerländern eine 

Online-Sprachunterstützung angeboten. Diese wird den förderfähigen Teilnehmern von der Europäischen Kommission 

zur Verfügung gestellt, um ihre Fremdsprachenkenntnisse vor und/oder während der Mobilität zu verbessern. 

Im Einklang mit den Prioritäten des neuen Programms wurden die Grundsätze der Charta gestärkt. Die Charta 

beinhaltet unter anderem die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse eines Auslandslernaufenthalts auf 

Hochschulebene in einem Programmland automatisch und vollständig in den anderen Programmländern anerkannt 

werden, entweder wie es in der Lernvereinbarung festgelegt und im Leistungsnachweis bestätigt wurde oder 

entsprechend den Lernergebnissen der im Ausland absolvierten Module, wie sie im Kurskatalog beschrieben sind, im 

Einklang mit dem Europäischen System zur Anrechnung von Studienleistungen (ECTS). Die Charta enthält auch die 

Verpflichtung zur Umsetzung nachhaltiger Verfahren bei der Durchführung von Mobilitätsprojekten und zur Umsetzung 

des digitalen Mobilitätsmanagements im Einklang mit den Standards der Initiative für den europäischen 

Studierendenausweis. 

Die teilnehmende Hochschuleinrichtung muss die Auswahl der potenziellen Teilnehmer und die Bewilligung von 

Finanzhilfen entsprechend den Bestimmungen ihrer Finanzhilfevereinbarung mit der nationalen Agentur auf faire, 

transparente und kohärente Weise durchführen und dies ordnungsgemäß dokumentieren. Sie sollte sicherstellen, dass 

solche fairen und transparenten Verfahren in allen Phasen der Mobilität und bei der Beantwortung von 

Anfragen/Beschwerden von Teilnehmern zur Anwendung kommen. 

Die ECHE wird durch die ECHE-Leitlinien30 ergänzt, ein Dokument, das Hochschuleinrichtungen bei der Umsetzung der 

Grundsätze der ECHE unterstützt und zu diesem Zweck eingehend konsultiert werden sollte. Die 

Hochschuleinrichtungen müssen die ECHE und die sie begleitenden Leitlinien bei der Durchführung aller Maßnahmen, 

die diese Akkreditierung erfordern, ordnungsgemäß einhalten.  

                                                                 

 

29 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_de 
30 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_de


 

 

Hochschuleinrichtungen aus den Partnerländern können die ECHE nicht unterzeichnen, sind jedoch zur Einhaltung ihrer 

Grundsätze verpflichtet. Daher müssen Detailfragen wie die Sprachunterstützung, die Anerkennung von 

Lernergebnissen und alle erforderlichen Unterstützungsangebote für mobile Teilnehmer ausdrücklich in der 

interinstitutionellen Vereinbarung geregelt werden. 

 

EINRICHTUNG EINES PROJEKTS 

Die antragstellende Organisation beantragt die Finanzhilfe für das Mobilitätsprojekt und unterzeichnet und verwaltet 

die Finanzhilfevereinbarung und die Berichterstattung. Dazu gehört die Möglichkeit, Mittel für die Organisation 

gemischter Intensivprogramme zu beantragen, Partner für die Durchführung des gemischten Intensivprogramms zu 

finden und über die Ergebnisse Bericht zu erstatten. 

An dem Mobilitätsprojekt teilnehmende Organisationen haben folgende Aufgaben:  

¶ Entsendende Organisation: Zuständig für die Auswahl von Studierenden/Personal und deren Entsendung ins 

Ausland. Dies umfasst auch die Zahlung von Finanzhilfen (für Organisationen in einem Programmland), die 

Vorbereitung und Betreuung sowie die automatische Anerkennung im Zusammenhang mit der 

Mobilitätsphase. 

¶ Aufnehmende Organisation: Zuständig für die Aufnahme von Studierenden/Personal aus dem Ausland und die 

Bereitstellung von Studien-, Praktikums- oder Ausbildungsprogrammen; kann auch eine Lehraktivität in 

Anspruch nehmen.  

¶ Vermittlungsorganisation: Eine auf dem Arbeitsmarkt bzw. in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung 

und Jugend in einem Programmland tätige Organisation. Sie kann Mitglied eines Mobilitätskonsortiums sein, 

ist aber keine entsendende Organisation. Ihre Aufgabe kann darin bestehen, die Verwaltungsverfahren der 

entsendenden Hochschuleinrichtungen zu vereinfachen und zu verbreiten, im Fall von Praktika die Profile der 

Studierenden besser auf die Bedürfnisse der Unternehmen abzustimmen und die Teilnehmer gemeinsam 

vorzubereiten. 

Die entsendende und die aufnehmende Organisation müssen sich vor Beginn der Mobilitätsphase mit den 

Studierenden/dem Personal auf die jeweils durchzuführenden Aktivitäten verständigen, und zwar in Form einer 

α[ŜǊƴǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎά ōŜƛ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴ ōȊǿΦ ŜƛƴŜǊ αaƻōƛƭƛǘŅǘǎǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎά ōŜƛ !ƴƎŜƘǀǊƛƎŜƴ ŘŜǎ tŜǊǎƻƴŀƭǎΦ 5ƛŜǎŜ 

Vereinbarungen enthalten Festlegungen zu den angestrebten Lernergebnissen für die Lernphase im Ausland und 

Bestimmungen zu ihrer formalen Anerkennung durch jede Vertragspartei. Die Rechte und Pflichten sind in der 

Finanzhilfevereinbarung festgelegt. Wenn die Aktivität zwei Hochschuleinrichtungen betrifft (Studierendenmobilität zu 

Studienzwecken, einschließlich gemischter Mobilität, und Personalmobilität zu Lehrzwecken), muss vor dem Austausch 

eine αƛƴǘŜǊƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƭƭŜ ±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎά ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜǊ ŜƴǘǎŜƴŘŜƴŘŜƴ ǳƴŘ ŘŜǊ ŀǳŦƴŜƘƳŜƴŘŜƴ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ƎŜǘǊƻŦŦŜƴ 

worden sein. 

aƻōƛƭƛǘŅǘŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ Ǿƻƴ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊƴ ŀǳǎ 9ǊŀǎƳǳǎҌ-tǊƻƎǊŀƳƳƭŅƴŘŜǊƴ ƛƴ tŀǊǘƴŜǊƭŅƴŘŜǊƴ 
 
Mobilitätsaktivitäten von Teilnehmern aus Erasmus+-Programmländern in Partnerländern dienen einem zweifachen 

Ziel. Erstens bieten sie den Studierenden und dem Personal mehr Möglichkeiten, internationale Erfahrungen zu 

erlangen und weltweit zukunftsorientierte und sonstige relevante Fähigkeiten zu erwerben. Zweitens ermöglichen sie 

Hochschuleinrichtungen aus Programmländern, eine langfristige und nachhaltige internationale Zusammenarbeit mit 

Partnereinrichtungen aus Partnerländern aufzubauen. 

Bis zu 20 % der für jedes Mobilitätsprojekt im Hochschulbereich bewilligten Mittel können dafür verwendet werden, die 

Outgoing-Mobilität von Studierenden und Personal aus Hochschuleinrichtungen, die in einem Programmland ansässig 

sind, in einem beliebigen Partnerland weltweit (Regionen 1ς14) zu finanzieren. Diese Möglichkeiten sollen eine 
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Organisation in einem Programmland dazu anregen, mit mehreren Partnerländern Aktivitäten im Rahmen der 

Outgoing-Mobilität in einem möglichst großen geografischen Bereich zu entwickeln.   

 
 
Inklusion und Vielfalt in der Mobilität im Hochschulbereich 

Um den Zugang von Studierenden und Personal zur Mobilität im Einklang mit den Grundsätzen der ECHE so einfach wie 

möglich zu gestalten, müssen die Hochschuleinrichtungen einen gleichen und gleichberechtigten Zugang und 

Chancengleichheit für derzeitige und potenzielle Teilnehmer aus allen Verhältnissen gewährleisten. Dies bedeutet, dass 

Teilnehmer mit geringeren Chancen einbezogen werden, etwa Teilnehmer mit körperlichen, psychischen und 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Studierende mit Kindern, Studierende, die erwerbstätig oder Berufssportler sind, 

und Studierende aus allen in der Mobilität unterrepräsentierten Studienfächern. Die Festlegung interner 

Auswahlverfahren, die der Gleichberechtigung und Inklusion Rechnung tragen und die Leistungen und Beweggründe 

der Bewerber ganzheitlich bewerten, ist für die Einhaltung dieses Grundsatzes von wesentlicher Bedeutung. Darüber 

hinaus werden Hochschuleinrichtungen angeregt, in ihre Lehrpläne integrierte Mobilitätsmöglichkeiten wie 

Mobilitätsfenster bereitzustellen, um die Teilnahme von Studierenden aus allen Studienfächern zu erleichtern. In dieser 

Hinsicht kann die gemischte Mobilität dazu beitragen, zusätzliche Möglichkeiten zu bieten, die für bestimmte 

Einzelpersonen oder Gruppen von Studierenden möglicherweise besser geeignet sind. In dieser Hinsicht trägt die 

Einsetzung von Inklusionsbeauftragten in den Hochschuleinrichtungen dazu bei, Inklusion und Vielfalt zu fördern. 

Inklusionsbeauftragte können beispielsweise dazu beitragen, das Bewusstsein zu schärfen, Strategien für 

Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit festzulegen, in Zusammenarbeit mit zuständigen Kollegen eine 

angemessene Unterstützung während der gesamten Mobilitätsaktivität zu gewährleisten und die Zusammenarbeit 

zwischen den zuständigen Mitarbeitern innerhalb der Einrichtung, die über Fachwissen im Bereich Inklusion und Vielfalt 

verfügen, zu erleichtern. 

 

Ökologische Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Praktiken in der Mobilität im Hochschulbereich 

Im Einklang mit den Grundsätzen der Erasmus-Charta für die Hochschulbildung müssen Hochschuleinrichtungen bei 

allen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Programm umweltfreundliche Praktiken fördern. Dies bedeutet, die 

Nutzung nachhaltiger Verkehrsmittel für die Mobilität zu fördern, aktive Schritte zur umweltfreundlicheren 

Organisation von Veranstaltungen, Konferenzen und Sitzungen im Zusammenhang mit der Erasmus+-Mobilität zu 

unternehmen und papiergestützte Verwaltungsverfahren durch digitale Verfahren zu ersetzen (im Einklang mit den 

Standards der Initiative für den europäischen Studierendenausweis). Zudem sollten die Hochschuleinrichtungen alle 

Teilnehmer für verschiedene Maßnahmen sensibilisieren, die sie im Ausland ergreifen können, um den CO2-Fußabdruck 

und den ökologischen Fußabdruck ihrer Mobilitätsaktivitäten zu verringern, und die Fortschritte bei der Verwirklichung 

nachhaltigerer Mobilitätsaktivitäten für Studierende und Personal überwachen. 

 

Digitalisierung und digitale Bildung/Kompetenzen bei der Mobilität im Hochschulbereich 

Im Einklang mit den Grundsätzen der Erasmus-Charta für die Hochschulbildung (ECHE) sollten Hochschuleinrichtungen 

eine digitale Verwaltung der Studierendenmobilität gemäß den technischen Standards der Initiative für einen 

europäischen Studierendenausweis umsetzen. Dies bedeutet, dass die an dem Programm teilnehmenden 

Hochschuleinrichtungen sich dem bŜǘȊǿŜǊƪ α9ǊŀǎƳǳǎ ²ƛǘƘƻǳǘ tŀǇŜǊά anschließen müssen, um Mobilitätsdaten 

auszutauschen und Online-Lernvereinbarungen und digitale interinstitutionelle Vereinbarungen zu verwalten, sobald 

diese Funktionen für die verschiedenen Mobilitätsaktivitäten zwischen Programmländern und aus den 

Programmländern in Richtung der Partnerländer einsatzbereit sind. Hochschuleinrichtungen können ihre Mittel zur 

organisatorischen Unterstützung für die Umsetzung der digitalen Mobilitätsverwaltung einsetzen. Die Einrichtungen 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_de
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_de
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/cc/


 

 

sollten die gemischte Mobilität, also die Kombination einer physischen Mobilität mit einer virtuellen Komponente, 

innerhalb der Einrichtung fördern, um flexiblere Mobilitätsformate anzubieten und die Lernergebnisse und die Wirkung 

der physischen Mobilität weiter zu verbessern. Hochschuleinrichtungen müssen die Qualität gemischter 

Mobilitätsaktivitäten und die formale Anerkennung der Teilnahme an gemischter Mobilität, einschließlich der virtuellen 

Komponente, sicherstellen. Zudem sollten die Einrichtungen ihre Studierenden und ihr Personal für die im Rahmen des 

Programms gebotenen Möglichkeiten sensibilisieren, einschlägige digitale Kompetenzen in allen Studienfächern zu 

erwerben und weiterzuentwickeln, einschließlich des an Studierende und junge Hochschulabsolventen gerichteten 

PǊŀƪǘƛƪǳƳǎǇǊƻƎǊŀƳƳǎ α5ƛƎƛǘŀƭŜ /ƘŀƴŎŜά ό5ƛƎƛǘŀƭ hǇǇƻǊǘǳƴƛǘȅ ¢ǊŀƛƴŜŜǎƘƛǇǎύ ȊǳǊ !ƴŜƛƎƴǳƴƎ ƻŘŜǊ ȊǳƳ !ǳǎōŀǳ ŘƛƎƛǘŀƭŜǊ 

Kompetenzen.31 Lehr- und Verwaltungspersonal kann ebenfalls Schulungen für digitale Kompetenzen in Anspruch 

nehmen, um einschlägige digitale Kompetenzen für den Einsatz digitaler Technologien im Unterricht und für die 

Digitalisierung der Verwaltung zu erwerben. 

 

Beschreibung der Aktivitäten und spezifische Kriterien  

Studierendenmobilität 

Studierendenmobilität ist von jedem Programmland aus in Richtung jedes anderen Programmlands oder jedes 

Partnerlands und in allen Studienfächern und -zyklen (Kurzstudiengänge/Bachelor-/Master-/Promotionsstudien) 

möglich. Um hochwertige Mobilitätsaktivitäten mit größtmöglicher Wirkung für die Studierenden zu gewährleisten, 

muss die betreffende Aktivität mit den vom jeweiligen Abschluss abhängigen Anforderungen hinsichtlich der 

Lernergebnisse und der persönlichen Entwicklung der Studierenden vereinbar sein. 

Studierende können die unten beschriebenen Aktivitäten durchführen: 

Á Eine Studienphase an einer Partnerhochschule im Ausland. Der Auslandsstudienaufenthalt muss Teil des 

Studienprogramms des Studierenden im Hinblick auf einen Abschluss in einem beliebigen Studienzyklus sein. 

Ein Studienaufenthalt im Ausland kann auch eine Praktikumsphase beinhalten. Durch eine solche Kombination 

entstehen Synergien zwischen den im Ausland erworbenen akademischen und beruflichen Erfahrungen. 

Á Ein Praktikum in einem Unternehmen, einer Forschungseinrichtung, einem Labor, einer Organisation oder an 

einem anderen relevanten Arbeitsplatz im Ausland. Auslandspraktika werden für Studierende in allen 

Studienzyklen und für junge Hochschulabsolventen gefördert. Dies gilt auch für Unterrichtspraktika von 

Lehramtsstudierenden und Forschungsassistenzpraktika von Studierenden und Doktoranden in allen 

einschlägigen Forschungseinrichtungen. Um die Synergien mit Horizont Europa weiter zu verstärken, können 

diese Mobilitätsaktivitäten auch im Kontext von durch Horizont Europa finanzierten Forschungsprojekten 

durchgeführt werden, wobei der Grundsatz der Vermeidung einer Doppelfinanzierung von Aktivitäten durch 

die EU uneingeschränkt zu beachten ist. Die Praktika sollten nach Möglichkeit fester Bestandteil des 

Studienprogramms der Studierenden sein. 

 

                                                                 

 

31 Ein Praktikum für StudiereƴŘŜ ǿƛǊŘ ŀƭǎ αtǊŀƪǘƛƪǳƳ ƛƴ ŘƛƎƛǘŀƭŜƴ YƻƳǇŜǘŜƴȊŜƴά ŀƴƎŜǎŜƘŜƴΣ ǿŜƴƴ ŘŀōŜƛ ŜƛƴŜ ƻŘŜǊ ƳŜƘǊŜǊŜ ŘŜǊ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘŜƴ 
ausgeübt wird: digitales Marketing (beispielsweise Management sozialer Medien, Web-Analytik); digitales grafisches, mechanisches oder 
architektonisches Design; Entwicklung von Apps, Software, Skripten oder Websites; Installation, Wartung und Verwaltung von IT Systemen und 
Netzwerken; Cybersicherheit; Datenanalytik, gezielte Datensuche und bildliche Datendarstellung; Programmierung und Training von Robotern und 
Anwendungen künstlicher Intelligenz. Allgemeine Kundenbetreuung, Auftragserfüllung, Dateneingabe oder Büroarbeiten fallen nicht in diese 
Kategorie. 
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¶ Doktorandenmobilität 

Um den unterschiedlichen Lern- und Ausbildungsbedürfnissen von Doktoranden besser gerecht zu werden und 

ChancengƭŜƛŎƘƘŜƛǘ Ȋǳ ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜƴΣ ƪǀƴƴŜƴ 5ƻƪǘƻǊŀƴŘŜƴ ǳƴŘ ƧǳƴƎŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŀōǎƻƭǾŜƴǘŜƴ όαtƻǎǘŘƻƪǘƻǊŀƴŘŜƴάύ32 

kürzere oder längere Phasen einer physischen Mobilität zu Studien- oder Praktikumszwecken im Ausland absolvieren. 

Es wird empfohlen, die physische Mobilität um eine virtuelle Komponente zu ergänzen. 

¶ Gemischte Mobilität 

Jeder Studien- oder Praktikumsaufenthalt im Ausland, einschließlich der Doktorandenmobilität, kann in Form einer 

gemischten Mobilität durchgeführt werden. Gemischte Mobilität ist eine Kombination aus physischer Mobilität und 

einer virtuellen Komponente, die eine gemeinsame Online-Lernerfahrung und Teamarbeit ermöglicht. So kann die 

virtuelle Komponente Lernende aus verschiedenen Ländern und Studienfächern im Internet zusammenbringen, um 

Online-Kurse zu belegen oder gemeinsam und gleichzeitig an Aufgaben zu arbeiten, die als Teil ihres Studiums 

anerkannt werden. 

Jeder Studierende kann eine gemischte Mobilität auch durch Teilnahme an einem gemischten Intensivprogramm 

absolvieren. 

Darüber hinaus können Studierende (Kurzstudiengänge/Bachelor-/Masterstudien), die beispielsweise aufgrund ihres 

Studienfachs oder aufgrund geringerer Chancen für die Teilnahme nicht an einer langfristigen physischen 

Mobilitätsaktivität zu Studien- oder Praktikumszwecken teilnehmen können, eine kurze physische Mobilitätsaktivität 

durchführen, indem sie diese mit einer obligatorischen virtuellen Komponente kombinieren.  

¶ Personalmobilität 

Personalmobilität ist von jedem Programmland aus in Richtung jedes anderen Programmlands oder jedes Partnerlands 

möglich. Um hochwertige Mobilitätsaktivitäten mit größtmöglicher Wirkung zu gewährleisten, muss die betreffende 

Aktivität einen Bezug zur beruflichen Fortbildung des Personals aufweisen und die Anforderungen hinsichtlich seiner 

Lernergebnisse und persönlichen Entwicklung erfüllen. 

Angehörige des Personals können jede der unten beschriebenen Aktivitäten durchführen: 

Á Einen Lehraufenthalt an einer Partnerhochschule im Ausland. Ein Lehraufenthalt ermöglicht es allen 

Lehrkräften an einer Hochschuleinrichtung oder Personal aus Unternehmen, an einer Partnerhochschule im 

Ausland zu lehren. Eine Personalmobilität zu Lehrzwecken ist in jedem Studienfach möglich. 

 

Á Einen Schulungsaufenthalt an einer Partnerhochschule, in einem Unternehmen oder an einem anderen 

relevanten Arbeitsplatz im Ausland. Ein Schulungsaufenthalt im Ausland ermöglicht es allen Angehörigen des 

Personals einer Hochschuleinrichtung, an einer Schulungsaktivität im Ausland teilzunehmen, die für ihre 

tägliche Arbeit an der Hochschuleinrichtung relevant ist. Die Aktivität kann in Form von 

Schulungsveranstaltungen oder eines Job Shadowing erfolgen. 

                                                                 

 

32 Postdoktoranden können innerhalb von 12 Monaten nach dem Hochschulabschluss unter den gleichen Voraussetzungen wie andere junge 
Hochschulabsolventen an Praktika teilnehmen. In Ländern, in denen Absolventen nach dem Erwerb ihres Abschlusses zur Ableistung eines Militär- 
oder Zivildienstes verpflichtet sind, wird der Zeitraum der Förderfähigkeit junger Absolventen um die Dauer des betreffenden Dienstes verlängert. 



 

 

Bei einer Phase der Personalmobilität können Lehr- und Schulungsaktivitäten kombiniert werden. Jeder 

Auslandsaufenthalt zu Lehr- oder Schulungszwecken kann als gemischte Mobilität durchgeführt werden. 

 

!ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ CǀǊŘŜǊƪǊƛǘŜǊƛŜƴ 

9ƛƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇǊƻƧŜƪǘ ƛƳ IƻŎƘǎŎƘǳƭōŜǊŜƛŎƘ Ƴǳǎǎ ŘƛŜ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ ŦƻǊƳŀƭŜƴ YǊƛǘŜǊƛŜƴ ŜǊŦǸƭƭŜƴΣ ǳƳ ŦǸǊ ŜƛƴŜ CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ƛƳ 
wŀƘƳŜƴ Ǿƻƴ 9ǊŀǎƳǳǎҌ ƛƴ .ŜǘǊŀŎƘǘ Ȋǳ ƪƻƳƳŜƴΦ 5ƛŜ ŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜƴ CǀǊŘŜǊƪǊƛǘŜǊƛŜƴ ōŜȊƛŜƘŜƴ ǎƛŎƘ ŀǳŦ ŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜ 
!ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ŀǳŦ tǊƻƧŜƪǘŜōŜƴŜΣ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘƛŜ ƛƴ ŘŜƴ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ !ōǎŎƘƴƛǘǘŜƴ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘŜƴ ǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ YǊƛǘŜǊƛŜƴ ŘƛŜ 
!ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ 5ǳǊŎƘŦǸƘǊǳƴƎ ǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜǊ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ōŜǘǊŜŦŦŜƴΦ   
 

Förderfähige 

Aktivitäten 

IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ƪǀƴƴŜƴ ŜƛƴŜ ƻŘŜǊ ƳŜƘǊŜǊŜ ŘŜǊ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ŘǳǊŎƘŦǸƘǊŜƴΥ  
Á {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴƳƻōƛƭƛǘŅǘ Ȋǳ [ŜǊƴȊǿŜŎƪŜƴ 
Á {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴƳƻōƛƭƛǘŅǘ Ȋǳ tǊŀƪǘƛƪǳƳǎȊǿŜŎƪŜƴ 
Á tŜǊǎƻƴŀƭƳƻōƛƭƛǘŅǘ Ȋǳ [ŜƘǊȊǿŜŎƪŜƴ 
Á tŜǊǎƻƴŀƭƳƻōƛƭƛǘŅǘ Ȋǳ {ŎƘǳƭǳƴƎǎȊǿŜŎƪŜƴ 
Á DŜƳƛǎŎƘǘŜ LƴǘŜƴǎƛǾǇǊƻƎǊŀƳƳŜ 

 
5ƛŜǎŜ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ƪǀƴƴŜƴ ȊǿƛǎŎƘŜƴ tǊƻƎǊŀƳƳƭŅƴŘŜǊƴ ƻŘŜǊ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŜƛƴŜƳ 
tǊƻƎǊŀƳƳƭŀƴŘ ǳƴŘ ŜƛƴŜƳ ōŜƭƛŜōƛƎŜƴ tŀǊǘƴŜǊƭŀƴŘ ǿŜƭǘǿŜƛǘ όwŜƎƛƻƴŜƴ мςмпύ ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘ 
ǿŜǊŘŜƴΦ  

 

Wer ist 

antragsberechtigt? 

hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ Ƴƛǘ ŦƻƭƎŜƴŘŜǊ !ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ƪǀƴƴŜƴ ŜƛƴŜ CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ōŜŀƴǘǊŀƎŜƴΥ 
 
Á !ƴǘǊŀƎ ŜƛƴŜǊ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎΥ Lƴ ŜƛƴŜƳ tǊƻƎǊŀƳƳƭŀƴŘ ŀƴǎŅǎǎƛƎŜ 
IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴΣ ŘƛŜ ǸōŜǊ ŜƛƴŜ 9ǊŀǎƳǳǎ-/ƘŀǊǘŀ ŦǸǊ ŘƛŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭōƛƭŘǳƴƎ ό9/I9ύ 
ǾŜǊŦǸƎŜƴΦ 

 
Á !ƴǘǊŀƎ ŜƛƴŜǎ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻƴǎƻǊǘƛǳƳǎΥ ƪƻƻǊŘƛƴƛŜǊŜƴŘŜ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴΣ ŘƛŜ ƛƴ ŜƛƴŜƳ 
tǊƻƎǊŀƳƳƭŀƴŘ ŀƴǎŅǎǎƛƎ ǎƛƴŘ ǳƴŘ Ŝƛƴ YƻƴǎƻǊǘƛǳƳ ƪƻƻǊŘƛƴƛŜǊŜƴΣ Řŀǎ ǸōŜǊ ŜƛƴŜ 9ǊŀǎƳǳǎ-
!ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ŦǸǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻƴǎƻǊǘƛŜƴ ƛƳ IƻŎƘǎŎƘǳƭōŜǊŜƛŎƘ ǾŜǊŦǸƎǘΦ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴΣ 
ŘƛŜ ƴƛŎƘǘ ǸōŜǊ ŜƛƴŜ ƎǸƭǘƛƎŜ !ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ŦǸǊ Ŝƛƴ YƻƴǎƻǊǘƛǳƳ ǾŜǊŦǸƎŜƴΣ ƪǀƴƴŜƴ ŘƛŜǎŜ 
!ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ƛƳ bŀƳŜƴ ŜƛƴŜǎ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻƴǎƻǊǘƛǳƳǎ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊǎŜƭōŜƴ 
!ǳŦŦƻǊŘŜǊǳƴƎ ȊǳǊ 9ƛƴǊŜƛŎƘǳƴƎ Ǿƻƴ ±ƻǊǎŎƘƭŅƎŜƴ ōŜŀƴǘǊŀƎŜƴ ǿƛŜ ŦǸǊ ŘŜƴ !ƴǘǊŀƎ ŀǳŦ 
CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ŦǸǊ Ŝƛƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇǊƻƧŜƪǘ ƻŘŜǊ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŜƛƴŜǊ ŦǊǸƘŜǊŜƴ !ǳŦŦƻǊŘŜǊǳƴƎ ȊǳǊ 
9ƛƴǊŜƛŎƘǳƴƎ Ǿƻƴ ±ƻǊǎŎƘƭŅƎŜƴΦ !ƭƭŜ ōŜǘŜƛƭƛƎǘŜƴ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ŀǳǎ 
tǊƻƎǊŀƳƳƭŅƴŘŜǊƴ ƳǸǎǎŜƴ ǸōŜǊ ŜƛƴŜ ƎǸƭǘƛƎŜ 9ǊŀǎƳǳǎ-/ƘŀǊǘŀ ŦǸǊ ŘƛŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭōƛƭŘǳƴƎ 
ό9/I9ύ ǾŜǊŦǸƎŜƴΦ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇǊƻƧŜƪǘŜ ŘƛŜǎŜǊ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ ƪǀƴƴŜƴ ƴǳǊ Řŀƴƴ ƎŜŦǀǊŘŜǊǘ 
ǿŜǊŘŜƴΣ ǿŜƴƴ ŘŜǊ !ƴǘǊŀƎ ŀǳŦ !ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻƴǎƻǊǘƛǳƳǎ ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ ǿŀǊΦ 

 
Studierende und Hochschulpersonal können die Förderung nicht direkt beantragen; die 

Auswahlkriterien für die Teilnahme an den Mobilitätsaktivitäten und an gemischten 

Intensivprogrammen werden von der Hochschuleinrichtung festgelegt, in der die 

betreffenden Interessenten studieren bzw. beschäftigt sind. 

Förderfähige Länder 
CǸǊ ŘƛŜ ¢ŜƛƭƴŀƘƳŜ ŀƴ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴΥ 

Á ŀƭƭŜ tǊƻƎǊŀƳƳƭŅƴŘŜǊ 
Á ŀƭƭŜ tŀǊǘƴŜǊƭŅƴŘŜǊ 
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Anzahl der 

teilnehmenden 

Organisationen  

Auf dem Antragsformular wird nur eine Organisation angegeben (der Antragsteller). Dies ist 

entweder eine einzelne Hochschuleinrichtung oder der Koordinator eines 

Mobilitätskonsortiums mit Sitz in einem Programmland. 

An der Durchführung eines Mobilitätsprojekts müssen mindestens zwei Organisationen aus 

verschiedenen Programmländern (mindestens eine entsendende und mindestens eine 

aufnehmende Organisation) beteiligt sein.  

Für gemischte Intensivprogramme: Zusätzlich zum Antragsteller müssen mindestens zwei 

Hochschuleinrichtungen in zwei anderen Programmländern an der Organisation des 

gemischten Intensivprogramms beteiligt sein.  

Projektdauer 
нс aƻƴŀǘŜ 

Wo ist der Antrag zu 

stellen?  

Bei der nationalen Agentur des Landes, in dem die antragstellende Organisation ansässig ist.  

Wann ist der Antrag zu 

stellen? 

Für Projekte, die am 1. September eines Jahres beginnen, müssen Antragsteller ihren 

Finanzhilfeantrag bis zum 11. Mai 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) desselben Jahres 

einreichen.  

Wie ist der Antrag zu 

stellen? 

Nähere Informationen zur Antragstellung finden Sie in Teil C dieses Leitfadens. 

Sonstige Kriterien 

 
9ƛƴŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ƪŀƴƴ ŀǳŦ ȊǿŜƛ ²ŜƎŜƴ CǀǊŘŜǊƳƛǘǘŜƭ ōŜƛ ŘŜǊ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ !ƎŜƴǘǳǊ 
ōŜŀƴǘǊŀƎŜƴΥ  
 

¶ ŘƛǊŜƪǘ ŀƭǎ ŜƛƴȊŜƭƴŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ  

¶ ǸōŜǊ Ŝƛƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻƴǎƻǊǘƛǳƳΣ Řŀǎ ǎƛŜ ƪƻƻǊŘƛƴƛŜǊǘκŘŜƳ ǎƛŜ ŀƴƎŜƘǀǊǘ 
 
9ƛƴŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ƪŀƴƴ ǎƛŎƘ ƴǳǊ ŜƛƴƳŀƭ ƧŜ !ǳǎǿŀƘƭǊǳƴŘŜ ŀƭǎ ŜƛƴȊŜƭƴŜ 
IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ǳƴŘκƻŘŜǊ ŀƭǎ ƪƻƻǊŘƛƴƛŜǊŜƴŘŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ōŜǎǘƛƳƳǘŜƴ 
aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻƴǎƻǊǘƛǳƳǎ ŦǸǊ Ŝƛƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇǊƻƧŜƪǘ ōŜǿŜǊōŜƴΦ 9ƛƴŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ƪŀƴƴ 
ƧŜŘƻŎƘ aƛǘƎƭƛŜŘ ƻŘŜǊ YƻƻǊŘƛƴŀǘƻǊ ƳŜƘǊŜǊŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻƴǎƻǊǘƛŜƴ ǎŜƛƴΣ ŘƛŜ ŀƭƭŜ ƎƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ 
ŜƛƴŜƴ !ƴǘǊŀƎ ŜƛƴǊŜƛŎƘŜƴΦ 
 
.ŜƛŘŜ ²ŜƎŜ ό9ƛƴȊŜƭŀƴǘǊŀƎ ǳƴŘ !ƴǘǊŀƎ ŀƭǎ aƛǘƎƭƛŜŘ ŜƛƴŜǎ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻƴǎƻǊǘƛǳƳǎύ ƪǀƴƴŜƴ 
ƎƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ ƎŜƴǳǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ ²ŜǊŘŜƴ ƧŜŘƻŎƘ ƛƴ ŜƛƴŜƳ ŀƪŀŘŜƳƛǎŎƘŜƴ WŀƘǊ ōŜƛŘŜ ²ŜƎŜ 
ƎŜƴǳǘȊǘΣ ƭƛŜƎǘ Ŝǎ ƛƴ ŘŜǊ ±ŜǊŀƴǘǿƻǊǘǳƴƎ ŘŜǊ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎΣ ŜƛƴŜ 5ƻǇǇŜƭŦƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ 
Ǿƻƴ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊƴ ŀǳǎȊǳǎŎƘƭƛŜǖŜƴΦ 
 
5ŀǎ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇǊƻƧŜƪǘ ǎƻƭƭǘŜ ǎƛŎƘ ŀǳŦ ŘƛŜ LƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ŦǸǊ ŜƛƴŜƴ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ 
{ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴŀǳǎǿŜƛǎ ǎǘǸǘȊŜƴΣ ǳƳ ŘƛŜ hƴƭƛƴŜ-±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎ ŘŜǎ aƻōƛƭƛǘŅǘǎȊȅƪƭǳǎ ǳƴŘ ŀƴŘŜǊŜ 
ǳƳǿŜƭǘŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘŜǊŜ ǳƴŘ ƛƴƪƭǳǎƛǾŜǊŜ !ƴǎŅǘȊŜ ƛƳ 9ƛƴƪƭŀƴƎ Ƴƛǘ ŘŜǊ 9ǊŀǎƳǳǎ-/ƘŀǊǘŀ ŦǸǊ ŘƛŜ 
IƻŎƘǎŎƘǳƭōƛƭŘǳƴƎ ό9/I9ύ ǳƴŘ ŘŜƴ 9/I9-[ŜƛǘƭƛƴƛŜƴ Ȋǳ ŜǊƭŜƛŎƘǘŜǊƴΦ 
 

 

Antragstellende Organisationen werden anhand der relevanten Ausschluss- und Auswahlkriterien bewertet. Weitere 

Informationen sind Teil C dieses Leitfadens zu entnehmen. 
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Förderfähige 

teilnehmende 

Organisationen 

Á Studierendenmobilität zu Studienzwecken: 

Alle teilnehmenden (sowohl entsendenden als auch aufnehmenden) Organisationen in den 

Programmländern müssen Hochschuleinrichtungen mit einer Erasmus-Charta für die 

Hochschulbildung (ECHE) sein. Alle aufnehmenden Organisationen in den Partnerländern 

müssen Hochschuleinrichtungen sein, die von einer zuständigen Behörde anerkannt sind 

und vor Beginn der Mobilitätsaktivität interinstitutionelle Vereinbarungen mit ihren 

Partnern im Programmland unterzeichnet haben. 

Á Studierendenmobilität zu Praktikumszwecken: 

Die entsendende Organisation muss eine Hochschuleinrichtung in einem Programmland mit 

einer ECHE sein.  

Bei Studierendenmobilität zu Praktikumszwecken kommen als aufnehmende Organisation in 

Betracht:33 

o auf dem Arbeitsmarkt oder in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, 

Jugend, Forschung und Innovation tätige öffentliche oder private Organisationen in 

einem Programm- oder Partnerland Beispiele für solche Organisationen sind: 

- öffentliche oder private kleine, mittlere oder große Unternehmen 
(einschließlich gemeinwirtschaftlicher Unternehmen) 

- lokale, regionale oder nationale öffentliche Stellen 

- Botschaften oder Konsulate des entsendenden Programmlandes 

- Sozialpartner oder sonstige Vertreter des Arbeitsmarkts (u. a. 
Handelskammern, Handwerks- oder Berufsverbände und Gewerkschaften) 

- Forschungseinrichtungen 

- Stiftungen 

- Schulen/Institute/Bildungszentren (vom Vorschulbereich bis zur 
Sekundarstufe II, einschließlich Berufs- und Erwachsenenbildung) 

o gemeinnützige Organisationen, Verbände, NRO 
o Laufbahnberatungs-, Berufsberatungs- und Informationsstellen  
o Hochschuleinrichtungen aus einem Programmland mit einer ECHE oder von den 

zuständigen Behörden anerkannte Hochschuleinrichtungen in einem Partnerland, 

die mit ihren aufnehmenden Partnern aus den Programmländern vor Beginn der 

Mobilitätsaktivität interinstitutionelle Vereinbarungen unterzeichnet haben 

 

                                                                 

 

33 Folgende Arten von Organisationen sind nicht förderfähig als aufnehmende Organisation für eine Studierendenmobilität zu Praktikumszwecken:  

EU-Organe und andere Einrichtungen der EU, einschließlich spezialisierter Agenturen (eine erschöpfende Liste ist auf der Website 

http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_de abrufbar); Organisationen, die EU-Programme verwalten, wie nationale 

Erasmus+-Agenturen (um mögliche Interessenkonflikte und/oder eine Doppelfinanzierung zu vermeiden).  

http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_de
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Dauer der Aktivität 

Studierendenmobilität zu Studienzwecken: 2 Monate (oder ein akademisches Semester 

oder Trimester) bis 12 Monate. Dies kann, sofern vorgesehen, eine zusätzliche 

Praktikumsphase umfassen und je nach Kontext auf unterschiedliche Weise organisiert 

werden, d. h. die Aktivitäten können nacheinander oder gleichzeitig stattfinden. Für 

kombinierte Aufenthalte gelten die Finanzierungsregeln und die Mindestzeiträume für 

Mobilitätsphasen zu Studienzwecken. 

Studierendenmobilität zu Praktikumszwecken: 2 bis 12 Monate. 

Alle Studierenden, insbesondere diejenigen, die nicht in der Lage sind, an einer langfristigen 

physischen Mobilitätsaktivität zu Studien- oder Praktikumszwecken teilzunehmen, können 

eine kürzere physische Mobilität mit einer virtuellen Komponente kombinieren. Darüber 

hinaus können alle Studierenden an gemischten Intensivprogrammen teilnehmen. In diesen 

Fällen muss die physische Mobilitätsaktivität zwischen 5 Tagen und 30 Tagen dauern und 

mit einer obligatorischen virtuellen Komponente kombiniert werden, die eine gemeinsame 

Online-Lernerfahrung und Teamarbeit ermöglicht. Für eine gemischte Mobilität zu 

Studienzwecken müssen mindestens 3 ECTS-Leistungspunkte vergeben werden. 

Mobilität zu Studien- und/oder Praktikumszwecken für Doktoranden: 5ς30 Tage oder 2ς

12 Monate (eine Mobilitätsphase zu Studienzwecken kann, sofern vorgesehen, eine 

zusätzliche Praktikumsphase umfassen). 

Förderfähige Gesamtdauer je Studienzyklus: 

Ein Studierender kann unabhängig von Anzahl und Art der Mobilitätsaktivitäten an 

physischen Mobilitätsphasen von insgesamt bis zu zwölf Monaten34 pro Studienzyklus35 

teilnehmen:  

Á im Studiengang der ersten Stufe (Bachelor oder gleichwertig), einschließlich 

Kurzstudiengängen (EQR-Stufen 5 und 6) 

Á im Studiengang der zweiten Stufe (Master oder gleichwertig ς EQR-Stufe 7) und 

Á im Promotionsstudium (Promotion oder EQR-Stufe 8). 

Bei Absolventen, die ihr Studium erst vor Kurzem abgeschlossen haben, wird die Dauer 

eines Praktikums auf den zwölfmonatigen Höchstzeitraum des Studienzyklus angerechnet, 

in dem sie die Förderung des Praktikums beantragen.  

Ort(e) der Aktivität 

Studierende müssen ihre physische Mobilitätsaktivität in einem Programm- oder 

Partnerland durchführen, das weder das Land der entsendenden Organisation noch ihr 

Wohnsitzland während des Studiums ist.36  

                                                                 

 

34 Frühere Erfahrungen im Rahmen des Programms Erasmus+ und/oder als Erasmus-Mundus-Stipendiat werden in die zwölf Monate je Studienzyklus 
eingerechnet. 
35 In einstufigen Studiengängen (z. B. Medizin), kann die Mobilitätsphase der Studierenden bis zu 24 Monate dauern.  
36 Bei Hochschulniederlassungen, die von ihrem jeweiligen Mutterinstitut abhängig sind und unter dieselbe Erasmus-Hochschulcharta (ECHE) fallen, 
gilt das Land des Mutterinstituts als Entsendeland. Aus diesem Grund können zwischen Hochschulniederlassungen und Mutterinstituten, die unter 
dieselbe ECHE fallen, keine Mobilitätsaktivitäten durchgeführt werden. 



 

 

Förderfähige 

Teilnehmer 

Studierende, die in einer Hochschuleinrichtung immatrikuliert sind und ein Fach studieren, 

das zu einem anerkannten akademischen Grad oder sonstigen anerkannten tertiären 

Bildungsabschluss (bis hin zur Promotion) führt. Im Fall der Doktorandenmobilität muss der 

Teilnehmer auf EQR-Stufe 8 stehen. 

Absolventen, die ihr Hochschulstudium erst vor Kurzem abgeschlossen haben, können eine 

Mobilitätsphase zu Praktikumszwecken absolvieren. Die begünstigte Organisation kann 

beschließen, keine Praktika für junge Hochschulabsolventen anzubieten. Junge 

Hochschulabsolventen müssen von ihrer jeweiligen Hochschuleinrichtung während ihres 

letzten Studienjahres ausgewählt worden sein und ihr Auslandspraktikum innerhalb eines 

Jahres nach Beendigung ihres Studiums durchführen und abschließen.37  

Sonstige Kriterien 

Studierendenmobilität ist in jedem Studienfach möglich. Sie kann in Form einer 

Studienphase in Kombination mit einem kurzen Praktikum (weniger als zwei Monate) 

erfolgen und dennoch insgesamt als Studienphase gelten. Der Studierende, die entsendende 

und die aufnehmende Organisation müssen eine Lernvereinbarung unterzeichnen. 

Der Auslandsstudienaufenthalt muss Teil des Studienprogramms der Studierenden im 

Hinblick auf einen Abschluss sein. Die Praktika sollten nach Möglichkeit Bestandteil des 

Studienprogramms der Studierenden sein. 

Der Besuch von Lehrveranstaltungen an einer Hochschuleinrichtung kann nicht als 

Praktikum gelten. 

Im Falle der gemischten Studierendenmobilität können die Aktivitäten die Teilnahme an 

Kursen, die in einem integrierten Lernformat an einer Partnerhochschule angeboten 

werden, sowie Online-Schulungen und Arbeitsaufgaben oder die Teilnahme an gemischten 

Intensivprogrammen umfassen. 

 

 

                                                                 

 

37 In Ländern, in denen Absolventen nach dem Erwerb ihres Abschlusses zur Ableistung eines Militär- oder Zivildienstes verpflichtet sind, wird der 
Zeitraum der Förderfähigkeit junger Absolventen um die Dauer des betreffenden Dienstes verlängert.  
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Spezifische Förderkriterien für Personalmobilität 

Förderfähige 

teilnehmende 

Organisationen 

Á Personalmobilität zu Lehrzwecken: 

Als entsendende Organisationen kommen in Betracht:  

o Hochschuleinrichtungen in einem Programmland mit einer ECHE oder 

o bei Personal, das eingeladen wurde, an einer Hochschuleinrichtung zu lehren: 

öffentliche oder private Organisationen (ohne ECHE) in einem Programmland, die 

auf dem Arbeitsmarkt oder in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, 

Jugend, Forschung und Innovation tätig sind. Beispiele für solche Organisationen 

sind: 

- öffentliche oder private kleine, mittlere oder große Unternehmen 
(einschließlich gemeinwirtschaftlicher Unternehmen) 

- lokale, regionale oder nationale öffentliche Stellen 

- Sozialpartner oder sonstige Vertreter des Arbeitsmarkts (u. a. 
Handelskammern, Handwerks- oder Berufsverbände und Gewerkschaften) 

- Forschungseinrichtungen 

- Stiftungen 

- Schulen/Institute/Bildungszentren (vom Vorschulbereich bis zur 
Sekundarstufe II, einschließlich Berufs- und Erwachsenenbildung) 

- gemeinnützige Organisationen, Verbände, NRO 

- Laufbahnberatungs-, Berufsberatungs- und Informationsstellen 
 

!ƭǎ ŀǳŦƴŜƘƳŜƴŘŜ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ ƪƻƳƳŜƴ ƛƴ .ŜǘǊŀŎƘǘΥ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ƛƴ ŜƛƴŜƳ 
tǊƻƎǊŀƳƳƭŀƴŘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ 9ǊŀǎƳǳǎ-/ƘŀǊǘŀ ŦǸǊ ŘƛŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭōƛƭŘǳƴƎ ό9/I9ύ ƻŘŜǊ 
IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ƛƴ ŜƛƴŜƳ tŀǊǘƴŜǊƭŀƴŘΣ ŘƛŜ Ǿƻƴ ŜƛƴŜǊ ȊǳǎǘŅƴŘƛƎŜƴ .ŜƘǀǊŘŜ ŀƴŜǊƪŀƴƴǘ 
ǎƛƴŘ ǳƴŘ ǾƻǊ .ŜƎƛƴƴ ŘŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘ ƛƴǘŜǊƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƭƭŜ ±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴ Ƴƛǘ ƛƘǊŜƴ 
tŀǊǘƴŜǊƴ ƛƳ tǊƻƎǊŀƳƳƭŀƴŘ ǳƴǘŜǊȊŜƛŎƘƴŜǘ ƘŀōŜƴΦ .Ŝƛ ŜƛƴƎŜƭŀŘŜƴŜƳ tŜǊǎƻƴŀƭ ŀǳǎ 
¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ Ƴǳǎǎ ŘƛŜ ŀǳŦƴŜƘƳŜƴŘŜ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŜƛƴŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ƛƴ ŜƛƴŜƳ 
tǊƻƎǊŀƳƳƭŀƴŘ ǎŜƛƴΦ 

 
Á Personalmobilität zu Schulungszwecken: 

5ƛŜ ŜƴǘǎŜƴŘŜƴŘŜ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ƴǳǎǎ ŜƛƴŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ƛƴ ŜƛƴŜƳ tǊƻƎǊŀƳƳƭŀƴŘ Ƴƛǘ 
ŜƛƴŜǊ 9/I9 ǎŜƛƴΦ  
 
Als aufnehmende Organisationen kommen in Betracht:  

o Hochschuleinrichtungen aus einem Programmland mit einer ECHE oder von den 

zuständigen Behörden anerkannte Hochschuleinrichtungen in einem Partnerland, 

die mit ihren aufnehmenden Partnern aus den Programmländern vor Beginn der 

Mobilitätsaktivität interinstitutionelle Vereinbarungen unterzeichnet haben, oder  

o öffentliche oder private Organisationen in einem Programm- oder Partnerland, die 

auf dem Arbeitsmarkt oder in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, 

Jugend, Forschung und Innovation tätig sind.  



 

 

Dauer der Aktivität 

Personalmobilität zu Lehr- und Schulungszwecken: 

2 Tage bis 2 Monate, ohne Reisezeit. Bei Mobilitätsaktivitäten von Teilnehmern aus 

Programmländern in Partnerländern muss die Dauer zwischen 5 Tagen und 2 Monaten 

betragen. In beiden Fällen muss die Mindestlaufzeit aufeinanderfolgende Tagen umfassen.  

Im Falle von eingeladenem Personal aus Unternehmen beträgt die Mindestdauer 1 Tag. 

Ein Lehraufenthalt muss mindestens acht Unterrichtsstunden in der Woche (oder in einem 

kürzeren Aufenthaltszeitraum) umfassen. Wenn die Mobilität länger als eine Woche dauert, 

sollte die Mindestanzahl der Unterrichtsstunden für eine unvollständige Woche 

proportional zur Dauer der betreffenden unvollständigen Woche berechnet werden. Es 

gelten folgende Ausnahmen:  

¶ Es gibt keine Mindestanzahl von Unterrichtsstunden für eingeladenes Personal aus 

Unternehmen. 

 

¶ Wird während eines einzelnen Auslandsaufenthalts die Lehrtätigkeit mit einer 

Schulungsaktivität kombiniert, reduziert sich die Mindestzahl der 

Unterrichtsstunden in der Woche (oder in einem kürzeren Aufenthaltszeitraum) auf 

vier Stunden.  

Ort(e) der Aktivität  
Die physische Personalmobilität muss in einem Programm- oder Partnerland stattfinden, das 

weder das Land der entsendenden Einrichtung noch das Wohnsitzland der geförderten 

Person ist. 

Förderfähige 

Teilnehmer 

Personalmobilität zu Lehrzwecken:  

¶ Personal, das an einer Hochschuleinrichtung in einem Programmland beschäftigt ist  

 

Á Personal (einschließlich Doktoranden), das bei in einem Programmland tätigen, auf 

dem Arbeitsmarkt oder in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, 

Jugend, Forschung und Innovation tätigen Unternehmen oder bei öffentlichen bzw. 

privaten Organisationen (ohne Erasmus-Charta für die Hochschulbildung (ECHE)) 

beschäftigt ist und eingeladen wurde, an einer Hochschule in einem Programmland 

zu lehren.  

 

Personalmobilität zu Schulungszwecken: Personal, das an einer Hochschuleinrichtung in 

einem Programmland beschäftigt ist 
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Sonstige Kriterien 

Die Personalmobilität kann in Form einer Lehrphase in Kombination mit einer 

Schulungsphase erfolgen und dennoch insgesamt als Lehrphase gelten. Eine Mobilität zu 

Lehr- oder Schulungszwecken kann in mehr als einer aufnehmenden Organisation im 

gleichen Land stattfinden und gilt dennoch als eine einzelne Lehr- oder Schulungsphase, 

wobei die Mindestaufenthaltsdauer anzuwenden ist. 

Mobilität zu Lehrzwecken ist in jedem Studienfach möglich. 

Sie kann die Bereitstellung von Schulungen für die Entwicklung der Partner-

Hochschuleinrichtung umfassen. 

Der Angehörige des Personals, die entsendende und die aufnehmende Organisation müssen 

eine Mobilitätsvereinbarung unterzeichnen. 

 

Gemischte Intensivprogramme 

Hierbei handelt es sich um kurze, intensive Programme, bei denen innovative Lern- und Lehrmethoden, einschließlich 

der Online-Zusammenarbeit, eingesetzt werden. Die Programme können herausforderungsorientiertes Lernen 

umfassen, bei dem transnationale und transdisziplinäre Teams gemeinsam Herausforderungen angehen, beispielsweise 

im Zusammenhang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung oder anderen gesellschaftlichen 

Herausforderungen, die von Regionen, Städten oder Unternehmen aufgezeigt werden. Das Programm sollte im 

Vergleich zu bestehenden Kursen oder Schulungen, die von den teilnehmenden Hochschuleinrichtungen angeboten 

werden, einen Mehrwert bieten und kann mehrjährig sein. Gemischte Intensivprogramme ermöglichen neue und 

flexiblere Mobilitätsformate, die die physische Mobilität mit einer virtuellen Komponente kombinieren, und sollen 

dadurch alle Arten von Studierenden aus allen Verhältnissen, Studienfächern und Studienzyklen erreichen. 

Gruppen von Hochschuleinrichtungen haben die Möglichkeit, kurze gemischte Intensivprogramme mit Lern-, Lehr- und 

Schulungskomponenten für Studierende und Personal zu organisieren. Im Rahmen dieser gemischten 

Intensivprogramme absolvieren Gruppen von Studierenden oder Angehörigen des Personals eine kurze physische 

Mobilitätsphase im Ausland, kombiniert mit einer obligatorischen virtuellen Komponente, die eine gemeinsame Online-

Lernerfahrung und Teamarbeit ermöglicht. Die virtuelle Komponente muss die Lernenden online zusammenbringen, 

um gemeinsam und gleichzeitig an spezifischen Aufgaben zu arbeiten, die in das gemischte Intensivprogramm integriert 

sind und auf die allgemeinen Lernergebnisse angerechnet werden. 

Darüber hinaus können gemischte Intensivprogramme Studierenden und Angehörigen des Personals von 

Hochschuleinrichtungen außerhalb der Partnerschaft offenstehen. Durch gemischte Intensivprogramme werden 

Kapazitäten für die Entwicklung und Umsetzung innovativer Lehr- und Lernmethoden in den teilnehmenden 

Hochschuleinrichtungen aufgebaut. 
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Förderfähige 

teilnehmende 

Organisationen 

Ein gemischtes Intensivprogramm muss von mindestens drei Hochschuleinrichtungen 

entwickelt und durchgeführt werden, die über eine Erasmus-Charta für die 

Hochschulbildung (ECHE) verfügen und in mindestens drei Programmländern ansässig sind. 

Darüber hinaus kann jede andere Hochschuleinrichtung oder Organisation mit Sitz in einem 

Programmland teilnehmen. Hochschuleinrichtungen aus Partnerländern können teilnehmen 

und Teilnehmer auf eigene Kosten entsenden. Die Teilnehmer aus Partnerländern werden 

nicht auf die Mindestanforderungen angerechnet. 

5ƛŜ ƪƻƻǊŘƛƴƛŜǊŜƴŘŜ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ƴǳǎǎ ŜƛƴŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ 9/I9 ǎŜƛƴΦ 5ƛŜǎŜ 
IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ƛǎǘ ŜƴǘǿŜŘŜǊ ŘƛŜ ŀƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜƴŘŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ƻŘŜǊ aƛǘƎƭƛŜŘ 
ŘŜǎ ŀƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜƴŘŜƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻƴǎƻǊǘƛǳƳǎΦ 
 
Die Organisation, die Studierende und Personal zur Teilnahme an gemischten 

Intensivprogrammen entsendet/empfängt, muss eine Hochschuleinrichtung in einem 

Programmland mit einer ECHE sein. Bei Lehr- und Schulungspersonal, das an der 

Programmdurchführung beteiligt ist, kann es sich um eine beliebige Organisation in einem 

Programmland handeln (siehe förderfähige Teilnehmer). 

Dauer der Aktivität 
Physische Mobilität für eine Programmdauer von 5ς30 Tagen. Die Dauer der virtuellen 

Komponente unterliegt keinen Förderkriterien, doch müssen für die kombinierte virtuelle 

und physische Mobilität mindestens 3 ECTS-Leistungspunkte vergeben werden.  

Ort(e) der Aktivität Die physische Aktivität kann in der aufnehmenden Hochschuleinrichtung oder an jedem 

anderen Ort im Land der aufnehmenden Hochschuleinrichtung durchgeführt werden. 

Förderfähige 

Teilnehmer 

Studierende: 

Studierende, die in einer Hochschuleinrichtung immatrikuliert sind und ein Fach studieren, 

das zu einem anerkannten akademischen Grad oder sonstigen anerkannten tertiären 

Bildungsabschluss (bis hin zur Promotion) führt.  

Personal: Personal, das an einer Hochschuleinrichtung in einem Programmland beschäftigt 

ist 

An der Programmdurchführung beteiligtes Lehr- und Schulungspersonal: 

¶ Personal, das an einer Hochschuleinrichtung in einem Programmland beschäftigt ist  

 

Á Personal (einschließlich Doktoranden), das bei in einem Programmland tätigen, auf 

dem Arbeitsmarkt oder in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, 

Jugend, Forschung und Innovation tätigen Unternehmen oder bei öffentlichen bzw. 

privaten Organisationen (ohne Erasmus-Charta für die Hochschulbildung (ECHE)) 

beschäftigt ist und eingeladen wurde, an einer Hochschule in einem Programmland 

zu lehren.  
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Sonstige Kriterien 

 
DŜƳƛǎŎƘǘŜ LƴǘŜƴǎƛǾǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŦǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ƻŘŜǊ aƛǘŀǊōŜƛǘŜǊ ƳǸǎǎŜƴ ŜƛƴŜ ƪǳǊȊŜ 
ǇƘȅǎƛǎŎƘŜ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇƘŀǎŜ ƛƳ !ǳǎƭŀƴŘΣ ƪƻƳōƛƴƛŜǊǘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ ƻōƭƛƎŀǘƻǊƛǎŎƘŜƴ ǾƛǊǘǳŜƭƭŜƴ 
YƻƳǇƻƴŜƴǘŜ ǳƳŦŀǎǎŜƴΣ ŘƛŜ ŜƛƴŜ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜ hƴƭƛƴŜ-[ŜǊƴŜǊŦŀƘǊǳƴƎ ǳƴŘ ¢ŜŀƳŀǊōŜƛǘ 
ŜǊƳǀƎƭƛŎƘǘΦ 5ƛŜ ǾƛǊǘǳŜƭƭŜ YƻƳǇƻƴŜƴǘŜ Ƴǳǎǎ ŘƛŜ [ŜǊƴŜƴŘŜƴ ƻƴƭƛƴŜ ȊǳǎŀƳƳŜƴōǊƛƴƎŜƴΣ ǳƳ 
ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ ǳƴŘ ƎƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ ŀƴ ǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ !ǳŦƎŀōŜƴ Ȋǳ ŀǊōŜƛǘŜƴΣ ŘƛŜ ƛƴ Řŀǎ ƎŜƳƛǎŎƘǘŜ 
LƴǘŜƴǎƛǾǇǊƻƎǊŀƳƳ ƛƴǘŜƎǊƛŜǊǘ ǎƛƴŘ ǳƴŘ ŀǳŦ ŘƛŜ ŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜƴ [ŜǊƴŜǊƎŜōƴƛǎǎŜ ŀƴƎŜǊŜŎƘƴŜǘ 
ǿŜǊŘŜƴΦ 
 
LƳ wŀƘƳŜƴ ƎŜƳƛǎŎƘǘŜǊ LƴǘŜƴǎƛǾǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ƳǸǎǎŜƴ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ о 9/¢{-[ŜƛǎǘǳƴƎǎǇǳƴƪǘŜ ŦǸǊ 
{ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǾŜǊƎŜōŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 
 
5ƛŜ aƛƴŘŜǎǘȊŀƘƭ ŘŜǊ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ ŀƴ ŜƛƴŜƳ ƎŜƳƛǎŎƘǘŜƴ LƴǘŜƴǎƛǾǇǊƻƎǊŀƳƳ Ƴǳǎǎ мр tŜǊǎƻƴŜƴ 
όƻƘƴŜ .ŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǳƴƎ ŘŜǎ ŀƴ ŘŜǊ tǊƻƎǊŀƳƳŘǳǊŎƘŦǸƘǊǳƴƎ ōŜǘŜƛƭƛƎǘŜƴ [ŜƘǊ- ǳƴŘ 
{ŎƘǳƭǳƴƎǎǇŜǊǎƻƴŀƭǎύ ōŜǘǊŀƎŜƴΣ ŘŀƳƛǘ Řŀǎ tǊƻƎǊŀƳƳ ŦǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎ ƛǎǘΦ 
 
5ƛŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ǳƴŘΣ ǎƻŦŜǊƴ ȊǳǘǊŜŦŦŜƴŘΣ ŘƛŜ wŜƛǎŜƪƻǎǘŜƴǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ 
¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ ŘŜǊ ǇƘȅǎƛǎŎƘŜƴ !ƪǘƛǾƛǘŅǘ ǿƛǊŘ Ǿƻƴ ŘŜǊ ŜƴǘǎŜƴŘŜƴŘŜƴ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ōŜǊŜƛǘƎŜǎǘŜƭƭǘ 
όǳƴŘ ōŜƛ ŜƛƴƎŜƭŀŘŜƴŜƳ tŜǊǎƻƴŀƭ ŀǳǎ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ Ǿƻƴ ŘŜǊ ŀǳŦƴŜƘƳŜƴŘŜƴ 
IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎύΦ  
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5ŀ ƪŜƛƴŜ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜ .ŜǿŜǊǘǳƴƎ ǾƻǊƎŜƴƻƳƳŜƴ ǿƛǊŘ όŘƛŜ vǳŀƭƛǘŅǘ ǿǳǊŘŜ ōŜǊŜƛǘǎ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ .ŜŀƴǘǊŀƎǳƴƎ ŘŜǊ 9/I9 
ƻŘŜǊ ōŜƛ ŘŜǊ 9ǊǘŜƛƭǳƴƎ ŜƛƴŜǊ !ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ŦǸǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻƴǎƻǊǘƛŜƴ ōŜǿŜǊǘŜǘύΣ Ǝƛōǘ Ŝǎ ŀǳŎƘ ƪŜƛƴŜ DŜǿŅƘǊǳƴƎǎƪǊƛǘŜǊƛŜƴΦ 
 
WŜŘŜǊ ŦǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎŜ !ƴǘǊŀƎ ŀǳŦ CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ǿƛǊŘ όƴŀŎƘ tǊǸŦǳƴƎ ŘŜǊ CǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎƪŜƛǘύ ŀǳŎƘ ǘŀǘǎŅŎƘƭƛŎƘ ƎŜŦǀǊŘŜǊǘΦ 
 
5ƛŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜ IǀƘŜ ŘŜǊ CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ƘŅƴƎǘ Ǿƻƴ ƳŜƘǊŜǊŜƴ CŀƪǘƻǊŜƴ ŀōΥ 
 

¶ ŘŜǊ !ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ ōŜŀƴǘǊŀƎǘŜƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ 

¶ ŘŜǊ ŦǊǸƘŜǊŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎ ŘŜǎ !ƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜǊǎ ƛƴ .ŜȊǳƎ ŀǳŦ ŘƛŜ !ƴȊŀƘƭ Ǿƻƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴΣ ŘƛŜ vǳŀƭƛǘŅǘ ŘŜǊ 
5ǳǊŎƘŦǸƘǊǳƴƎ Ǿƻƴ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ǳƴŘ Ŝƛƴ ǎƻƭƛŘŜǎ CƛƴŀƴȊƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘΣ ǎƻŦŜǊƴ ŘŜǊ !ƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜǊ ƛƴ ŘŜƴ 
ǾŜǊƎŀƴƎŜƴŜƴ WŀƘǊŜƴ ōŜǊŜƛǘǎ ŜƛƴŜ ŅƘƴƭƛŎƘŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŜǊƘŀƭǘŜƴ Ƙŀǘ 

¶ ŘŜǊ !ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ ōŜŀƴǘǊŀƎǘŜƴ ƎŜƳƛǎŎƘǘŜƴ LƴǘŜƴǎƛǾǇǊƻƎǊŀƳƳŜ 

¶ ŘŜƳ ƎŜǎŀƳǘŜƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ .ǳŘƎŜǘ ŦǸǊ ŘƛŜ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛƻƴ 
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9ƛƴŜ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŀǳǎ ŜƛƴŜƳ tǊƻƎǊŀƳƳƭŀƴŘΣ ŘƛŜ ƛƳ bŀƳŜƴ ŜƛƴŜǎ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻƴǎƻǊǘƛǳƳǎ ŜƛƴŜ 9ǊŀǎƳǳǎҌ-CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ 
ōŜŀƴǘǊŀƎǘΣ Ƴǳǎǎ ǸōŜǊ ŜƛƴŜ ƎǸƭǘƛƎŜ !ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ŦǸǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻƴǎƻǊǘƛŜƴ ƛƳ IƻŎƘǎŎƘǳƭōŜǊŜƛŎƘ ǾŜǊŦǸƎŜƴΦ 5ƛŜǎŜ 
!ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ǿƛǊŘ Ǿƻƴ ŘŜǊ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ !ƎŜƴǘǳǊ ŜǊǘŜƛƭǘΣ ŘƛŜ ŀǳŎƘ ŘŜƴ !ƴǘǊŀƎ ŀǳŦ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŜƛƴŜǎ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇǊƻƧŜƪǘǎ ƛƳ 
IƻŎƘǎŎƘǳƭōŜǊŜƛŎƘ ōŜǿŜǊǘŜǘΦ 5ƛŜ !ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ǳƴŘ ŘƛŜ CƛƴŀƴȊōŜƛƘƛƭŦŜƴ ŦǸǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇǊƻƧŜƪǘŜ ƪǀƴƴŜƴ ƛƳ wŀƘƳŜƴ 
ŘŜǊǎŜƭōŜƴ !ǳŦŦƻǊŘŜǊǳƴƎ ȊǳǊ 9ƛƴǊŜƛŎƘǳƴƎ Ǿƻƴ ±ƻǊǎŎƘƭŅƎŜƴ ōŜŀƴǘǊŀƎǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜ CƛƴŀƴȊōŜƛƘƛƭŦŜ ŦǸǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇǊƻƧŜƪǘŜ 
ǿƛǊŘ ƧŜŘƻŎƘ ƴǳǊ ŘŜƴ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ǳƴŘ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ ōŜǿƛƭƭƛƎǘΣ ŘƛŜ ŘŜƴ !ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎǎǇǊƻȊŜǎǎ ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ 
ŀōƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ƘŀōŜƴΦ 5ŀƳƛǘ ŜƛƴŜ !ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ŦǸǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻƴǎƻǊǘƛŜƴ ƛƳ IƻŎƘǎŎƘǳƭōŜǊŜƛŎƘ ŜǊǘŜƛƭǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪŀƴƴΣ 
ƳǸǎǎŜƴ ŘƛŜ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ŜǊŦǸƭƭǘ ǎŜƛƴΥ 
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Förderfähige 

teilnehmende 

Organisationen  

Ein Mobilitätskonsortium im Hochschulbereich kann aus folgenden teilnehmenden 

Organisationen bestehen: 

Á IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ ƎǸƭǘƛƎŜƴ 9ǊŀǎƳǳǎ-/ƘŀǊǘŀ ŦǸǊ ŘƛŜ 
IƻŎƘǎŎƘǳƭōƛƭŘǳƴƎ 

Á ŀǳŦ ŘŜƳ !ǊōŜƛǘǎƳŀǊƪǘ ƻŘŜǊ ƛƴ ŘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘŜƴ ŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜ ǳƴŘ ōŜǊǳŦƭƛŎƘŜ .ƛƭŘǳƴƎ 
ǳƴŘ WǳƎŜƴŘ ǘŅǘƛƎŜƴ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ ƻŘŜǊ ǇǊƛǾŀǘŜƴ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ  

 
Alle teilnehmenden Organisationen müssen in demselben Programmland ansässig sein.  

Wer ist 

antragsberechtigt? 

Jede förderfähige teilnehmende Organisation kann als Koordinator auftreten und im Namen 

aller am Konsortium beteiligten Organisationen einen Antrag stellen. 

Anzahl der 

teilnehmenden 

Organisationen 

Ein Mobilitätskonsortium muss aus mindestens drei förderfähigen teilnehmenden 

Organisationen, darunter zwei entsendenden Hochschuleinrichtungen, bestehen. 

Zum Zeitpunkt der Beantragung der Akkreditierung für Mobilitätskonsortien im 

Hochschulbereich müssen alle Mitgliedsorganisationen des Mobilitätskonsortiums benannt 

werden.  

Laufzeit der 

Akkreditierung des 

Mobilitätskonsortiums 

Der gesamte Programmzeitraum. 

Wo ist der Antrag zu 

stellen?  

Bei der nationalen Agentur des Landes, in dem die antragstellende Organisation ansässig ist.  

Wann ist der Antrag zu 

stellen? 

Für Projekte, die am 1. September eines Jahres oder in späteren Jahren beginnen, müssen 

Antragsteller ihren Akkreditierungsantrag bis zum 11. Mai 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler 

Zeit) des betreffenden Jahres einreichen. 

Wie ist der Antrag zu 

stellen? 

Nähere Informationen zur Antragstellung finden Sie in Teil C dieses Leitfadens. 

 
 

DŜǿŅƘǊǳƴƎǎƪǊƛǘŜǊƛŜƴ 
5ŜǊ !ƴǘǊŀƎ ŀǳŦ ŜƛƴŜ !ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ǿƛǊŘ ƴŀŎƘ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ YǊƛǘŜǊƛŜƴ ōŜǿŜǊǘŜǘΥ  
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Relevanz des Konsortiums 

(Höchstpunktzahl 30 Punkte) 

 

Á Relevanz des Vorschlags im Hinblick auf: 

-  die Ziele der Aktion 

-  die Erfordernisse und Zielsetzungen der an dem Konsortium 

teilnehmenden Organisationen und der einzelnen Teilnehmer 

Á Inwieweit ist der Vorschlag geeignet, 

-  die Teilnehmer zu hochwertigen Lernergebnissen zu führen 

-  die Kapazitäten und den internationalen Wirkungsbereich der an 

dem Konsortium teilnehmenden Organisationen zu stärken 

-  einen Mehrwert auf EU-Ebene durch Ergebnisse zu schaffen, die 

nicht erzielt werden könnten, wenn die Aktivitäten von den 

beteiligten Hochschuleinrichtungen jeweils einzeln durchgeführt 

würden 

Qualität der Zusammensetzung des 

Konsortiums und der 

Kooperationsvereinbarungen  

(Höchstpunktzahl 20 Punkte) 

 

 

Á Inwieweit 

-  ist bei dem Konsortium eine geeignete Zusammensetzung der 

entsendenden Hochschuleinrichtungen mit, sofern zutreffend, 

ergänzenden teilnehmenden Organisationen aus anderen 

sozioökonomischen Sektoren mit dem erforderlichen Profil und der 

benötigten Erfahrung und Kompetenz für eine in jeder Hinsicht 

erfolgreiche Durchführung des Projekts gegeben 

-  hat der Koordinator des Konsortiums Erfahrung mit der Leitung 

eines Konsortiums oder mit einem ähnlichen Projekttyp 

-  sind die Funktionen, Zuständigkeiten und Aufgaben/Ressourcen klar 

festgelegt und geben Aufschluss über das Engagement und die 

aktive Mitwirkung aller teilnehmenden Organisationen 

-  werden die Aufgaben/Ressourcen gebündelt und aufgeteilt 

-  sind die Zuständigkeiten für die Vertrags- und Finanzverwaltung klar 

verteilt 

-  bezieht das Konsortium neue Programmteilnehmer und weniger 

erfahrene Organisationen in die Aktion ein 

Qualität der Konzeption und der 

Durchführung der Aktivitäten durch 

das Konsortium 

(Höchstpunktzahl 20 Punkte) 

 

 

Á Klarheit, Vollständigkeit und Qualität sämtlicher Phasen eines 

Mobilitätsprojekts (Vorbereitung, Durchführung der 

Mobilitätsaktivitäten und Nachbereitung) 

Á Qualität der praktischen Regelungen, Verwaltung und 

Unterstützungsmodalitäten (z. B. Suche nach aufnehmenden 

Organisationen, Vermittlung, Information, sprachliche und 

interkulturelle Begleitung, Überwachung) 

Á Qualität der Zusammenarbeit, Koordinierung und Kommunikation 

zwischen den teilnehmenden Organisationen und mit anderen 

maßgeblichen Akteuren 

Á sofern zutreffend, Qualität der Regelungen zur Anerkennung und 

Validierung der Lernergebnisse der Teilnehmer sowie durchgängige 

Anwendung von europäischen Transparenz- und 

Anerkennungsinstrumenten 

Á sofern zutreffend, Eignung der Maßnahmen zur Auswahl der Teilnehmer 

für die Mobilitätsaktivitäten und zur Förderung der Teilnahme von 

Personen mit geringeren Chancen an Mobilitätsaktivitäten 



 

 

Wirkung und Verbreitung 

(Höchstpunktzahl 30 Punkte) 

 

Á Qualität der Maßnahmen zur Bewertung der Ergebnisse der vom 

Konsortium durchgeführten Aktivitäten 

Á Potenzielle Wirkung des Projekts: 

-  auf Teilnehmer und teilnehmende Organisationen während und 

nach der Projektlaufzeit 

-  über die unmittelbar an dem Projekt teilnehmenden Organisationen 

und Personen hinaus auf institutioneller, lokaler, regionaler, 

nationaler und/oder internationaler Ebene 

Á Eignung und Qualität der Maßnahmen zur Verbreitung der Ergebnisse 

der unter Leitung des Konsortiums durchgeführten Aktivitäten bei den 

teilnehmenden Organisationen und Partnern und darüber hinaus 

¦Ƴ ŦǸǊ ŜƛƴŜ !ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ŀǳǎƎŜǿŅƘƭǘ Ȋǳ ǿŜǊŘŜƴΣ ƳǸǎǎŜƴ !ƴǘǊŅƎŜ Ƴƛǘ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ сл tǳƴƪǘŜƴ ōŜǿŜǊǘŜǘ 
ǿŜǊŘŜƴΦ 5Ŝǎ ²ŜƛǘŜǊŜƴ Ƴǳǎǎ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ ŘƛŜ IŅƭŦǘŜ ŘŜǊ IǀŎƘǎǘǇǳƴƪǘȊŀƘƭ ŦǸǊ ƧŜŘŜǎ DŜǿŅƘǊǳƴƎǎƪǊƛǘŜǊƛǳƳ ŜǊǊŜƛŎƘǘ 
ǿŜǊŘŜƴΦ 
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Budgetkategorie Förderfähige Kosten und anwendbare Regeln Betrag 

Organisatorische 

Unterstützung 

Kosten, die unmittelbar mit der Durchführung 

von Mobilitätsaktivitäten in Zusammenhang 

stehen (außer Aufenthalts- und Reisekosten der 

Teilnehmer). 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl der 

Teilnehmer einer Mobilitätsaktivität. 

Bis zum 100. Teilnehmer: 400 EUR pro 

Teilnehmer; ab dem 100. Teilnehmer: 230 EUR 

für jeden weiteren Teilnehmer 

Inklusions-

unterstützung 

Kosten in Verbindung mit der Organisation von 

Mobilitätsaktivitäten für Teilnehmer mit 

geringeren Chancen, die ausgehend von den 

tatsächlichen Kosten zusätzliche Unterstützung 

benötigen. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl der 

Teilnehmer mit geringeren Chancen, die 

ausgehend von den tatsächlichen Kosten 

zusätzliche Unterstützung über die Kategorie 

αLƴƪƭǳǎƛƻƴǎǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎά ŜǊƘŀƭǘŜƴΦ 

100 EUR pro Teilnehmer  
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Zusätzliche Kosten, die unmittelbar für 

Teilnehmer mit geringeren Chancen anfallen 

und nicht durch den zusätzlich zur individuellen 

Unterstützung gewährten Aufstockungsbetrag 

für Teilnehmer mit geringeren Chancen gedeckt 

werden können. Insbesondere soll damit die 

zusätzliche finanzielle Unterstützung abgedeckt 

werden, die für Teilnehmer mit körperlichen, 

psychischen oder gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen zur Finanzierung ihrer 

Teilnahme an der Mobilitätsaktivität und an 

vorbereitenden Besuchen sowie für 

Begleitpersonen erforderlich ist (einschließlich 

Reise- und Aufenthaltskosten, sofern dies 

gerechtfertigt ist und nicht durch die 

.ǳŘƎŜǘƪŀǘŜƎƻǊƛŜƴ αwŜƛǎŜƪƻǎǘŜƴǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎά 

ǳƴŘ αƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎά ŦǸǊ ŘƛŜǎŜ 

Teilnehmer abgedeckt ist). 

Finanzierungsmechanismus: tatsächliche 

Kosten. 

Zuweisungsregel: Der Antrag muss vom 

Antragsteller begründet und von der nationalen 

Agentur genehmigt werden. 

100 % der förderfähigen Kosten  

Außergewöhnliche 

Kosten 

Kosten für die Bereitstellung von 

Finanzsicherheiten, falls die nationale Agentur 

dies anfordert. 

Hohe Reisekosten von Teilnehmern. 

Finanzierungsmechanismus: tatsächliche 

Kosten. 

Zuweisungsregel: Der Antrag muss vom 

Antragsteller begründet und von der nationalen 

Agentur genehmigt werden. 

Kosten für Finanzsicherheiten: 80 % der 

förderfähigen Kosten 

Hohe Reisekosten: 80 % der förderfähigen 

Kosten  

 

Finanzhilfe zur organisatorischen Unterstützung für Begünstigte (Hochschuleinrichtungen oder Konsortien): 

5ƛŜ CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ȊǳǊ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƻǊƛǎŎƘŜƴ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ƛǎǘ Ŝƛƴ .ŜƛǘǊŀƎ Ȋǳ ŘŜƴ YƻǎǘŜƴΣ ŘƛŜ ŘŜƴ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜƴ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ 

ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ȊǳǊ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŘŜǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴ- ǳƴŘ tŜǊǎƻƴŀƭƳƻōƛƭƛǘŅǘ όǎƻǿƻƘƭ ƛƴ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜǊ 

9ƴǘǎŜƴŘǳƴƎ ŀƭǎ ŀǳŎƘ Ƴƛǘ ŘŜǊ !ǳŦƴŀƘƳŜ Ǿƻƴ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊƴύ ŜƴǘǎǘŜƘŜƴΣ ŘŀƳƛǘ ǎƛŜ ŘƛŜ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŘŜǊ 9ǊŀǎƳǳǎ-/ƘŀǊǘŀ 

ŦǸǊ ŘƛŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭōƛƭŘǳƴƎ ƛƴ ŘŜƴ tǊƻƎǊŀƳƳƭŅƴŘŜǊƴ ōȊǿΦ ŘƛŜ DǊǳƴŘǎŅǘȊŜ ŘŜǊ 9ǊŀǎƳǳǎ-/ƘŀǊǘŀΣ ŘƛŜ ƛƴ ŘŜƴ 

ƛƴǘŜǊƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƭƭŜƴ ±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴ ȊǿƛǎŎƘŜƴ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ŀǳǎ tŀǊǘƴŜǊƭŅƴŘŜǊƴ ǾŜǊŀƴƪŜǊǘ ǎƛƴŘΣ ŜǊŦǸƭƭŜƴΤ 

ōŜƛǎǇƛŜƭǎǿŜƛǎŜΥ  

 

¶ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƻǊƛǎŎƘŜ wŜƎŜƭǳƴƎŜƴ Ƴƛǘ tŀǊǘƴŜǊŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴΣ ŘŀǊǳƴǘŜǊ .ŜǎǳŎƘŜ ōŜƛ ǇƻǘŜƴȊƛŜƭƭŜƴ tŀǊǘƴŜǊƴΣ ǳƳ ŘƛŜ 
.ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŘŜǊ ƛƴǘŜǊƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƭƭŜƴ ±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ !ǳǎǿŀƘƭΣ ±ƻǊōŜǊŜƛǘǳƴƎΣ !ǳŦƴŀƘƳŜ ǳƴŘ 



 

 

LƴǘŜƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǊ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ Ǿƻƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ŦŜǎǘȊǳƭŜƎŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜǎŜ ƛƴǘŜǊƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƭƭŜƴ 
±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴ ŀǳŦ ŘŜƳ ƴŜǳŜǎǘŜƴ {ǘŀƴŘ Ȋǳ ƘŀƭǘŜƴ 

¶ .ŜǊŜƛǘǎǘŜƭƭǳƴƎ ŀƪǘǳŜƭƭŜǊ YǳǊǎƪŀǘŀƭƻƎŜ ŦǸǊ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ 

¶ .ŜǊŜƛǘǎǘŜƭƭǳƴƎ Ǿƻƴ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǳƴŘ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŦǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ tŜǊǎƻƴŀƭ 

¶ !ǳǎǿŀƘƭ Ǿƻƴ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴ ǳƴŘ tŜǊǎƻƴŀƭ 

¶ ±ƻǊōŜǊŜƛǘǳƴƎ Ǿƻƴ [ŜǊƴǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴ ȊǳǊ ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎŜƴ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǊ .ƛƭŘǳƴƎǎƪƻƳǇƻƴŜƴǘŜƴ ŘŜǊ 
{ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴ ±ƻǊōŜǊŜƛǘǳƴƎ ǳƴŘ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ Ǿƻƴ ±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴ ǸōŜǊ tŜǊǎƻƴŀƭƳƻōƛƭƛǘŅǘ 

¶ ǎǇǊŀŎƘƭƛŎƘŜ ǳƴŘ ƛƴǘŜǊƪǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ±ƻǊōŜǊŜƛǘǳƴƎ Ǿƻƴ ŜƴǘǎŀƴŘǘŜƴ ǳƴŘ ŀǳŦƎŜƴƻƳƳŜƴŜƴ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴ ǳƴŘ 
!ƴƎŜƘǀǊƛƎŜƴ ŘŜǎ tŜǊǎƻƴŀƭǎ ŜǊƎŅƴȊŜƴŘ ȊǳǊ hƴƭƛƴŜ-{ǇǊŀŎƘǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ όh[{ύ ƛƴ 9ǊŀǎƳǳǎҌ  

¶ 9ǊƭŜƛŎƘǘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ LƴǘŜƎǊŀǘƛƻƴ ƛƴǎ [ŀƴŘ ƪƻƳƳŜƴŘŜǊ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ Ǿƻƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ƛƴ ŘƛŜ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜ 
IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ 

¶ DŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘǳƴƎ ŜƛƴŜǊ ǿƛǊƪǎŀƳŜƴ .ŜǘǊŜǳǳƴƎ ǳƴŘ .ŜŀǳŦǎƛŎƘǘƛƎǳƴƎ ŘŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǘŜƛƭƴŜƘƳŜǊ 

¶ ǎǇŜȊƛŜƭƭŜ wŜƎŜƭǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ vǳŀƭƛǘŅǘǎǎƛŎƘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴǇǊŀƪǘƛƪŀ ōŜƛ ŀǳŦƴŜƘƳŜƴŘŜƴ 
¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴκhǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ 

¶ DŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘǳƴƎ ŘŜǊ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ Ǿƻƴ .ƛƭŘǳƴƎǎƪƻƳǇƻƴŜƴǘŜƴ ǳƴŘ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǇǳƴƪǘŜƴΣ 
!ǳǎǎǘŜƭƭǳƴƎ Ǿƻƴ [ŜƛǎǘǳƴƎǎƴŀŎƘǿŜƛǎŜƴ ǳƴŘ 5ƛǇƭƻƳȊǳǎŅǘȊŜƴ 

¶ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŘŜǊ ²ƛŜŘŜǊŜƛƴƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ Ǿƻƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ǳƴŘ bǳǘȊǳƴƎ ƛƘǊŜǊ ƴŜǳ 
ŜǊǿƻǊōŜƴŜƴ YƻƳǇŜǘŜƴȊŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ǳƴŘ ŦǸǊ CŀŎƘƪƻƭƭŜƎŜƴκaƛǘǎǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ 

¶ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǊ LƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ŦǸǊ ŘŜƴ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴŀǳǎǿŜƛǎ ό5ƛƎƛǘŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǾŜǊǿŀƭǘǳƴƎύ 

¶ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ǳƳǿŜƭǘŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘŜǊ ²ŜƎŜ ŘŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘ ǳƴŘ ǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜ DŜǎǘŀƭǘǳƴƎ Ǿƻƴ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ 

¶ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ǳƴŘ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭƴŀƘƳŜ Ǿƻƴ tŜǊǎƻƴŜƴ Ƴƛǘ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ /ƘŀƴŎŜƴ 

¶ 9ǊƳƛǘǘƭǳƴƎ ǳƴŘ CǀǊŘŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ ȊƛǾƛƭƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜƴ 9ƴƎŀƎŜƳŜƴǘǎ ǳƴŘ 
«ōŜǊǿŀŎƘǳƴƎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭƴŀƘƳŜ ŀƴ ǎƻƭŎƘŜƴ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ 

¶ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ǳƴŘ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎ Ǿƻƴ ƎŜƳƛǎŎƘǘŜǊ ǳƴŘκƻŘŜǊ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘ 
 
5ƛŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜƴ ǎƛŎƘΣ ŀƭƭŜ DǊǳƴŘǎŅǘȊŜ ŘŜǊ /ƘŀǊǘŀ Ȋǳ ōŜŀŎƘǘŜƴΣ ǳƳ ŦǸǊ ƘƻŎƘǿŜǊǘƛƎŜ 

aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƴƎŜōƻǘŜ Ȋǳ ǎƻǊƎŜƴ ǳƴŘ ǳΦ ŀΦΥ αȊǳ ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜƴΣ Řŀǎǎ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ Ǿƻƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴΣ ŘƛŜ ƛƴǎ !ǳǎƭŀƴŘ 

ƎŜƘŜƴΣ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ŀǳŦ ƛƘǊŜ ŘƻǊǘƛƎŜƴ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴΣ ŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ ƎŜƳƛǎŎƘǘŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘΣ ǾƻǊōŜǊŜƛǘŜǘ ǎƛƴŘΣ ƛƴŘŜƳ ǎƛŜ 

!ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ȊǳƳ 9ǊǿŜǊō ŘŜǊ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘŜƴ {ǇǊŀŎƘƪŜƴƴǘƴƛǎǎŜ ŘǳǊŎƘŦǸƘǊŜƴ ǳƴŘ ƛƘǊŜ ƛƴǘŜǊƪǳƭǘǳǊŜƭƭŜƴ YƻƳǇŜǘŜƴȊŜƴ 

ŜƴǘǿƛŎƪŜƭƴάΣ ǳƴŘ αŘŜƴ ƛƴǎ [ŀƴŘ ƪƻƳƳŜƴŘŜƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǘŜƛƭƴŜƘƳŜǊƴ ŜƛƴŜ ŀƴƎŜƳŜǎǎŜƴŜ ǎǇǊŀŎƘƭƛŎƘŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ 

ŀƴȊǳōƛŜǘŜƴάΦ 5ŀȊǳ ƪǀƴƴŜƴ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴŜ {ǇǊŀŎƘƭŜǊƴŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ƛƴ ŘŜƴ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ƎŜƴǳǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴΣ ŘƛŜ ƛƴ ŘŜǊ [ŀƎŜ ǎƛƴŘΣ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ȊǳǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴ- ǳƴŘ tŜǊǎƻƴŀƭƳƻōƛƭƛǘŅǘ Ǿƻƴ ƘƻƘŜǊ vǳŀƭƛǘŅǘΣ 

ŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ {ǇǊŀŎƘǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎΣ Ȋǳ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ YƻǎǘŜƴ όƻŘŜǊ Řŀƴƪ ŜƛƴŜǊ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ ŀǳǎ ŀƴŘŜǊŜƴ vǳŜƭƭŜƴ ŀƭǎ ŘŜƳ 

9¦-IŀǳǎƘŀƭǘύ ŀƴȊǳōƛŜǘŜƴΣ ƪǀƴƴŜƴ ŜƛƴŜƴ ¢Ŝƛƭ ŘŜǊ CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ŦǸǊ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƻǊƛǎŎƘŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ȊǳǊ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ 

ǿŜƛǘŜǊŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ŜƛƴǎŜǘȊŜƴΦ Lƴ ŘŜǊ CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎ ǿƛǊŘ ŘŜǊ DǊŀŘ ŀƴ CƭŜȄƛōƛƭƛǘŅǘ ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ 

½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ ōŜǎǘƛƳƳǘΦ 

 

Lƴ ƧŜŘŜƳ Cŀƭƭ ǎƛƴŘ ŘƛŜ .ŜƎǸƴǎǘƛƎǘŜƴ ǾŜǊǘǊŀƎƭƛŎƘ ǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜǘΣ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ƘƻŎƘǿŜǊǘƛƎŜ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀƴȊǳōƛŜǘŜƴΦ 5ŀōŜƛ 

ǿŜǊŘŜƴ ǎƛŜ Ǿƻƴ ŘŜƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ !ƎŜƴǘǳǊŜƴ ǸōŜǊǿŀŎƘǘ ǳƴŘ ƎŜǇǊǸŦǘΦ Lƴ ŘƛŜǎŜƳ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ ǿŜǊŘŜƴ ŀǳŎƘ ŘƛŜ 

¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊōŜǊƛŎƘǘŜ Ǿƻƴ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴ ǳƴŘ tŜǊǎƻƴŀƭ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǘΣ ŀǳŦ ŘƛŜ ŘƛŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ !ƎŜƴǘǳǊŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ 

YƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ǳƴƳƛǘǘŜƭōŀǊ ȊǳƎǊŜƛŦŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦ 

 

5ƛŜ CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ȊǳǊ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƻǊƛǎŎƘŜƴ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŜǊǊŜŎƘƴŜǘ ǎƛŎƘ ŀǳǎ ŘŜǊ !ƴȊŀƘƭ ŀƭƭŜǊ ƛƴǎ !ǳǎƭŀƴŘ ŜƴǘǎŀƴŘǘŜƴ 

¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ Ǿƻƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴΣ ŘƛŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŜǊƘŀƭǘŜƴ όŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ ƳƻōƛƭŜǊ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ α½ŜǊƻ-

DǊŀƴǘά ŀǳǎ 9¦-9ǊŀǎƳǳǎҌ-CƛƴŀƴȊƳƛǘǘŜƭƴ ŦǸǊ ŘƛŜ ƎŜǎŀƳǘŜ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇƘŀǎŜ ς ǎƛŜƘŜ ǳƴǘŜƴύΣ ǳƴŘ ŘŜǊ !ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ Ǿƻƴ 

¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ ŜƴǘǎŀƴŘǘŜƴ tŜǊǎƻƴŜƴΣ ŘƛŜ ŀƴ ŜƛƴŜǊ ōŜƎǸƴǎǘƛƎǘŜƴ ƻŘŜǊ ŘŜƳ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻƴǎƻǊǘƛǳƳ 

ŀƴƎŜƘǀǊŜƴŘŜƴ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ƭŜƘǊŜƴΦ !ǳŎƘ ƳƻōƛƭŜ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ α½ŜǊƻ-DǊŀƴǘ-CǀǊŘŜǊǳƴƎά ŀǳǎ 9¦-

9ǊŀǎƳǳǎҌ-aƛǘǘŜƭƴ ŦǸǊ ŘŜƴ ƎŜǎŀƳǘŜƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎȊŜƛǘǊŀǳƳ ƎŜƭǘŜƴ ŀƭǎ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǘŜ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊΣ Řŀ ǎƛŜ ŘŜƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǊŀƘƳŜƴ 

ǳƴŘ ŘƛŜ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƻǊƛǎŎƘŜƴ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ƛƴ !ƴǎǇǊǳŎƘ ƴŜƘƳŜƴΦ hǊƎŀƴƛǎŀǘƻǊƛǎŎƘŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ǿƛǊŘ ŘŀƘŜǊ ŀǳŎƘ ŦǸǊ ŘƛŜǎŜ 

¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ ƎŜǿŅƘǊǘΦ 
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LƳ Cŀƭƭ Ǿƻƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻƴǎƻǊǘƛŜƴ ƪŀƴƴ ŘƛŜǎŜ CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ŀǳŦ ŀƭƭŜ aƛǘƎƭƛŜŘŜǊ ƴŀŎƘ ŘŜƴ Ǿƻƴ ƛƘƴŜƴ ǾŜǊŜƛƴōŀǊǘŜƴ wŜƎŜƭǳƴƎŜƴ 

ŀǳŦƎŜǘŜƛƭǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

 
aƻōƛƭŜ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ α½ŜǊƻ-Grant-CǀǊŘŜǊǳƴƎά ŀǳǎ 9¦-Erasmus+-Mitteln  

{ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ tŜǊǎƻƴŀƭ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ α½ŜǊƻ-DǊŀƴǘ-CǀǊŘŜǊǳƴƎά ŀǳǎ 9¦-9ǊŀǎƳǳǎҌ-aƛǘǘŜƭƴ ǎƛƴŘ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ Ǿƻƴ 

aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴΣ ŘƛŜ ƪŜƛƴŜ 9¦-9ǊŀǎƳǳǎҌ-CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ȊǳǊ 5ŜŎƪǳƴƎ Ǿƻƴ wŜƛǎŜ- ǳƴŘ !ǳŦŜƴǘƘŀƭǘǎƪƻǎǘŜƴ ŜǊƘŀƭǘŜƴΣ ƧŜŘƻŎƘ 

ǎƻƴǎǘ ŀƭƭŜ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ŀƴ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ȊǳǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘ Ǿƻƴ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴ ǳƴŘ tŜǊǎƻƴŀƭ ŜǊŦǸƭƭŜƴ ǳƴŘ ŘŀƘŜǊ 

ŀƭƭŜ ±ƻǊǘŜƛƭŜ ƛƴ ƛƘǊŜǊ 9ƛƎŜƴǎŎƘŀŦǘ ŀƭǎ 9ǊŀǎƳǳǎҌ-{ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ ƛƳ wŀƘƳŜƴ Ǿƻƴ 9ǊŀǎƳǳǎҌ ƎŜŦǀǊŘŜǊǘŜǎ tŜǊǎƻƴŀƭ ƛƴ 

!ƴǎǇǊǳŎƘ ƴŜƘƳŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦ {ƛŜ ƪǀƴƴŜƴ CƛƴŀƴȊƳƛǘǘŜƭ ŀǳǎ ŀƴŘŜǊŜƴ 9¦-vǳŜƭƭŜƴ ŀƭǎ 9ǊŀǎƳǳǎҌ ό9{C ǳǎǿΦύ ƻŘŜǊ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΣ 

ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ ƻŘŜǊ ǎƻƴǎǘƛƎŜ CƛƴŀƴȊƳƛǘǘŜƭ ȊǳǊ 5ŜŎƪǳƴƎ ƛƘǊŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻǎǘŜƴ ŜǊƘŀƭǘŜƴΦ 5ƛŜ !ƴȊŀƘƭ ƳƻōƛƭŜǊ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ Ƴƛǘ 

ŜƛƴŜƳ α½ŜǊƻ-DǊŀƴǘά ŀǳǎ 9¦-9ǊŀǎƳǳǎҌ-aƛǘǘŜƭƴ ŦǸǊ ŘƛŜ ƎŜǎŀƳǘŜ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇƘŀǎŜ ǿƛǊŘ ƛƴ ŘŜƴ {ǘŀǘƛǎǘƛƪŜƴ ȊǳǊ 

[ŜƛǎǘǳƴƎǎōŜǿŜǊǘǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ !ǳŦǘŜƛƭǳƴƎ ŘŜǊ 9¦-CƛƴŀƴȊƳƛǘǘŜƭ ŀǳŦ ŘƛŜ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ [ŅƴŘŜǊ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǘΦ  

 
Inklusionsunterstützung 

tŜǊǎƻƴŜƴ Ƴƛǘ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ /ƘŀƴŎŜƴ ǎƛƴŘ ǇƻǘŜƴȊƛŜƭƭŜ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊΣ ŘƛŜ ǿŜƎŜƴ ƛƘǊŜǊ ǇŜǊǎǀƴƭƛŎƘŜƴΣ ƪǀǊǇŜǊƭƛŎƘŜƴΣ ǇǎȅŎƘƛǎŎƘŜƴ 

ƻŘŜǊ ƎŜǎǳƴŘƘŜƛǘƭƛŎƘŜƴ [ŀƎŜ ƻƘƴŜ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜ ƻŘŜǊ ŀƴŘŜǊŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ƴƛŎƘǘ ƛƴ ŘŜǊ [ŀƎŜ ǿŅǊŜƴΣ ŀƴ ŜƛƴŜƳ 

tǊƻƧŜƪǘ ƻŘŜǊ ŀƴ ŜƛƴŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘ ǘŜƛƭȊǳƴŜƘƳŜƴΦ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴΣ ŘƛŜ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘκƻŘŜǊ tŜǊǎƻƴŀƭ Ƴƛǘ 

ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ /ƘŀƴŎŜƴ ŀǳǎƎŜǿŅƘƭǘ ƘŀōŜƴΣ ƪǀƴƴŜƴ ōŜƛ ŘŜǊ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ !ƎŜƴǘǳǊ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜƴ ȊǳǊ 5ŜŎƪǳƴƎ ŘŜǊ 

ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ .ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎ ŘƛŜǎŜǊ tŜǊǎƻƴŜƴ ŀƴ ŘŜƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ŜƴǘǎǘŜƘŜƴŘŜƴ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƴ YƻǎǘŜƴ ōŜŀƴǘǊŀƎŜƴΦ CǸǊ 

¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ Ƴƛǘ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ /ƘŀƴŎŜƴΣ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ tŜǊǎƻƴŜƴ Ƴƛǘ ƪǀǊǇŜǊƭƛŎƘŜƴΣ ǇǎȅŎƘƛǎŎƘŜƴ ƻŘŜǊ ƎŜǎǳƴŘƘŜƛǘƭƛŎƘŜƴ 

.ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǳƴƎŜƴΣ ƪŀƴƴ ŘƛŜ ōŜǿƛƭƭƛƎǘŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŘŀƘŜǊ ŀǳŎƘ ǸōŜǊ ŘŜƴ ƛƳ CƻƭƎŜƴŘŜƴ ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜƴ 

IǀŎƘǎǘōŜǘǊŅƎŜƴ ƭƛŜƎŜƴΦ 5ƛŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ŜǊƭŅǳǘŜǊƴ ŀǳŦ ƛƘǊŜƴ ²ŜōǎƛǘŜǎΣ ǿƛŜ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ !ƴƎŜƘǀǊƛƎŜ ŘŜǎ 

tŜǊǎƻƴŀƭǎ Ƴƛǘ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ /ƘŀƴŎŜƴ ŘƛŜǎŜ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ōŜŀƴǘǊŀƎŜƴ ǳƴŘ ōŜƎǊǸƴŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦ 

 
½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ CƛƴŀƴȊƳƛǘǘŜƭ ŦǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ tŜǊǎƻƴŀƭ Ƴƛǘ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ /ƘŀƴŎŜƴ ƪǀƴƴŜƴ ŀǳŎƘ ŀǳǎ ŀƴŘŜǊŜƴ vǳŜƭƭŜƴ ŀǳŦ 

ƭƻƪŀƭŜǊΣ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜǊ ǳƴŘκƻŘŜǊ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜǊ 9ōŜƴŜ ōŜǊŜƛǘƎŜǎǘŜƭƭǘ ǿŜǊŘŜƴΦ  

 

.ŜƎƭŜƛǘǇŜǊǎƻƴŜƴ ŦǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ tŜǊǎƻƴŀƭ Ƴƛǘ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ /ƘŀƴŎŜƴ ƘŀōŜƴ !ƴǎǇǊǳŎƘ ŀǳŦ ŜƛƴŜƴ YƻǎǘŜƴōŜƛǘǊŀƎ ŀǳŦ 

.ŀǎƛǎ ŘŜǊ ǘŀǘǎŅŎƘƭƛŎƘŜƴ YƻǎǘŜƴΦ 

 

5ǳǊŎƘ ŘƛŜ ¦ƴǘŜǊȊŜƛŎƘƴǳƴƎ ŘŜǊ 9ǊŀǎƳǳǎ-/ƘŀǊǘŀ ŦǸǊ ŘƛŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭōƛƭŘǳƴƎ ό9/I9ύ ǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜƴ ǎƛŎƘ 

IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴΣ ƎƭŜƛŎƘŜƴ ½ǳƎŀƴƎ ǳƴŘ /ƘŀƴŎŜƴƎƭŜƛŎƘƘŜƛǘ ŦǸǊ ŀƭƭŜ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ ŀǳǎ ŀƭƭŜƴ ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜƴ Ȋǳ 

ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜƴΦ 5ŀƘŜǊ ƪǀƴƴŜƴ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ tŜǊǎƻƴŀƭ Ƴƛǘ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ /ƘŀƴŎŜƴ ŘƛŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎǎƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƴǳǘȊŜƴΣ 

ŘƛŜ ŘƛŜ ŀǳŦƴŜƘƳŜƴŘŜ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƛƘǊŜƴ ŜƛƴƘŜƛƳƛǎŎƘŜƴ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴ ǳƴŘ !ƴƎŜƘǀǊƛƎŜƴ ŘŜǎ tŜǊǎƻƴŀƭǎ ŀƴōƛŜǘŜǘΦ 

 

Außergewöhnliche Kosten für teure Reisen 

!ǳǖŜǊƎŜǿǀƘƴƭƛŎƘŜ YƻǎǘŜƴ ŦǸǊ ǘŜǳǊŜ wŜƛǎŜƴ ǎƛƴŘ ƴǳǊ ŦǸǊ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ ŜƛƴŜǎ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇǊƻƎǊŀƳƳǎΣ ŘƛŜ ŦǸǊ ŜƛƴŜ 

wŜƛǎŜƪƻǎǘŜƴǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ƛƴŦǊŀƎŜ ƪƻƳƳŜƴΣ ŦǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎΥ 

 

.ŜƎǸƴǎǘƛƎǘŜ Ǿƻƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇǊƻƧŜƪǘŜƴ ƪǀƴƴŜƴ ǳƴǘŜǊ ŘŜǊ wǳōǊƛƪ αŀǳǖŜǊƎŜǿǀƘƴƭƛŎƘŜ YƻǎǘŜƴά ŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŦǸǊ 

ŀǳǖŜǊƎŜǿǀƘƴƭƛŎƘ ƘƻƘŜ wŜƛǎŜƪƻǎǘŜƴ Ǿƻƴ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊƴ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ ул ҈ ŘŜǊ ƎŜǎŀƳǘŜƴ ŦǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎŜƴ YƻǎǘŜƴ ƛƴ !ƴǎǇǊǳŎƘ 

ƴŜƘƳŜƴΦ 5ƛŜǎŜ YƻǎǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ŀƴŜǊƪŀƴƴǘΣ ǎƻŦŜǊƴ ŘƛŜ .ŜƎǸƴǎǘƛƎǘŜƴ ƴŀŎƘǿŜƛǎŜƴ ƪǀƴƴŜƴΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎǊŜƎŜƭƴ 

όōŀǎƛŜǊŜƴŘ ŀǳŦ ŘŜƴ 9ƛƴƘŜƛǘǎƪƻǎǘŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎǎǎǇŀƴƴŜύ ƴƛŎƘǘ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ тл ҈ ŘŜǊ wŜƛǎŜƪƻǎǘŜƴ ŘŜǊ 

¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ ŀōŘŜŎƪŜƴΦ ²ŜǊŘŜƴ ŘƛŜ ŀǳǖŜǊƎŜǿǀƘƴƭƛŎƘŜƴ YƻǎǘŜƴ ŦǸǊ ǘŜǳǊŜ wŜƛǎŜƴ ōŜǿƛƭƭƛƎǘΣ ŜǊǎŜǘȊŜƴ ǎƛŜ ŘƛŜ 

wŜƛǎŜƪƻǎǘŜƴǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎΦ 

 



 

 

Weitere Finanzierungsquellen 

{ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ tŜǊǎƻƴŀƭ ƪǀƴƴŜƴ ŜǊƎŅƴȊŜƴŘ ƻŘŜǊ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾ ȊǳǊ 9¦-9ǊŀǎƳǳǎҌ-CǀǊŘŜǊǳƴƎ όƳƻōƛƭŜ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ 

α½ŜǊƻ-DǊŀƴǘ-CǀǊŘŜǊǳƴƎά ŀǳǎ 9¦-aƛǘǘŜƭƴύ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜΣ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ƻŘŜǊ ǎƻƴǎǘƛƎŜ CƛƴŀƴȊƳƛǘǘŜƭ ŜǊƘŀƭǘŜƴΣ ŘƛŜ Ǿƻƴ ŜƛƴŜǊ ŀƴŘŜǊŜƴ 

hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŀƭǎ ŘŜǊ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ !ƎŜƴǘǳǊ όȊΦ .Φ Ǿƻƴ ŜƛƴŜƳ aƛƴƛǎǘŜǊƛǳƳ ƻŘŜǊ Ǿƻƴ wŜƎƛƻƴŀƭōŜƘǀǊŘŜƴύ ǾŜǊǿŀƭǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

9¦-9ǊŀǎƳǳǎҌ-CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜƴ ƪǀƴƴŜƴ ŀǳŎƘ ŘǳǊŎƘ ŀƴŘŜǊŜ aƛǘǘŜƭ ŀǳǎ ŘŜƳ 9¦-IŀǳǎƘŀƭǘ ό9{C ǳǎǿΦύ ŜǊǎŜǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ CǸǊ 

ŘŜǊŀǊǘƛƎŜ CƛƴŀƴȊƳƛǘǘŜƭΣ ŘƛŜ ƴƛŎƘǘ ŀǳǎ ŘŜƳ 9¦-IŀǳǎƘŀƭǘ ǎǘŀƳƳŜƴΣ ƎŜƭǘŜƴ ŘƛŜ ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ [ŜƛǘŦŀŘŜƴ ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ .ŜǘǊŅƎŜ ǳƴŘ 

{ǇŀƴƴŜƴ όȊǿƛǎŎƘŜƴ aƛƴŘŜǎǘ- ǳƴŘ IǀŎƘǎǘōŜǘǊŅƎŜƴύ ƴƛŎƘǘΦ 

 

.ύ CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ȊǳǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘ Ǿƻƴ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴ  

Individuelle Unterstützung der physischen Mobilität 

{ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ƪǀƴƴŜƴ ŜƛƴŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ŀƭǎ ½ǳǎŎƘǳǎǎ Ȋǳ ŘŜƴ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƴ wŜƛǎŜ- ǳƴŘ !ǳŦŜƴǘƘŀƭǘǎƪƻǎǘŜƴ ƛƳ 
½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ Ƴƛǘ ƛƘǊŜƳ {ǘǳŘƛǳƳ ƻŘŜǊ tǊŀƪǘƛƪǳƳ ƛƳ !ǳǎƭŀƴŘ ŜǊƘŀƭǘŜƴΦ  
 
.Ŝƛ ŜƛƴŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ tǊƻƎǊŀƳƳƭŅƴŘŜǊƴ ǳƴŘ ƛƴ wƛŎƘǘǳƴƎ ŘŜǊ tŀǊǘƴŜǊƭŅƴŘŜǊ ŀǳǎ ŘŜƴ wŜƎƛƻƴŜƴ р ǳƴŘ мп 
ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ ƳƻƴŀǘƭƛŎƘŜƴ .ŜǘǊŅƎŜ Ǿƻƴ ŘŜƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ !ƎŜƴǘǳǊŜƴ ƛƴ !ōǎǘƛƳƳǳƴƎ Ƴƛǘ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ .ŜƘǀǊŘŜƴ ǳƴŘκƻŘŜǊ ŘŜƴ 
IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ƴŀŎƘ ŘŜƴ ƛƳ CƻƭƎŜƴŘŜƴ ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴŜƴ ƻōƧŜƪǘƛǾŜƴ ǳƴŘ ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴǘŜƴ YǊƛǘŜǊƛŜƴ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΦ 5ƛŜ 
ƎŜƴŀǳŜƴ .ŜǘǊŅƎŜ ǿŜǊŘŜƴ ŀǳŦ ŘŜƴ ²ŜōǎƛǘŜǎ ŘŜǊ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ !ƎŜƴǘǳǊŜƴ ǳƴŘ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ǾŜǊǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘǘΦ 
 
Die Programmländer und die Partnerländer aus den Regionen 5 und 1438 werden in die drei folgenden Gruppen 

unterteilt:  

Gruppe 1 

Länder mit höheren 

Lebenshaltungskosten 

Dänemark, Finnland, Irland, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Norwegen, 

Schweden  

Partnerländer der Region 14 

Gruppe 2 

Länder mit mittleren 

Lebenshaltungskosten 

Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Malta, Niederlande, 

Österreich, Portugal, Spanien, Zypern 

Partnerländer aus der Region 5  

Gruppe 3 

Länder mit niedrigeren 

Lebenshaltungskosten 

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmazedonien, Polen, 

Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Türkei, 

Ungarn  

 
 
5ƛŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ 9¦-9ǊŀǎƳǳǎҌ-CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ŦǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ƘŅƴƎǘ Ǿƻƴ ŘŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǊƛŎƘǘǳƴƎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƳ ŜƴǘǎŜƴŘŜƴŘŜƴ 
ǳƴŘ ŘŜƳ ŀǳŦƴŜƘƳŜƴŘŜƴ [ŀƴŘ ŀōΣ ǳƴŘ ȊǿŀǊ ǿƛŜ ŦƻƭƎǘΥ 
 

¶ aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƴ wƛŎƘǘǳƴƎ ŜƛƴŜǎ [ŀƴŘŜǎ Ƴƛǘ ŅƘƴƭƛŎƘŜƴ [ŜōŜƴǎƘŀƭǘǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴΥ 5ƛŜ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴ ŜǊƘŀƭǘŜƴ 9¦-
CƛƴŀƴȊƳƛǘǘŜƭ ƛƴ ŘŜǊ ƳƛǘǘƭŜǊŜƴ {ǇŀƴƴŜΦ 

                                                                 

 

38 Die Partnerländer aus den Regionen 5 und 14 sind lediglich aufnehmende Länder. 
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¶ aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƴ wƛŎƘǘǳƴƎ ŜƛƴŜǎ [ŀƴŘŜǎ Ƴƛǘ ƘǀƘŜǊŜƴ [ŜōŜƴǎƘŀƭǘǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴΥ 5ƛŜ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴ ŜǊƘŀƭǘŜƴ 9¦-
CƛƴŀƴȊƳƛǘǘŜƭ ƛƴ ŘŜǊ ƻōŜǊŜƴ {ǇŀƴƴŜΦ 

¶ aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƴ wƛŎƘǘǳƴƎ ŜƛƴŜǎ [ŀƴŘŜǎ Ƴƛǘ ƴƛŜŘǊƛƎŜǊŜƴ [ŜōŜƴǎƘŀƭǘǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴΥ 5ƛŜ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴ ŜǊƘŀƭǘŜƴ 9¦-
CƛƴŀƴȊƳƛǘǘŜƭ ƛƴ ŘŜǊ ǳƴǘŜǊŜƴ {ǇŀƴƴŜΦ 

 
 
5ƛŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ !ƎŜƴǘǳǊŜƴ ƭŜƎŜƴ ŘƛŜ .ŜǘǊŅƎŜ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǊ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ {ǇŀƴƴŜƴ ŦŜǎǘΥ 
 

¶ aƛǘǘƭŜǊŜ {ǇŀƴƴŜ ŘŜǊ 9¦-CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜΥ 9ƛƴŜ ƳƛǘǘƭŜǊŜ {ǇŀƴƴŜ όȊǿƛǎŎƘŜƴ нсл ǳƴŘ рпл 9¦w ǇǊƻ aƻƴŀǘύ ǿƛǊŘ ŦǸǊ 
aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƴ wƛŎƘǘǳƴƎ ŜƛƴŜǎ [ŀƴŘŜǎ Ƴƛǘ ǾŜǊƎƭŜƛŎƘōŀǊŜƴ [ŜōŜƴǎƘŀƭǘǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴ ƎŜǿŅƘǊǘΥ ŀύ Ǿƻƴ [ŅƴŘŜǊƴ ŘŜǊ 
DǊǳǇǇŜ м ƛƴ [ŅƴŘŜǊ ŘŜǊ DǊǳǇǇŜ мΣ ōύ Ǿƻƴ [ŅƴŘŜǊƴ ŘŜǊ DǊǳǇǇŜ н ƛƴ [ŅƴŘŜǊ ŘŜǊ DǊǳǇǇŜ н ǳƴŘ Ŏύ Ǿƻƴ [ŅƴŘŜǊƴ ŘŜǊ 
DǊǳǇǇŜ о ƛƴ [ŅƴŘŜǊ ŘŜǊ DǊǳǇǇŜ оΦ 

 

¶ IǀƘŜǊŜ {ǇŀƴƴŜ ŘŜǊ 9¦-CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜΥ ŜƴǘǎǇǊƛŎƘǘ ŘŜǊ Ǿƻƴ ŘŜǊ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ !ƎŜƴǘǳǊ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘŜƴ 
ƳƛǘǘƭŜǊŜƴ {ǇŀƴƴŜ ȊǳȊǸƎƭƛŎƘ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ рл 9¦w ǳƴŘ ōŜǘǊŅƎǘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ омл ǳƴŘ слл 9¦w ǇǊƻ aƻƴŀǘΦ 5ƛŜǎŜ 
{ǇŀƴƴŜ ǿƛǊŘ ōŜƛ aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƴ wƛŎƘǘǳƴƎ ŜƛƴŜǎ [ŀƴŘŜǎ Ƴƛǘ ƘǀƘŜǊŜƴ [ŜōŜƴǎƘŀƭǘǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴ ŀƴƎŜǎŜǘȊǘΥ ŀύ Ǿƻƴ 
[ŅƴŘŜǊƴ ŘŜǊ DǊǳǇǇŜ н ƛƴ [ŅƴŘŜǊ ŘŜǊ DǊǳǇǇŜ м ǳƴŘ ōύ Ǿƻƴ [ŅƴŘŜǊƴ ŘŜǊ DǊǳǇǇŜ о ƛƴ [ŅƴŘŜǊ ŘŜǊ DǊǳǇǇŜƴ м 
ǳƴŘ нΦ 

 

¶ ¦ƴǘŜǊŜ {ǇŀƴƴŜ ŘŜǊ 9¦-CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜΥ ŜƴǘǎǇǊƛŎƘǘ ŘŜǊ Ǿƻƴ ŘŜǊ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ !ƎŜƴǘǳǊ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘŜƴ ƳƛǘǘƭŜǊŜƴ 
{ǇŀƴƴŜ ŀōȊǸƎƭƛŎƘ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ рл 9¦w ǳƴŘ ōŜǘǊŅƎǘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ нлл ǳƴŘ пфл 9¦w ǇǊƻ aƻƴŀǘΦ 5ƛŜǎŜ {ǇŀƴƴŜ ǿƛǊŘ 
ōŜƛ aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƴ wƛŎƘǘǳƴƎ ŜƛƴŜǎ [ŀƴŘŜǎ Ƴƛǘ ƴƛŜŘǊƛƎŜǊŜƴ [ŜōŜƴǎƘŀƭǘǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴ ŀƴƎŜǎŜǘȊǘΥ ŀύ Ǿƻƴ [ŅƴŘŜǊƴ ŘŜǊ 
DǊǳǇǇŜ м ƛƴ [ŅƴŘŜǊ ŘŜǊ DǊǳǇǇŜƴ н ǳƴŘ о ǳƴŘ ōύ Ǿƻƴ [ŅƴŘŜǊƴ ŘŜǊ DǊǳǇǇŜ н ƛƴ [ŅƴŘŜǊ ŘŜǊ DǊǳǇǇŜ оΦ 

 
.Ŝƛ ŘŜǊ CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǊ CǀǊŘŜǊōŜǘǊŅƎŜ ŦǸǊ ŘƛŜ .ŜƎǸƴǎǘƛƎǘŜƴ ƛƴ ƛƘǊŜƳ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ [ŀƴŘ ƭŜƎŜƴ ŘƛŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ !ƎŜƴǘǳǊŜƴ 
ȊǿŜƛ YǊƛǘŜǊƛŜƴ ȊǳƎǊǳƴŘŜΥ 
 

¶ ŘƛŜ ±ŜǊŦǸƎōŀǊƪŜƛǘ ǳƴŘ ŘƛŜ IǀƘŜ ǎƻƴǎǘƛƎŜǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘǳǊŎƘ ǇǊƛǾŀǘŜ ƻŘŜǊ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ {ǘŜƭƭŜƴ ŀǳŦ ƭƻƪŀƭŜǊΣ 
ǊŜƎƛƻƴŀƭŜǊ ƻŘŜǊ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜǊ 9ōŜƴŜΣ ŘƛŜ ŘƛŜ ƎŜǿŅƘǊǘŜ 9¦-CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ƛƳ wŀƘƳŜƴ Ǿƻƴ YƻŦƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎŜƴ ŜǊƎŅƴȊǘ 
ǳƴŘ 

¶ ŘŜƴ DŜǎŀƳǘǳƳŦŀƴƎ ŘŜǎ CǀǊŘŜǊōŜŘŀǊŦǎ ŘŜǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴΣ ŘƛŜ Ŝƛƴ {ǘǳŘƛǳƳ ƻŘŜǊ ŜƛƴŜ {ŎƘǳƭǳƴƎ ƛƳ !ǳǎƭŀƴŘ 
ŀōǎƻƭǾƛŜǊŜƴ ǿƻƭƭŜƴΦ 

 

Bei Mobilitätsaktivitäten zwischen den Programmländern und in Richtung der Partnerländer aus den Regionen 5 und 14 

können die nationalen Agenturen ihren Hochschuleinrichtungen eine gewisse Flexibilität einräumen, indem sie auf 

nationaler Ebene keine konkreten Beträge, sondern Spannen festlegen. Dies sollte jedoch nur aus berechtigten 

Gründen geschehen (z. B. in Ländern, in denen eine Kofinanzierung auf regionaler oder institutioneller Ebene möglich 

ist). 

Studierende und junge Hochschulabsolventen mit geringeren Chancen ς Aufstockungsbetrag zusätzlich zur 

individuellen Unterstützung 

{ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ ƧǳƴƎŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŀōǎƻƭǾŜƴǘŜƴ Ƴƛǘ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ /ƘŀƴŎŜƴ ŜǊƘŀƭǘŜƴ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ȊǳǊ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜƴ 
¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ƛƴ CƻǊƳ ƛƘǊŜǊ 9¦-9ǊŀǎƳǳǎҌ-CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ŜƛƴŜƴ !ǳŦǎǘƻŎƪǳƴƎǎōŜǘǊŀƎ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ нрл 9¦w ǇǊƻ aƻƴŀǘΦ 5ƛŜ 
ŀƴȊǳǿŜƴŘŜƴŘŜƴ YǊƛǘŜǊƛŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ŀǳŦ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜǊ 9ōŜƴŜ Ǿƻƴ ŘŜƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ !ƎŜƴǘǳǊŜƴ ƛƴ !ōǎǘƛƳƳǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƴ 
ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ .ŜƘǀǊŘŜƴ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΦ 
 
Studierende und junge Hochschulabsolventen im Praktikum ς Aufstockungsbetrag zusätzlich zur individuellen 

Unterstützung 

{ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ ƧǳƴƎŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŀōǎƻƭǾŜƴǘŜƴΣ ŘƛŜ tǊŀƪǘƛƪŀ ŀōǎƻƭǾƛŜǊŜƴΣ ŜǊƘŀƭǘŜƴ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ȊǳǊ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜƴ 
¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ƛƴ CƻǊƳ ƛƘǊŜǊ 9¦-9ǊŀǎƳǳǎҌ-CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ŜƛƴŜƴ !ǳŦǎǘƻŎƪǳƴƎǎōŜǘǊŀƎ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ мрл 9¦w ǇǊƻ aƻƴŀǘΦ 
{ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ ƧǳƴƎŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŀōǎƻƭǾŜƴǘŜƴ Ƴƛǘ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ /ƘŀƴŎŜƴΣ ŘƛŜ Ŝƛƴ tǊŀƪǘƛƪǳƳ ŀōǎƻƭǾƛŜǊŜƴΣ ƘŀōŜƴ !ƴǎǇǊǳŎƘ 



 

 

ŀǳŦ ŘŜƴ !ǳŦǎǘƻŎƪǳƴƎǎōŜǘǊŀƎ ŦǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ ƧǳƴƎŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŀōǎƻƭǾŜƴǘŜƴ Ƴƛǘ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ /ƘŀƴŎŜƴ ǳƴŘ ŀǳŦ ŘŜƴ 
!ǳŦǎǘƻŎƪǳƴƎǎōŜǘǊŀƎ ŦǸǊ tǊŀƪǘƛƪŀΦ 
 

Studierende und junge Hochschulabsolventen aus Gebieten in äußerster Randlage und ÜLG 

Lƴ !ƴōŜǘǊŀŎƘǘ ŘŜǊ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ƎǊƻǖŜ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎ Ȋǳ ŀƴŘŜǊŜƴ tǊƻƎǊŀƳƳƭŅƴŘŜǊƴ ǳƴŘ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ ǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ bƛǾŜŀǳ 
ōŜŘƛƴƎǘŜƴ ½ǿŅƴƎŜ ŜǊƘŀƭǘŜƴ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ ƧǳƴƎŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŀōǎƻƭǾŜƴǘŜƴΣ ŘƛŜ ƛƴ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ Ƴƛǘ {ƛǘȊ ƛƴ 9¦-
DŜōƛŜǘŜƴ ƛƴ ŅǳǖŜǊǎǘŜǊ wŀƴŘƭŀƎŜ ǳƴŘ ƛƴ ŘŜƴ 9¦-aƛǘƎƭƛŜŘǎǘŀŀǘŜƴ ŀƴƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴŜƴ ǸōŜǊǎŜŜƛǎŎƘŜƴ [ŅƴŘŜǊƴ ǳƴŘ DŜōƛŜǘŜƴ 
ό«[Dύ ǎǘǳŘƛŜǊŜƴ ƻŘŜǊ ǎǘǳŘƛŜǊǘ ƘŀōŜƴΣ ŦƻƭƎŜƴŘŜ ƘǀƘŜǊŜ .ŜǘǊŅƎŜ ȊǳǊ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜƴ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎΥ  
 

Aus In Betrag 

Gebieten in äußerster Randlage und 

ÜLG 

Programmländer und Partnerländer 

aus den Regionen 5 und 14. 
700 EUR pro Monat 

 
5ƛŜ !ǳŦǎǘƻŎƪǳƴƎǎōŜǘǊŅƎŜ ŦǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ ƧǳƴƎŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŀōǎƻƭǾŜƴǘŜƴ Ƴƛǘ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ /ƘŀƴŎŜƴ ǳƴŘ ŦǸǊ tǊŀƪǘƛƪŀ 
ŦƛƴŘŜƴ ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ Cŀƭƭ ƪŜƛƴŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎΦ 
 

Studierende und junge Hochschulabsolventen aus Programmländern, die an Mobilitätsaktivitäten in Partnerländern 

ǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴ όαƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ aƻōƛƭƛǘŅǘάύ 

 
5ŜǊ DǊǳƴŘōŜǘǊŀƎ ȊǳǊ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜƴ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ǿƛǊŘ ǿƛŜ ŦƻƭƎǘ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΥ 
 

Aus In Richtung Betrag 

Programmländer 
Partnerländer aus den Regionen 1ς4 

und 6ς13 
700 EUR pro Monat 

Programmländer  
Partnerländer aus den Regionen 5 und 

14 

²ƛŜ ƻōŜƴ ƛƳ !ōǎŎƘƴƛǘǘ αCƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ 

zur Förderung der Mobilität von 

Studierenden ς Individuelle 

Unterstützung der physischen 

aƻōƛƭƛǘŅǘά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴ 

 
Der Aufstockungsbetrag für Studierende und junge Hochschulabsolventen mit geringeren Chancen findet in diesem Fall 

Anwendung. 

5ŜǊ !ǳŦǎǘƻŎƪǳƴƎǎōŜǘǊŀƎ ŦǸǊ tǊŀƪǘƛƪŀ ŦƛƴŘŜǘ ƛƳ Cŀƭƭ ŜƛƴŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƴ wƛŎƘǘǳƴƎ ŘŜǊ tŀǊǘƴŜǊƭŅƴŘŜǊ ŀǳǎ ŘŜƴ wŜƎƛƻƴŜƴ мςп 
ǳƴŘ сςмо ƪŜƛƴŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎΦ 
 
5ƛŜ tǊƻƎǊŀƳƳƭŅƴŘŜǊ ǳƳŦŀǎǎŜƴ DŜōƛŜǘŜ ƛƴ ŅǳǖŜǊǎǘŜǊ wŀƴŘƭŀƎŜ ǳƴŘ «[DΦ 
 

Studierende und junge Hochschulabsolventen in kurzen physischen Mobilitätsaktivitäten (gemischte Mobilität und 

kurzfristige Doktorandenmobilität)  

Die Grundbeträge zur individuellen Unterstützung werden wie folgt festgelegt: 
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Dauer der physischen 

Mobilitätsaktivität  

Betrag (alle Programm- und Partnerländer) 

bis zum 14. Tag der Aktivität 70 EUR pro Tag 

vom 15. bis zum 30. Tag der Aktivität 50 EUR pro Tag 

 

Ein Reisetag vor der Aktivität und ein Reisetag nach der Aktivität können ebenfalls durch die individuelle Unterstützung 

abgedeckt werden. 

Studierende und junge Hochschulabsolventen mit geringeren Chancen ς Aufstockungsbetrag zusätzlich zur 

individuellen Unterstützung für kurzfristige physische Mobilität 

 
{ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ ƧǳƴƎŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŀōǎƻƭǾŜƴǘŜƴ Ƴƛǘ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ /ƘŀƴŎŜƴ ŜǊƘŀƭǘŜƴ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ȊǳǊ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜƴ 
¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ƛƴ CƻǊƳ ŜƛƴŜǊ 9¦-9ǊŀǎƳǳǎҌ-CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ŜƛƴŜƴ !ǳŦǎǘƻŎƪǳƴƎǎōŜǘǊŀƎ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ млл 9¦w ŦǸǊ ŜƛƴŜ 
ǇƘȅǎƛǎŎƘŜ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ 5ŀǳŜǊ Ǿƻƴ рςмп ¢ŀƎŜƴ ǳƴŘ мрл 9¦w ŦǸǊ ŜƛƴŜ ǇƘȅǎƛǎŎƘŜ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘ Ƴƛǘ 
ŜƛƴŜǊ 5ŀǳŜǊ Ǿƻƴ мрςол ¢ŀƎŜƴΦ 5ƛŜ ŀƴȊǳǿŜƴŘŜƴŘŜƴ YǊƛǘŜǊƛŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ŀǳŦ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜǊ 9ōŜƴŜ Ǿƻƴ ŘŜƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ 
!ƎŜƴǘǳǊŜƴ ƛƴ !ōǎǘƛƳƳǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ .ŜƘǀǊŘŜƴ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΦ 
 
5ŜǊ !ǳŦǎǘƻŎƪǳƴƎǎōŜǘǊŀƎ ŦǸǊ tǊŀƪǘƛƪŀ ŦƛƴŘŜǘ ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ Cŀƭƭ ƪŜƛƴŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎΦ 
 
5ƛŜ tǊƻƎǊŀƳƳƭŅƴŘŜǊ ǳƳŦŀǎǎŜƴ DŜōƛŜǘŜ ƛƴ ŅǳǖŜǊǎǘŜǊ wŀƴŘƭŀƎŜ ǳƴŘ «[DΦ 
 

Studierende und junge Hochschulabsolventen, die keine Reisekostenunterstützung erhalten ς Aufstockungsbetrag 

zusätzlich zur individuellen Unterstützung für umweltfreundliches Reisen 

Studierende und junge Hochschulabsolventen, die keine Reisekostenunterstützung erhalten, können sich für 

umweltfreundliches Reisen entscheiden. In diesem Fall erhalten sie einen einmaligen Zuschuss zur individuellen 

Unterstützung in Höhe von 50 EUR und, sofern zutreffend, zusätzliche individuelle Unterstützung für Reisetage im 

Umfang von bis zu 4 Tagen für eine Hin- und Rückfahrt. 

 
wŜƛǎŜƪƻǎǘŜƴǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ  
 
5ƛŜ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ ƪǀƴƴŜƴ ŘƛŜ ǳƴǘŜƴ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘŜƴ .ŜǘǊŅƎŜ ȊǳǊ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ōŜƛ ƛƘǊŜƴ wŜƛǎŜƪƻǎǘŜƴ ŜǊƘŀƭǘŜƴΥ  

¶ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ ƧǳƴƎŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŀōǎƻƭǾŜƴǘŜƴΣ ŘƛŜ ƛƴ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ Ƴƛǘ {ƛǘȊ ƛƴ 9¦-DŜōƛŜǘŜƴ ƛƴ 
ŅǳǖŜǊǎǘŜǊ wŀƴŘƭŀƎŜΣ LǎƭŀƴŘΣ aŀƭǘŀ ǳƴŘ ½ȅǇŜǊƴ ǳƴŘ ƛƴ ŘŜƴ 9¦-aƛǘƎƭƛŜŘǎǘŀŀǘŜƴ ŀƴƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴŜƴ ǸōŜǊǎŜŜƛǎŎƘŜƴ 
[ŅƴŘŜǊƴ ǳƴŘ DŜōƛŜǘŜƴ ό«[Dύ ǎǘǳŘƛŜǊŜƴ ƻŘŜǊ ǎǘǳŘƛŜǊǘ ƘŀōŜƴ ǳƴŘ ƛƴ tǊƻƎǊŀƳƳƭŅƴŘŜǊ ƻŘŜǊ ƛƴ tŀǊǘƴŜǊƭŅƴŘŜǊ ŀǳǎ 
ŘŜƴ wŜƎƛƻƴŜƴ р ǳƴŘ мп ǊŜƛǎŜƴ  

¶ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ ƧǳƴƎŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŀōǎƻƭǾŜƴǘŜƴ Ƴƛǘ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ /ƘŀƴŎŜƴΣ ŘƛŜ ŀƴ ƪǳǊȊŜƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ 
ǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴ   

¶ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ ƧǳƴƎŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŀōǎƻƭǾŜƴǘŜƴΣ ŘƛŜ ƛƴ tŀǊǘƴŜǊƭŅƴŘŜǊΣ Ƴƛǘ !ǳǎƴŀƘƳŜ ŘŜǊ tŀǊǘƴŜǊƭŅƴŘŜǊ ŀǳǎ ŘŜƴ 
wŜƎƛƻƴŜƴ р ǳƴŘ мпΣ ǊŜƛǎŜƴ 

 



 

 

 
 

Entfernung39 Herkömmliches Reisen Umweltfreundliches Reisen  

Zwischen 10 und 99 km: 23 EUR pro Teilnehmer  

Zwischen 100 und 499 km: 180 EUR pro Teilnehmer 210 EUR pro Teilnehmer 

Zwischen 500 und 1999 km: 275 EUR pro Teilnehmer 320 EUR pro Teilnehmer 

Zwischen 2000 und 2999 km: 360 EUR pro Teilnehmer 410 EUR pro Teilnehmer 

Zwischen 3000 und 3999 km: 530 EUR pro Teilnehmer 610 EUR pro Teilnehmer 

Zwischen 4000 und 7999 km: 820 EUR pro Teilnehmer  

8000 km und mehr: 1500 EUR pro Teilnehmer  

 

Studierende und junge Hochschulabsolventen, die sich für umweltfreundliches Reisen erhalten, sofern zutreffend, 

zusätzliche individuelle Unterstützung für Reisetage im Umfang von bis zu 4 Tagen für eine Hin- und Rückfahrt. 

Studierende und junge Hochschulabsolventen mit geringeren Chancen aus Programmländern, die an 

Mobilitätsaktivitäten in Partnerländern (außer Regionen 5 und 14) teilnehmen, müssen eine Reisekostenunterstützung 

erhalten. Die Begünstigten können beschließen, allen anderen Studierenden und jungen Hochschulabsolventen aus 

Programmländern, die an Mobilitätsaktivitäten in Partnerländern, mit Ausnahme der Regionen 5 und 14, teilnehmen, 

keine Reisekostenunterstützung zu gewähren. 

 
 

                                                                 

 

39 Nach der Entfernung pro Teilnehmer. Die Entfernungen werden mit dem Entfernungsrechner der Europäischen Kommission ermittelt 

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de). Die Entfernung der einfachen Strecke ist die Grundlage für die 

Berechnung der Höhe der EU-Finanzhilfe für die Hin- und Rückreise. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de
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CǸǊ !ǳǎƭŀƴŘǎŀǳŦŜƴǘƘŀƭǘŜ Ǿƻƴ tŜǊǎƻƴŀƭ ǿŜǊŘŜƴ 9¦-CƛƴŀƴȊƳƛǘǘŜƭ ŀƭǎ ½ǳǎŎƘǳǎǎ Ȋǳ ŘŜƴ !ǳŦŜƴǘƘŀƭǘǎ- ǳƴŘ wŜƛǎŜƪƻǎǘŜƴ ƴŀŎƘ 
ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ aƻŘŀƭƛǘŅǘŜƴ ƎŜǿŅƘǊǘΥ 
 

Budgetkategorie Förderfähige Kosten und anwendbare Regeln Betrag 

Reisekosten-

unterstützung 

 

Zuschuss zu den Kosten, die den Teilnehmern für 

die Reise von ihrem Herkunftsort zum Ort der 

jeweiligen Aktivität und zurück entstehen. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Entfernung pro 

Teilnehmer. Der Antragsteller muss die 

Entfernung zwischen dem Herkunftsort und dem 

Ort der Aktivität40 mithilfe des 

Entfernungsrechners der Europäischen 

Kommission angeben.41 

Entfernung 

Herkömm-

liches 

Reisen 

Umwelt-

freund-

liches 

Reisen 

0-99 km 23 EUR  

100ς499 km 180 EUR 210 EUR 

500ς1999 km 275 EUR 320 EUR 

2000ς2999 km 360 EUR 410 EUR 

3000ς3999 km 530 EUR 610 EUR 

4000ς7999 km 820 EUR  

8000 km oder mehr 1500 EUR  

Individuelle 

Unterstützung  

Unmittelbar mit dem Aufenthalt der Teilnehmer 

während der Aktivität verbundene Kosten. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Dauer des Aufenthalts 

pro Teilnehmer (bei Bedarf auch einschließlich 

eines Reisetags vor der Aktivität und eines 

Reisetags im Anschluss daran). 

Personal, das sich für umweltfreundliches Reisen 

entscheidet, erhält, sofern zutreffend, zusätzliche 

Bis zum 14. Tag der Aktivität: Tabelle A1.1 pro 

Tag und Teilnehmer 

 

zwischen dem 15. und 60. Tag der Aktivität: 70 % 

von Tabelle A1.1 pro Tag und Teilnehmer 

                                                                 

 

40 Beispiel: Wenn eine Person aus Madrid (Spanien) an einer Aktivität in Rom (Italien) teilnimmt, sind folgende Schritte durchzuführen: Berechnung der 
Entfernung zwischen Madrid und Rom (1365,28 km) und anschließend Auswahl der entsprechenden Entfernungsspanne (d. h. zwischen 500 und 
1999 km).     
41 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de


 

 

individuelle Unterstützung für Reisetage im 

Umfang von bis zu 4 Tagen für eine Hin- und 

Rückfahrt. 

 
 
 
 
Tabelle A ς Individuelle Unterstützung (Beträge in EUR pro Tag)  

5ƛŜ IǀƘŜ ŘŜǊ .ŜǘǊŅƎŜ ǊƛŎƘǘŜǘ ǎƛŎƘ ƴŀŎƘ ŘŜƳ !ǳŦƴŀƘƳŜƭŀƴŘΦ 5ƛŜǎŜ .ŜǘǊŅƎŜ ōŜǿŜƎŜƴ ǎƛŎƘ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǊ ƛƴ ŘŜǊ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ 
¢ŀōŜƭƭŜ ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ {ǇŀƴƴŜƴΦ .Ŝƛ ŘŜǊ CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǊ CǀǊŘŜǊōŜǘǊŅƎŜ ŦǸǊ ŘƛŜ .ŜƎǸƴǎǘƛƎǘŜƴ ƛƴ ƛƘǊŜƳ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ [ŀƴŘ ƭŜƎŜƴ ŘƛŜ 
ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ !ƎŜƴǘǳǊŜƴ ƛƳ 9ƛƴǾŜǊƴŜƘƳŜƴ Ƴƛǘ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ .ŜƘǀǊŘŜƴ ȊǿŜƛ YǊƛǘŜǊƛŜƴ ȊǳƎǊǳƴŘŜΥ 
 

¶ ŘƛŜ ±ŜǊŦǸƎōŀǊƪŜƛǘ ǳƴŘ ŘƛŜ IǀƘŜ ǎƻƴǎǘƛƎŜǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘǳǊŎƘ ǇǊƛǾŀǘŜ ƻŘŜǊ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ {ǘŜƭƭŜƴ ŀǳŦ ƭƻƪŀƭŜǊΣ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜǊ 
ƻŘŜǊ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜǊ 9ōŜƴŜΣ ŘƛŜ ŘƛŜ ƎŜǿŅƘǊǘŜ 9¦-CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ƛƳ wŀƘƳŜƴ Ǿƻƴ YƻŦƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎŜƴ ŜǊƎŅƴȊǘ 

¶ ŘŜƴ DŜǎŀƳǘǳƳŦŀƴƎ ŘŜǎ CǀǊŘŜǊōŜŘŀǊŦǎ ŘŜǎ tŜǊǎƻƴŀƭǎΣ Řŀǎ ŜƛƴŜƴ !ǳǎƭŀƴŘǎŀǳŦŜƴǘƘŀƭǘ Ȋǳ [ŜƘǊ- ƻŘŜǊ 
{ŎƘǳƭǳƴƎǎȊǿŜŎƪŜƴ ōŜŀōǎƛŎƘǘƛƎǘ  

 
CǸǊ ŀƭƭŜ !ǳŦƴŀƘƳŜƭŅƴŘŜǊ ǎƻƭƭǘŜ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǊ {ǇŀƴƴŜ ŘŜǊǎŜƭōŜ tǊƻȊŜƴǘǎŀǘȊ ƎŜƭǘŜƴΦ 9ǎ ƪŀƴƴ ƴƛŎƘǘ ŦǸǊ ŀƭƭŜ !ǳŦƴŀƘƳŜƭŅƴŘŜǊ 
ŘŜǊǎŜƭōŜ .ŜǘǊŀƎ ƎŜǿŅƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
 

 Personal aus Programmländern 

Aufnahmeland 

 
Spanne (pro Tag) 

 A1.1 

Norwegen, Dänemark, Luxemburg, Island, 

Schweden, Irland, Finnland, Liechtenstein 

Partnerländer aus der Region 14 

80ς180 

Niederlande, Österreich, Belgien, Frankreich, 

Deutschland, Italien, Spanien, Zypern, 

Griechenland, Malta, Portugal 

Partnerländer aus der Region 5 

70ς160 

Slowenien, Estland, Lettland, Kroatien, 

Slowakei, Tschechische Republik, Litauen, 

Türkei, Ungarn, Polen, Rumänien, Bulgarien, 

Republik Nordmazedonien, Serbien 

60ς140 
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Partnerländer aus den Regionen 1ς4 und 6ς

13 
180 

 

.Ŝƛ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ tǊƻƎǊŀƳƳƭŅƴŘŜǊƴ ǳƴŘ ƛƴ wƛŎƘǘǳƴƎ ŘŜǊ tŀǊǘƴŜǊƭŅƴŘŜǊ ŀǳǎ ŘŜƴ wŜƎƛƻƴŜƴ р ǳƴŘ мп 
ƪǀƴƴŜƴ ŘƛŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ !ƎŜƴǘǳǊŜƴ ƛƘǊŜƴ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ŜƛƴŜ ƎŜǿƛǎǎŜ CƭŜȄƛōƛƭƛǘŅǘ ŜƛƴǊŅǳƳŜƴΣ ƛƴŘŜƳ ǎƛŜ ŀǳŦ 
ƴŀǘƛƻƴŀƭŜǊ 9ōŜƴŜ ƪŜƛƴŜ ƪƻƴƪǊŜǘŜƴ .ŜǘǊŅƎŜΣ ǎƻƴŘŜǊƴ {ǇŀƴƴŜƴ ŦŜǎǘƭŜƎŜƴΦ 5ƛŜǎ ǎƻƭƭǘŜ ƧŜŘƻŎƘ ƴǳǊ ŀǳǎ ōŜǊŜŎƘǘƛƎǘŜƴ DǊǸƴŘŜƴ 
ƎŜǎŎƘŜƘŜƴ όȊΦ .Φ ƛƴ [ŅƴŘŜǊƴΣ ƛƴ ŘŜƴŜƴ ŜƛƴŜ YƻŦƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ ŀǳŦ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜǊ ƻŘŜǊ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƭƭŜǊ 9ōŜƴŜ ƳǀƎƭƛŎƘ ƛǎǘύΦ 5ƛŜ 
ƎŜƴŀǳŜƴ .ŜǘǊŅƎŜ ǿŜǊŘŜƴ ŀǳŦ ŘŜƴ ²ŜōǎƛǘŜǎ ŘŜǊ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ !ƎŜƴǘǳǊŜƴ ǳƴŘ ŘŜǊ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ǾŜǊǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘǘΦ 
 

D) HÖHE DER VON HOCHSCHULEINRICHTUNGEN UND MOBILITÄTSKONSORTIEN FESTGELEGTEN FINANZIELLEN UNTERSTÜTZUNG FÜR STUDIERENDE 

UND PERSONAL 

5ƛŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ǳƴŘ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻƴǎƻǊǘƛŜƴ ƳǸǎǎŜƴ ƛƴ ŀƭƭŜƴ CŅƭƭŜƴ ŘƛŜ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ DǊǳƴŘǎŅǘȊŜ ǳƴŘ YǊƛǘŜǊƛŜƴ 
ŜƛƴƘŀƭǘŜƴΣ ǿŜƴƴ ǎƛŜ ŘƛŜ CǀǊŘŜǊǎŅǘȊŜ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ƛƘǊŜǊ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ŦŜǎǘƭŜƎŜƴ ǳƴŘκƻŘŜǊ ŘƛŜ 9¦-{ŅǘȊŜ ŀƴǿŜƴŘŜƴΥ 
 

¶ 5ƛŜ CǀǊŘŜǊǎŅǘȊŜ ǿŜǊŘŜƴ ŜƛƴƳŀƭƛƎ Ǿƻƴ ŘŜƴ IƻŎƘǎŎƘǳƭŜƴκYƻƴǎƻǊǘƛŜƴ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘ ǳƴŘ ōƭŜƛōŜƴ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ ƎŜǎŀƳǘŜƴ 
tǊƻƧŜƪǘƭŀǳŦȊŜƛǘ ǳƴǾŜǊŅƴŘŜǊǘΦ 9ǎ ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ƳǀƎƭƛŎƘΣ ŘƛŜ CǀǊŘŜǊǎŅǘȊŜ ǿŅƘǊŜƴŘ ŜƛƴŜǎ tǊƻƧŜƪǘǎ Ȋǳ ŜǊƘǀƘŜƴ ƻŘŜǊ Ȋǳ 
ǊŜŘǳȊƛŜǊŜƴΦ 

¶ 5ƛŜ {ŅǘȊŜ ƳǸǎǎŜƴ ǳƴǘŜǊ 9ƛƴƘŀƭǘǳƴƎ ŘŜǊ ƻōŜƴ ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴŜƴ DǊǳƴŘǎŅǘȊŜ ǳƴŘ ŘŜǊ ŜǊƭŅǳǘŜǊǘŜƴ aŜǘƘƻŘŜ ƻōƧŜƪǘƛǾ ǳƴŘ 
ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴǘ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘ ǳƴŘκƻŘŜǊ ŀƴƎŜǿŜƴŘŜǘ ǿŜǊŘŜƴ όŘΦ ƘΦ Ŝǎ ǎƛƴŘ ǎƻǿƻƘƭ ŘƛŜ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǊƛŎƘǘǳƴƎ ŀƭǎ ŀǳŎƘ ŘƛŜ 
ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƴ ōŜǎƻƴŘŜǊŜƴ CƛƴŀƴȊƳƛǘǘŜƭ Ȋǳ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴύΦ 

¶ CǸǊ ƎƭŜƛŎƘŀǊǘƛƎŜ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀǳŦŜƴǘƘŀƭǘŜ ς {ǘǳŘƛŜƴŀǳŦŜƴǘƘŀƭǘŜ ƻŘŜǊ tǊŀƪǘƛƪŀ ς ƛƴ ŘŜǊǎŜƭōŜƴ [ŅƴŘŜǊƎǊǳǇǇŜ ŜǊƘŀƭǘŜƴ 
ŀƭƭŜ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜƴ CƛƴŀƴȊƳƛǘǘŜƭ ƛƴ ƎƭŜƛŎƘŜǊ IǀƘŜ όŀǳǎƎŜƴƻƳƳŜƴ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ǳƴŘ ƧǳƴƎŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŀōǎƻƭǾŜƴǘŜƴ Ƴƛǘ 
ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ /ƘŀƴŎŜƴ ƻŘŜǊ ŀǳǎ tǊƻƎǊŀƳƳƭŅƴŘŜǊƴ ǳƴŘ DŜōƛŜǘŜƴ ƛƴ ŅǳǖŜǊǎǘŜǊ wŀƴŘƭŀƎŜ ǳƴŘ «[DύΦ  
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Budgetkategorie Förderfähige Kosten und anwendbare Regeln Betrag 

Organisatorische 

Unterstützung 

Unmittelbar mit der Organisation der 

Intensivprogramme verbundene Kosten (außer 

Aufenthalts- und Reisekosten der Teilnehmer). 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl der 

Mobilitätsteilnehmer ohne Berücksichtigung der 

Lehrkräfte/Ausbilder, die an der Durchführung 

des Programms beteiligt sind. 

Die koordinierende Hochschuleinrichtung 

beantragt die organisatorische Unterstützung im 

400 EUR pro Teilnehmer bei mindestens 

15 Teilnehmern und höchstens 20 geförderten 

Teilnehmern  



 

 

Namen der Gruppe von Einrichtungen, die das 

gemischte Intensivprogramm gemeinsam 

organisieren. 
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ERASMUS-AKKREDITIERUNG IN DEN BEREICHEN BERUFLICHE AUS- UND WEITERBILDUNG, 

SCHULISCHE BILDUNG UND ERWACHSENENBILDUNG 

 

5ƛŜ 9ǊŀǎƳǳǎ-!ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ƛǎǘ Ŝƛƴ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ŦǸǊ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ ƛƴ ŘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘŜƴ ōŜǊǳŦƭƛŎƘŜ !ǳǎ- ǳƴŘ ²ŜƛǘŜǊōƛƭŘǳƴƎΣ 
ǎŎƘǳƭƛǎŎƘŜ .ƛƭŘǳƴƎ ǳƴŘ 9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜƴōƛƭŘǳƴƎΣ ŘƛŜ ǎƛŎƘ ŦǸǊ ŘŜƴ ƎǊŜƴȊǸōŜǊǎŎƘǊŜƛǘŜƴŘŜƴ !ǳǎǘŀǳǎŎƘ ǳƴŘ ŘƛŜ 
ƎǊŜƴȊǸōŜǊǎŎƘǊŜƛǘŜƴŘŜ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ ǀŦŦƴŜƴ ƳǀŎƘǘŜƴΦ aƛǘ ŘŜǊ ±ŜǊƎŀōŜ ŘŜǊ 9ǊŀǎƳǳǎ-!ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ǿƛǊŘ ōŜǎǘŅǘƛƎǘΣ Řŀǎǎ 
ŘŜǊ !ƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜǊ ŜƛƴŜƴ tƭŀƴ ȊǳǊ 5ǳǊŎƘŦǸƘǊǳƴƎ ƘƻŎƘǿŜǊǘƛƎŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ǳƳŦŀǎǎŜƴŘŜǊŜǊ 
!ƴǎǘǊŜƴƎǳƴƎŜƴ ȊǳǊ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǎŜƛƴŜǊ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŜǊǎǘŜƭƭǘ ƘŀǘΦ 5ƛŜǎŜǊ tƭŀƴ ǿƛǊŘ ŀƭǎ 9ǊŀǎƳǳǎ-tƭŀƴ ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘ ǳƴŘ ƛǎǘ Ŝƛƴ 
ǿŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜǊ .ŜǎǘŀƴŘǘŜƛƭ ŘŜǎ !ƴǘǊŀƎǎ ŀǳŦ 9ǊŀǎƳǳǎ-!ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎΦ  

5ƛŜ !ƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜǊ ƪǀƴƴŜƴ ŜƛƴŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ 9ǊŀǎƳǳǎ-!ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ŦǸǊ ƛƘǊŜ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƻŘŜǊ ŜƛƴŜ 9ǊŀǎƳǳǎ-!ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ 
ŦǸǊ YƻƻǊŘƛƴŀǘƻǊŜƴ Ǿƻƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻƴǎƻǊǘƛŜƴ ōŜŀƴǘǊŀƎŜƴ όǎƛŜƘŜ ǳƴǘŜƴύΦ 9ƛƴŜ ŦǊǸƘŜǊŜ 9ǊŦŀƘǊǳƴƎ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ tǊƻƎǊŀƳƳǎ ƛǎǘ 
ŦǸǊ ŜƛƴŜƴ !ƴǘǊŀƎ ƴƛŎƘǘ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘΦ 

hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴΣ ŘƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ǸōŜǊ ŜƛƴŜ 9ǊŀǎƳǳǎ-!ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ǾŜǊŦǸƎŜƴΣ ƪǀƴƴŜƴ Ŝƛƴ 9ȄȊŜƭƭŜƴȊǎƛŜƎŜƭ ȊǳǊ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ƛƘǊŜǊ 
ōƛǎƘŜǊƛƎŜƴ !ǊōŜƛǘ ǳƴŘ ƛƘǊŜǎ 9ƴƎŀƎŜƳŜƴǘǎ ŦǸǊ vǳŀƭƛǘŅǘ ŜǊƘŀƭǘŜƴΦ 
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9ǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘŜ !ƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜǊ ŦǸǊ ŜƛƴŜ 9ǊŀǎƳǳǎ-!ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ŜǊƘŀƭǘŜƴ ŜƛƴŜƴ ǾŜǊŜƛƴŦŀŎƘǘŜƴ ½ǳƎŀƴƎ Ȋǳ CǀǊŘŜǊƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ƛƳ 
wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ [Ŝƛǘŀƪǘƛƻƴ м ƛƴ ƛƘǊŜƳ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ .ŜǊŜƛŎƘΦ 5ŜǊ ƧŅƘǊƭƛŎƘŜ !ǳŦǊǳŦ ȊǳǊ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ ŀƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǘŜǊ tǊƻƧŜƪǘŜ ǿƛǊŘ ƛƴ 
ŘŜƳ YŀǇƛǘŜƭ Ȋǳ ŘŜƴ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ .ŜǊŜƛŎƘŜƴ ǾƻǊƎŜǎǘŜƭƭǘΣ ŀǳŦ ŘƛŜ ǎƛŎƘ ŘƛŜ 9ǊŀǎƳǳǎ-!ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎŜƴ ōŜȊƛŜƘŜƴΦ 

 

ZIELE DER AKTION 

Lb ![[9b 5w9L .9w9L/I9bΥ  

{ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǊ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ 5ƛƳŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ [ŜƘǊŜƴǎ ǳƴŘ [ŜǊƴŜƴǎ ŘǳǊŎƘΥ  

Á CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ²ŜǊǘŜ Lƴƪƭǳǎƛƻƴ ǳƴŘ ±ƛŜƭŦŀƭǘΣ ¢ƻƭŜǊŀƴȊ ǳƴŘ ŘŜƳƻƪǊŀǘƛǎŎƘŜ ¢ŜƛƭƘŀōŜ 

Á CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ ²ƛǎǎŜƴǎ ǸōŜǊ Řŀǎ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜ 9ǊōŜ ǳƴŘ ŘƛŜ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜ ±ƛŜƭŦŀƭǘ  

Á ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŘŜǎ !ǳŦōŀǳǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŜƭƭŜǊ bŜǘȊǿŜǊƪŜ ƛƴ ƎŀƴȊ 9ǳǊƻǇŀ 
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.ŜƛǘǊŀƎ ȊǳǊ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǊ 9ƳǇŦŜƘƭǳƴƎ ŘŜǎ wŀǘŜǎ ȊǳǊ ōŜǊǳŦƭƛŎƘŜƴ !ǳǎ- ǳƴŘ ²ŜƛǘŜǊōƛƭŘǳƴƎ ǳƴŘ ŘŜǊ hǎƴŀōǊǸŎƪŜǊ 9ǊƪƭŅǊǳƴƎ 
ǳƴŘ ȊǳǊ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ YƻƳǇŜǘŜƴȊŀƎŜƴŘŀ ǎƻǿƛŜ ȊǳǊ {ŎƘŀŦŦǳƴƎ ŘŜǎ 9ǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ .ƛƭŘǳƴƎǎǊŀǳƳǎ ŘǳǊŎƘΥ 

Á {ǘŜƛƎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ vǳŀƭƛǘŅǘ ŘŜǊ ōŜǊǳŦƭƛŎƘŜƴ 9ǊǎǘŀǳǎōƛƭŘǳƴƎ ǳƴŘ ²ŜƛǘŜǊōƛƭŘǳƴƎ ŘǳǊŎƘΥ 

Á {ǘŅǊƪǳƴƎ Ǿƻƴ {ŎƘƭǸǎǎŜƭ- ǳƴŘ vǳŜǊǎŎƘƴƛǘǘǎƪƻƳǇŜǘŜƴȊŜƴΣ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ŘŜǎ {ǇǊŀŎƘŜƴƭŜǊƴŜƴǎ 

Á ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŘŜǊ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŀǊōŜƛǘǎǇƭŀǘȊōŜȊƻƎŜƴŜǊ YƻƳǇŜǘŜƴȊŜƴΣ ŘƛŜ ŀǳŦ ŘŜƳ ŘŜǊȊŜƛǘƛƎŜƴ ǳƴŘ ŘŜƳ ƪǸƴŦǘƛƎŜƴ 
!ǊōŜƛǘǎƳŀǊƪǘ ōŜƴǀǘƛƎǘ ǿŜǊŘŜƴ 

Á !ǳǎǘŀǳǎŎƘ ōŜǿŅƘǊǘŜǊ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ǳƴŘ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ 9ƛƴǎŀǘȊŜǎ ƴŜǳŜǊ ǳƴŘ ƛƴƴƻǾŀǘƛǾŜǊ ǇŅŘŀƎƻƎƛǎŎƘŜǊ aŜǘƘƻŘŜƴ ǳƴŘ 
¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜƴ ǎƻǿƛŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŘŜǊ ōŜǊǳŦƭƛŎƘŜƴ CƻǊǘōƛƭŘǳƴƎ Ǿƻƴ [ŜƘǊƪǊŅŦǘŜƴΣ !ǳǎōƛƭŘŜǊƴΣ aŜƴǘƻǊŜƴ ǳƴŘ 
ǎƻƴǎǘƛƎŜƳ tŜǊǎƻƴŀƭ ƛƴ ŘŜǊ .ŜǊǳŦǎōƛƭŘǳƴƎ 



 

 

Á !ǳŦōŀǳ ŘŜǊ YŀǇŀȊƛǘŅǘŜƴ Ǿƻƴ .ŜǊǳŦǎōƛƭŘǳƴƎǎŀƴōƛŜǘŜǊƴ ŦǸǊ ŘƛŜ 5ǳǊŎƘŦǸƘǊǳƴƎ ƘƻŎƘǿŜǊǘƛƎŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇǊƻƧŜƪǘŜ ǳƴŘ 
ƛƘǊŜǊ CŅƘƛƎƪŜƛǘ ȊǳǊ .ƛƭŘǳƴƎ ƘƻŎƘǿŜǊǘƛƎŜǊ tŀǊǘƴŜǊǎŎƘŀŦǘŜƴ ōŜƛ ƎƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎŜǊ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ƛƘǊŜǊ 
LƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎǎǎǘǊŀǘŜƎƛŜ  

Á {ŎƘŀŦŦǳƴƎ ǊŜŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ŦǸǊ ŀƭƭŜ [ŜǊƴŜƴŘŜƴ ƛƴ ŘŜǊ ōŜǊǳŦƭƛŎƘŜƴ 9ǊǎǘŀǳǎōƛƭŘǳƴƎ ǳƴŘ 
²ŜƛǘŜǊōƛƭŘǳƴƎ ǎƻǿƛŜ 9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ ŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘŜƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŘŀǳŜǊ Ǿƻƴ [ŜǊƴŜƴŘŜƴ ƛƴ ŘŜǊ .ŜǊǳŦǎōƛƭŘǳƴƎΣ ǳƳ ŘƛŜ 
vǳŀƭƛǘŅǘ ǳƴŘ ²ƛǊƪǳƴƎ Ȋǳ ŜǊƘǀƘŜƴ 

Á CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ vǳŀƭƛǘŅǘΣ ¢ǊŀƴǎǇŀǊŜƴȊ ǳƴŘ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ŘŜǊ [ŜǊƴŜǊƎŜōƴƛǎǎŜ Ǿƻƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇƘŀǎŜƴ ƛƳ !ǳǎƭŀƴŘΣ 
ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ŘǳǊŎƘ ŘŜƴ 9ƛƴǎŀǘȊ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜǊ ²ŜǊƪȊŜǳƎŜ ǳƴŘ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜ Ȋǳ ŘƛŜǎŜƳ ½ǿŜŎƪ 
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{ǘŜƛƎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ [ŜƘǊ- ǳƴŘ [ŜǊƴǉǳŀƭƛǘŅǘ ƛƴ ŘŜǊ {ŎƘǳƭōƛƭŘǳƴƎ ŘǳǊŎƘΥ 

Á ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŘŜǊ ōŜǊǳŦƭƛŎƘŜƴ CƻǊǘōƛƭŘǳƴƎ Ǿƻƴ [ŜƘǊƪǊŅŦǘŜƴΣ {ŎƘǳƭƭŜƛǘŜǊƴ ǳƴŘ ǎƻƴǎǘƛƎŜƳ {ŎƘǳƭǇŜǊǎƻƴŀƭ 

Á CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ 9ƛƴǎŀǘȊŜǎ ƴŜǳŜǊ ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜƴ ǳƴŘ ƛƴƴƻǾŀǘƛǾŜǊ [ŜƘǊƳŜǘƘƻŘŜƴ 

Á ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǎ {ǇǊŀŎƘŜƴƭŜǊƴŜƴǎ ǳƴŘ ŘŜǊ {ǇǊŀŎƘŜƴǾƛŜƭŦŀƭǘ ƛƴ {ŎƘǳƭŜƴ  

Á ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŘŜǎ !ǳǎǘŀǳǎŎƘǎ ǳƴŘ ŘŜǎ ¢ǊŀƴǎŦŜǊǎ ōŜǿŅƘǊǘŜǊ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ƛƴ ŘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘŜƴ [ŜƘǊŜ ǳƴŘ 
{ŎƘǳƭŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ 

.ŜƛǘǊŀƎ ȊǳǊ {ŎƘŀŦŦǳƴƎ ŘŜǎ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ .ƛƭŘǳƴƎǎǊŀǳƳǎ ŘǳǊŎƘΥ 

Á !ǳŦōŀǳ ŘŜǊ YŀǇŀȊƛǘŅǘŜƴ Ǿƻƴ {ŎƘǳƭŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ .ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎ ŀƳ ƎǊŜƴȊǸōŜǊǎŎƘǊŜƛǘŜƴŘŜƴ !ǳǎǘŀǳǎŎƘ ǳƴŘ ŀƴ ŘŜǊ 
ƎǊŜƴȊǸōŜǊǎŎƘǊŜƛǘŜƴŘŜƴ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ ǎƻǿƛŜ ŦǸǊ ŘƛŜ 5ǳǊŎƘŦǸƘǊǳƴƎ ƘƻŎƘǿŜǊǘƛƎŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇǊƻƧŜƪǘŜ 

Á .ŜǊŜƛǘǎǘŜƭƭǳƴƎ ǊŜŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ Ȋǳ [ŜǊƴȊǿŜŎƪŜƴ ŦǸǊ ŀƭƭŜ {ŎƘǸƭŜǊ ƛƴ ŘŜǊ {ŎƘǳƭōƛƭŘǳƴƎ 

Á CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ Ǿƻƴ [ŜǊƴŜǊƎŜōƴƛǎǎŜƴ Ǿƻƴ {ŎƘǸƭŜǊƛƴƴŜƴ ǳƴŘ {ŎƘǸƭŜǊƴ ǳƴŘ tŜǊǎƻƴŀƭ ƛƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇƘŀǎŜƴ 
ƛƳ !ǳǎƭŀƴŘ 
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.ŜƛǘǊŀƎ ȊǳǊ {ŎƘŀŦŦǳƴƎ ŘŜǎ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ .ƛƭŘǳƴƎǎǊŀǳƳǎ ǳƴŘ ȊǳǊ 9ǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ YƻƳǇŜǘŜƴȊŀƎŜƴŘŀ ŘǳǊŎƘΥ 

Á {ǘŜƛƎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ vǳŀƭƛǘŅǘ ŘŜǊ ŦƻǊƳŀƭŜƴΣ ƛƴŦƻǊƳŜƭƭŜƴ ǳƴŘ ƴƛŎƘǘŦƻǊƳŀƭŜƴ 9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜƴōƛƭŘǳƴƎ ŘǳǊŎƘΥ 

Á ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ vǳŀƭƛǘŅǘ ŘŜǊ !ƴƎŜōƻǘŜ ƛƴ ŘŜǊ 9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜƴōƛƭŘǳƴƎ ŘǳǊŎƘ tǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ ŘƻǊǘ ǘŅǘƛƎŜƴ 
tŜǊǎƻƴŀƭǎ ǳƴŘ !ǳŦōŀǳ ŘŜǊ YŀǇŀȊƛǘŅǘŜƴ Ǿƻƴ 9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜƴōƛƭŘǳƴƎǎŀƴōƛŜǘŜǊƴ ŦǸǊ ŘƛŜ 5ǳǊŎƘŦǸƘǊǳƴƎ ƘƻŎƘǿŜǊǘƛƎŜǊ 
[ŜǊƴǇǊƻƎǊŀƳƳŜ 

Á {ǘŜƛƎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ [ŜƘǊ- ǳƴŘ [ŜǊƴǉǳŀƭƛǘŅǘ ƛƴ ŀƭƭŜƴ CƻǊƳŜƴ ŘŜǊ 9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜƴōƛƭŘǳƴƎ ǳƴŘ ǎǘŅǊƪŜǊŜ !ǳǎǊƛŎƘǘǳƴƎ ŀƴ ŘŜƴ 
.ŜŘǸǊŦƴƛǎǎŜƴ ŘŜǊ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ 

Á ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ !ƴƎŜōƻǘŜ ƛƴ ŘŜǊ 9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜƴōƛƭŘǳƴƎ ȊǳǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ {ŎƘƭǸǎǎŜƭƪƻƳǇŜǘŜƴȊŜƴ ƛƳ {ƛƴƴŜ ŘŜǎ 9¦-
wŀƘƳŜƴǎ όнлмуύΣ ŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ DǊǳƴŘŦŜǊǘƛƎƪŜƛǘŜƴ ό[ŜǎŜƴΣ {ŎƘǊŜƛōŜƴΣ wŜŎƘƴŜƴΣ ŘƛƎƛǘŀƭŜ YƻƳǇŜǘŜƴȊŜƴύ ǳƴŘ ŀƴŘŜǊŜǊ 
[ŜōŜƴǎƪƻƳǇŜǘŜƴȊŜƴ  

Á !ǳŦōŀǳ ŘŜǊ YŀǇŀȊƛǘŅǘŜƴ Ǿƻƴ 9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜƴōƛƭŘǳƴƎǎŀƴōƛŜǘŜǊƴ ǳƴŘ ŀƴŘŜǊŜƴ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴΣ ŘŜƴŜƴ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ 
9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜƴōƛƭŘǳƴƎ ŜƛƴŜ wƻƭƭŜ ȊǳƪƻƳƳǘΣ ȊǳǊ 5ǳǊŎƘŦǸƘǊǳƴƎ ƘƻŎƘǿŜǊǘƛƎŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇǊƻƧŜƪǘŜ 

Á 9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ 9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜƴ ŀƭƭŜǊ !ƭǘŜǊǎƎǊǳǇǇŜƴ ǳƴŘ ŀǳǎ ŀƭƭŜƴ ǎƻȊƛƻǀƪƻƴƻƳƛǎŎƘŜƴ ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜƴ ŀƴ 
ŘŜǊ 9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜƴōƛƭŘǳƴƎΣ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ŘǳǊŎƘ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴΣ ŘƛŜ Ƴƛǘ 
ōŜƴŀŎƘǘŜƛƭƛƎǘŜƴ [ŜǊƴŜƴŘŜƴ ŀǊōŜƛǘŜƴΣ ƪƭŜƛƴŜƴ 9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜƴōƛƭŘǳƴƎǎŀƴōƛŜǘŜǊƴΣ ƴŜǳŜƴ tǊƻƎǊŀƳƳǘŜƛƭƴŜƘƳŜǊƴ ǳƴŘ 
ǿŜƴƛƎŜǊ ŜǊŦŀƘǊŜƴŜƴ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ ǎƻǿƛŜ .ŀǎƛǎƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ ƛƴ ŘŜǊ ƭƻƪŀƭŜƴ DŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘ 
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CǀǊŘŜǊƪǊƛǘŜǊƛŜƴ 

Wer ist 

antragsberechtigt? 

 

Im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung: 

(1) Organisationen, die berufliche Erstausbildung oder Weiterbildung anbieten 

(2) lokale und regionale Behörden, Koordinierungsgremien und andere Organisationen, denen 

im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung eine Rolle zukommt 

(3) Unternehmen und andere öffentliche oder private Organisationen, die Lernende und 

Auszubildende in der beruflichen Bildung aufnehmen, ausbilden oder anderweitig mit 

ihnen zusammenarbeiten 

Im Bereich der Schulbildung: 

(1) Schulen, die allgemeine Bildung im Vorschul-, Primar- oder Sekundarbereich anbieten42 

(2) lokale und regionale Behörden, Koordinierungsgremien und andere Organisationen, denen 

im Bereich der Schulbildung eine Rolle zukommt 

Im Bereich der Erwachsenenbildung: 

(1) Organisationen, die formale, informelle und nichtformale Erwachsenenbildung anbieten43 

(2) lokale und regionale Behörden, Koordinierungsgremien und andere Organisationen, denen 

im Bereich der Erwachsenenbildung eine Rolle zukommt 

In allen drei Bereichen geltende Definitionen und Grundsätze 

Die Förderfähigkeit von Organisationen unter der Bedingung (1) wird auf der Grundlage der von 

ihnen angebotenen Bildungsprogramme und -aktivitäten bestimmt. Eine Organisation kann in 

mehr als einem Bereich förderfähig sein, wenn sie verschiedene Bildungsprogramme 

und -aktivitäten anbietet. 

Die zuständige nationale Behörde jedes Landes legt Folgendes fest: 

Á die Bildungsprogramme und -aktivitäten, die den Organisationen eine Förderfähigkeit unter 

der Bedingung (1) ermöglichen 

Á Organisationen, die unter Bedingung (2) förderfähig sind 

Die geltenden Definitionen und Beispiele förderfähiger Organisationen werden auf der Website 

der zuständigen nationalen Agentur veröffentlicht. 

                                                                 

 

42 Einschließlich der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung. 
43 Unbeschadet der von der zuständigen nationalen Behörde festgelegten Definitionen ist zu beachten, dass Organisationen, die berufliche Aus- und 
Weiterbildung für erwachsene Lernende anbieten, in der Regel als Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildung gelten und nicht als Anbieter von 
Erwachsenenbildung. Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die geltenden Definitionen auf der Website Ihrer nationalen Agentur. 



 

 

Förderfähige Länder  Antragstellende Organisationen müssen in einem Programmland ansässig sein. 

Unterstützende 

Organisationen  

Alle anderen Organisationen, die im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung tätig sind, 

können als unterstützende Organisationen für akkreditierte Begünstigte teilnehmen. Die Rolle 

und die Pflichten der unterstützenden Organisationen müssen zwischen diesen Organisationen 

und dem akkreditierten Begünstigten förmlich festgelegt werden. Alle Beiträge der 

unterstützenden Organisationen müssen den Erasmus-Qualitätsstandards entsprechen.  

Wo ist der Antrag 

einzureichen?  

Der Antrag ist bei der nationalen Agentur des Landes einzureichen, in dem die antragstellende 

Organisation ansässig ist. 

Antragsfrist 19. Oktober um 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) 

Erasmus-

Qualitätsstandards  

Antragsteller für eine Erasmus-Akkreditierung müssen sich an die auf der Europa-Website 

veröffentlichten Erasmus-Qualitätsstandards halten: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-

standards-mobility-projects-vet-adults-schools_de   

Die Erasmus-Qualitätsstandards können während der Gültigkeitsdauer der Akkreditierung 

aktualisiert werden. In diesem Fall wird die Zustimmung der akkreditierten Organisationen 

eingeholt, bevor sie ihre nächste Finanzhilfe beantragen können. 

Anzahl der Anträge 

Eine Organisation kann sich in jedem der drei Bereiche, die Gegenstand dieser Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen sind, einmal bewerben: Erwachsenenbildung, berufliche Aus- und 

Weiterbildung sowie Schulbildung. Organisationen, die sich für mehr als einen Bereich 

bewerben, müssen für jeden Bereich einen separaten Antrag stellen. 

Organisationen, die bereits über eine Erasmus-Akkreditierung verfügen, können keine neue 

Akkreditierung in demselben Bereich beantragen. 

Arten von Anträgen  

Antragsteller können sich als Einzelorganisation oder als Koordinator eines 

Mobilitätskonsortiums bewerben. Es ist nicht möglich, beide Arten von Akkreditierung in 

demselben Bereich zu beantragen.  

Erasmus-

Akkreditierung für 

Koordinatoren von 

Mobilitätskonsortien  

Ein Mobilitätskonsortium ist eine Gruppe von Organisationen in demselben Land, die 

Mobilitätsaktivitäten im Rahmen eines gemeinsamen Erasmus-Plans durchführen. Jedes 

Mobilitätskonsortium wird von einer federführenden Organisation koordiniert: dem 

Koordinator des Mobilitätskonsortiums, der über eine Erasmus-Akkreditierung verfügen muss. 

Der Koordinator des Mobilitätskonsortiums kann selbst Aktivitäten organisieren (ebenso wie 

jede Organisation mit einer Einzelakkreditierung) und darüber hinaus Mobilitätsmöglichkeiten 

für andere Mitglieder des Konsortiums bereitstellen. Konsortiumsmitglieder benötigen keine 

Erasmus-Akkreditierung. 

Antragsteller für eine Rolle als Koordinator von Mobilitätskonsortien müssen im Antrag den 

Zweck und die geplante Zusammensetzung ihres Konsortiums beschreiben. Alle vorgesehenen 

Mitgliedsorganisationen des Konsortiums müssen in demselben Land wie der Koordinator des 

Mobilitätskonsortiums ansässig sein. Eine genaue Liste der Konsortiumsmitglieder ist in diesem 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_de
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Stadium jedoch nicht erforderlich. 

Weitere Einzelheiten sind den Regeln für akkreditierte Mobilitätsprojekte zu entnehmen. 

 

!ǳǎǿŀƘƭƪǊƛǘŜǊƛŜƴ 

Antragsteller müssen über eine ausreichende operative und berufliche Leistungsfähigkeit zur Durchführung des 

vorgeschlagenen Erasmus-Plans verfügen, einschließlich einer mindestens zweijährigen einschlägigen Erfahrung auf dem 

Gebiet, auf das sich der Antrag bezieht, und ς im Falle des Koordinators des Mobilitätskonsortiums ς über eine 

angemessene Fähigkeit zur Koordinierung des Konsortiums.   

In Teil C dieses Leitfadens finden Sie weitere Informationen über die allgemeinen Kriterien für die operative 

Leistungsfähigkeit und die besonderen Anforderungen an Akkreditierungsantragsteller. 

!ǳǎǎŎƘƭǳǎǎƪǊƛǘŜǊƛŜƴ 

Die Antragsteller müssen eine unterzeichnete ehrenwörtliche Erklärung vorlegen, in der sie bestätigen, dass keines der in 

Teil C dieses Leitfadens aufgeführten Ausschlusskriterien auf sie zutrifft, dass der vorgelegte Erasmus-Plan Originalinhalte 

enthält, die von der antragstellenden Organisation erstellt wurden, und dass keine anderen Organisationen oder externen 

Personen für die Abfassung des Antrags bezahlt wurden. 

Gleichzeitig wird es den Antragstellern gestattet und nahegelegt, grundsätzliche Beratung von zuständigen Behörden und 

Experten einzuholen oder bewährte Verfahren mit Organisationen auszutauschen, die ihnen ähnlich sind und mehr 

Erfahrung mit Erasmus+ haben. Antragsteller für eine Rolle als Koordinator eines Mobilitätskonsortiums können bei der 

Abfassung ihres Antrags potenzielle Konsortiumsmitglieder konsultieren. Antragsteller können ihren Antrag mit 

strategischen Dokumenten untermauern, die für ihren Erasmus-Plan relevant sind, wie z. B. mit einer 

Internationalisierungsstrategie oder einer Strategie, die von ihren Aufsichts- oder Koordinierungsgremien entwickelt wurde. 

Gewährungskriterien 

Die Anträge werden getrennt für die Bereiche Schulbildung, berufliche Aus- und Weiterbildung sowie Erwachsenenbildung 

bewertet. Die Qualität der Anträge wird bewertet, indem auf der Grundlage der nachstehenden Kriterien und 

Gewichtungen eine Punktwertung mit insgesamt möglichen 100 Punkten vergeben wird.  

Um für die Gewährung in Betracht zu kommen, müssen Anträge die folgenden Mindestpunktzahlen erreichen: 

Á mindestens 70 von insgesamt 100 Punkten und 

Á mindestens die Hälfte der Höchstpunktzahl in jeder der vier Kategorien von Gewährungskriterien 

Relevanz 

 

Höchstpunktzahl 

10 Punkte 

Inwieweit 

Á sind das Profil und die Erfahrung des Antragstellers, die Aktivitäten und die Zielgruppe der 

Lernenden relevant für den Bereich, auf den sich der Antrag bezieht, die Ziele dieser 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen und die Art des Antrags (Einzelorganisation oder 

Koordinator eines Konsortiums) 

Á für Koordinatoren von Konsortien zusätzlich:  

o ist das Profil der vorgesehenen Mitglieder des Konsortiums relevant für den Zweck und 



 

 

die Ziele des Konsortiums, wie im Antrag festgelegt, für den Bereich, auf den sich der 

Antrag bezieht, und die Ziele dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

o bringt die Gründung des Konsortiums im Hinblick auf die Ziele dieser Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen einen klaren Mehrwert für seine Mitglieder 

Erasmus-Plan: 

Ziele 

 

Höchstpunktzahl 

40 Punkte 

Inwieweit 

Á entspricht der vorgeschlagene Erasmus-Plan den Zielen dieser Aufforderung zur Einreichung von 

Vorschlägen 

Á tragen die Ziele des vorgeschlagenen Erasmus-Plans den Bedürfnissen der antragstellenden 

Organisation, ihres Personals und ihrer Lernenden klar und konkret Rechnung 

o gilt bei Koordinatoren von Konsortien dieses Kriterium für das gesamte vorgesehene 

Konsortium und setzt voraus, dass die Ziele des Erasmus-Plans mit dem im Antrag 

festgelegten Zweck des Konsortiums im Einklang stehen  

Á sind die Ziele des vorgeschlagenen Erasmus-Plans und der zugehörige Zeitplan realistisch und 

ehrgeizig genug, um eine positive Wirkung für die Organisation (oder das Konsortium) zu 

erreichen 

Á sind die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verfolgung und Bewertung der Fortschritte bei der 

Verwirklichung der Ziele des Erasmus-Plans angemessen und konkret 

Á wenn der Antragsteller seinem Antrag strategische Dokumente beigefügt hat: wird der 

Zusammenhang zwischen dem vorgeschlagenen Erasmus-Plan und den beigefügten Dokumenten 

klar erläutert 

Erasmus-Plan: 

Aktivitäten 

 

Höchstpunktzahl 

20 Punkte 

Inwieweit 

Á steht die vorgeschlagene Anzahl der Teilnehmer an Mobilitätsaktivitäten in einem 

angemessenen Verhältnis zur Größe und Erfahrung der antragstellenden Organisation 

o wird bei Koordinatoren von Konsortien die geplante Größe des Konsortiums 

berücksichtigt 

Á ist die vorgeschlagene Anzahl der Teilnehmer an Mobilitätsaktivitäten realistisch und für die im 

Erasmus-Plan festgelegten Ziele angemessen 

Á sind die Profile der vorgesehenen Teilnehmer relevant für den Bereich, auf den sich der Antrag 

bezieht, den vorgeschlagenen Erasmus-Plan und die Ziele dieser Aufforderung zur Einreichung 

von Vorschlägen 

Á sofern zutreffend und falls der Antragsteller beabsichtigt, Mobilitätsaktivitäten für Lernende zu 

organisieren: sind Teilnehmer mit geringeren Chancen einbezogen 

Erasmus-Plan: 

Verwaltung 

 

Höchstpunktzahl 

30 Punkte 

Inwieweit 

Á hat der Antragsteller konkrete Wege vorgeschlagen, um zu den Grundprinzipien der Erasmus-

Akkreditierung beizutragen, die in den Erasmus-Qualitätsstandards beschrieben sind 

Á hat der Antragsteller eine klare und vollständige Aufgabenverteilung im Einklang mit den 

Erasmus-Qualitätsstandards vorgeschlagen 

Á hat der Antragsteller angemessene Ressourcen für die Verwaltung der Programmaktivitäten im 

Einklang mit den Erasmus-Qualitätsstandards bereitgestellt 

Á ist ein angemessenes Engagement auf der Ebene der Organisationsleitung zu erkennen 

Á wurden angemessene Maßnahmen festgelegt, um die Kontinuität der Programmaktivitäten bei 
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Änderungen in Bezug auf das Personal oder die Leitung der antragstellenden Organisation zu 

gewährleisten 

Á hat der Antragsteller konkrete und logische Schritte vorgeschlagen, um die Ergebnisse seiner 

Mobilitätsaktivitäten in die reguläre Arbeit der Organisation zu integrieren 

o Bei Koordinatoren von Konsortien gilt dieses Kriterium für das gesamte vorgesehene 

Konsortium. 
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In Ländern, in denen das Interesse an Erasmus-Akkreditierungen sehr groß ist, kann die nationale Agentur eine Höchstzahl 

an zu gewährenden Akkreditierungen festlegen. Diese Entscheidung wird für jeden der drei Bereiche separat getroffen und 

zusammen mit dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen auf der Website der nationalen Agentur veröffentlicht. 

  Wenn die nationale Agentur keine Höchstzahl gewährter Akkreditierungen für einen bestimmten Bereich festlegt, 

werden alle Anträge genehmigt, die die in dieser Aufforderung festgelegten Mindestkriterien erfüllen. 

  Legt die nationale Agentur eine Höchstzahl gewährter Akkreditierungen für einen bestimmten Bereich fest, wird eine 

Rangliste der Anträge erstellt, die die Mindestkriterien erfüllen.  

Akkreditierungen werden beginnend mit dem Antrag mit der höchsten Punktzahl und so lange vergeben, bis die 

Höchstzahl gewährter Akkreditierungen erreicht ist. Wenn mehr als ein Antrag die gleiche Punktzahl hat wie der 

letzte, dem eine Akkreditierung gewährt wird, wird die Höchstzahl der gewährten Akkreditierungen so erhöht, dass 

alle Anträge mit dieser Punktzahl einbezogen werden.  

D«[¢LDY9L¢ 

Die Erasmus-Akkreditierung wird für den Zeitraum 2021ς2027 gewährt. Um eine realistische Planung zu gewährleisten, 

bezieht sich der vorgelegte Erasmus-Plan auf einen kürzeren, zwei bis fünf Jahre umfassenden Zeitraum ab und wird 

regelmäßig aktualisiert. 

Wenn die Erasmus-Akkreditierung für die Teilnahme an einer Aktion nach Ablauf des Programmplanungszeitraums 2021ς

2027 benötigt wird, kann die nationale Agentur die Gültigkeit der Akkreditierung unter den von der Europäischen 

Kommission festgelegten Bedingungen verlängern. 

Die Akkreditierung kann jederzeit aufgehoben werden, wenn die Organisation nicht mehr besteht oder wenn die nationale 

Agentur und die akkreditierte Organisation dies vereinbaren.  

Die nationale Agentur oder die akkreditierte Organisation können die Akkreditierung einseitig aufheben, wenn mindestens 

drei Jahre lang keine Anträge auf Finanzierung im Rahmen dieser Akkreditierung gestellt wurden.  
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Abschlussberichte am 

Ende jeder 

Finanzhilfevereinbarung 

Am Ende der Laufzeit jeder im Rahmen der Erasmus-Akkreditierung genehmigten 

Finanzhilfevereinbarung legt die akkreditierte Organisation einen Abschlussbericht über die 

durchgeführten Aktivitäten und die erreichten Ziele vor.  



 

 

Fortschrittsberichte im 

Rahmen der 

Akkreditierung 

Auf der Grundlage des genehmigten Erasmus-Plans und mindestens einmal in einem Zeitraum 

von fünf Jahren sind akkreditierte Organisationen verpflichtet, 

  zu berichten, wie sie die Einhaltung der Erasmus-Qualitätsstandards sichergestellt haben  

  zu berichten, wie sie bei der Verwirklichung der Ziele des Erasmus-Plans vorankommen 

  ihren Erasmus-Plan zu aktualisieren 

Die nationale Agentur kann gleichzeitig oder separat einen Fortschrittsbericht über die 

verschiedenen oben genannten Elemente anfordern. 

Die nationale Agentur kann beschließen, einen im Rahmen der Akkreditierung vorzulegenden 

Fortschrittsbericht durch einen strukturierten Kontrollbesuch zu ersetzen. 

Auf der Grundlage der Leistung der akkreditierten Organisation, die sich aus der 

Berichterstattung, der Überwachung und der Qualitätskontrolle ergibt, oder infolge 

wesentlicher Änderungen in der Organisation kann die nationale Agentur die Anzahl und 

zeitliche Abfolge der Fortschrittsberichte ändern. 

Darüber hinaus können akkreditierte Organisationen freiwillig darum ersuchen, ihren Erasmus-

Plan zu aktualisieren. Ausgehend von der Begründung der Organisation entscheidet die 

nationale Agentur, ob eine Aktualisierung gerechtfertigt ist. Eine Aktualisierung des Erasmus-

Plans kann einen Antrag auf Umstellung von der Akkreditierung als Einzelorganisation auf die 

Akkreditierung als Koordinator eines Mobilitätskonsortiums umfassen und umgekehrt. 

Überwachung und 

Kontrollen 

Die nationale Agentur kann formelle Kontrollen, Überwachungsbesuche oder andere 

Aktivitäten organisieren, um die Fortschritte und Leistungen der akkreditierten Organisationen 

nachzuverfolgen, die Einhaltung der vereinbarten Qualitätsstandards sicherzustellen und 

Unterstützung zu leisten. 

Formelle Kontrollen können in Form von Aktenprüfungen oder Besuchen bei der akkreditierten 

Organisation, bei Konsortiumsmitgliedern, bei unterstützenden Organisationen oder in 

sonstigen Räumlichkeiten, in denen einschlägige Aktivitäten stattfinden, erfolgen. Die 

nationale Agentur kann nationale Agenturen in anderen Ländern um Unterstützung ersuchen, 

um dort durchgeführte Aktivitäten zu überprüfen und zu überwachen. 

 

Nach einem Bericht oder einer Überwachungsaktivität gibt die nationale Agentur der akkreditierten Organisation 

Rückmeldung. Die nationale Agentur kann der akkreditierten Organisation auch verbindliche oder beratende Anweisungen 

zur Verbesserung ihrer Leistung erteilen. 

Bei neu akkreditierten Antragstellern, bei Organisationen mit hohem Risiko oder bei Nichteinhaltung der Anweisungen und 

Fristen der nationalen Agentur, bei einer sehr geringen Leistung, die im Rahmen der Berichterstattung, Überwachung und 

Qualitätskontrollen festgestellt wurde, oder bei Verstößen gegen die Regeln des Programms (auch in einer anderen Aktion) 

kann die nationale Agentur die folgenden Abhilfemaßnahmen ergreifen:  

Á Beobachtung: Die nationale Agentur kann die Höhe der Finanzmittel, die die akkreditierte Organisation für Aktionen 

beantragen kann, für die eine Erasmus-Akkreditierung erforderlich ist, begrenzen.  
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Neu akkreditierte Organisationen können unter Beobachtung gestellt werden, wenn bei der Prüfung der 

operativen Leistungsfähigkeit das Risiko einer qualitativ unzureichenden Umsetzung festgestellt oder in der 

Antragsbewertung auf schwerwiegende Mängel im Erasmus-Plan des Antragstellers hingewiesen wird. 

Á Aussetzung: Organisationen, deren Akkreditierung ausgesetzt ist, dürfen keine Fördermittel für Aktionen beantragen, 

für die eine Erasmus-Akkreditierung erforderlich ist. Zudem kann die nationale Agentur einige oder alle laufenden 

Finanzhilfevereinbarungen kündigen, die im Rahmen der ausgesetzten Akkreditierung geschlossen wurden. 

Die Beobachtungs- oder Aussetzungsphase wird fortgesetzt, bis die nationale Agentur feststellt, dass die in dieser 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen dargelegten Bedingungen und Qualitätsanforderungen wieder erfüllt sind 

und die akkreditierte Organisation das Risiko einer geringen Leistung angegangen ist. 

Organisationen, die unter Beobachtung stehen oder deren Akkreditierung ausgesetzt ist, dürfen keine neue Akkreditierung 

in demselben Bereich beantragen. 

Bei anhaltender Nichteinhaltung der Anweisungen und Fristen der nationalen Agentur, bei sehr geringer Leistung oder bei 

wiederholten oder schwerwiegenden Verstößen gegen die Programmregeln (auch in einer anderen Aktion) kann die 

nationale Agentur die Akkreditierung aufheben. 

!b9wY9bb¦bD ±hb 9·½9[[9b½ 

Die am besten abschneidenden akkreditierten Organisationen werden durch die Vergabe von Exzellenzsiegeln anerkannt. 

Im Rahmen dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen wird den Inhabern der Mobilitätscharta für die 

Berufsbildung, die sich erfolgreich um das vereinfachte Auswahlverfahren beworben haben und bei der Bewertung ihrer 

letzten beiden Abschlussberichte für im Rahmen der Mobilitätscharta für die Berufsbildung durchgeführte Erasmus+-

Projekte eine Durchschnittswertung von mindestens 85 Punkten erzielt haben, ein Exzellenzsiegel verliehen. Die 

verliehenen Exzellenzsiegel behalten ihre Gültigkeit für drei Jahre. 

Die Bedingungen für die Vergabe von Exzellenzsiegeln an neu akkreditierte Organisationen in allen drei Bereichen werden 

in zukünftigen Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen für Erasmus+ festgelegt. 

 

 

 

 



 

 

MOBILITÄT VON LERNENDEN UND PERSONAL IN DER BERUFLICHEN AUS- UND WEITERBILDUNG  

 

Mit dieser Aktion werden Anbieter von beruflicher Aus- und Weiterbildung und andere im Bereich der Berufsbildung tätige 

Organisationen unterstützt, die Lernmobilitätsaktivitäten für Lernende und Personal im Bereich der Berufsbildung 

organisieren möchten. 

Unterstützung wird für ein breites Spektrum von Aktivitäten gewährt, darunter Job Shadowing und Kurse zur beruflichen 

Fortbildung von Personal, Praktika und Langzeitpraktika (ErasmusPro), eingeladene Experten und andere Aktivitäten, die 

nachstehend erläutert werden.  

Im Rahmen ihrer Aktivitäten sollten die teilnehmenden Organisationen Inklusion und Vielfalt, ökologische Nachhaltigkeit 

und digitale Bildung aktiv fördern, und zwar durch Nutzung der spezifischen Finanzierungsmöglichkeiten, die das Programm 

für diese Zwecke bietet, durch Sensibilisierung der Teilnehmer, durch den Austausch bewährter Verfahren und durch die 

Wahl eines geeigneten Konzepts für ihre Aktivitäten.  

ZIELE DER AKTION 

Zweck der im Rahmen von Erasmus+ finanzierten Mobilitätsaktivitäten ist es, Lernmöglichkeiten für Einzelpersonen zu 

schaffen und die Internationalisierung und institutionelle Entwicklung von Berufsbildungsanbietern und anderen 

Organisationen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu unterstützen. Die Aktion wird die Umsetzung der Empfehlung 

des Rates zur beruflichen Aus- und Weiterbildung und der Osnabrücker Erklärung sowie der europäischen 

Kompetenzagenda unterstützen:  Zudem wird sie zur Schaffung des europäischen Bildungsraums beitragen. Konkret lauten 

die Ziele dieser Aktion wie folgt: 

Steigerung der Qualität der beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung in Europa durch: 

¶ Stärkung von Schlüssel- und Querschnittskompetenzen, insbesondere des Sprachenlernens 

¶ Unterstützung der Entwicklung arbeitsplatzbezogener Kompetenzen, die auf dem derzeitigen und dem künftigen 

Arbeitsmarkt benötigt werden 

¶ Austausch bewährter Verfahren und Förderung des Einsatzes neuer und innovativer pädagogischer Methoden und 

Technologien sowie Unterstützung der beruflichen Fortbildung von Lehrkräften, Ausbildern, Mentoren und 

sonstigem Personal in der Berufsbildung 

¶ Aufbau der Kapazitäten von Berufsbildungsanbietern für die Durchführung hochwertiger Mobilitätsprojekte und 

ihrer Fähigkeit zur Bildung hochwertiger Partnerschaften bei gleichzeitiger Entwicklung ihrer 

Internationalisierungsstrategie  

¶ Schaffung realistischer Mobilitätsmöglichkeiten für alle Lernenden in der beruflichen Erstausbildung und 

Weiterbildung sowie Erhöhung der durchschnittlichen Mobilitätsdauer von Lernenden in der Berufsbildung, um die 

Qualität und Wirkung zu verbessern 
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¶ Förderung der Qualität, Transparenz und Anerkennung der Lernergebnisse von Mobilitätsphasen im Ausland, 

insbesondere durch den Einsatz europäischer Werkzeuge und Instrumente44  

Stärkung der europäischen Dimension des Lehrens und Lernens durch:  

¶ Förderung der Werte Inklusion und Vielfalt, Toleranz und demokratische Teilhabe 

¶ Förderung des Wissens über das gemeinsame europäische Erbe und die europäische Vielfalt  

¶ Unterstützung des Aufbaus professioneller Netzwerke in ganz Europa 

 

WIE KÖNNEN ERASMUS+-MOBILITÄTSMÖGLICHKEITEN WAHRGENOMMEN WERDEN? 

Berufsbildungsanbieter und andere Organisationen, die in der beruflichen Aus- und Weiterbildung tätig sind, können eine 

Förderung auf zweierlei Weise beantragen: 

¶ Kurzfristige Projekte für die Mobilität von Lernenden und Personal bieten antragstellenden Organisationen die 

Möglichkeit, verschiedene Mobilitätsaktivitäten über einen Zeitraum von sechs bis achtzehn Monaten zu 

organisieren. Kurzfristige Projekte sind die beste Option für Organisationen, die eine erste Erfahrung mit Erasmus+ 

machen, oder für Organisationen, die nur eine begrenzte Anzahl von Aktivitäten organisieren möchten. 

¶ Akkreditierte Mobilitätsprojekte für Lernende und Personal stehen nur Organisationen offen, die über eine 

Erasmus-Akkreditierung im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung verfügen. Dieser besondere 

Finanzierungsbereich ermöglicht es akkreditierten Organisationen, regelmäßig Mittel für Mobilitätsaktivitäten zu 

erhalten, die zur schrittweisen Umsetzung ihres Erasmus-Plans beitragen.  

Erasmus-Akkreditierungen stehen allen Organisationen offen, die regelmäßig Mobilitätsaktivitäten organisieren möchten. 

Eine frühere Erfahrung im Rahmen des Programms ist für einen Antrag nicht erforderlich. Um mehr über diese Möglichkeit 

zu erfahren, lesen Sie bitte das Kapitel dieses Leitfadens über die Erasmus-Akkreditierung in den Bereichen 

Erwachsenenbildung, berufliche Aus- und Weiterbildung und Schulbildung. 

Darüber hinaus können sich Organisationen an dem Programm beteiligen, ohne einen Antrag einzureichen, und zwar durch: 

¶ Beitritt zu einem bestehenden Erasmus+-Mobilitätskonsortium, das von einem akkreditierten 

Konsortialkoordinator in ihrem Land geleitet wird und neue Mitglieder aufnimmt. 

¶ Aufnahme von Teilnehmern aus einem anderen Land: Jede Organisation kann Lernende oder Personal von einer 

Partnerorganisation im Ausland aufnehmen. Die Tätigkeit als aufnehmende Organisation ist eine wertvolle 

Erfahrung und eine gute Möglichkeit, mehr über das Programm zu erfahren, bevor Sie selbst einen Antrag stellen. 

Berufsbildungsanbietern wird nahegelegt, sich an eTwinning zu beteiligen, einer Online-Gemeinschaft, die auf einer 

sicheren Plattform untergebracht und für Lehrkräfte zugänglich ist, die vom eTwinning-Dienst im jeweiligen Land 

zugelassen wurden. Über eTwinning können Berufsbildungsanbieter gemeinsame virtuelle Klassenzimmer einrichten und 

                                                                 

 

44 Absichtserklärung und Lernvereinbarungen.  



 

 

Projekte mit anderen Berufsbildungsanbietern und sonstigen Partnerorganisationen (d. h. aufnehmenden Unternehmen) 

durchführen, während Lehrkräfte und Ausbilder Diskussionen und einen Erfahrungsaustausch mit Kollegen führen und 

vielfältige Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung wahrnehmen können. eTwinning bietet auch ein ideales Umfeld für 

die Suche nach Partnern für künftige Projekte. 

 

 

EINRICHTUNG EINES PROJEKTS 

Die antragstellende Organisation ist der Hauptakteur in einem Projekt der Leitaktion 1. Der Antragsteller verfasst den 

Antrag und reicht ihn ein, unterzeichnet die Finanzhilfevereinbarung, führt die Mobilitätsaktivitäten durch und erstattet der 

nationalen Agentur Bericht. Im Antragsverfahren für kurzfristige Projekte ebenso wie für die Erasmus-Akkreditierung geht 

es insbesondere um die Bedürfnisse und Pläne der antragstellenden Organisation. 

Bei den meisten Arten verfügbarer Aktivitäten handelt es sich um Outgoing-Mobilität. Das bedeutet, dass die 

antragstellende Organisation als entsendende Organisation fungiert: Sie wählt Teilnehmer aus und schickt sie zu einer 

aufnehmenden Organisation im Ausland. Darüber hinaus gibt es besondere Arten von Aktivitäten, die es den 

antragstellenden Organisationen ermöglichen, Experten oder in der Ausbildung befindliche Lehrkräfte und Pädagogen zu 

ihrer Organisation einzuladen. Der Zweck von Mobilitätsaktivitäten für Teilnehmer aus dem Ausland besteht nicht in einem 

beiderseitigen Austausch, sondern darin, Personen zur antragstellenden Organisation zu bringen, die zu ihrer Entwicklung 

und Internationalisierung beitragen können. 

Bei der Durchführung aller im Rahmen dieser Aktion geförderten Aktivitäten müssen die Erasmus-Qualitätsstandards 

eingehalten werden. Die Erasmus-Qualitätsstandards umfassen konkrete Durchführungsverfahren für Projektaufgaben wie 

Auswahl und Vorbereitung der Teilnehmer, Festlegung, Bewertung und Anerkennung von Lernergebnissen, Weitergabe von 

Projektergebnissen usw. Den vollständigen Text der Erasmus-Qualitätsstandards finden Sie unter dem folgenden Link auf 

der Europa-Website: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-

mobility-projects-vet-adults-schools_de   

 

Inklusion und Vielfalt  

Im Einklang mit den Erasmus-Qualitätsstandards müssen Organisationen, die Unterstützung aus dem Programm erhalten, 

sicherstellen, dass sie Teilnehmern aus allen Verhältnissen Mobilitätsmöglichkeiten in inklusiver und gerechter Weise 

bieten. Bei der Auswahl der Lernenden, die an den Projektaktivitäten teilnehmen, sollten wichtige Faktoren wie die 

Beweggründe und Leistungen der Teilnehmer sowie ihre persönlichen Entwicklungs- und Lernbedürfnisse berücksichtigt 

werden. Ebenso sollte bei der Auswahl von teilnehmendem Personal sichergestellt werden, dass die Vorteile ihrer 

beruflichen Fortbildung allen Lernenden in der Organisation zugutekommen.  

Während der gesamten Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Mobilitätsaktivitäten sollten die entsendende 

und die aufnehmende Organisation die Teilnehmer in wichtige Entscheidungen einbeziehen, um den größtmöglichen 

Nutzen und die größtmögliche Wirkung für jeden Teilnehmer zu gewährleisten.   

Die teilnehmenden Organisationen, die allgemeine und berufliche Bildung anbieten, werden ermutigt, aktiv 

Mobilitätsmöglichkeiten bereitzustellen und zu fördern, indem sie beispielsweise Mobilitätsfenster in ihren akademischen 

Kalender aufnehmen und standardmäßige Wiedereingliederungsmaßnahmen für zurückkehrende Teilnehmer festlegen.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_de
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Ökologisch nachhaltige und verantwortungsvolle Praktiken 

Im Einklang mit den Erasmus-Qualitätsstandards müssen Organisationen, die Unterstützung aus dem Programm erhalten, 

bei ihren Teilnehmern ein ökologisch nachhaltiges und verantwortungsvolles Verhalten fördern und das Bewusstsein dafür 

schärfen, wie wichtig es ist, Maßnahmen zur Verringerung oder zum Ausgleich des ökologischen Fußabdrucks von 

Mobilitätsaktivitäten zu ergreifen. Diese Grundsätze sollten in die Vorbereitung und Durchführung aller 

Programmaktivitäten einfließen, insbesondere durch die Nutzung spezifischer finanzieller Unterstützung durch das 

Programm zur Förderung nachhaltiger Verkehrsmittel. Organisationen, die allgemeine und berufliche Bildung anbieten, 

sollten diese Grundsätze in ihre tägliche Arbeit integrieren und aktiv eine Änderung der Denkweise und des Verhaltens ihrer 

Lernenden und ihres Personals fördern.   

Digitaler Wandel in der allgemeinen und beruflichen Bildung  

Im Einklang mit den Erasmus-Qualitätsstandards unterstützt das Programm alle teilnehmenden Organisationen dabei, 

digitale Instrumente und Lernmethoden in ihre Arbeit zu integrieren und so ihre physischen Aktivitäten zu ergänzen, die 

Zusammenarbeit zwischen Partnerorganisationen zu verbessern und ihre Lern- und Lehrqualität zu steigern. Zudem sollten 

die Berufsbildungseinrichtungen ihre Lernenden und ihr Personal für die im Rahmen des Programms gebotenen 

Möglichkeiten sensibilisieren, einschlägige digitale Kompetenzen zu erwerben und weiterzuentwickeln, u. a. über das an 

[ŜǊƴŜƴŘŜ ƛƴ ŘŜǊ .ŜǊǳŦǎōƛƭŘǳƴƎ ǳƴŘ ƧǳƴƎŜ IƻŎƘǎŎƘǳƭŀōǎƻƭǾŜƴǘŜƴ ƎŜǊƛŎƘǘŜǘŜ tǊŀƪǘƛƪǳƳǎǇǊƻƎǊŀƳƳ α5ƛƎƛǘŀƭŜ /ƘŀƴŎŜά ό5ƛƎƛǘŀƭ 

Opportunity Traineeships).45 Lehr- und Verwaltungspersonal kann ebenfalls Schulungsprogramme für digitale Kompetenzen 

in Anspruch nehmen, um einschlägige digitale Kompetenzen für den Einsatz digitaler Technologien im Unterricht und für die 

Digitalisierung der Verwaltung zu erwerben. 

AKTIVITÄTEN 

In diesem Abschnitt werden die Arten von Aktivitäten beschrieben, die mit Erasmus+-Mitteln gefördert werden können, 

und zwar sowohl als Bestandteil kurzfristiger Projekte als auch im Rahmen akkreditierter Projekte. 

Bei jeder Aktivität können Personen, die Teilnehmer mit geringeren Chancen, Minderjährige oder zu beaufsichtigende junge 

Erwachsene begleiten, zusätzliche Unterstützung erhalten. Begleitpersonen können während der gesamten Dauer oder 

eines Teils der Dauer der Aktivität unterstützt werden.  

Personalmobilität 

Förderfähige 

Aktivitäten 
Á Job Shadowing (2 bis 60 Tage) 

Á Lehr- oder Schulungstätigkeit (2 bis 365 Tage) 

                                                                 

 

45 9ƛƴŜ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘ ŦǸǊ [ŜǊƴŜƴŘŜ ƛƴ ŘŜǊ .ŜǊǳŦǎōƛƭŘǳƴƎ ǿƛǊŘ ŀƭǎ α5ƛƎƛǘŀƭŜ /ƘŀƴŎŜά-Praktikum (Digital Opportunity Traineeship) angesehen, wenn dabei 
eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten ausgeübt wird: digitales Marketing (beispielsweise Management sozialer Medien, Web-Analytik); digitales 
grafisches, mechanisches oder architektonisches Design; Entwicklung von Apps, Software, Skripten oder Websites; Installation, Wartung und Verwaltung 
von IT Systemen und Netzwerken; Cybersicherheit; Datenanalytik, gezielte Datensuche und bildliche Datendarstellung; Programmierung und Training von 
Robotern und Anwendungen künstlicher Intelligenz. Allgemeine Kundenbetreuung, Auftragserfüllung, Dateneingabe oder Büroarbeiten fallen nicht in 
diese Kategorie. 



 

 

Á Kurse und Schulungen (2 bis 30 Tage) 

Im Fall von Kursen und Schulungen sind die förderfähigen Kursgebühren auf insgesamt zehn 

Tage pro Teilnehmer begrenzt. Die Wahl der Kurse und Schulungen liegt in der Verantwortung 

der Antragsteller. Als Orientierungshilfe für die Antragsteller bei der Wahl der Kursanbieter 

wurden folgende Qualitätsstandards entwickelt: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en  

Zusätzlich zur physischen Mobilität können alle Mobilitätsaktivitäten für Personal mit virtuellen 

Aktivitäten kombiniert werden. Die oben angegebene Mindest- und Höchstdauer gilt für die 

Komponente der physischen Mobilität. 

Förderfähige 

Teilnehmer 

Zu den förderfähigen Teilnehmern zählen Lehrkräfte, Ausbilder und alle sonstigen nicht 

lehrenden Experten und Angehörigen des Personals, die in der beruflichen Erstausbildung und 

Weiterbildung tätig sind. 

Zu den förderfähigen nicht lehrenden Angehörigen des Personals zählen Personen, die in der 

beruflichen Erst- und Weiterbildung tätig sind, entweder in Berufsbildungseinrichtungen (als 

Führungskräfte, internationale Mobilitätsbeauftragte usw.) oder in anderen Organisationen im 

Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung (z. B. Ausbilder in lokalen 

Partnerunternehmen, Berater, Politikkoordinatoren mit Zuständigkeit für die berufliche Aus- 

und Weiterbildung usw.). 

Die Teilnehmer müssen bei der entsendenden Organisation tätig sein oder regelmäßig mit ihr 

zusammenarbeiten, um die Durchführung ihrer Kernaktivitäten zu unterstützen (z. B. als 

externe Ausbilder, Experten oder Freiwillige). 

In allen Fällen müssen die Aufgaben, die den Teilnehmer mit der entsendenden Organisation 

verbinden, so dokumentiert sein, dass die nationale Agentur diese Verbindung überprüfen 

kann (z. B. mit einem Arbeits- oder Freiwilligenvertrag, einer Aufgabenbeschreibung oder 

einem ähnlichen Dokument). Die nationalen Agenturen etablieren eine transparente und 

einheitliche Praxis in der Frage, was in ihrem nationalen Kontext unter annehmbaren 

Arbeitsverhältnissen und Belegunterlagen zu verstehen ist. 

Förderfähige Orte 

Die Aktivitäten müssen im Ausland stattfinden, und zwar in einem Programmland. 

Darüber hinaus können Organisationen, die über eine Erasmus-Akkreditierung verfügen, 

Teilnehmer zu einem Job Shadowing und zu einer Lehr- oder Schulungstätigkeit in 

Partnerländer (Regionen 1ς14) entsenden. 

 

Mobilität der Lernenden 

Förderfähige 

Aktivitäten 

Á Teilnahme an Kompetenzwettbewerben (1 bis 10 Tage) 

Á Kurzfristige Lernmobilität von Lernenden in der beruflichen Bildung (10 bis 89 Tage) 

Á Langfristige Lernmobilität von Lernenden in der beruflichen Bildung (ErasmusPro) (90 bis 

365 Tage) 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en
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Zusätzlich zur physischen Mobilität können alle Mobilitätsaktivitäten für Lernende mit 

virtuellen Aktivitäten kombiniert werden. Die oben angegebene Mindest- und Höchstdauer gilt 

für die Komponente der physischen Mobilität. 

Teilnahme an Kompetenzwettbewerben: Lernende in der beruflichen Bildung können an 

Kompetenzwettbewerben im Ausland teilnehmen. Gefördert werden auch Personal, Mentoren 

oder Experten, die die Lernenden während der Aktivität begleiten. 

Kurzfristige Lernmobilität von Lernenden in der beruflichen Bildung: Lernende in der 

beruflichen Bildung können einen Auslandsaufenthalt zu Lernzwecken bei einer 

Partnerorganisation, die berufliche Bildung anbietet, in einem Unternehmen oder bei einer 

anderen im Bereich der beruflichen Bildung oder auf dem Arbeitsmarkt tätigen Organisation 

absolvieren. Der Lernzeitraum muss eine stark arbeitsbezogene Komponente umfassen, und 

für jeden Teilnehmer muss ein individuelles Lernprogramm aufgestellt werden. Für Teilnehmer 

mit geringeren Chancen kann die Mobilität mit einer Mindestdauer von zwei Tagen organisiert 

werden, sofern dies gerechtfertigt ist. 

Langfristige Lernmobilität von Lernenden in der beruflichen Bildung (ErasmusPro): Lernende 

in der beruflichen Bildung können einen Auslandsaufenthalt zu Lernzwecken bei einer 

Partnerorganisation, die berufliche Bildung anbietet, in einem Unternehmen oder bei einer 

anderen im Bereich der beruflichen Bildung oder auf dem Arbeitsmarkt tätigen Organisation 

absolvieren. Der Lernzeitraum muss eine stark arbeitsbezogene Komponente umfassen, und 

für jeden Teilnehmer muss ein individuelles Lernprogramm aufgestellt werden. 

Förderfähige 

Teilnehmer 

Zu den förderfähigen Teilnehmern zählen Lernende und Auszubildende in der beruflichen 

Erstausbildung und Weiterbildung. Die Teilnehmer müssen an einem förderfähigen Programm 

für die berufliche Erstausbildung oder Weiterbildung teilnehmen.46 

Junge Absolventen (einschließlich ehemaliger Auszubildender) von förderfähigen Programmen 

für die berufliche Erstausbildung und Weiterbildung können bis zu 12 Monate nach ihrem 

Abschluss an der Aktion teilnehmen. Wenn die Teilnehmer nach dem Abschluss einen 

obligatorischen Militär- oder Zivildienst abgeleistet haben, wird der Zeitraum der 

Förderfähigkeit um die Dauer des betreffenden Dienstes verlängert. 

Förderfähige Orte 

Aktivitäten müssen im Ausland stattfinden, und zwar in einem Programmland. 

Darüber hinaus können Organisationen, die über eine Erasmus-Akkreditierung verfügen, 

Teilnehmer zu einer der oben genannten Mobilitätsaktivitäten für Lernende in Partnerländer 

entsenden. 

                                                                 

 

46 Die förderfähigen Programme für die berufliche Erstausbildung oder Weiterbildung werden von der zuständigen nationalen Behörde festgelegt und auf 
der Website der zuständigen nationalen Agentur veröffentlicht. 



 

 

 

 

Sonstige unterstützte Aktivitäten 

Förderfähige 

Aktivitäten 

Á Eingeladene Experten (2 bis 60 Tage) 

Á Aufnahme von in Ausbildung befindlichen Lehrkräften und Pädagogen (10 bis 365 Tage) 

Á Vorbereitende Besuche 

Eingeladene Experten: Organisationen können Ausbilder, Lehrkräfte, Politikexperten oder 

andere qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland einladen, die zur Verbesserung der Lehr-, 

Ausbildungs- und Lernerfahrungen in der aufnehmenden Organisation beitragen können. 

Beispielsweise können eingeladene Experten Schulungen für das Personal der aufnehmenden 

Organisation anbieten, neue Lehrmethoden demonstrieren oder den Transfer bewährter 

Verfahren in den Bereichen Organisation und Verwaltung unterstützen. 

Aufnahme von in Ausbildung befindlichen Lehrkräften und Pädagogen: Antragstellende 

Organisationen können in der Ausbildung befindliche Lehrkräfte aufnehmen, die ein Praktikum 

im Ausland absolvieren möchten. Die aufnehmende Organisation erhält Unterstützung für die 

Einrichtung der Aktivität, während die Reisekostenunterstützung und die individuelle 

Unterstützung für den Teilnehmer von der entsendenden Einrichtung bereitgestellt werden 

sollten (die zu diesem Zweck auch Mittel im Rahmen von Erasmus+ beantragen kann). 

Vorbereitende Besuche: Organisationen können vor der Mobilitätsaktivität einen 

vorbereitenden Besuch bei dem aufnehmenden Partner arrangieren. Vorbereitende Besuche 

sind keine eigenständige Aktivität, sondern eine unterstützende Maßnahme für die Mobilität 

von Personal oder Lernenden. Jeder vorbereitende Besuch muss klar begründet sein und dazu 

dienen, die Inklusivität, Reichweite und Qualität der Mobilitätsaktivitäten zu verbessern. So 

können vorbereitende Besuche organisiert werden, um die Mobilität von Teilnehmern mit 

geringeren Chancen besser vorzubereiten, die Zusammenarbeit mit einer neuen 

Partnerorganisation aufzunehmen oder längere Mobilitätsaktivitäten vorzubereiten. 

Vorbereitende Besuche können nicht zur Vorbereitung von Kursen oder Schulungsaktivitäten 

für das Personal organisiert werden. 

Förderfähige 

Teilnehmer 

Eingeladene Experten können alle Personen aus einem anderen Programmland sein, die über 

Fachwissen verfügen, das für die Bedürfnisse und Ziele der einladenden Organisation relevant 

ist. 

Die Aufnahme von in Ausbildung befindlichen Lehrkräften und Pädagogen steht Teilnehmern 

offen, die in einem anderen Programmland an einem Programm für die Lehrkräfteausbildung 
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teilnehmen oder ein solches (oder ähnlich gelagertes Bildungsprogramm für Ausbilder oder 

Pädagogen) vor Kurzem abgeschlossen47 haben. 

Vorbereitende Besuche können von allen Personen durchgeführt werden, die für Aktivitäten 

im Zusammenhang mit der Personalmobilität infrage kommen und an der Organisation des 

Projekts beteiligt sind. In Ausnahmefällen können Lernende, die an einer langfristigen 

Lernmobilität teilnehmen werden, und Teilnehmer, die bei allen Arten von Aktivitäten 

geringere Chancen haben, an vorbereitenden Besuchen für ihre Aktivitäten teilnehmen. 

Förderfähige Orte 

Vorbereitende Besuche können in Programm- und Partnerländern stattfinden. 

Für eingeladene Experten und in Ausbildung befindliche Lehrkräfte/Pädagogen ist der Ort stets 

die begünstigte Organisation (einschließlich der Mitglieder eines Konsortiums). 

 

 

KURZFRISTIGE PROJEKTE FÜR DIE MOBILITÄT VON LERNENDEN UND PERSONAL IN DER BERUFLICHEN BILDUNG 

Kurzfristige Projekte für die Mobilität von Lernenden und Personal sind eine einfache und unproblematische Möglichkeit, 

eine Förderung durch Erasmus+ in Anspruch zu nehmen. Sie sollen es Organisationen ermöglichen, ohne Schwierigkeiten 

einige wenige Aktivitäten zu organisieren und Erfahrungen mit dem Programm zu sammeln.  

Um die kurzfristigen Projekte einfach zu halten, ist ihre Teilnehmerzahl und Projektlaufzeit begrenzt. Das Format steht nur 

Einzelorganisationen, nicht jedoch den Koordinatoren von Konsortien offen. Akkreditierte Organisationen können keine 

kurzfristigen Projekte beantragen, da sie bereits ständigen Zugang zu Erasmus+-Mitteln haben. 

Der Antrag für kurzfristige Projekte umfasst eine Liste und Beschreibung der Aktivitäten, die die antragstellende 

Organisation zu organisieren beabsichtigt. 

                                                                 

 

47 Junge Absolventen können bis zu zwölf Monate nach dem Abschluss teilnehmen. Wenn die Teilnehmer nach dem Abschluss einen obligatorischen 
Militär- oder Zivildienst abgeleistet haben, wird der Zeitraum der Förderfähigkeit um die Dauer des betreffenden Dienstes verlängert. 
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Förderfähige 

Organisationen: Wer ist 

antragsberechtigt? 

Antragsberechtigt48 sind die folgenden Organisationen: 

¶ Organisationen, die berufliche Erstausbildung oder Weiterbildung anbieten 

¶ lokale und regionale Behörden, Koordinierungsgremien und andere Organisationen, 

denen im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung eine Rolle zukommt 

¶ Unternehmen und andere öffentliche oder private Organisationen, die Lernende und 

Auszubildende in der beruflichen Bildung aufnehmen, ausbilden oder anderweitig mit 

ihnen zusammenarbeiten 

Organisationen, die über eine Erasmus-Akkreditierung in der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung verfügen, können jedoch keine kurzfristigen Projekte beantragen. 

Förderfähige Länder Antragstellende Organisationen müssen in einem Programmland ansässig sein. 

Wo ist der Antrag 

einzureichen?  

Der Antrag wird bei der nationalen Agentur des Landes eingereicht, in dem die antragstellende 

Organisation ansässig ist. 

Antragsfristen 

Runde 1 für alle nationalen Agenturen: 11. Mai um 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) 

Runde 2 für nationale Agenturen, die beschließen, eine zweite Frist einzuräumen: 5. Oktober 

um 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) 

Die nationalen Agenturen informieren die Antragsteller auf ihrer Website über die Gewährung 

der zweiten Frist. 

Projektbeginn 

Die folgenden Anfangsdaten können für Projekte gewählt werden: 

Á Runde 1: zwischen dem 1. September und dem 31. Dezember desselben Jahres 

Á Runde 2: zwischen dem 1. Januar und dem 31. Mai des Folgejahres 

Projektdauer 6ς18 Monate 

                                                                 

 

48 Die förderfähigen Organisationen in jedem Programmland werden von der zuständigen nationalen Behörde festgelegt und auf der Website der 
zuständigen nationalen Agentur zusammen mit einschlägigen Beispielen veröffentlicht. 
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Anzahl der Anträge 

Pro Auswahlrunde kann eine Organisation nur ein einziges kurzfristiges Projekt im Bereich der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung beantragen. 

Organisationen, die im Rahmen der ersten Antragsrunde eine Finanzhilfe für ein kurzfristiges 

Projekt erhalten, können keinen Antrag für die zweite Runde derselben Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen einreichen. 

Innerhalb eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren, in dem Aufforderungen zur 

Einreichung von Vorschlägen ergehen, können Organisationen höchstens drei Finanzhilfen für 

kurzfristige Projekte im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung erhalten. Im Zeitraum 

2014ς2020 erhaltene Finanzhilfen werden nicht auf diese Obergrenze angerechnet. 

Verfügbare Aktivitäten 
Alle Arten von Aktivitäten für die berufliche Aus- und Weiterbildung in Programmländern. Eine 

detaillierte Liste und wŜƎŜƭƴ ŦƛƴŘŜƴ {ƛŜ ƛƳ !ōǎŎƘƴƛǘǘ α!ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴάΦ 

Projektumfang 

Ein Antrag für ein kurzfristiges Projekt kann höchstens 30 Teilnehmer an Mobilitätsaktivitäten 

umfassen. 

Vorbereitende Besuche und die Teilnahme von Begleitpersonen werden nicht auf diese Grenze 

angerechnet. 

D9²&Iw¦bD{YwL¢9wL9b  

Die eingereichten Anträge werden bewertet, indem auf der Grundlage der nachstehenden Kriterien und Gewichtungen eine 

Punktwertung mit insgesamt 100 möglichen Punkten vergeben wird. Um für die Gewährung in Betracht zu kommen, 

müssen Anträge die folgenden Mindestpunktzahlen erreichen: 

Á mindestens 60 von insgesamt 100 Punkten und 

Á mindestens die Hälfte der Höchstpunktzahl in jeder der drei Kategorien von Gewährungskriterien 

Relevanz 

(Höchstpunktzahl 

30 Punkte) 

Inwieweit 

Á sind das Profil und die Erfahrung des Antragstellers, die Aktivitäten und die Zielgruppe 

der Lernenden relevant für den Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

Á ist der Projektvorschlag relevant für die Ziele der Aktion 

Á ist der Projektvorschlag relevant für die folgenden spezifischen Prioritäten: 

  Unterstützung neuer Programmteilnehmer und weniger erfahrener 

Organisationen 

  Unterstützung von Teilnehmern an ErasmusPro-Aktivitäten 

  Unterstützung von Teilnehmern mit geringeren Chancen 



 

 

Qualität der 

Projektkonzeption  

(Höchstpunktzahl 

40 Punkte) 

Inwieweit 

Á tragen die Ziele des vorgeschlagenen Projekts den Bedürfnissen der antragstellenden 

Organisation, ihres Personals und ihrer Lernenden klar und konkret Rechnung 

Á sind die vorgeschlagenen Aktivitäten und ihre Inhalte dafür geeignet, die Projektziele 

zu erreichen 

Á gibt es einen klaren Arbeitsplan für jede der vorgeschlagenen Aktivitäten 

Á werden ökologisch nachhaltige und verantwortungsvolle Praktiken in das Projekt 

integriert 

Á werden digitale Instrumente und Lernmethoden in das Projekt integriert, um die 

physischen Mobilitätsaktivitäten zu ergänzen und die Zusammenarbeit mit 

Partnerorganisationen zu verbessern 

Qualität der 

Nachbereitungsaktionen 

(Höchstpunktzahl 

30 Punkte) 

Inwieweit 

Á hat der Antragsteller konkrete und logische Schritte vorgeschlagen, um die Ergebnisse 

seiner Mobilitätsaktivitäten in die reguläre Arbeit der Organisation zu integrieren  

Á hat der Antragsteller eine geeignete Methode zur Bewertung der Projektergebnisse 

vorgeschlagen 

Á hat der Antragsteller konkrete und wirksame Schritte vorgeschlagen, um die 

Projektergebnisse innerhalb der antragstellenden Organisation bekannt zu machen, sie 

an andere Organisationen und die Öffentlichkeit weiterzugeben und öffentlich auf die 

Finanzierung durch die Europäische Union hinzuweisen 
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AKKREDITIERTE PROJEKTE FÜR DIE MOBILITÄT VON LERNENDEN UND PERSONAL IN DER BERUFLICHEN BILDUNG 

Organisationen, die über eine Erasmus-Akkreditierung im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung verfügen, können 

eine Förderung im Rahmen eines speziellen Finanzierungsbereichs beantragen, der nur ihnen zugänglich ist. Die Anträge 

basieren auf dem zuvor genehmigten Erasmus-Plan, weshalb eine detaillierte Liste und Beschreibung der geplanten 

Aktivitäten zum Zeitpunkt der Beantragung der Mittel nicht erforderlich sind. Stattdessen geht es in den Anträgen 

insbesondere darum, den Mittelbedarf für die nächste Reihe von Aktivitäten zu schätzen. 

Förderkriterien 

Förderfähige 

Organisationen: Wer ist 

antragsberechtigt? 

Antragsberechtigt sind Organisationen, die über eine gültige Erasmus-Akkreditierung im 

Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung verfügen. 

Mobilitätskonsortium 

Organisationen, die über eine Erasmus-Akkreditierung für Koordinatoren von 

Mobilitätskonsortien verfügen, müssen Anträge in dem für Mobilitätskonsortien vorgesehenen 

Format stellen. 

Als Teil des Antrags ist eine Liste der Mitglieder des Mobilitätskonsortiums vorzulegen, die 

neben dem Koordinator mindestens eine Mitgliedsorganisation umfassen muss. 

Jede Organisation, die die Förderkriterien für ein akkreditiertes Mobilitätsprojekt erfüllt, kann 

Mitglied eines Mobilitätskonsortiums werden. Konsortiumsmitglieder benötigen keine 

Erasmus-Akkreditierung. 

Organisationen, die an einem Mobilitätskonsortium teilnehmen, können im Rahmen derselben 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen höchstens zwei Finanzhilfevereinbarungen der 

Leitaktion 1 im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung erhalten. Aus diesem Grund 

können Berufsbildungseinrichtungen, die eine Finanzhilfe für ein kurzfristiges Projekt oder ein 

akkreditiertes Projekt erhalten, zusätzlich nur an einem Mobilitätskonsortium im Bereich der 

Berufsbildung als Mitgliedsorganisationen teilnehmen. Andere Organisationen können an bis 

zu zwei Mobilitätskonsortien beteiligt sein.  

Wo ist der Antrag 

einzureichen?  

Der Antrag wird bei der nationalen Agentur des Landes eingereicht, in dem die antragstellende 

Organisation ansässig ist. 

Antragsfrist 11. Mai um 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) 

Projektbeginn 1. September desselben Jahres 

Projektdauer 

Alle akkreditierten Projekte haben zunächst eine Laufzeit von 15 Monaten. Nach 12 Monaten 

haben alle Begünstigten die Möglichkeit, die Laufzeit ihres Projekts auf insgesamt 24 Monate 

zu verlängern. 

 

Anzahl der Anträge Akkreditierte Organisationen können pro Auswahlrunde nur einen Antrag stellen. 



 

 

Verfügbare Aktivitäten 
Alle Arten von Aktivitäten für die berufliche Aus- und Weiterbildung. Eine detaillierte Liste und 

wŜƎŜƭƴ ŦƛƴŘŜƴ {ƛŜ ƛƳ !ōǎŎƘƴƛǘǘ α!ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴάΦ 

Projektumfang 

Die Zahl der Teilnehmer, die in akkreditierte Projekte einbezogen werden können, ist nicht 

begrenzt, abgesehen von etwaigen Beschränkungen, die in der Phase der Mittelzuweisung 

festgelegt werden. 

Die Projekte dürfen nicht mehr als 20 % der gewährten Finanzhilfe für Aktivitäten mit 

Partnerländern bereitstellen. Diese Möglichkeiten sollen eine Organisation in einem 

Programmland dazu anregen, mit mehreren Partnerländern Aktivitäten im Rahmen der 

Outgoing-Mobilität in einem möglichst großen geografischen Bereich zu entwickeln.   

aL¢¢9[½¦²9L{¦bD  

5ŀ ŘƛŜ vǳŀƭƛǘŅǘ ŘŜǎ 9ǊŀǎƳǳǎ-tƭŀƴǎ ŘŜǎ !ƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜǊǎ ȊǳƳ ½ŜƛǘǇǳƴƪǘ ŘŜǎ !ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎǎŀƴǘǊŀƎǎ ōŜǿŜǊǘŜǘ ǿǳǊŘŜΣ ǿƛǊŘ ƛƴ ŘŜǊ 

tƘŀǎŜ ŘŜǊ aƛǘǘŜƭȊǳǿŜƛǎǳƴƎ ƪŜƛƴŜ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜ .ŜǿŜǊǘǳƴƎ ǾƻǊƎŜƴƻƳƳŜƴΦ WŜŘŜǊ ŦǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎŜ !ƴǘǊŀƎ ŀǳŦ CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ǿƛǊŘ ŀǳŎƘ 

ǘŀǘǎŅŎƘƭƛŎƘ ƎŜŦǀǊŘŜǊǘΦ 

Die Höhe der gewährten Finanzhilfe hängt von mehreren Faktoren ab: 

- dem für die Zuweisung an akkreditierte Antragsteller verfügbaren Gesamtbudget  

- den beantragten Aktivitäten  

- dem Grund- und Höchstbetrag der Finanzhilfe 

- den folgenden Zuweisungskriterien: finanzielle Leistung, qualitative Leistung, politische Prioritäten und 

geografische Ausgewogenheit (sofern die nationale Agentur dieses Kriterium anwendet) 

Detaillierte Regeln für den Grund- und Höchstbetrag der Finanzhilfe, die Bewertung der Zuweisungskriterien, die 

Gewichtung der einzelnen Kriterien, die Zuweisungsmethode und das Budget für akkreditierte Projekte werden von der 

nationalen Agentur vor Ablauf der Einreichungsfrist veröffentlicht. 

 

WELCHE REGELN BESTEHEN FÜR DIE FINANZIERUNG? 

Für kurzfristige und akkreditierte Projekte gelten die folgenden Finanzierungsregeln: 

Budgetkategorie 
Förderfähige Kosten und 

anwendbare Regeln 
Betrag 

Organisatorische 

Unterstützung 

Unmittelbar mit der Durchführung 

von Mobilitätsaktivitäten, die nicht 

unter andere Kostenkategorien 

fallen, zusammenhängende Kosten.  

Beispielsweise: (pädagogische, 

interkulturelle und sonstige) 

Vorbereitung, Mentoring, 

100 EUR 

  pro Teilnehmer an Personalmobilität zum Zweck von 

Kursen und Schulungen 

  pro eingeladenen Experten 

  pro aufgenommene Lehrkraft oder pädagogische 

Fachkraft in Ausbildung 

  pro Teilnehmer an Kompetenzwettbewerben im 

Berufsbildungsbereich 
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Überwachung und Unterstützung 

der Teilnehmer während der 

Mobilität, Dienste, Werkzeuge und 

Ausrüstung, die für virtuelle 

Komponenten in gemischten 

Aktivitäten benötigt werden, 

Anerkennung von Lernergebnissen, 

Austausch von Ergebnissen und 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit 

für die Finanzierung durch die 

Europäische Union. 

Die organisatorische Unterstützung 

deckt die Kosten ab, die sowohl der 

entsendenden als auch der 

aufnehmenden Organisation 

entstehen (außer im Fall der 

Personalmobilität zum Zweck von 

Kursen und Schulungen). Die 

Aufteilung der erhaltenen 

Finanzhilfe wird zwischen den 

beiden Organisationen vereinbart. 

Finanzierungsmechanismus: 

Zuschuss zu den Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl 

der Teilnehmer. 

350 EUR; 200 EUR ab 100 Teilnehmern an derselben Art 

von Aktivität 

  pro Teilnehmer an kurzfristiger Lernmobilität von 

Lernenden in der beruflichen Bildung  

  pro Teilnehmer an Personalmobilität zum Zweck von 

Job Shadowing oder einer Lehr- oder 

Schulungstätigkeit 

500 EUR 

  pro Teilnehmer an langfristiger Lernmobilität von 

Lernenden in der beruflichen Bildung (ErasmusPro) 

  pro Teilnehmer an einer Aktivität mit Partnerländern 

 

Reisekosten 

Zuschuss zu den Kosten, die den 

Teilnehmern und Begleitpersonen 

für die Reise von ihrem Herkunftsort 

zum Ort der jeweiligen Aktivität und 

zurück entstehen. 

Finanzierungsmechanismus: 

Entfernung 
Herkömmliches 

Reisen 

Umweltfreundliches 

Reisen 

0-99 km 23 EUR  

100ς499 km 180 EUR 210 EUR 

500ς1999 km 275 EUR 320 EUR 

2000ς2999 km 360 EUR 410 EUR 



 

 

                                                                 

 

49 Beispiel: Wenn eine Person aus Madrid (Spanien) an einer Aktivität in Rom (Italien) teilnimmt, sind folgende Schritte durchzuführen: Berechnung der 
Entfernung zwischen Madrid und Rom (1365,28 km) und anschließend Auswahl der entsprechenden Entfernungsspanne (d. h. zwischen 500 und 
1999 km).     
50 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de  
51 Für Begleitpersonen gelten die gleichen Sätze wie für das Personal. In Ausnahmefällen, in denen die Begleitperson länger als 60 Tage im Ausland bleiben 
muss, werden zusätzliche Aufenthaltskosten über den 60. ¢ŀƎ Ƙƛƴŀǳǎ ŀǳǎ ŘŜǊ IŀǳǎƘŀƭǘǎƭƛƴƛŜ αLƴƪƭǳǎƛƻƴǎǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎά Ŧinanziert. 

Zuschuss zu den Einheitskosten 

Zuweisungsregel: nach der 

Entfernung und Anzahl der 

Personen. 

Der Antragsteller muss die 

Entfernung (Luftlinie) zwischen dem 

Herkunftsort und dem Ort der 

Aktivität49 mithilfe des 

Entfernungsrechners der 

Europäischen Kommission 

angeben50. 

3000ς3999 km 530 EUR 610 EUR 

4000ς7999 km 820 EUR  

8000 km oder 

mehr 
1500 EUR  

Individuelle 

Unterstützung 

Aufenthaltskosten der Teilnehmer 

und Begleitpersonen51 während der 

Aktivität. 

Bei Bedarf sind Aufenthaltskosten 

für die Reisezeit vor und nach der 

Teilnehmer-

kategorie 

Länder-

gruppe 1 

Länder-

gruppe 2 

Länder-

gruppe 3 

Personal 90ς180 EUR 80ς160 EUR 70ς140 EUR 

Lernende in 

der Berufs-

bildung 

35ς120 EUR 30ς104 EUR 25ς88 EUR 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de
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52 Gruppen von Aufnahmeländern für Programmländer: 
Ländergruppe 1: Norwegen, Dänemark, Luxemburg, Island, Schweden, Irland, Finnland, Liechtenstein.  
Ländergruppe 2: Niederlande, Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Zypern, Griechenland, Malta, Portugal.  
Ländergruppe 3: Slowenien, Estland, Lettland, Kroatien, Slowakei, Tschechische Republik, Litauen, Türkei, Ungarn, Polen, Rumänien, Bulgarien, Republik 
Nordmazedonien, Serbien. 
 
Gruppen von Aufnahmeländern für Partnerländer: 
Ländergruppe 1: Japan, Israel, Südkorea, Georgien, Argentinien, Armenien, Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, 
Schweiz, Bahrain, Aserbaidschan, Sudan, St. Kitts und Nevis, St. Vincent und die Grenadinen, Vereinigte Arabische Emirate, Hongkong, Libanon, Vietnam, 
Mexiko, Taiwan, Moldau, Malaysia, Tansania, Kanada, Singapur, Australien, Thailand, Färöer. 
Ländergruppe 2: Indien, Kasachstan, Brasilien, Demokratische Republik Kongo, Chile, Nigeria, Uganda, Liberia, Dschibuti, Demokratische Volksrepublik 
Korea, Usbekistan, Turkmenistan, Dominikanische Republik, Jamaika, Belarus, Libyen, Syrien, Kuba, Jemen, Kenia, Ruanda, Seychellen, Antigua und 
Barbuda, Brunei, Montenegro, Malawi, Barbados, St. Lucia, Grenada, Dominica, Uruguay, Albanien, China, Philippinen, Peru, Venezuela, Panama, Ghana, 
Tschad, Guyana, Ägypten, Marokko, Kiribati, Oman, Bosnien und Herzegowina, Iran, Mosambik, Senegal, Mauritius, Katar, Andorra, Jordanien, Indonesien, 
[ŀƻǎΣ {ǸŘŀŦǊƛƪŀΣ &ǘƘƛƻǇƛŜƴΣ .ŀƴƎƭŀŘŜǎŎƘΣ 9ŎǳŀŘƻǊΣ tŀǊŀƎǳŀȅΣ /ƻǎǘŀ wƛŎŀΣ /ƾǘŜ ŘΩLǾƻƛǊŜΣ {ƛŜǊǊŀ [ŜƻƴŜΣ DŀōǳƴΣ IŀƛǘƛΣ .ŀƘŀƳŀǎΣ tapua-Neuguinea, 
Mikronesien, Ukraine, Kirgisistan, Russland, Monaco, San Marino, Palästina, Vatikanstaat. 
Ländergruppe 3: Nepal, Malediven, Tadschikistan, Nicaragua, Sambia, Guinea, Kongo, Botsuana, Belize, Samoa, Marshallinseln, Palau, Tuvalu, Nauru, 
Cookinseln, Niue, Neuseeland, Pakistan, Bhutan, El Salvador, Suriname, Guatemala, Honduras, Somalia, Trinidad und Tobago, Algerien, Kolumbien, 
Gambia, Fidschi, Salomonen, Vanuatu, Kambodscha, Simbabwe, Burundi, Mongolei, Kamerun, Timor Leste, Sri Lanka, Madagaskar, Mali, Togo, São Tomé 
und Príncipe, Tonga, Bolivien, Benin, Lesotho, Macau, Tunesien, Irak, Burkina Faso, Äquatorialguinea, Zentralafrikanische Republik, Guinea-Bissau, 
Namibia, Komoren, Eritrea, Myanmar, Afghanistan, Niger, Mauretanien, Cabo Verde, Kosovo, Eswatini, Südsudan.  
 

Aktivität förderfähig, wobei für 

Teilnehmer, die den regulären 

Reisekostenzuschuss erhalten, 

höchstens zwei Reisetage und für 

Teilnehmer, die einen Zuschuss für 

umweltfreundliches Reisen erhalten, 

höchstens vier zusätzliche Tage 

vorgesehen sind. 

Finanzierungsmechanismus: 

Zuschuss zu den Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl 

der Personen, der Aufenthaltsdauer 

und dem Aufnahmeland.52 

Dabei handelt es sich um Grundbeträge pro Aktivitätstag. 

Jede nationale Agentur beschließt die genauen 

Grundbeträge innerhalb der zulässigen Spannen.  

Der Grundbetrag ist bis zum 14. Tag der Aktivität zu 

zahlen. Ab dem 15. Tag der Aktivität entspricht der zu 

zahlende Satz 70 % des Grundbetrags. Die zu zahlenden 

Sätze werden auf den nächsten ganzen Euro gerundet. 

 

Inklusionsunterstützung 

Kosten in Verbindung mit der 

Organisation von 

Mobilitätsaktivitäten für Teilnehmer 

mit geringeren Chancen. 

Finanzierungsmechanismus: 

Zuschuss zu den Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl 

100 EUR pro Teilnehmer  



 

 

der Teilnehmer mit geringeren 

Chancen. 

Zusätzliche Kosten, die unmittelbar 

mit Aufwendungen für Teilnehmer 

mit geringeren Chancen und ihre 

Begleitpersonen verbunden sind 

(einschließlich Aufenthalts- und 

Reisekosten, sofern für diese 

Teilnehmer keine Finanzhilfe in den 

YŀǘŜƎƻǊƛŜƴ αwŜƛǎŜƪƻǎǘŜƴά ǳƴŘ 

αƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎά 

beantragt wird). 

Finanzierungsmechanismus: 

tatsächliche Kosten. 

Zuweisungsregel: Der Antrag muss 

vom Antragsteller begründet und 

von der nationalen Agentur 

genehmigt werden. 

100 % der förderfähigen Kosten 

Vorbereitende Besuche 

Reise- und Aufenthaltskosten für die 

Teilnahme an einem vorbereitenden 

Besuch. 

Finanzierungsmechanismus: 

Zuschuss zu den Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl 

der Teilnehmer. 

575 EUR pro Teilnehmer, höchstens jedoch drei 

Teilnehmer pro Besuch 

Kursgebühren 

Kosten zur Deckung der 

Anmeldegebühren für Kurse und 

Schulungen. 

Finanzierungsmechanismus: 

Zuschuss zu den Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Dauer 

der Aktivität. 

80 EUR pro Teilnehmer und Tag; ein einzelner Angehöriger 

des Personals kann je Finanzhilfevereinbarung höchstens 

800 EUR an Kursgebühren erhalten. 

Sprachliche 

Unterstützung 

Kosten für die Bereitstellung von 

Sprachlernmaterial und Schulungen 

für Teilnehmer, die ihre Kenntnis 

der Sprache verbessern müssen, in 

150 EUR pro Teilnehmer, der für eine Online-

Sprachunterstützung infrage kommt, diese aber nicht 

erhalten kann, weil die entsprechende Sprache oder 

Niveaustufe nicht angeboten wird, ausgenommen 
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der sie während der Aktivität 

studieren oder Schulungen erhalten. 

Finanzierungsmechanismus: 

Zuschuss zu den Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl 

der Teilnehmer. 

Personal mit einer Mobilitätsdauer von weniger als 

31 Tagen. 

Darüber hinaus: 150 EUR pro Teilnehmer an ErasmusPro 

Außergewöhnliche 

Kosten 

Kosten für die Bereitstellung von 

Finanzsicherheiten, falls die 

nationale Agentur dies anfordert. 

Hohe Reisekosten der Teilnehmer 

und ihrer Begleitpersonen, die 

aufgrund geografischer 

Abgelegenheit oder anderer 

Hindernisse nicht über die reguläre 

YŀǘŜƎƻǊƛŜ αwŜƛǎŜƪƻǎǘŜƴά unterstützt 

werden können.  

Finanzierungsmechanismus: 

tatsächliche Kosten. 

Zuweisungsregel: Der Antrag muss 

vom Antragsteller begründet und 

von der nationalen Agentur 

genehmigt werden. 

Kosten für Finanzsicherheiten: 80 % der förderfähigen 

Kosten 

Hohe Reisekosten: 80 % der förderfähigen Kosten 



 

 

MOBILITÄT FÜR SCHÜLER UND PERSONAL IN DER SCHULBILDUNG 

 
aƛǘ ŘƛŜǎŜǊ !ƪǘƛƻƴ ǿŜǊŘŜƴ {ŎƘǳƭŜƴ ǳƴŘ ŀƴŘŜǊŜ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ {ŎƘǳƭōƛƭŘǳƴƎ ǘŅǘƛƎŜ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǘΣ ŘƛŜ 
[ŜǊƴƳƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ŦǸǊ {ŎƘǸƭŜǊ ǳƴŘ tŜǊǎƻƴŀƭ ƻǊƎŀƴƛǎƛŜǊŜƴ ƳǀŎƘǘŜƴΦ 
 
¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ǿƛǊŘ ŦǸǊ Ŝƛƴ ōǊŜƛǘŜǎ {ǇŜƪǘǊǳƳ Ǿƻƴ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ƎŜǿŅƘǊǘΣ ŘŀǊǳƴǘŜǊ Wƻō {ƘŀŘƻǿƛƴƎ ǳƴŘ YǳǊǎŜ ȊǳǊ ōŜǊǳŦƭƛŎƘŜƴ 
CƻǊǘōƛƭŘǳƴƎ Ǿƻƴ tŜǊǎƻƴŀƭΣ 9ƛƴȊŜƭ- ǳƴŘ DǊǳǇǇŜƴƳƻōƛƭƛǘŅǘ ŦǸǊ {ŎƘǸƭŜǊΣ ŜƛƴƎŜƭŀŘŜƴŜ 9ȄǇŜǊǘŜƴ ǳƴŘ ŀƴŘŜǊŜ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴΣ ŘƛŜ 
ƴŀŎƘǎǘŜƘŜƴŘ ŜǊƭŅǳǘŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ  
 
Im Rahmen ihrer Aktivitäten sollten die teilnehmenden Organisationen Inklusion und Vielfalt, ökologische Nachhaltigkeit 

und digitale Bildung aktiv fördern, und zwar durch Nutzung der spezifischen Finanzierungsmöglichkeiten, die das Programm 

für diese Zwecke bietet, durch Sensibilisierung der Teilnehmer, durch den Austausch bewährter Verfahren und durch die 

Wahl eines geeigneten Konzepts für ihre Aktivitäten.  
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½ǿŜŎƪ ŘŜǊ ƛƳ wŀƘƳŜƴ Ǿƻƴ 9ǊŀǎƳǳǎҌ ŦƛƴŀƴȊƛŜǊǘŜƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ƛǎǘ ŜǎΣ [ŜǊƴƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ŦǸǊ 9ƛƴȊŜƭǇŜǊǎƻƴŜƴ Ȋǳ 
ǎŎƘŀŦŦŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ LƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎ ǳƴŘ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƭƭŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ Ǿƻƴ {ŎƘǳƭŜƴ ǳƴŘ ŀƴŘŜǊŜƴ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ ƛƴ ŘŜǊ 
{ŎƘǳƭōƛƭŘǳƴƎ Ȋǳ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊŜƴΦ YƻƴƪǊŜǘ ƭŀǳǘŜƴ ŘƛŜ ½ƛŜƭŜ ŘƛŜǎŜǊ !ƪǘƛƻƴ ǿƛŜ ŦƻƭƎǘΥ 
 

¶ {ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǊ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ 5ƛƳŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ [ŜƘǊŜƴǎ ǳƴŘ [ŜǊƴŜƴǎ ŘǳǊŎƘΥ  
o CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ²ŜǊǘŜ Lƴƪƭǳǎƛƻƴ ǳƴŘ ±ƛŜƭŦŀƭǘΣ ¢ƻƭŜǊŀƴȊ ǳƴŘ ŘŜƳƻƪǊŀǘƛǎŎƘŜ ¢ŜƛƭƘŀōŜ 
o CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ ²ƛǎǎŜƴǎ ǸōŜǊ Řŀǎ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜ 9ǊōŜ ǳƴŘ ŘƛŜ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜ ±ƛŜƭŦŀƭǘ  
o ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŘŜǎ !ǳŦōŀǳǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŜƭƭŜǊ bŜǘȊǿŜǊƪŜ ƛƴ ƎŀƴȊ 9ǳǊƻǇŀ 

¶ {ǘŜƛƎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ [ŜƘǊ- ǳƴŘ [ŜǊƴǉǳŀƭƛǘŅǘ ƛƴ ŘŜǊ {ŎƘǳƭōƛƭŘǳƴƎ ŘǳǊŎƘΥ 
o ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŘŜǊ ōŜǊǳŦƭƛŎƘŜƴ CƻǊǘōƛƭŘǳƴƎ Ǿƻƴ [ŜƘǊƪǊŅŦǘŜƴΣ {ŎƘǳƭƭŜƛǘŜǊƴ ǳƴŘ ǎƻƴǎǘƛƎŜƳ {ŎƘǳƭǇŜǊǎƻƴŀƭ 
o CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ 9ƛƴǎŀǘȊŜǎ ƴŜǳŜǊ ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜƴ ǳƴŘ ƛƴƴƻǾŀǘƛǾŜǊ [ŜƘǊƳŜǘƘƻŘŜƴ 
o ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǎ {ǇǊŀŎƘŜƴƭŜǊƴŜƴǎ ǳƴŘ ŘŜǊ {ǇǊŀŎƘŜƴǾƛŜƭŦŀƭǘ ƛƴ {ŎƘǳƭŜƴ  
o ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŘŜǎ !ǳǎǘŀǳǎŎƘǎ ǳƴŘ ŘŜǎ ¢ǊŀƴǎŦŜǊǎ ōŜǿŅƘǊǘŜǊ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ƛƴ ŘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘŜƴ [ŜƘǊŜ ǳƴŘ 
{ŎƘǳƭŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ 

¶ .ŜƛǘǊŀƎ ȊǳǊ {ŎƘŀŦŦǳƴƎ ŘŜǎ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ .ƛƭŘǳƴƎǎǊŀǳƳǎ ŘǳǊŎƘΥ 
o !ǳŦōŀǳ ŘŜǊ YŀǇŀȊƛǘŅǘŜƴ Ǿƻƴ {ŎƘǳƭŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ .ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎ ŀƳ ƎǊŜƴȊǸōŜǊǎŎƘǊŜƛǘŜƴŘŜƴ !ǳǎǘŀǳǎŎƘ ǳƴŘ ŀƴ ŘŜǊ 
ƎǊŜƴȊǸōŜǊǎŎƘǊŜƛǘŜƴŘŜƴ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ ǎƻǿƛŜ ŦǸǊ ŘƛŜ 5ǳǊŎƘŦǸƘǊǳƴƎ ƘƻŎƘǿŜǊǘƛƎŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇǊƻƧŜƪǘŜ 

o .ŜǊŜƛǘǎǘŜƭƭǳƴƎ ǊŜŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ Ȋǳ [ŜǊƴȊǿŜŎƪŜƴ ŦǸǊ ŀƭƭŜ {ŎƘǸƭŜǊ ƛƴ ŘŜǊ {ŎƘǳƭōƛƭŘǳƴƎ 
o CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ Ǿƻƴ [ŜǊƴŜǊƎŜōƴƛǎǎŜƴ Ǿƻƴ {ŎƘǸƭŜǊƴ ǳƴŘ tŜǊǎƻƴŀƭ ƛƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇƘŀǎŜƴ ƛƳ !ǳǎƭŀƴŘ 
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{ŎƘǳƭŜƴ ǳƴŘ ŀƴŘŜǊŜ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴΣ ŘƛŜ ƛƴ ŘŜǊ {ŎƘǳƭōƛƭŘǳƴƎ ǘŅǘƛƎ ǎƛƴŘΣ ƪǀƴƴŜƴ ŜƛƴŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŀǳŦ ȊǿŜƛŜǊƭŜƛ ²ŜƛǎŜ 
ōŜŀƴǘǊŀƎŜƴΥ 

¶ YǳǊȊŦǊƛǎǘƛƎŜ tǊƻƧŜƪǘŜ ŦǸǊ ŘƛŜ aƻōƛƭƛǘŅǘ Ǿƻƴ {ŎƘǸƭŜǊƴ ǳƴŘ tŜǊǎƻƴŀƭ ōƛŜǘŜƴ ŀƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜƴŘŜƴ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ ŘƛŜ 
aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘΣ ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ǸōŜǊ ŜƛƴŜƴ ½ŜƛǘǊŀǳƳ Ǿƻƴ ǎŜŎƘǎ ōƛǎ ŀŎƘǘȊŜƘƴ aƻƴŀǘŜƴ Ȋǳ 
ƻǊƎŀƴƛǎƛŜǊŜƴΦ YǳǊȊŦǊƛǎǘƛƎŜ tǊƻƧŜƪǘŜ ǎƛƴŘ ŘƛŜ ōŜǎǘŜ hǇǘƛƻƴ ŦǸǊ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴΣ ŘƛŜ ŜƛƴŜ ŜǊǎǘŜ 9ǊŦŀƘǊǳƴƎ Ƴƛǘ 9ǊŀǎƳǳǎҌ 
ƳŀŎƘŜƴΣ ƻŘŜǊ ŦǸǊ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴΣ ŘƛŜ ƴǳǊ ŜƛƴŜ ōŜƎǊŜƴȊǘŜ !ƴȊŀƘƭ Ǿƻƴ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ƻǊƎŀƴƛǎƛŜǊŜƴ ƳǀŎƘǘŜƴΦ 

¶ !ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǘŜ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇǊƻƧŜƪǘŜ ŦǸǊ {ŎƘǸƭŜǊ ǳƴŘ tŜǊǎƻƴŀƭ ǎǘŜƘŜƴ ƴǳǊ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ ƻŦŦŜƴΣ ŘƛŜ ǸōŜǊ ŜƛƴŜ 
9ǊŀǎƳǳǎ-!ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ {ŎƘǳƭōƛƭŘǳƴƎ ǾŜǊŦǸƎŜƴΦ 5ƛŜǎŜǊ ōŜǎƻƴŘŜǊŜ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ ŜǊƳǀƎƭƛŎƘǘ 
Ŝǎ ŀƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǘŜƴ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴΣ ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎ aƛǘǘŜƭ ŦǸǊ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ Ȋǳ ŜǊƘŀƭǘŜƴΣ ŘƛŜ ȊǳǊ ǎŎƘǊƛǘǘǿŜƛǎŜƴ 
¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ƛƘǊŜǎ 9ǊŀǎƳǳǎ-tƭŀƴǎ ōŜƛǘǊŀƎŜƴΦ 9ǊŀǎƳǳǎ-!ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎŜƴ ǎǘŜƘŜƴ ŀƭƭŜƴ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ ƻŦŦŜƴΣ ŘƛŜ 
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ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ƻǊƎŀƴƛǎƛŜǊŜƴ ƳǀŎƘǘŜƴΦ 9ƛƴŜ ŦǊǸƘŜǊŜ 9ǊŦŀƘǊǳƴƎ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ tǊƻƎǊŀƳƳǎ ƛǎǘ ŦǸǊ 
ŜƛƴŜƴ !ƴǘǊŀƎ ƴƛŎƘǘ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘΦ ¦Ƴ ƳŜƘǊ ǸōŜǊ ŘƛŜǎŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ Ȋǳ ŜǊŦŀƘǊŜƴΣ ƭŜǎŜƴ {ƛŜ ōƛǘǘŜ Řŀǎ YŀǇƛǘŜƭ ŘƛŜǎŜǎ 
[ŜƛǘŦŀŘŜƴǎ ǸōŜǊ ŘƛŜ 9ǊŀǎƳǳǎ-!ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ƛƴ ŘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘŜƴ 9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜƴōƛƭŘǳƴƎΣ ōŜǊǳŦƭƛŎƘŜ !ǳǎ- ǳƴŘ 
²ŜƛǘŜǊōƛƭŘǳƴƎ ǳƴŘ {ŎƘǳƭōƛƭŘǳƴƎΦ 

5ŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ƪǀƴƴŜƴ ǎƛŎƘ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ ŀƴ ŘŜƳ tǊƻƎǊŀƳƳ ōŜǘŜƛƭƛƎŜƴΣ ƻƘƴŜ ŜƛƴŜƴ !ƴǘǊŀƎ ŜƛƴȊǳǊŜƛŎƘŜƴΣ ǳƴŘ ȊǿŀǊ ŘǳǊŎƘΥ 

¶ .ŜƛǘǊƛǘǘ Ȋǳ ŜƛƴŜƳ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ 9ǊŀǎƳǳǎҌ-aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻƴǎƻǊǘƛǳƳΣ Řŀǎ Ǿƻƴ ŜƛƴŜƳ ŀƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǘŜƴ YƻƴǎƻǊǘƛŀƭƪƻƻǊŘƛƴŀǘƻǊ ƛƴ 
ƛƘǊŜƳ [ŀƴŘ ƎŜƭŜƛǘŜǘ ǿƛǊŘ ǳƴŘ ƴŜǳŜ aƛǘƎƭƛŜŘŜǊ ŀǳŦƴƛƳƳǘΦ 

¶ !ǳŦƴŀƘƳŜ Ǿƻƴ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊƴ ŀǳǎ ŜƛƴŜƳ ŀƴŘŜǊŜƴ [ŀƴŘΥ WŜŘŜ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƪŀƴƴ [ŜǊƴŜƴŘŜ ƻŘŜǊ tŜǊǎƻƴŀƭ Ǿƻƴ ŜƛƴŜǊ 
tŀǊǘƴŜǊƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƛƳ !ǳǎƭŀƴŘ ŀǳŦƴŜƘƳŜƴΦ 5ƛŜ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘ ŀƭǎ ŀǳŦƴŜƘƳŜƴŘŜ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƛǎǘ ŜƛƴŜ ǿŜǊǘǾƻƭƭŜ 9ǊŦŀƘǊǳƴƎ 
ǳƴŘ ŜƛƴŜ ƎǳǘŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘΣ tŀǊǘƴŜǊǎŎƘŀŦǘŜƴ Ȋǳ ƎǊǸƴŘŜƴ ǳƴŘ ƳŜƘǊ ǸōŜǊ Řŀǎ tǊƻƎǊŀƳƳ Ȋǳ ŜǊŦŀƘǊŜƴΣ ōŜǾƻǊ {ƛŜ ǎŜƭōǎǘ 
ŜƛƴŜƴ !ƴǘǊŀƎ ǎǘŜƭƭŜƴΦ 

{ŎƘǳƭŜƴ ǿƛǊŘ ŀǳŎƘ ƴŀƘŜƎŜƭŜƎǘΣ ǎƛŎƘ ŀƴ Ŝ¢ǿƛƴƴƛƴƎ Ȋǳ ōŜǘŜƛƭƛƎŜƴΣ ŜƛƴŜǊ hƴƭƛƴŜ-DŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘΣ ŘƛŜ ŀǳŦ ŜƛƴŜǊ ǎƛŎƘŜǊŜƴ tƭŀǘǘŦƻǊƳ 
ǳƴǘŜǊƎŜōǊŀŎƘǘ ǳƴŘ ŦǸǊ [ŜƘǊƪǊŅŦǘŜ ȊǳƎŅƴƎƭƛŎƘ ƛǎǘΣ ŘƛŜ ǾƻƳ Ŝ¢ǿƛƴƴƛƴƎ-5ƛŜƴǎǘ ƛƳ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ [ŀƴŘ ȊǳƎŜƭŀǎǎŜƴ ǿǳǊŘŜƴΦ «ōŜǊ 
Ŝ¢ǿƛƴƴƛƴƎ ƪǀƴƴŜƴ {ŎƘǳƭŜƴ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜ ǾƛǊǘǳŜƭƭŜ YƭŀǎǎŜƴȊƛƳƳŜǊ ŜƛƴǊƛŎƘǘŜƴ ǳƴŘ tǊƻƧŜƪǘŜ Ƴƛǘ ŀƴŘŜǊŜƴ {ŎƘǳƭŜƴ ŘǳǊŎƘŦǸƘǊŜƴΣ 
ǿŅƘǊŜƴŘ [ŜƘǊƪǊŅŦǘŜ 5ƛǎƪǳǎǎƛƻƴŜƴ ǳƴŘ ŜƛƴŜƴ 9ǊŦŀƘǊǳƴƎǎŀǳǎǘŀǳǎŎƘ Ƴƛǘ YƻƭƭŜƎŜƴ ŦǸƘǊŜƴ ǳƴŘ ǾƛŜƭŦŅƭǘƛƎŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ŘŜǊ 
ōŜǊǳŦƭƛŎƘŜƴ CƻǊǘōƛƭŘǳƴƎ ǿŀƘǊƴŜƘƳŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦ Ŝ¢ǿƛƴƴƛƴƎ ōƛŜǘŜǘ ŀǳŎƘ Ŝƛƴ ƛŘŜŀƭŜǎ ¦ƳŦŜƭŘ ŦǸǊ ŘƛŜ {ǳŎƘŜ ƴŀŎƘ tŀǊǘƴŜǊƴ ŦǸǊ 
ƪǸƴŦǘƛƎŜ tǊƻƧŜƪǘŜΦ 
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5ƛŜ ŀƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜƴŘŜ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƛǎǘ ŘŜǊ IŀǳǇǘŀƪǘŜǳǊ ƛƴ ŜƛƴŜƳ tǊƻƧŜƪǘ ŘŜǊ [Ŝƛǘŀƪǘƛƻƴ мΦ 5ŜǊ !ƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜǊ ǾŜǊŦŀǎǎǘ ŘŜƴ !ƴǘǊŀƎ 
ǳƴŘ ǊŜƛŎƘǘ ƛƘƴ ŜƛƴΣ ǳƴǘŜǊȊŜƛŎƘƴŜǘ ŘƛŜ CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎΣ ŦǸƘǊǘ ŘƛŜ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ŘǳǊŎƘ ǳƴŘ ŜǊǎǘŀǘǘŜǘ ŘŜǊ 
ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ !ƎŜƴǘǳǊ .ŜǊƛŎƘǘΦ LƳ !ƴǘǊŀƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ŦǸǊ ƪǳǊȊŦǊƛǎǘƛƎŜ tǊƻƧŜƪǘŜ ŜōŜƴǎƻ ǿƛŜ ŦǸǊ ŘƛŜ 9ǊŀǎƳǳǎ-!ƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǳƴƎ ƎŜƘǘ Ŝǎ 
ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ǳƳ ŘƛŜ .ŜŘǸǊŦƴƛǎǎŜ ǳƴŘ tƭŅƴŜ ŘŜǊ ŀƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜƴŘŜƴ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴΦ 

.Ŝƛ ŘŜƴ ƳŜƛǎǘŜƴ !ǊǘŜƴ ǾŜǊŦǸƎōŀǊŜǊ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ƘŀƴŘŜƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ǳƳ hǳǘƎƻƛƴƎ-aƻōƛƭƛǘŅǘΦ 5ŀǎ ōŜŘŜǳǘŜǘΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ 
ŀƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜƴŘŜ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŀƭǎ ŜƴǘǎŜƴŘŜƴŘŜ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŦǳƴƎƛŜǊǘΥ {ƛŜ ǿŅƘƭǘ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ ŀǳǎ ǳƴŘ ǎŎƘƛŎƪǘ ǎƛŜ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ 
ŀǳŦƴŜƘƳŜƴŘŜƴ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƛƳ !ǳǎƭŀƴŘΦ 9ǎ ǿƛǊŘ ƴŀŎƘŘǊǸŎƪƭƛŎƘ ŜƳǇŦƻƘƭŜƴΣ ŘƛŜǎŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ȊǳǊ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŜƛƴŜǎ 
ōŜƛŘŜǊǎŜƛǘƛƎŜƴ !ǳǎǘŀǳǎŎƘǎ ƻŘŜǊ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜǊ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ ƻŘŜǊ ƳŜƘǊŜǊŜƴ tŀǊǘƴŜǊǎŎƘǳƭŜƴ Ȋǳ ƴǳǘȊŜƴΦ Lƴ ŘƛŜǎŜƳ Cŀƭƭ 
ǎƻƭƭǘŜ ƧŜŘŜ ǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴŘŜ {ŎƘǳƭŜ ŜƛƴŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ƛƳ wŀƘƳŜƴ Ǿƻƴ 9ǊŀǎƳǳǎҌ ōŜŀƴǘǊŀƎŜƴ ƻŘŜǊ Ƙŀǘ ŘƛŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘΣ ǎƛŎƘ ŜƛƴŜƳ 
ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ YƻƴǎƻǊǘƛǳƳ ŀƴȊǳǎŎƘƭƛŜǖŜƴΦ 5ŀƳƛǘ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ ƭŜƛŎƘǘŜǊ tŀǊǘƴŜǊ ŦƛƴŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΣ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǘ 9ǊŀǎƳǳǎҌ 
LƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜ ŦǸǊ ŘƛŜ tŀǊǘƴŜǊǎǳŎƘŜ ƛƳ !ǳǎƭŀƴŘΥ {ŎƘƻƻƭ 9ŘǳŎŀǘƛƻƴ DŀǘŜǿŀȅ όǿǿǿΦǎŎƘƻƻƭŜŘǳŎŀǘƛƻƴƎŀǘŜǿŀȅΦŜǳύ ǳƴŘ Ŝ¢ǿƛƴƴƛƴƎ 
όǿǿǿΦŜǘǿƛƴƴƛƴƎΦƴŜǘύΦ  

Darüber hinaus gibt es besondere Arten von Aktivitäten, die es den antragstellenden Organisationen ermöglichen, Experten 

oder in der Ausbildung befindliche Lehrkräfte zu ihrer Organisation einzuladen. Der Zweck von Mobilitätsaktivitäten für 

Teilnehmer aus dem Ausland besteht nicht in einem beiderseitigen Austausch, sondern darin, Personen zur 

antragstellenden Organisation zu bringen, die zu ihrer Entwicklung und Internationalisierung beitragen können. 

Bei der Durchführung aller im Rahmen dieser Aktion geförderten Aktivitäten müssen die Erasmus-Qualitätsstandards 

eingehalten werden. Die Erasmus-Qualitätsstandards umfassen konkrete Durchführungsverfahren für Projektaufgaben wie 

Auswahl und Vorbereitung der Teilnehmer, Festlegung, Bewertung und Anerkennung von Lernergebnissen, Weitergabe von 

Projektergebnissen usw. Den vollständigen Text der Erasmus-Qualitätsstandards finden Sie unter dem folgenden Link auf 

der Europa-Website: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-

mobility-projects-vet-adults-schools_de  

http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.etwinning.net/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_de


 

 

Inklusion und Vielfalt  

Im Einklang mit den Erasmus-Qualitätsstandards müssen Organisationen, die Unterstützung aus dem Programm erhalten, 

sicherstellen, dass sie Teilnehmern aus allen Verhältnissen Mobilitätsmöglichkeiten in inklusiver und gerechter Weise 

bieten. Bei der Auswahl der Lernenden, die an den Projektaktivitäten teilnehmen, sollten wichtige Faktoren wie die 

Beweggründe und Leistungen der Teilnehmer sowie ihre persönlichen Entwicklungs- und Lernbedürfnisse berücksichtigt 

werden. Ebenso sollte bei der Auswahl von teilnehmendem Personal sichergestellt werden, dass die Vorteile ihrer 

beruflichen Fortbildung allen Lernenden in der Organisation zugutekommen.  

Während der gesamten Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Mobilitätsaktivitäten sollten die entsendende 

und die aufnehmende Organisation die Teilnehmer in wichtige Entscheidungen einbeziehen, um den größtmöglichen 

Nutzen und die größtmögliche Wirkung für jeden Teilnehmer zu gewährleisten.   

Die teilnehmenden Organisationen, die allgemeine und berufliche Bildung anbieten, werden ermutigt, aktiv 

Mobilitätsmöglichkeiten bereitzustellen und zu fördern, indem sie beispielsweise Mobilitätsfenster in ihren akademischen 

Kalender aufnehmen und standardmäßige Wiedereingliederungsmaßnahmen für zurückkehrende Teilnehmer festlegen.  

Ökologisch nachhaltige und verantwortungsvolle Praktiken 

Im Einklang mit den Erasmus-Qualitätsstandards müssen Organisationen, die Unterstützung aus dem Programm erhalten, 

bei ihren Teilnehmern ein ökologisch nachhaltiges und verantwortungsvolles Verhalten fördern und das Bewusstsein dafür 

schärfen, wie wichtig es ist, Maßnahmen zur Verringerung oder zum Ausgleich des ökologischen Fußabdrucks von 

Mobilitätsaktivitäten zu ergreifen. Diese Grundsätze sollten in die Vorbereitung und Durchführung aller 

Programmaktivitäten einfließen, insbesondere durch die Nutzung spezifischer finanzieller Unterstützung durch das 

Programm zur Förderung nachhaltiger Verkehrsmittel. Organisationen, die allgemeine und berufliche Bildung anbieten, 

sollten diese Grundsätze in ihre tägliche Arbeit integrieren und aktiv eine Änderung der Denkweise und des Verhaltens ihrer 

Lernenden und ihres Personals fördern.   

Digitaler Wandel in der allgemeinen und beruflichen Bildung  

Im Einklang mit den Erasmus-Qualitätsstandards unterstützt das Programm alle teilnehmenden Organisationen dabei, 

digitale Instrumente und Lernmethoden in ihre Arbeit zu integrieren und so ihre physischen Aktivitäten zu ergänzen, die 

Zusammenarbeit zwischen Partnerorganisationen zu verbessern und ihre Lern- und Lehrqualität zu steigern. Darüber hinaus 

kann Lehr- und Verwaltungspersonal ebenfalls Schulungsprogramme für digitale Kompetenzen in Anspruch nehmen, um 

einschlägige digitale Kompetenzen für den Einsatz digitaler Technologien im Unterricht und für die Digitalisierung der 

Verwaltung zu erwerben. 

AKTIVITÄTEN 

Lƴ ŘƛŜǎŜƳ !ōǎŎƘƴƛǘǘ ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ !ǊǘŜƴ Ǿƻƴ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΣ ŘƛŜ Ƴƛǘ 9ǊŀǎƳǳǎҌ-aƛǘǘŜƭƴ ƎŜŦǀǊŘŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΣ ǳƴŘ 
ȊǿŀǊ ǎƻǿƻƘƭ ŀƭǎ .ŜǎǘŀƴŘǘŜƛƭ ƪǳǊȊŦǊƛǎǘƛƎŜǊ tǊƻƧŜƪǘŜ ŀƭǎ ŀǳŎƘ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŀƪƪǊŜŘƛǘƛŜǊǘŜǊ tǊƻƧŜƪǘŜΦ 
 
.Ŝƛ ƧŜŘŜǊ !ƪǘƛǾƛǘŅǘ ƪǀƴƴŜƴ tŜǊǎƻƴŜƴΣ ŘƛŜ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ Ƴƛǘ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ /ƘŀƴŎŜƴΣ aƛƴŘŜǊƧŅƘǊƛƎŜ ƻŘŜǊ Ȋǳ ōŜŀǳŦǎƛŎƘǘƛƎŜƴŘŜ ƧǳƴƎŜ 
9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜ ōŜƎƭŜƛǘŜƴΣ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŜǊƘŀƭǘŜƴΦ .ŜƎƭŜƛǘǇŜǊǎƻƴŜƴ ƪǀƴƴŜƴ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ ƎŜǎŀƳǘŜƴ 5ŀǳŜǊ ƻŘŜǊ 
ŜƛƴŜǎ ¢Ŝƛƭǎ ŘŜǊ 5ŀǳŜǊ ŘŜǊ !ƪǘƛǾƛǘŅǘ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
 
Personalmobilität 

Förderfähige Á Job Shadowing (2 bis 60 Tage) 
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Aktivitäten Á Lehrtätigkeit (2 bis 365 Tage) 

Á Kurse und Schulungen (2 bis 30 Tage) 

Im Fall von Kursen und Schulungen sind die förderfähigen Kursgebühren auf insgesamt zehn 

Tage pro Teilnehmer begrenzt. Die Wahl der Kurse und Schulungen liegt in der Verantwortung 

der Antragsteller. Als Orientierungshilfe für die Antragsteller bei der Wahl der Kursanbieter 

wurden folgende Qualitätsstandards entwickelt: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en  

Zusätzlich zur physischen Mobilität können alle Mobilitätsaktivitäten für Personal mit virtuellen 

Aktivitäten kombiniert werden. Die oben angegebene Mindest- und Höchstdauer gilt für die 

Komponente der physischen Mobilität. 

Förderfähige 

Teilnehmer 

Zu den förderfähigen Teilnehmern zählen Lehrkräfte, Schulleiter und alle sonstigen nicht 

lehrenden Experten und Angehörigen des Personals, die in der Schulbildung tätig sind.  

Zu den förderfähigen nicht lehrenden Angehörigen des Personals zählen Personen, die in der 

Schulbildung tätig sind, entweder in Schulen (als Hilfslehrkräfte, pädagogische Berater, 

Psychologen usw.) oder in anderen Organisationen im Bereich der Schulbildung (z. B. 

Schulinspektoren, Berater, Politikkoordinatoren mit Zuständigkeit für die Schulbildung usw.). 

Die Teilnehmer müssen bei der entsendenden Organisation tätig sein oder regelmäßig mit ihr 

zusammenarbeiten, um die Durchführung ihrer Kernaktivitäten zu unterstützen (z. B. als 

externe Ausbilder, Experten oder Freiwillige).  

In allen Fällen müssen die Aufgaben, die den Teilnehmer mit der entsendenden Organisation 

verbinden, so dokumentiert sein, dass die nationale Agentur diese Verbindung überprüfen 

kann (z. B. mit einem Arbeits- oder Freiwilligenvertrag, einer Aufgabenbeschreibung oder 

einem ähnlichen Dokument). Die nationalen Agenturen etablieren eine transparente und 

einheitliche Praxis in der Frage, was in ihrem nationalen Kontext unter annehmbaren 

Arbeitsverhältnissen und Belegunterlagen zu verstehen ist. 

Förderfähige Orte Aktivitäten müssen im Ausland stattfinden, und zwar in einem Programmland. 

 

Mobilität der Lernenden 

Verfügbare Formate 

Á Gruppenmobilität von Schülern (2 bis 30 Tage, mindestens zwei Schüler pro Gruppe) 

Á Kurzfristige Lernmobilität von Schülern (10 bis 29 Tage) 

Á Langfristige Lernmobilität von Schülern (30 bis 365 Tage) 

Zusätzlich zur physischen Mobilität können alle Mobilitätsaktivitäten für Schüler mit virtuellen 

Aktivitäten kombiniert werden. Die oben angegebene Mindest- und Höchstdauer gilt für die 

Komponente der physischen Mobilität. 

Gruppenmobilität von Schülern: Eine Gruppe von Schülern aus der entsendenden Schule kann 

gemeinsam mit Mitschülern in einem anderen Land lernen. Lehrkräfte oder andere befugte 

Personen aus der entsendenden Schule müssen die Schüler während der gesamten Dauer der 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en


 

 

Aktivität begleiten. 

Kurzfristige Lernmobilität von Schülern: Schüler können einen Auslandsaufenthalt absolvieren, 

um in einer Partnerschule zu lernen oder ein Praktikum bei einer anderen einschlägigen 

Organisation im Ausland zu absolvieren. Für jeden Teilnehmer muss ein individuelles 

Lernprogramm aufgestellt werden. Für Teilnehmer mit geringeren Chancen kann die Mobilität 

mit einer Mindestdauer von zwei Tagen organisiert werden, sofern dies gerechtfertigt ist. 

Langfristige Lernmobilität von Schülern: Schüler können einen Auslandsaufenthalt 

absolvieren, um in einer Partnerschule zu lernen oder ein Praktikum bei einer anderen 

einschlägigen Organisation im Ausland zu absolvieren. Für jeden Teilnehmer muss ein 

individuelles Lernprogramm aufgestellt werden. Alle Teilnehmer erhalten eine obligatorische 

Ausreisevorbereitung. 

Förderfähige 

Teilnehmer 

Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler müssen in der entsendenden Schule an einem 

Bildungsprogramm teilnehmen.53 

Förderfähige Orte 

Die Aktivitäten müssen im Ausland stattfinden, und zwar in einem Programmland.  

Gruppenmobilität von Schülern muss in einer aufnehmenden Schule erfolgen, es sei denn, ein 

anderer Ort ist aufgrund der Inhalte und Qualität der Aktivität angebrachter. In diesem Fall 

können die Aktivitäten ausnahmsweise an einem anderen Ort in dem Land der aufnehmenden 

Schule oder an dem Ort, an dem ein Organ der Europäischen Union seinen Sitz hat, stattfinden. 

Ungeachtet des Ortes müssen an der Aktivität Schüler aus mindestens zwei Programmländern 

teilnehmen. 

 

Sonstige unterstützte Aktivitäten 

Verfügbare Formate 

Á Eingeladene Experten (2 bis 60 Tage) 

Á Aufnahme von in Ausbildung befindlichen Lehrkräften und Pädagogen (10 bis 365 Tage) 

Á Vorbereitende Besuche 

Eingeladene Experten: Schulen können Ausbilder, Lehrkräfte, Politikexperten oder andere 

qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland einladen, die zur Verbesserung der Lehr- und 

Lernerfahrungen in der aufnehmenden Schule beitragen können. Beispielsweise können 

eingeladene Experten Schulungen für das Personal der Schule anbieten, neue Lehrmethoden 

demonstrieren oder den Transfer bewährter Verfahren in den Bereichen Organisation und 

                                                                 

 

53 Die Definition förderfähiger Bildungsprogramme obliegt der zuständigen nationalen Behörde und wird auf der Website der jeweiligen nationalen 
Agentur veröffentlicht. 
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Verwaltung unterstützen. 

Aufnahme von in Ausbildung befindlichen Lehrkräften und Pädagogen: Antragstellende 

Organisationen können in der Ausbildung befindliche Lehrkräfte aufnehmen, die ein Praktikum 

im Ausland absolvieren möchten. Die aufnehmende Organisation erhält Unterstützung für die 

Einrichtung der Aktivität, während die Reisekostenunterstützung und die individuelle 

Unterstützung für den Teilnehmer von der entsendenden Einrichtung bereitgestellt werden 

sollten (die zu diesem Zweck Mittel im Rahmen von Erasmus+ beantragen kann). 

Vorbereitende Besuche: Organisationen können vor der Mobilitätsaktivität einen 

vorbereitenden Besuch bei dem aufnehmenden Partner arrangieren. Vorbereitende Besuche 

sind keine eigenständige Aktivität, sondern eine unterstützende Maßnahme für die Mobilität 

von Personal oder Lernenden. Jeder vorbereitende Besuch muss klar begründet sein und dazu 

dienen, die Inklusivität, Reichweite und Qualität der Mobilitätsaktivitäten zu verbessern. So 

können vorbereitende Besuche organisiert werden, um die Mobilität von Teilnehmern mit 

geringeren Chancen besser vorzubereiten, die Zusammenarbeit mit einer neuen 

Partnerorganisation aufzunehmen oder längere Mobilitätsaktivitäten vorzubereiten. 

Vorbereitende Besuche können nicht zur Vorbereitung von Kursen oder Schulungsaktivitäten 

für das Personal organisiert werden. 

Förderfähige 

Teilnehmer 

Eingeladene Experten können alle Personen aus einem anderen Programmland sein, die über 

einschlägiges Fachwissen in der Schulbildung verfügen. 

Die Aufnahme von in Ausbildung befindlichen Lehrkräften und Pädagogen steht Teilnehmern 

offen, die in einem anderen Programmland an einem Programm für die Lehrkräfteausbildung 

teilnehmen oder ein solches (oder ähnlich gelagertes Bildungsprogramm für Ausbilder oder 

Pädagogen) vor Kurzem abgeschlossen54 haben. 

Vorbereitende Besuche können von allen Personen durchgeführt werden, die für Aktivitäten 

im Zusammenhang mit der Personalmobilität infrage kommen und an der Organisation des 

Projekts beteiligt sind. In Ausnahmefällen können Lernende, die an einer langfristigen 

Lernmobilität teilnehmen werden, und Teilnehmer, die bei allen Arten von Aktivitäten 

geringere Chancen haben, an vorbereitenden Besuchen für ihre Aktivitäten teilnehmen. 

Förderfähige Orte 

Vorbereitende Besuche können in Programmländern stattfinden. 

Für eingeladene Experten und in Ausbildung befindliche Lehrkräfte ist der Ort stets die 

begünstigte Organisation (einschließlich der Mitglieder eines Konsortiums). 

 

                                                                 

 

54 Junge Absolventen können bis zu zwölf Monate nach dem Abschluss teilnehmen. Wenn die Teilnehmer nach dem Abschluss einen obligatorischen 
Militär- oder Zivildienst abgeleistet haben, wird der Zeitraum der Förderfähigkeit um die Dauer des betreffenden Dienstes verlängert. 



 

 

 

KURZFRISTIGE PROJEKTE FÜR DIE MOBILITÄT VON SCHÜLERN UND PERSONAL IN DER SCHULBILDUNG 

Kurzfristige Projekte für die Mobilität von Schülern und Personal sind eine einfache Möglichkeit, eine Förderung durch 

Erasmus+ in Anspruch zu nehmen. Sie sollen es Organisationen ermöglichen, ohne Schwierigkeiten einige wenige 

Aktivitäten zu organisieren und Erfahrungen mit dem Programm zu sammeln.  

Um die kurzfristigen Projekte einfach zu halten, ist ihre Teilnehmerzahl und Projektlaufzeit begrenzt. Das Format steht nur 

Einzelorganisationen, nicht jedoch den Koordinatoren von Konsortien offen. Akkreditierte Organisationen können keine 

kurzfristigen Projekte beantragen, da sie bereits ständigen Zugang zu Erasmus+-Mitteln haben. 

Der Antrag für kurzfristige Projekte umfasst eine Liste und Beschreibung der Aktivitäten, die die antragstellende 

Organisation zu organisieren beabsichtigt. 

Cmw59wYwL¢9wL9b 

Förderfähige 

Organisationen: Wer ist 

antragsberechtigt? 

Antragsberechtigt55 sind die folgenden Organisationen: 

(1) Schulen, die allgemeine Bildung im Vorschul-, Primar- oder Sekundarbereich anbieten56 

(2) lokale und regionale Behörden, Koordinierungsgremien und andere Organisationen, die im 

Bereich der Schulbildung eine Rolle spielen 

Organisationen, die über eine Erasmus-Akkreditierung in der Schulbildung verfügen, können 

jedoch keine kurzfristigen Projekte beantragen. 

Förderfähige Länder Antragstellende Organisationen müssen in einem Programmland ansässig sein. 

Wo ist der Antrag 

einzureichen?  

Der Antrag wird bei der nationalen Agentur des Landes eingereicht, in dem die antragstellende 

Organisation ansässig ist. 

Antragsfristen 

Runde 1 für alle nationalen Agenturen: 11. Mai um 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) 

Runde 2 für nationale Agenturen, die beschließen, eine zweite Frist einzuräumen: 5. Oktober 

um 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) 

Die nationalen Agenturen informieren die Antragsteller auf ihrer Website über die Gewährung 

der zweiten Frist. 

                                                                 

 

55 Die Definition förderfähiger Organisationen obliegt der zuständigen nationalen Behörde und wird auf der Website der jeweiligen nationalen Agentur 
zusammen mit relevanten Beispielen veröffentlicht. 
56 Einschließlich der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung. 
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Projektbeginn 

Die folgenden Anfangsdaten können für Projekte gewählt werden: 

Á Runde 1: zwischen dem 1. September und dem 31. Dezember desselben Jahres 

Á Runde 2: zwischen dem 1. Januar und dem 31. Mai des Folgejahres 

Projektdauer 6ς18 Monate 

Anzahl der Anträge 

Pro Auswahlrunde kann eine Organisation nur ein einziges kurzfristiges Projekt im Bereich der 

Schulbildung beantragen. 

Organisationen, die im Rahmen der ersten Antragsrunde eine Finanzhilfe für ein kurzfristiges 

Projekt erhalten, können keinen Antrag für die zweite Runde derselben Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen einreichen. 

Innerhalb eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren, in dem Aufforderungen zur 

Einreichung von Vorschlägen ergehen, können Organisationen höchstens drei Finanzhilfen für 

kurzfristige Projekte im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung erhalten. Im 

Zeitraum 2014ς2020 erhaltene Finanzhilfen werden nicht auf diese Obergrenze angerechnet. 

Verfügbare Aktivitäten 
Alle Arten von Aktivitäten für die Schulbildung. Eine detaillierte Liste und Regeln finden Sie im 

!ōǎŎƘƴƛǘǘ α!ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴάΦ 

Projektumfang 

Ein Antrag für ein kurzfristiges Projekt kann höchstens 30 Teilnehmer an Mobilitätsaktivitäten 

umfassen. 

Vorbereitende Besuche und die Teilnahme von Begleitpersonen werden nicht auf diese Grenze 

angerechnet. 

D9²&Iw¦bD{YwL¢9wL9b 

Die eingereichten Anträge werden bewertet, indem auf der Grundlage der nachstehenden Kriterien und Gewichtungen eine 

Punktwertung mit insgesamt 100 möglichen Punkten vergeben wird. Um für die Gewährung in Betracht zu kommen, 

müssen Anträge die folgenden Mindestpunktzahlen erreichen: 

Á mindestens 60 von insgesamt 100 Punkten und 

Á mindestens die Hälfte der Höchstpunktzahl in jeder der drei Kategorien von Gewährungskriterien 

Relevanz 

(Höchstpunktzahl 

30 Punkte) 

Inwieweit 

Á sind das Profil und die Erfahrung des Antragstellers, die Aktivitäten und die Zielgruppe 

der Lernenden relevant für den Bereich der Schulbildung 

Á ist der Projektvorschlag relevant für die Ziele der Aktion 

Á ist der Projektvorschlag relevant für die folgenden spezifischen Prioritäten: 

  Unterstützung neuer Programmteilnehmer und weniger erfahrener 

Organisationen 

  Unterstützung von Teilnehmern an der langfristigen Lernmobilität von 

Schülern 



 

 

  Unterstützung von Teilnehmern mit geringeren Chancen 

Qualität der 

Projektkonzeption  

(Höchstpunktzahl 

40 Punkte) 

Inwieweit 

Á tragen die Ziele des vorgeschlagenen Projekts den Bedürfnissen der antragstellenden 

Organisation, ihres Personals und ihrer Lernenden klar und konkret Rechnung 

Á sind die vorgeschlagenen Aktivitäten und ihre Inhalte dafür geeignet, die Projektziele 

zu erreichen 

Á gibt es einen klaren Arbeitsplan für jede der vorgeschlagenen Aktivitäten 

Á werden ökologisch nachhaltige und verantwortungsvolle Praktiken in das Projekt 

integriert 

Á werden digitale Instrumente und Lernmethoden (insbesondere eTwinning) in das 

Projekt integriert, um die physischen Mobilitätsaktivitäten zu ergänzen und die 

Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen zu verbessern 

Qualität der 

Nachbereitungsaktionen 

(Höchstpunktzahl 

30 Punkte) 

Inwieweit 

Á hat der Antragsteller konkrete und logische Schritte vorgeschlagen, um die Ergebnisse 

seiner Mobilitätsaktivitäten in die reguläre Arbeit der Organisation zu integrieren  

Á hat der Antragsteller eine geeignete Methode zur Bewertung der Projektergebnisse 

vorgeschlagen 

Á hat der Antragsteller konkrete und wirksame Schritte vorgeschlagen, um die 

Projektergebnisse innerhalb der antragstellenden Organisation bekannt zu machen, sie 

an andere Organisationen und die Öffentlichkeit weiterzugeben und öffentlich auf die 

Finanzierung durch die Europäische Union hinzuweisen 

 

 

AKKREDITIERTE PROJEKTE FÜR DIE MOBILITÄT VON SCHÜLERN UND PERSONAL IN DER 

SCHULBILDUNG 

Organisationen, die über eine Erasmus-Akkreditierung im Bereich der Schulbildung verfügen, können eine Förderung im 

Rahmen eines speziellen Finanzierungsbereichs beantragen, der nur ihnen zugänglich ist. Die Anträge basieren auf dem 

zuvor genehmigten Erasmus-Plan, weshalb eine detaillierte Liste und Beschreibung der geplanten Aktivitäten nicht 

erforderlich sind. Stattdessen geht es in den Anträgen insbesondere darum, den Mittelbedarf für die nächste Reihe von 

Aktivitäten zu schätzen. 

 

Förderkriterien 

Förderfähige 

Organisationen: Wer ist 

antragsberechtigt? 

Antragsberechtigt sind Organisationen, die über eine gültige Erasmus-Akkreditierung im 

Bereich der Schulbildung verfügen. 
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Mobilitätskonsortium 

Organisationen, die über eine Erasmus-Akkreditierung für Koordinatoren von 

Mobilitätskonsortien verfügen, müssen Anträge in dem für Mobilitätskonsortien vorgesehenen 

Format stellen. 

Als Teil des Antrags ist eine Liste der Mitglieder des Mobilitätskonsortiums vorzulegen, die 

neben dem Koordinator mindestens eine Mitgliedsorganisation umfassen muss. 

Jede Organisation, die die Förderkriterien für ein akkreditiertes Mobilitätsprojekt erfüllt, kann 

Mitglied eines Mobilitätskonsortiums werden. Konsortiumsmitglieder benötigen keine 

Erasmus-Akkreditierung. 

Organisationen, die an einem Mobilitätskonsortium teilnehmen, können im Rahmen derselben 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen höchstens zwei Finanzhilfevereinbarungen der 

Leitaktion 1 im Bereich der Schulbildung erhalten. Aus diesem Grund können 

Schulbildungseinrichtungen, die eine Finanzhilfe für ein kurzfristiges Projekt oder ein 

akkreditiertes Projekt erhalten, zusätzlich nur an einem Mobilitätskonsortium im Bereich der 

Schulbildung als Mitgliedsorganisationen teilnehmen. Andere Organisationen können an bis zu 

zwei Mobilitätskonsortien beteiligt sein. 

Wo ist der Antrag 

einzureichen?  

Der Antrag wird bei der nationalen Agentur des Landes eingereicht, in dem die antragstellende 

Organisation ansässig ist. 

Antragsfrist 11. Mai um 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) 

Projektbeginn 1. September desselben Jahres 

Projektdauer 

Alle akkreditierten Projekte haben zunächst eine Laufzeit von 15 Monaten. Nach 12 Monaten 

haben alle Begünstigten die Möglichkeit, die Laufzeit ihres Projekts auf insgesamt 24 Monate 

zu verlängern. 

 

Anzahl der Anträge Akkreditierte Organisationen können pro Auswahlrunde nur einen Antrag stellen. 

Verfügbare Aktivitäten 
Alle Arten von Aktivitäten für die Schulbildung. Eine detaillierte Liste und Regeln finden Sie im 

!ōǎŎƘƴƛǘǘ α!ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴάΦ 

Projektumfang 

Die Zahl der Teilnehmer, die in akkreditierte Projekte einbezogen werden können, ist nicht 

begrenzt, abgesehen von etwaigen Beschränkungen, die in der Phase der Mittelzuweisung 

festgelegt werden. 

aL¢¢9[½¦²9L{¦bD 

Da die Qualität des Erasmus-Plans des Antragstellers zum Zeitpunkt des Akkreditierungsantrags bewertet wurde, wird in 

der Phase der Mittelzuweisung keine qualitative Bewertung vorgenommen. Jeder förderfähige Antrag auf Finanzhilfe wird 

auch tatsächlich gefördert. 

Die Höhe der gewährten Finanzhilfe hängt von mehreren Faktoren ab: 



 

 

¶ dem für die Zuweisung an akkreditierte Antragsteller verfügbaren Gesamtbudget  

¶ den beantragten Aktivitäten  

¶ dem Grund- und Höchstbetrag der Finanzhilfe 

¶ den folgenden Zuweisungskriterien: finanzielle Leistung, qualitative Leistung, politische Prioritäten und 

geografische Ausgewogenheit (sofern die nationale Agentur dieses Kriterium anwendet) 

Detaillierte Regeln für den Grund- und Höchstbetrag der Finanzhilfe, die Bewertung der Zuweisungskriterien, die 

Gewichtung der einzelnen Kriterien, die Zuweisungsmethode und das Budget für akkreditierte Projekte werden von der 

nationalen Agentur vor Ablauf der Einreichungsfrist veröffentlicht. 

 

WELCHE REGELN BESTEHEN FÜR DIE FINANZIERUNG?  

Für kurzfristige und akkreditierte Projekte gelten die folgenden Finanzierungsregeln: 

Budgetkategorie 
Förderfähige Kosten und anwendbare 

Regeln 
Betrag 

Organisatorische 

Unterstützung 

Unmittelbar mit der Durchführung von 

Mobilitätsaktivitäten, die nicht unter 

andere Kostenkategorien fallen, 

zusammenhängende Kosten.  

Beispielsweise: (pädagogische, 

interkulturelle und sonstige) 

Vorbereitung, Mentoring, Überwachung 

und Unterstützung der Teilnehmer 

während der Mobilität, Dienste, 

Werkzeuge und Ausrüstung, die für 

virtuelle Komponenten in gemischten 

Aktivitäten benötigt werden, 

Anerkennung von Lernergebnissen, 

Austausch von Ergebnissen und 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die 

Finanzierung durch die Europäische 

Union. 

Die organisatorische Unterstützung deckt 

die Kosten ab, die sowohl der 

entsendenden als auch der 

aufnehmenden Organisation entstehen 

(außer im Fall der Personalmobilität zum 

Zweck von Kursen und Schulungen). Die 

Aufteilung der erhaltenen Finanzhilfe 

wird zwischen den beiden 

Organisationen vereinbart. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu 

100 EUR 

  pro Schüler im Rahmen der Gruppenmobilität mit 

einem Höchstbetrag von 1000 EUR pro Gruppe 

  pro Teilnehmer an Personalmobilität zum Zweck 

von Kursen und Schulungen 

  pro eingeladenen Experten 

  pro aufgenommene Lehrkraft oder pädagogische 

Fachkraft in Ausbildung 

350 EUR; 200 EUR ab 100 Teilnehmern an derselben 

Art von Aktivität 

  pro Teilnehmer an der kurzfristigen Lernmobilität 

von Schülern  

  pro Teilnehmer an Personalmobilität zum Zweck 

von Job Shadowing oder einer Lehr- oder 

Schulungstätigkeit 

500 EUR 

  pro Teilnehmer an der langfristigen Lernmobilität 

von Schülern  
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57 Beispiel: Wenn eine Person aus Madrid (Spanien) an einer Aktivität in Rom (Italien) teilnimmt, sind folgende Schritte durchzuführen: Berechnung der 
Entfernung zwischen Madrid und Rom (1365,28 km) und anschließend Auswahl der entsprechenden Entfernungsspanne (d. h. zwischen 500 und 
1999 km).     
58 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de  
59 Für Begleitpersonen gelten die gleichen Sätze wie für das Personal. In Ausnahmefällen, in denen die Begleitperson länger als 60 Tage im Ausland bleiben 
muss, werden zusätzliche Aufenthaltskosten über den 60. ¢ŀƎ Ƙƛƴŀǳǎ ŀǳǎ ŘŜǊ IŀǳǎƘŀƭǘǎƭƛƴƛŜ αLƴƪƭǳǎƛƻƴǎǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎά ŦƛƴŀƴȊƛŜǊǘΦ 

den Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl der 

Teilnehmer. 

Reisekosten 

Zuschuss zu den Kosten, die den 

Teilnehmern und Begleitpersonen für die 

Reise von ihrem Herkunftsort zum Ort 

der jeweiligen Aktivität und zurück 

entstehen. 

Darüber hinaus: Zuschuss zu den Kosten, 

die den Teilnehmern und 

Begleitpersonen für die Reise von ihrem 

Herkunftsort zum Ort der für 

Schülerinnen und Schüler in langfristiger 

Mobilität organisierten 

Ausreisevorbereitung und zurück 

entstehen.  

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu 

den Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Entfernung 

und Anzahl der Personen. 

Der Antragsteller muss die Entfernung 

(Luftlinie) zwischen dem Herkunftsort 

und dem Ort der Aktivität57 mithilfe des 

Entfernungsrechners der Europäischen 

Kommission angeben58. 

Entfernung 
Herkömmlich

es Reisen 

Umweltfreund-

liches Reisen 

0-99 km 23 EUR  

100ς499 km 180 EUR 210 EUR 

500ς1999 km 275 EUR 320 EUR 

2000ς2999 km 360 EUR 410 EUR 

3000ς3999 km 530 EUR 610 EUR 

4000ς7999 km 820 EUR  

8000 km oder 

mehr 
1500 EUR  

Individuelle 

Unterstützung 

Aufenthaltskosten der Teilnehmer und 

Begleitpersonen59 während der Aktivität. 

Falls erforderlich: Aufenthaltskosten sind 

Teilnehmer-

kategorie 

Länder-

gruppe 1 

Länder-

gruppe 2 

Länder-

gruppe 3 

Personal 
90ς

180 EUR 

80ς

160 EUR 
70ς140 EUR 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de


 

 

                                                                 

 

60 Gruppen von Aufnahmeländern:  
Ländergruppe 1: Norwegen, Dänemark, Luxemburg, Island, Schweden, Irland, Finnland, Liechtenstein.  
Ländergruppe 2: Niederlande, Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Zypern, Griechenland, Malta, Portugal.  
Ländergruppe 3: Slowenien, Estland, Lettland, Kroatien, Slowakei, Tschechische Republik, Litauen, Türkei, Ungarn, Polen, Rumänien, Bulgarien, Republik 
Nordmazedonien, Serbien. 

für die Reisezeit vor und nach der 

Aktivität förderfähig, wobei für 

Teilnehmer, die den regulären 

Reisekostenzuschuss erhalten, höchstens 

zwei Reisetage und für Teilnehmer, die 

einen Zuschuss für umweltfreundliches 

Reisen erhalten, höchstens vier 

zusätzliche Tage vorgesehen sind. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu 

den Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl der 

Personen, der Aufenthaltsdauer und dem 

Aufnahmeland.60 

Schüler 40ς80 EUR 35ς70 EUR 30ς60 EUR 

Dabei handelt es sich um Grundbeträge pro 

Aktivitätstag. Jede nationale Agentur beschließt die 

genauen Grundbeträge innerhalb der zulässigen 

Spannen.  

Der Grundbetrag ist bis zum 14. Tag der Aktivität zu 

zahlen. Ab dem 15. Tag der Aktivität entspricht der zu 

zahlende Satz 70 % des Grundbetrags. Die zu 

zahlenden Sätze werden auf den nächsten ganzen 

Euro gerundet. 

 

Inklusions-

unterstützung 

Kosten in Verbindung mit der 

Organisation von Mobilitätsaktivitäten 

für Teilnehmer mit geringeren Chancen.  

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu 

den Einheitskosten 

Zuweisungsregel:  nach der Anzahl der 

Teilnehmer mit geringeren Chancen  

100 EUR pro Teilnehmer  

Zusätzliche Kosten, die unmittelbar mit 

Aufwendungen für Teilnehmer mit 

geringeren Chancen und ihre 

Begleitpersonen verbunden sind 

(einschließlich gerechtfertigter 

Aufenthalts- und Reisekosten, sofern für 

diese Teilnehmer keine Finanzhilfe in den 

YŀǘŜƎƻǊƛŜƴ αwŜƛǎŜƪƻǎǘŜƴά ǳƴŘ 

αƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎά ōŜŀƴǘǊŀƎǘ 

wird). 

100 % der förderfähigen Kosten 
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Finanzierungsmechanismus: tatsächliche 

Kosten. 

Zuweisungsregel: Der Antrag muss vom 

Antragsteller begründet und von der 

nationalen Agentur genehmigt werden. 

Vorbereitende Besuche 

Reise- und Aufenthaltskosten für die 

Teilnahme an einem vorbereitenden 

Besuch. 

Finanzierungsmechanismus: 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl der 

Teilnehmer. 

575 EUR pro Teilnehmer, höchstens jedoch drei 

Teilnehmer pro Besuch 

Kursgebühren 

Kosten zur Deckung der 

Anmeldegebühren für Kurse und 

Schulungen. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu 

den Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Dauer der 

Aktivität. 

80 EUR pro Teilnehmer und Tag; ein einzelner 

Angehöriger des Personals kann je 

Finanzhilfevereinbarung höchstens 800 EUR an 

Kursgebühren erhalten. 

Sprachliche 

Unterstützung 

Kosten für die Bereitstellung von 

Sprachlernmaterial und Schulungen für 

Teilnehmer, die ihre Kenntnis der 

Sprache verbessern müssen, in der sie 

während der Aktivität studieren oder 

Schulungen erhalten. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu 

den Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl der 

Teilnehmer. 

150 EUR pro Teilnehmer, der für eine Online-

Sprachunterstützung infrage kommt, diese aber nicht 

erhalten kann, weil die entsprechende Sprache oder 

Niveaustufe nicht angeboten wird, ausgenommen 

Personal mit einer Mobilitätsdauer von weniger als 

31 Tagen. Schüler im Rahmen der Gruppenmobilität 

erhalten keine individuelle sprachliche Unterstützung. 

Darüber hinaus: 150 EUR pro Teilnehmer an der 

langfristigen Lernmobilität von Schülern 

Außergewöhnliche 

Kosten 

Kosten für die Bereitstellung von 

Finanzsicherheiten, falls die nationale 

Agentur dies anfordert.  

Hohe Reisekosten der Teilnehmer und 

ihrer Begleitpersonen, die aufgrund 

geografischer Abgelegenheit oder 

anderer Hindernisse nicht über die 

reguläre άYŀǘŜƎƻǊƛŜ αwŜƛǎŜƪƻǎǘŜƴά 

Kosten für Finanzsicherheiten: 80 % der 

förderfähigen Kosten 

Hohe Reisekosten:  80 % der förderfähigen Kosten  



 

 

  

  

unterstützt werden können.  

Finanzierungsmechanismus: tatsächliche 

Kosten. 

Zuweisungsregel: Der Antrag muss vom 

Antragsteller begründet und von der 

nationalen Agentur genehmigt werden. 



 

116 
 

MOBILITÄT FÜR LERNENDE UND PERSONAL IN DER ERWACHSENENBILDUNG 

 

Mit dieser Aktion werden Erwachsenenbildungsanbieter und andere im Bereich der Erwachsenenbildung tätige 

Organisationen unterstützt, die Lernmobilitätsaktivitäten für erwachsene Lernende und Personal im Bereich der 

Erwachsenenbildung organisieren möchten. 

Unterstützung wird für ein breites Spektrum von Aktivitäten gewährt, darunter Job Shadowing und Kurse zur beruflichen 

Fortbildung von Personal, Einzel- und Gruppenmobilität für erwachsene Lernende mit geringeren Chancen (insbesondere 

gering qualifizierte erwachsene Lernende), eingeladene Experten und andere Aktivitäten, die nachstehend erläutert 

werden.  

Im Rahmen ihrer Aktivitäten sollten die teilnehmenden Organisationen Inklusion und Vielfalt, ökologische Nachhaltigkeit 

und digitale Bildung aktiv fördern, Dazu sollten sie die spezifischen Finanzierungsmöglichkeiten nutzen, die das Programm 

für diese Zwecke bietet, die Teilnehmer sensibilisieren, bewährte Verfahren austauschen und ein geeignetes Konzept für 

ihre Aktivitäten wählen.  

ZIELE DER AKTION 

Zweck der im Rahmen von Erasmus+ finanzierten Mobilitätsaktivitäten ist es, Lernmöglichkeiten für Einzelpersonen zu 

schaffen und die Internationalisierung und institutionelle Entwicklung von Erwachsenenbildungsanbietern und anderen 

Organisationen in der Erwachsenenbildung zu unterstützen. Die Aktion wird zur Umsetzung der Kompetenzagenda und zur 

Schaffung des europäischen Bildungsraums beitragen. Konkret lauten die Ziele dieser Aktion wie folgt: 

¶ Stärkung der europäischen Dimension des Lehrens und Lernens 

¶ Förderung der Werte Inklusion und Vielfalt, Toleranz und demokratische Teilhabe 

¶ Förderung des Wissens über das gemeinsame europäische Erbe und die europäische Vielfalt  

¶ Unterstützung des Aufbaus professioneller Netzwerke in ganz Europa 

¶ Verbesserung der Qualität der formalen, informellen und nichtformalen Erwachsenenbildung in Europa zur 

Förderung von Schlüsselkompetenzen im Sinne des EU-Rahmens (2018), einschließlich Grundfertigkeiten (Lesen, 

Schreiben, Rechnen, digitale Kompetenzen) und anderer Lebenskompetenzen  

¶ Ausweitung und Diversifizierung der Angebote in der Erwachsenenbildung durch Professionalisierung der 

Pädagogen und Aufbau der Kapazitäten von Erwachsenenbildungsanbietern  

¶ Vereinfachung der Umsetzung und Zugänglichkeit hochwertiger Lehr- und Lernprogramme in allen Formen der 

Erwachsenenbildung und stärkere Ausrichtung dieser Programme an den Bedürfnissen der Gesellschaft insgesamt 

¶ Aufbau der Kapazitäten von Erwachsenenbildungsanbietern für die Durchführung hochwertiger Mobilitätsprojekte 

¶ Erhöhung der Beteiligung von Erwachsenen aller Altersgruppen und aus allen sozioökonomischen Verhältnissen an 

der Erwachsenenbildung, insbesondere durch Förderung der Beteiligung von Organisationen, die mit 

benachteiligten Lernenden arbeiten, kleinen Erwachsenenbildungsanbietern, neuen Programmteilnehmern und 

weniger erfahrenen Organisationen sowie Basisorganisationen in der lokalen Gemeinschaft 

 

WIE KÖNNEN ERASMUS+-MOBILITÄTSMÖGLICHKEITEN WAHRGENOMMEN WERDEN? 

Erwachsenenbildungsanbieter und andere Organisationen, die in der Erwachsenenbildung tätig sind, können eine 

Förderung auf zweierlei Weise beantragen: 



 

 

¶ Kurzfristige Projekte für die Mobilität von Lernenden und Personal bieten antragstellenden Organisationen die 

Möglichkeit, verschiedene Mobilitätsaktivitäten über einen Zeitraum von sechs bis achtzehn Monaten zu 

organisieren. Kurzfristige Projekte sind die beste Option für Organisationen, die eine erste Erfahrung mit Erasmus+ 

machen, oder für Organisationen, die nur eine begrenzte Anzahl von Aktivitäten organisieren möchten. 

¶ Akkreditierte Mobilitätsprojekte für Lernende und Personal stehen nur Organisationen offen, die über eine 

Erasmus-Akkreditierung im Bereich der Erwachsenenbildung verfügen. Dieser besondere Finanzierungsbereich 

ermöglicht es akkreditierten Organisationen, regelmäßig Mittel für Mobilitätsaktivitäten zu erhalten, die zur 

schrittweisen Umsetzung ihres Erasmus-Plans beitragen.  

Erasmus-Akkreditierungen stehen allen Organisationen offen, die bestrebt sind, regelmäßig Mobilitätsaktivitäten zu 

organisieren. Eine frühere Erfahrung im Rahmen des Programms ist für einen Antrag nicht erforderlich. Um mehr über diese 

Möglichkeit zu erfahren, lesen Sie bitte das Kapitel dieses Leitfadens über die Erasmus-Akkreditierung in den Bereichen 

Erwachsenenbildung, berufliche Aus- und Weiterbildung und Schulbildung. 

Darüber hinaus können sich Organisationen an dem Programm beteiligen, ohne einen Antrag einzureichen, und zwar durch: 

¶ Beitritt zu einem bestehenden Erasmus+-Mobilitätskonsortium, das von einem akkreditierten 

Konsortialkoordinator in ihrem Land geleitet wird und neue Mitglieder aufnimmt. 

¶ Aufnahme von Teilnehmern aus einem anderen Land: Jede Organisation kann Teilnehmer von einer 

Partnerorganisation im Ausland aufnehmen. Die Tätigkeit als aufnehmende Organisation ist eine wertvolle 

Erfahrung und eine gute Möglichkeit, Partnerschaften zu gründen und mehr über das Programm zu erfahren, 

bevor Sie selbst einen Antrag stellen. 

 

EINRICHTUNG EINES PROJEKTS 

Die antragstellende Organisation ist der Hauptakteur in einem Projekt der Leitaktion 1. Der Antragsteller verfasst den 

Antrag und reicht ihn ein, unterzeichnet die Finanzhilfevereinbarung, führt die Mobilitätsaktivitäten durch und erstattet der 

nationalen Agentur Bericht. Im Antragsverfahren für kurzfristige Projekte ebenso wie für die Erasmus-Akkreditierung geht 

es insbesondere um die Bedürfnisse und Pläne der antragstellenden Organisation. 

Bei den meisten Arten verfügbarer Aktivitäten handelt es sich um Outgoing-Mobilität. Das bedeutet, dass die 

antragstellende Organisation als entsendende Organisation fungiert: Sie wählt Teilnehmer aus und schickt sie zu einer 

aufnehmenden Organisation im Ausland. Darüber hinaus gibt es besondere Arten von Aktivitäten, die es den 

antragstellenden Organisationen ermöglichen, Experten oder in der Ausbildung befindliche Lehrkräfte und Pädagogen zu 

ihrer Organisation einzuladen. Der Zweck von Mobilitätsaktivitäten für Teilnehmer aus dem Ausland (Incoming-Mobilität) 

besteht nicht in einem beiderseitigen Austausch, sondern darin, Personen zur antragstellenden Organisation zu bringen, die 

zu ihrer Entwicklung und Internationalisierung beitragen können. Damit Organisationen leichter Partner finden können, 

unterstützt Erasmus+ Instrumente für die Partnersuche im Ausland:  EPALE 

Bei der Durchführung aller im Rahmen dieser Aktion geförderten Aktivitäten müssen die Erasmus-Qualitätsstandards 

eingehalten werden. Die Erasmus-Qualitätsstandards umfassen konkrete Durchführungsverfahren für Projektaufgaben wie 

Auswahl und Vorbereitung der Teilnehmer, Festlegung, Bewertung und Anerkennung von Lernergebnissen, Weitergabe von 

Projektergebnissen usw. Den vollständigen Text der Erasmus-Qualitätsstandards finden Sie unter dem folgenden Link auf 

der Europa-Website: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-

mobility-projects-vet-adults-schools_de  

https://epale.ec.europa.eu/de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_de
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Der folgende Abschnitt enthält Informationen darüber, wie Mobilitätsformate und -inhalte aufeinander abgestimmt 

sind, um hochwertige Mobilitätsaktivitäten zu gewährleisten. 

Inklusion und Vielfalt  

Im Einklang mit den Erasmus-Qualitätsstandards müssen Organisationen, die Unterstützung aus dem Programm erhalten, 

sicherstellen, dass sie Teilnehmern aus allen Verhältnissen Mobilitätsmöglichkeiten in inklusiver und gerechter Weise 

bieten. Bei der Auswahl der Lernenden, die an den Projektaktivitäten teilnehmen, sollten wichtige Faktoren wie die 

Beweggründe und Leistungen der Teilnehmer sowie ihre persönlichen Entwicklungs- und Lernbedürfnisse berücksichtigt 

werden. Ebenso sollte bei der Auswahl von teilnehmendem Personal sichergestellt werden, dass die Vorteile ihrer 

beruflichen Fortbildung allen Lernenden in der Organisation zugutekommen.  

Während der gesamten Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Mobilitätsaktivitäten sollten die entsendende 

und die aufnehmende Organisation die Teilnehmer in wichtige Entscheidungen einbeziehen, um den größtmöglichen 

Nutzen und die größtmögliche Wirkung für jeden Teilnehmer zu gewährleisten.   

Die teilnehmenden Organisationen, die allgemeine und berufliche Bildung anbieten, werden ermutigt, aktiv 

Mobilitätsmöglichkeiten bereitzustellen und zu fördern, indem sie beispielsweise Mobilitätsfenster in ihren akademischen 

Kalender aufnehmen und standardmäßige Wiedereingliederungsmaßnahmen für zurückkehrende Teilnehmer festlegen.  

Ökologisch nachhaltige und verantwortungsvolle Praktiken 

Im Einklang mit den Erasmus-Qualitätsstandards müssen Organisationen, die Unterstützung aus dem Programm erhalten, 

bei ihren Teilnehmern ein ökologisch nachhaltiges und verantwortungsvolles Verhalten fördern und das Bewusstsein dafür 

schärfen, wie wichtig es ist, Maßnahmen zur Verringerung oder zum Ausgleich des ökologischen Fußabdrucks von 

Mobilitätsaktivitäten zu ergreifen. Diese Grundsätze sollten in die Vorbereitung und Durchführung aller 

Programmaktivitäten einfließen, insbesondere durch die Nutzung spezifischer finanzieller Unterstützung durch das 

Programm zur Förderung nachhaltiger Verkehrsmittel. Organisationen, die allgemeine und berufliche Bildung anbieten, 

sollten diese Grundsätze in ihre tägliche Arbeit integrieren und aktiv eine Änderung der Denkweise und des Verhaltens ihrer 

Lernenden und ihres Personals fördern.   

Digitaler Wandel in der allgemeinen und beruflichen Bildung  

Im Einklang mit den Erasmus-Qualitätsstandards unterstützt das Programm alle teilnehmenden Organisationen dabei, 

digitale Instrumente und Lernmethoden in ihre Arbeit zu integrieren und so ihre physischen Aktivitäten zu ergänzen, die 

Zusammenarbeit zwischen Partnerorganisationen zu verbessern und ihre Lern- und Lehrqualität zu steigern. Darüber hinaus 

kann Lehr- und Verwaltungspersonal ebenfalls Schulungsprogramme für digitale Kompetenzen in Anspruch nehmen, um 

einschlägige digitale Kompetenzen für den Einsatz digitaler Technologien im Unterricht und für die Digitalisierung der 

Verwaltung zu erwerben. 

Teilhabe am demokratischen Leben 

Das Programm soll den Teilnehmern helfen, sich mit den Vorteilen eines aktiven Bürgersinns und der Teilhabe am 

demokratischen Leben vertraut zu machen. Die unterstützten Lern- und Schulungsmöglichkeiten sollten die 

partizipatorischen Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen der Zivilgesellschaft stärken. Daher fördert das Programm die 

Entwicklung sozialer und interkultureller Kompetenzen, kritisches Denken und Medienkompetenz. Die Projekte sollten die 

Teilhabe am demokratischen Leben und das soziale und zivilgesellschaftliche Engagement durch formale oder nichtformale 



 

 

Lernaktivitäten fördern. Derartige Projekte sollten das Bewusstsein und das Verständnis für den Kontext der Europäischen 

Union entwickeln oder verbessern, insbesondere was die gemeinsamen Werte der EU, die Achtung demokratischer 

Grundsätze, die Menschenwürde und die Grundsätze der Einheit und Vielfalt, den interkulturellen Dialog sowie das 

gesellschaftliche, kulturelle und historische Erbe Europas anbelangt. 

Entwicklung von Schlüsselkompetenzen 

Das Programm unterstützt die lebenslange Weiterentwicklung und Stärkung von Schlüsselkompetenzen61, die für die 

persönliche Entwicklung und Entfaltung, Beschäftigungsfähigkeit, aktiven Bürgersinn und soziale Inklusion erforderlich sind. 

Die teilnehmenden Organisationen sollten Schulungs- und Lernaktivitäten anbieten, die an die spezifischen Bedürfnisse der 

Lernenden angepasst sind und ihnen helfen, wirtschaftliche Eigenständigkeit zu erlangen und Barrieren abzubauen, mit 

denen sie in der Bildung und bei sozialen Kontakten konfrontiert sind.  

 

AKTIVITÄTEN 

In diesem Abschnitt werden die Arten von Aktivitäten beschrieben, die mit Erasmus+-Mitteln gefördert werden können, 

und zwar sowohl als Bestandteil kurzfristiger Projekte als auch im Rahmen akkreditierter Projekte. 

Bei jeder Aktivität können Personen, die Teilnehmer mit geringeren Chancen begleiten, zusätzliche Unterstützung erhalten. 

Begleitpersonen können während der gesamten Dauer oder eines Teils der Dauer der Aktivität unterstützt werden. 

Personalmobilität 

Verfügbare Formate 

Á Job Shadowing (2 bis 60 Tage) 

Á Lehr- oder Schulungstätigkeit (2 bis 365 Tage) 

Á Kurse und Schulungen (2 bis 30 Tage) 

Im Fall von Kursen und Schulungen sind die förderfähigen Kursgebühren auf insgesamt zehn 

Tage pro Teilnehmer begrenzt. Die Wahl der Kurse und Schulungen liegt in der Verantwortung 

der Antragsteller. Als Orientierungshilfe für die Antragsteller bei der Wahl der Kursanbieter 

wurden folgende Qualitätsstandards entwickelt: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en   

Zusätzlich zur physischen Mobilität können alle Mobilitätsaktivitäten für Personal mit virtuellen 

Aktivitäten kombiniert werden. Die oben angegebene Mindest- und Höchstdauer gilt für die 

Komponente der physischen Mobilität. 

Förderfähige Zu den förderfähigen Teilnehmern zählen Lehrkräfte, Ausbilder und alle sonstigen nicht 

                                                                 

 

61 Schlüsselkompetenzen ς https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_de 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en
https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_de
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Teilnehmer lehrenden Experten und Angehörigen des Personals, die in der Erwachsenenbildung tätig sind. 

Zu den förderfähigen nicht lehrenden Angehörigen des Personals zählen Personen, die in der 

Erwachsenenbildung tätig sind, entweder bei Erwachsenenbildungsanbietern (z. B. 

Verwaltungspersonal) oder in anderen Organisationen im Bereich der Erwachsenenbildung 

(z. B. Freiwillige, Berater oder Politikkoordinatoren mit Zuständigkeit für die 

Erwachsenenbildung). 

Die Teilnehmer müssen bei der entsendenden Organisation tätig sein oder regelmäßig mit ihr 

zusammenarbeiten, um die Durchführung ihrer Kernaktivitäten zu unterstützen (z. B. als 

externe Ausbilder, Experten oder Freiwillige). 

In allen Fällen müssen die Aufgaben, die den Teilnehmer mit der entsendenden Organisation 

verbinden, so dokumentiert sein, dass die nationale Agentur diese Verbindung überprüfen 

kann (z. B. mit einem Arbeits- oder Freiwilligenvertrag, einer Aufgabenbeschreibung oder 

einem ähnlichen Dokument). Die nationalen Agenturen etablieren eine transparente und 

einheitliche Praxis in der Frage, was in ihrem nationalen Kontext unter annehmbaren 

Arbeitsverhältnissen und Belegunterlagen zu verstehen ist. 

Förderfähige Orte Aktivitäten müssen im Ausland stattfinden, und zwar in einem Programmland. 

 

Mobilität der Lernenden 

Verfügbare Formate 

Á Gruppenmobilität von erwachsenen Lernenden (2 bis 30 Tage, mindestens zwei Lernende 

pro Gruppe) 

Á Individuelle Lernmobilität von erwachsenen Lernenden (2 bis 30 Tage) 

Zusätzlich zur physischen Mobilität können alle Mobilitätsaktivitäten für Lernende mit virtuellen 

Aktivitäten kombiniert werden. Die oben angegebene Mindest- und Höchstdauer gilt für die 

Komponente der physischen Mobilität. 

Gruppenmobilität von erwachsenen Lernenden: Eine Gruppe erwachsener Lernender aus der 

entsendenden Organisation kann durch einen Aufenthalt einem anderen Land innovative 

Lernmöglichkeiten wahrnehmen, die von einer aufnehmenden Organisation organisiert werden. 

Die Aktivitäten können eine Kombination verschiedener formaler, informeller und nichtformaler 

Lernmethoden, etwa Peer-Learning, arbeitsbasiertes Lernen, Freiwilligenarbeit und andere 

innovative Ansätze, beinhalten. Qualifizierte Ausbilder aus der entsendenden Organisation 

müssen die Lernenden während der gesamten Dauer der Aktivität begleiten. Der inhaltliche 

Schwerpunkt der Gruppenmobilitätsaktivitäten sollte auf den Schlüsselkompetenzen 

erwachsener Lernender oder den Programmdimensionen Inklusion und Vielfalt, digitale Bildung, 

ökologische Nachhaltigkeit und Teilhabe liegen. 

Individuelle Lernmobilität von erwachsenen Lernenden: Erwachsene Lernende können durch 

einen Auslandsaufenthalt bei einer aufnehmenden Organisation ihre Kenntnisse und 

Kompetenzen verbessern. Für jeden Teilnehmer muss ein individuelles Lernprogramm 

aufgestellt werden. Das Lernprogramm kann eine Kombination verschiedener formaler, 



 

 

informeller und nichtformaler Lernmethoden, darunter Präsenzlernen, arbeitsbasiertes Lernen, 

Job Shadowing, Hospitationen und andere innovative Ansätze, beinhalten. 

Förderfähige 

Teilnehmer 

Förderfähige Teilnehmer sind erwachsene Lernende mit geringeren Chancen, insbesondere 

gering qualifizierte erwachsene Lernende. Die teilnehmenden Lernenden müssen in der 

entsendenden Organisation an einem Bildungsprogramm für Erwachsene teilnehmen.62 

Förderfähige Orte Die Aktivitäten müssen im Ausland stattfinden, und zwar in einem Programmland.  

 

Sonstige unterstützte Aktivitäten 

Verfügbare Formate 

Á Eingeladene Experten (2 bis 60 Tage) 

Á Aufnahme von in Ausbildung befindlichen Lehrkräften und Pädagogen (10 bis 365 Tage) 

Á Vorbereitende Besuche 

Eingeladene Experten: Organisationen können Ausbilder, Lehrkräfte, Politikexperten oder 

andere qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland einladen, die zur Verbesserung der Lehr-, 

Ausbildungs- und Lernerfahrungen in der aufnehmenden Organisation beitragen können. 

Beispielsweise können eingeladene Experten Schulungen für das Personal der aufnehmenden 

Organisation anbieten, neue Lehrmethoden demonstrieren oder den Transfer bewährter 

Verfahren in den Bereichen Organisation und Verwaltung unterstützen. 

Aufnahme von in Ausbildung befindlichen Lehrkräften und Pädagogen: Antragstellende 

Organisationen können in der Ausbildung befindliche Lehrkräfte aufnehmen, die ein Praktikum 

im Ausland absolvieren möchten. Die aufnehmende Organisation erhält Unterstützung für die 

Einrichtung der Aktivität, während die Reisekostenunterstützung und die individuelle 

Unterstützung für den Teilnehmer von der entsendenden Einrichtung bereitgestellt werden 

sollten (die zu diesem Zweck Mittel im Rahmen von Erasmus+ beantragen kann). 

Vorbereitende Besuche: Organisationen können vor der Mobilitätsaktivität einen 

vorbereitenden Besuch bei dem aufnehmenden Partner arrangieren. Vorbereitende Besuche 

sind keine eigenständige Aktivität, sondern eine unterstützende Maßnahme für die Mobilität 

von Personal oder Lernenden. Jeder vorbereitende Besuch muss klar begründet sein und dazu 

dienen, den Umfang und die Qualität der Mobilitätsaktivitäten zu verbessern. So können 

vorbereitende Besuche organisiert werden, um die Zusammenarbeit mit einer neuen 

Partnerorganisation aufzunehmen oder längere Mobilitätsaktivitäten vorzubereiten. 

Vorbereitende Besuche können nicht zur Vorbereitung von Kursen oder Schulungsaktivitäten 

                                                                 

 

62 Die Definition förderfähiger Bildungsprogramme für Erwachsene und gering qualifizierter erwachsener Lernender obliegt der zuständigen nationalen 
Behörde und wird auf der Website der jeweiligen nationalen Agentur veröffentlicht. Als gering qualifizierte erwachsene Lernende gelten grundsätzlich 
Personen, die nicht mindestens einen Bildungsgang der Sekundarstufe II abgeschlossen haben. 
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für das Personal organisiert werden. 

Förderfähige 

Teilnehmer 

Eingeladene Experten können alle Personen aus einem anderen Programmland sein, die über 

einschlägiges Fachwissen verfügen. 

Die Aufnahme von in Ausbildung befindlichen Lehrkräften und Pädagogen steht Teilnehmern 

offen, die in einem anderen Programmland an einem Ausbildungsprogramm für Lehrkräfte 

teilnehmen oder ein solches (oder ähnlich gelagertes Bildungsprogramm für Ausbilder oder 

Pädagogen) vor Kurzem abgeschlossen63 haben. 

Vorbereitende Besuche können von Angehörigen des Personals durchgeführt werden, die 

unmittelbar an der Organisation von Projektaktivitäten beteiligt sind und in einem 

Arbeitsverhältnis zur entsendenden Organisation oder zum Koordinator eines 

Mobilitätskonsortiums stehen. In Ausnahmefällen können potenzielle Teilnehmer mit 

geringeren Chancen an Vorbereitungsbesuchen für ihre Aktivitäten teilnehmen. 

Förderfähige Orte 

Vorbereitende Besuche können in Programmländern stattfinden.  

Für eingeladene Experten und in Ausbildung befindliche Lehrkräfte ist der Ort stets die 

begünstigte Organisation (einschließlich der Mitglieder eines Konsortiums). 

 

KURZFRISTIGE PROJEKTE FÜR DIE MOBILITÄT VON LERNENDEN UND PERSONAL IN DER ERWACHSENENBILDUNG 

Kurzfristige Projekte für die Mobilität von Lernenden und Personal sind eine einfache und unproblematische Möglichkeit, 

eine Förderung durch Erasmus+ in Anspruch zu nehmen. Sie sollen es Organisationen ermöglichen, ohne Schwierigkeiten 

einige wenige Aktivitäten zu organisieren und Erfahrungen mit dem Programm zu sammeln.  

Um die kurzfristigen Projekte einfach zu halten, ist ihre Teilnehmerzahl und Projektlaufzeit begrenzt. Das Format steht nur 

Einzelorganisationen, nicht jedoch den Koordinatoren von Konsortien offen. Akkreditierte Organisationen können keine 

kurzfristigen Projekte beantragen, da sie bereits ständigen Zugang zu Erasmus+-Mitteln haben. 

Der Antrag für kurzfristige Projekte umfasst eine Liste und Beschreibung der Aktivitäten, die die antragstellende 

Organisation zu organisieren beabsichtigt. 

                                                                 

 

63 Junge Absolventen können bis zu zwölf Monate nach dem Abschluss teilnehmen. Wenn die Teilnehmer nach dem Abschluss einen obligatorischen 
Militär- oder Zivildienst abgeleistet haben, wird der Zeitraum der Förderfähigkeit um die Dauer des betreffenden Dienstes verlängert. 
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Förderfähige 

Organisationen: Wer ist 

antragsberechtigt? 

Antragsberechtigt64 sind die folgenden Organisationen: 

(1) Organisationen, die formale, informelle und nichtformale Erwachsenenbildung anbieten65 

(2) lokale und regionale Behörden, Koordinierungsgremien und andere Organisationen, denen 

im Bereich der Erwachsenenbildung eine Rolle zukommt 

Organisationen, die über eine Erasmus-Akkreditierung in der Erwachsenenbildung verfügen, 

können jedoch keine kurzfristigen Projekte beantragen. 

Förderfähige Länder Antragstellende Organisationen müssen in einem Programmland ansässig sein. 

Wo ist der Antrag 

einzureichen?  

Der Antrag wird bei der nationalen Agentur des Landes eingereicht, in dem die antragstellende 

Organisation ansässig ist. 

Antragsfristen 

Runde 1 für alle nationalen Agenturen: 11. Mai um 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) 

Runde 2 für nationale Agenturen, die beschließen, eine zweite Frist einzuräumen: 5. Oktober 

um 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) 

Die nationalen Agenturen informieren die Antragsteller auf ihrer Website über die Gewährung 

der zweiten Frist. 

Projektbeginn 

Die folgenden Anfangsdaten können für Projekte gewählt werden: 

Á Runde 1: zwischen dem 1. September und dem 31. Dezember desselben Jahres 

Á Runde 2: zwischen dem 1. Januar und dem 31. Mai des Folgejahres 

Projektdauer 6ς18 Monate 

                                                                 

 

64 Die Definition förderfähiger Organisationen obliegt der zuständigen nationalen Behörde und wird auf der Website der jeweiligen nationalen Agentur 
zusammen mit relevanten Beispielen veröffentlicht. 
65 Unbeschadet der von der zuständigen nationalen Behörde festgelegten Definitionen ist zu beachten, dass Organisationen, die berufliche Aus- und 
Weiterbildung für erwachsene Lernende anbieten, in der Regel als Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildung gelten und nicht als Anbieter von 
Erwachsenenbildung. Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die geltenden Definitionen auf der Website Ihrer nationalen Agentur. 
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Anzahl der Anträge 

Pro Auswahlrunde kann eine Organisation nur ein einziges kurzfristiges Projekt im Bereich der 

Schulbildung beantragen. 

Organisationen, die im Rahmen der ersten Antragsrunde eine Finanzhilfe für ein kurzfristiges 

Projekt erhalten, können keinen Antrag für die zweite Runde derselben Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen einreichen. 

Innerhalb eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren, in dem Aufforderungen zur 

Einreichung von Vorschlägen ergehen, können Organisationen höchstens drei Finanzhilfen für 

kurzfristige Projekte im Bereich der Erwachsenenbildung erhalten. Im Zeitraum 2014ς2020 

erhaltene Finanzhilfen werden nicht auf diese Obergrenze angerechnet. 

Verfügbare Aktivitäten 
Alle Arten von Aktivitäten für die Erwachsenenbildung. Eine detaillierte Liste und Regeln finden 

{ƛŜ ƛƳ !ōǎŎƘƴƛǘǘ α!ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴάΦ 

Projektumfang 

Ein Antrag für ein kurzfristiges Projekt kann höchstens 30 Teilnehmer an Mobilitätsaktivitäten 

umfassen. 

Vorbereitende Besuche und die Teilnahme von Begleitpersonen werden nicht auf diese Grenze 

angerechnet. 

D9²&Iw¦bD{YwL¢9wL9b  

Die eingereichten Anträge werden bewertet, indem auf der Grundlage der nachstehenden Kriterien und Gewichtungen eine 

Punktwertung mit insgesamt 100 möglichen Punkten vergeben wird. Um für die Gewährung in Betracht zu kommen, 

müssen Anträge die folgenden Mindestpunktzahlen erreichen: 

Á mindestens 60 von insgesamt 100 Punkten und 

Á mindestens die Hälfte der Höchstpunktzahl in jeder der drei Kategorien von Gewährungskriterien. 

Relevanz 

(Höchstpunktzahl 

30 Punkte) 

Inwieweit 

Á sind das Profil und die Erfahrung des Antragstellers, die Aktivitäten und die Zielgruppe 

der Lernenden relevant für den Bereich der Erwachsenenbildung 

Á ist der Projektvorschlag relevant für die Ziele der Aktion 

Á ist der Projektvorschlag relevant für die folgenden spezifischen Prioritäten 

  Unterstützung neuer Programmteilnehmer und weniger erfahrener 

Organisationen  

  Unterstützung von Teilnehmern mit geringeren Chancen 

Qualität der 

Projektkonzeption  

(Höchstpunktzahl 

40 Punkte) 

Inwieweit 

Á tragen die Ziele des vorgeschlagenen Projekts den Bedürfnissen der antragstellenden 

Organisation, ihres Personals und ihrer Lernenden klar und konkret Rechnung 

Á sind die vorgeschlagenen Aktivitäten und ihre Inhalte dafür geeignet, die Projektziele 

zu erreichen 

Á gibt es einen klaren Arbeitsplan für jede der vorgeschlagenen Aktivitäten 



 

 

Á werden ökologisch nachhaltige und verantwortungsvolle Praktiken in das Projekt 

integriert 

Á werden digitale Instrumente und Lernmethoden in das Projekt integriert, um die 

physischen Mobilitätsaktivitäten zu ergänzen und die Zusammenarbeit mit 

Partnerorganisationen zu verbessern 

Qualität der 

Nachbereitungsaktionen 

(Höchstpunktzahl 

30 Punkte) 

Inwieweit 

Á hat der Antragsteller konkrete und logische Schritte vorgeschlagen, um die Ergebnisse 

seiner Mobilitätsaktivitäten in die reguläre Arbeit der Organisation zu integrieren  

Á hat der Antragsteller eine geeignete Methode zur Bewertung der Projektergebnisse 

vorgeschlagen 

Á hat der Antragsteller konkrete und wirksame Schritte vorgeschlagen, um die 

Projektergebnisse innerhalb der antragstellenden Organisation bekannt zu machen, sie 

an andere Organisationen und die Öffentlichkeit weiterzugeben und öffentlich auf die 

Finanzierung durch die Europäische Union hinzuweisen 

 

 

AKKREDITIERTE PROJEKTE FÜR DIE MOBILITÄT VON LERNENDEN UND PERSONAL IN DER 

ERWACHSENENBILDUNG 

Organisationen, die über eine Erasmus-Akkreditierung im Bereich der Erwachsenenbildung verfügen, können eine 

Förderung im Rahmen eines speziellen Finanzierungsbereichs beantragen, der nur ihnen zugänglich ist. Die Anträge 

basieren auf dem zuvor genehmigten Erasmus-Plan, weshalb eine detaillierte Liste und Beschreibung der geplanten 

Aktivitäten nicht erforderlich sind. Stattdessen geht es in den Anträgen insbesondere darum, den Mittelbedarf für die 

nächste Reihe von Aktivitäten zu schätzen. 

Förderkriterien 

Förderfähige 

Organisationen: Wer ist 

antragsberechtigt? 

Antragsberechtigt sind Organisationen, die über eine gültige Erasmus-Akkreditierung im 

Bereich der Erwachsenenbildung verfügen. 
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Mobilitätskonsortium 

Organisationen, die über eine Erasmus-Akkreditierung für Koordinatoren von 

Mobilitätskonsortien verfügen, müssen Anträge in dem für Mobilitätskonsortien vorgesehenen 

Format stellen. 

Als Teil des Antrags ist eine Liste der Mitglieder des Mobilitätskonsortiums vorzulegen, die 

neben dem Koordinator mindestens eine Mitgliedsorganisation umfassen muss. 

Jede Organisation, die die Förderkriterien für ein akkreditiertes Mobilitätsprojekt erfüllt, kann 

Mitglied eines Mobilitätskonsortiums werden. Konsortiumsmitglieder benötigen keine 

Erasmus-Akkreditierung. 

Organisationen, die an einem Mobilitätskonsortium teilnehmen, können im Rahmen derselben 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen höchstens zwei Finanzhilfevereinbarungen der 

Leitaktion 1 im Bereich der Erwachsenenbildung erhalten. Aus diesem Grund können 

Erwachsenenbildungseinrichtungen, die eine Finanzhilfe für ein kurzfristiges Projekt oder ein 

akkreditiertes Projekt erhalten, zusätzlich nur an einem Mobilitätskonsortium im Bereich der 

Erwachsenenbildung als Mitgliedsorganisationen teilnehmen. Andere Organisationen können 

an bis zu zwei Mobilitätskonsortien beteiligt sein. 

Wo ist der Antrag 

einzureichen?  

Der Antrag wird bei der nationalen Agentur des Landes eingereicht, in dem die antragstellende 

Organisation ansässig ist. 

Antragsfrist 11. Mai um 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) 

Projektbeginn 

 
1. September desselben Jahres 

Projektdauer 

Alle akkreditierten Projekte haben zunächst eine Laufzeit von 15 Monaten. Nach 12 Monaten 

haben alle Begünstigten die Möglichkeit, die Laufzeit ihres Projekts auf insgesamt 24 Monate 

zu verlängern. 

Anzahl der Anträge Akkreditierte Organisationen können pro Auswahlrunde nur einen Antrag stellen. 

Verfügbare Aktivitäten 
Alle Arten von Aktivitäten für die Erwachsenenbildung. Eine detaillierte Liste und Regeln finden 

{ƛŜ ƛƳ !ōǎŎƘƴƛǘǘ α!ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴάΦ 

Projektumfang 

Die Zahl der Teilnehmer, die in akkreditierte Projekte einbezogen werden können, ist nicht 

begrenzt, abgesehen von etwaigen Beschränkungen, die in der Phase der Mittelzuweisung 

festgelegt werden. 

aL¢¢9[½¦²9L{¦bD  

Da die Qualität des Erasmus-Plans des Antragstellers zum Zeitpunkt des Akkreditierungsantrags bewertet wurde, wird in 

der Phase der Mittelzuweisung keine qualitative Bewertung vorgenommen. Jeder förderfähige Antrag auf Finanzhilfe wird 

auch tatsächlich gefördert. 

Die Höhe der gewährten Finanzhilfe hängt von mehreren Faktoren ab: 



 

 

¶ dem für die Zuweisung an akkreditierte Antragsteller verfügbaren Gesamtbudget  

¶ den beantragten Aktivitäten  

¶ dem Grund- und Höchstbetrag der Finanzhilfe 

¶ den folgenden Zuweisungskriterien: finanzielle Leistung, qualitative Leistung, politische Prioritäten und 

geografische Ausgewogenheit (sofern die nationale Agentur dieses Kriterium anwendet) 

Detaillierte Regeln für den Grund- und Höchstbetrag der Finanzhilfe, die Bewertung der Zuweisungskriterien, die 

Gewichtung der einzelnen Kriterien, die Zuweisungsmethode und das Budget für akkreditierte Projekte werden von der 

nationalen Agentur vor Ablauf der Einreichungsfrist veröffentlicht. 

FINANZIERUNGSREGELN 

Für kurzfristige und akkreditierte Projekte gelten die folgenden Finanzierungsregeln: 

 

Budgetkategorie Förderfähige Kosten und anwendbare Regeln Betrag 

Organisatorische 

Unterstützung 

Unmittelbar mit der Durchführung von 

Mobilitätsaktivitäten, die nicht unter andere 

Kostenkategorien fallen, zusammenhängende 

Kosten.  

Beispielsweise: (pädagogische, interkulturelle und 

sonstige) Vorbereitung, Mentoring, Überwachung 

und Unterstützung der Teilnehmer während der 

Mobilität, Dienste, Werkzeuge und Ausrüstung, die 

für virtuelle Komponenten in gemischten 

Aktivitäten benötigt werden, Anerkennung von 

Lernergebnissen, Austausch von Ergebnissen und 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die 

Finanzierung durch die Europäische Union. 

Die organisatorische Unterstützung deckt die 

Kosten ab, die sowohl der entsendenden als auch 

der aufnehmenden Organisation entstehen (außer 

im Fall der Personalmobilität zum Zweck von 

Kursen und Schulungen). Die Aufteilung der 

erhaltenen Finanzhilfe wird zwischen den beiden 

Organisationen vereinbart. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl der Teilnehmer. 

100 EUR 

  pro Lernender im Rahmen der 

Gruppenmobilität  

  pro Teilnehmer an Personalmobilität zum 

Zweck von Kursen und Schulungen 

  pro eingeladenen Experten 

  pro aufgenommene Lehrkraft oder 

pädagogische Fachkraft in Ausbildung 

350 EUR; 200 EUR ab 100 Teilnehmern an 

derselben Art von Aktivität 

   pro Teilnehmer an individueller Lernmobilität 

von erwachsenen Lernenden 

  pro Teilnehmer an Personalmobilität zum 

Zweck von Job Shadowing oder einer Lehr- 

oder Schulungstätigkeit  

Reisekosten 

Zuschuss zu den Kosten, die den Teilnehmern und 

Begleitpersonen für die Reise von ihrem 

Herkunftsort zum Ort der jeweiligen Aktivität und 

Entfernung 
Herkömmliches 

Reisen 

Umweltfreund-

liches Reisen 

0-99 km 23 EUR  
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66 Beispiel: Wenn eine Person aus Madrid (Spanien) an einer Aktivität in Rom (Italien) teilnimmt, sind folgende Schritte durchzuführen: Berechnung der 
Entfernung zwischen Madrid und Rom (1365,28 km) und anschließend Auswahl der entsprechenden Entfernungsspanne (d. h. zwischen 500 und 
1999 km).     
67 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de  

zurück entstehen. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Entfernung und Anzahl 

der Personen. 

Der Antragsteller muss die Entfernung (Luftlinie) 

zwischen dem Herkunftsort und dem Ort der 

Aktivität66 mithilfe des Entfernungsrechners der 

Europäischen Kommission angeben67. 

100ς499 km 180 EUR 210 EUR 

500ς1999 km 275 EUR 320 EUR 

2000ς2999 km 360 EUR 410 EUR 

3000ς3999 km 530 EUR 610 EUR 

4000ς7999 km 820 EUR  

8000 km oder 

mehr 
1500 EUR  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de


 

 

                                                                 

 

68 Für Begleitpersonen gelten die gleichen Sätze wie für das Personal. In Ausnahmefällen, in denen die Begleitperson länger als 60 Tage im Ausland bleiben 
muss, werden zusätzliche Aufenthaltskosten über den 60. ¢ŀƎ Ƙƛƴŀǳǎ ŀǳǎ ŘŜǊ IŀǳǎƘŀƭǘǎƭƛƴƛŜ αLƴƪƭǳǎƛƻƴǎǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎά ŦƛƴŀƴȊƛŜǊǘΦ 
69 Gruppen von Aufnahmeländern:  
Ländergruppe 1: Norwegen, Dänemark, Luxemburg, Island, Schweden, Irland, Finnland, Liechtenstein.  
Ländergruppe 2: Niederlande, Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Zypern, Griechenland, Malta, Portugal.  
Ländergruppe 3: Slowenien, Estland, Lettland, Kroatien, Slowakei, Tschechische Republik, Litauen, Türkei, Ungarn, Polen, Rumänien, Bulgarien, Republik 
Nordmazedonien, Serbien. 
 

Individuelle 

Unterstützung 

Aufenthaltskosten der Teilnehmer und 

Begleitpersonen68 während der Aktivität. 

Falls erforderlich: Aufenthaltskosten sind für die 

Reisezeit vor und nach der Aktivität förderfähig, 

wobei für Teilnehmer, die den regulären 

Reisekostenzuschuss erhalten, höchstens zwei 

Reisetage und für Teilnehmer, die einen Zuschuss für 

umweltfreundliches Reisen erhalten, höchstens vier 

zusätzliche Tage vorgesehen sind. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl der Personen, der 

Aufenthaltsdauer und dem Aufnahmeland.69 

Teilnehmer-

kategorie 

Länder-

gruppe 1 

Länder-

gruppe 2 

Länder-

gruppe 3 

Personal 
90ς

180 EUR 

80ς

160 EUR 

70ς

140 EUR 

Lernende 
35ς

120 EUR 

30ς

104 EUR 

25ς

88 EUR 

Dabei handelt es sich um Grundbeträge pro 

Aktivitätstag. Jede nationale Agentur 

beschließt die genauen Grundbeträge 

innerhalb der zulässigen Spannen.  

Der Grundbetrag ist bis zum 14. Tag der 

Aktivität zu zahlen. Ab dem 15. Tag der 

Aktivität entspricht der zu zahlende Satz 70 % 

des Grundbetrags. Die zu zahlenden Sätze 

werden auf den nächsten ganzen Euro 

gerundet. 

 

Inklusions-

unterstützung 

Kosten in Verbindung mit der Organisation von 

Mobilitätsaktivitäten für Teilnehmer mit geringeren 

Chancen. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl der Teilnehmer mit 

geringeren Chancen. 

100 EUR pro Teilnehmer  

Zusätzliche Kosten, die unmittelbar mit 

Aufwendungen für Teilnehmer mit geringeren 

Chancen und ihre Begleitpersonen verbunden sind 

(einschließlich gerechtfertigter Aufenthalts- und 

Reisekosten, sofern für diese Teilnehmer keine 

Finanzhilfe in den Kategorieƴ αwŜƛǎŜƪƻǎǘŜƴά ǳƴŘ 

100 % der förderfähigen Kosten 
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αƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎά ōŜŀƴǘǊŀƎǘ ǿƛǊŘύΦ 

Finanzierungsmechanismus: tatsächliche Kosten. 

Zuweisungsregel: Der Antrag muss vom Antragsteller 

begründet und von der nationalen Agentur genehmigt 

werden. 

Vorbereitende 

Besuche 

Reise- und Aufenthaltskosten für die Teilnahme an 

einem vorbereitenden Besuch. 

Finanzierungsmechanismus: Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl der Teilnehmer. 

575 EUR pro Teilnehmer, höchstens jedoch 

drei Teilnehmer pro Besuch 

Kursgebühren 

Kosten zur Deckung der Anmeldegebühren für Kurse 

und Schulungen. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Dauer der Aktivität. 

80 EUR pro Teilnehmer und Tag; ein einzelner 

Angehöriger des Personals kann je 

Finanzhilfevereinbarung höchstens 800 EUR an 

Kursgebühren erhalten. 

Sprachliche 

Unterstützung 

Kosten für die Bereitstellung von Sprachlernmaterial 

und Schulungen für Teilnehmer, die ihre Kenntnis der 

Sprache verbessern müssen, in der sie während der 

Aktivität studieren oder Schulungen erhalten. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl der Teilnehmer. 

150 EUR pro Teilnehmer, der für eine Online-

Sprachunterstützung infrage kommt, diese 

aber nicht erhalten kann, weil die 

entsprechende Sprache oder Niveaustufe 

nicht angeboten wird, ausgenommen Personal 

mit einer Mobilitätsdauer von weniger als 

31 Tagen. Erwachsener Lernende im Rahmen 

der Gruppenmobilität erhalten keine 

individuelle sprachliche Unterstützung. 

Außergewöhnliche 

Kosten 

Kosten für die Bereitstellung von Finanzsicherheiten, 

falls die nationale Agentur dies anfordert. 

Hohe Reisekosten der Teilnehmer und ihrer 

Begleitpersonen, die aufgrund geografischer 

Abgelegenheit oder anderer Hindernisse nicht mit 

dem regulären Zuschuss für αReisekostenά unterstützt 

werden können.  

Finanzierungsmechanismus: tatsächliche Kosten 

Zuweisungsregel: Der Antrag muss vom Antragsteller 

begründet und von der nationalen Agentur genehmigt 

werden. 

Kosten für Finanzsicherheiten: 80 % der 

förderfähigen Kosten 

Hohe Reisekosten: 80 % der förderfähigen 

Kosten  



 

 

LERNMOBILITÄT IM BEREICH JUGEND  

 

In diesem Abschnitt des Programmleitfadens werden die Aktionen der Leitaktion 1 im Bereich Jugend vorgestellt. Diese 

Aktionen bieten nichtformale und informelle Lernmöglichkeiten für junge Menschen und Jugendarbeiter.  

Nichtformales und informelles Lernen ermöglichen jungen Menschen den Erwerb von Basiskompetenzen, die zu ihrer 

persönlichen und sozialen Entwicklung beitragen, ihre aktive Teilhabe an der Gesellschaft fördern und damit ihre 

Beschäftigungschancen verbessern.  

Durch ihre Teilnahme an Mobilitätsaktivitäten zu Lernzwecken entwickeln Jugendarbeiter Fähigkeiten, die für ihre 

berufliche Entwicklung relevant sind, fördern neue organisatorische Praktiken und verbessern die Qualität der Jugendarbeit 

im Allgemeinen.  

Die Lernaktivitäten im Jugendbereich sollen eine deutlich positive Auswirkung auf junge Menschen und die teilnehmenden 

Organisationen, die Gemeinschaften, in denen diese Aktivitäten durchgeführt werden, und auf den gesamten Bereich der 

Jugendarbeit sowie auf die Wirtschaft und die Gesellschaft in Europa insgesamt haben. Folgende Aktionen werden 

unterstützt:  

Á Mobilität junger Menschen ς Jugendbegegnungen 

Á Mobilitätsprojekte für Jugendarbeiter 

Á Aktivitäten zur Förderung der Jugendbeteiligung 

 

WIE KÖNNEN DIESE MÖGLICHKEITEN WAHRGENOMMEN WERDEN? 

Es gibt zwei Möglichkeiten, Fördermittel zu beantragen: 

Á Standardprojekte bieten antragstellenden Organisationen und informellen Gruppen junger Menschen die Möglichkeit, 

eine oder mehrere Jugendaktivitäten über einen Zeitraum von drei bis 24 Monaten durchzuführen. Standardprojekte 

sind die beste Option für Organisationen, die eine erste Erfahrung mit Erasmus+ machen, oder für Organisationen, die 

ein einmaliges Projekt und/oder eine begrenzte Anzahl von Aktivitäten organisieren möchten. 

 

Á Akkreditierte Projekte stehen nur Organisationen offen, die über eine Erasmus-Akkreditierung im Bereich Jugend 

verfügen. Dieser besondere Finanzierungsbereich ermöglicht es akkreditierten Organisationen, regelmäßig Mittel für 

Mobilitätsaktivitäten zu erhalten, die zur schrittweisen Umsetzung ihres Akkreditierungsplans beitragen.  

Organisationen, die regelmäßig Mobilitätsaktivitäten organisieren möchten, können eine Erasmus-Akkreditierung 

beantragen. Weitere Informationen zu den Akkreditierungen finden Sie im Kapitel dieses Leitfadens über die Erasmus-

Akkreditierung im Bereich Jugend. 

Darüber hinaus können sich Organisationen und informelle Gruppen junger Menschen an dem Programm beteiligen, ohne 

einen Antrag einzureichen, indem sie an einem Projekt als Partner teilnehmen. 
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ERASMUS-AKKREDITIERUNG IM BEREICH JUGEND 

 

WAS IST DIE ERASMUS-AKKREDITIERUNG IM JUGENDBEREICH?70 

Erasmus-Akkreditierungen sind ein Instrument für Organisationen, die Mobilitätsaktivitäten zu Lernzwecken durchführen 

möchten, um sich für die grenzüberschreitende Begegnung und Zusammenarbeit zu öffnen, die Teilhabe der Jugend zu 

fördern und den Kapazitätsaufbau bei Jugendarbeitern und Jugendorganisationen zu unterstützen. Die Erasmus-

Akkreditierung im Jugendbereich erleichtert die Mobilität junger Menschen zu Lernzwecken, indem sie akkreditierten 

Organisationen ein vereinfachtes und flexibles alternatives Format für die Durchführung von Aktivitäten bereitstellt.  

Die Erasmus-Akkreditierung im Jugendbereich zielt auf Folgendes ab:  

ð Stärkung der persönlichen und beruflichen Entwicklung junger Menschen durch nichtformale und informelle 

Lernmobilitätsaktivitäten 

ð Förderung der Befähigung junger Menschen, ihres aktiven Bürgersinns und ihrer Teilhabe am demokratischen 

Leben 

ð Förderung der Qualitätsentwicklung der Jugendarbeit auf lokaler, regionaler, nationaler, europäischer und 

internationaler Ebene durch den Aufbau der Kapazitäten von im Jugendbereich tätigen Organisationen und die 

Unterstützung der bildungsbezogenen und beruflichen Entwicklung von Jugendarbeitern  

ð Förderung der Inklusion und der Vielfalt, des interkulturellen Dialogs, der europäischen Zusammenarbeit und der 

Werte Solidarität, Chancengleichheit und Menschenrechte unter jungen Menschen in Europa  

Die antragstellenden Organisationen müssen ihre längerfristigen Ziele und Pläne im Hinblick auf die mit Erasmus+-Mitteln 

zu unterstützenden Aktivitäten, den erwarteten Nutzen sowie ihr Konzept für das Projektmanagement darlegen. Mit der 

Vergabe der Erasmus-Akkreditierung im Jugendbereich wird bestätigt, dass der Antragsteller über geeignete und wirksame 

Verfahren und Maßnahmen verfügt, um hochwertige Lernmobilitätsaktivitäten planmäßig durchzuführen und sie zum 

Vorteil der Jugendarbeit einzusetzen.  

 

WIE FUNKTIONIERT DAS?  

Organisationen, die die Akkreditierung erlangen möchten, müssen ihre längerfristigen Ziele und Pläne im Hinblick auf die 

mit Erasmus+-Mitteln zu unterstützenden Aktivitäten, den erwarteten Nutzen sowie ihr Konzept für das 

Projektmanagement darlegen.  

                                                                 

 

70 Der Großteil der Mittel für diese Aktion wird der Unterstützung transnationaler Aktivitäten zugewiesen, in die Organisationen und Teilnehmer aus den 

Programmländern eingebunden sind. Allerdings können ungefähr 25 % des verfügbaren Budgets für die Finanzierung internationaler Mobilitätsaktivitäten 

unter Beteiligung von Organisationen und Teilnehmern aus Programm- und benachbarten Partnerländern der EU (Regionen 1 bis 4) verwendet werden; 

ǎƛŜƘŜ !ōǎŎƘƴƛǘǘ αCǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎŜ [ŅƴŘŜǊά ƛƴ ¢Ŝƛƭ A dieses Leitfadens). 

 



 

 

Organisationen können eine Akkreditierung im Jugendbereich zu jedem Zeitpunkt beantragen; erfolgreiche Antragsteller für 

eine Erasmus-Akkreditierung im Jugendbereich erhalten einen vereinfachten Zugang zu Möglichkeiten im Rahmen der 

Leitaktion 1 im Jugendbereich, wie in den entsprechenden Abschnitten dieses Leitfadens ausgeführt. Ausführliche Angaben 

zu den Förder-, Auswahl- und Gewährungskriterien sind in der unter folgender Adresse veröffentlichten Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen zu finden: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-

youth_en 

Die Erasmus-Akkreditierung wird für den Zeitraum 2021ς2027 erteilt, vorbehaltlich einer regelmäßigen Überwachung und 

der fortgesetzten Einhaltung der einschlägigen Anforderungen und Anweisungen der für die Akkreditierung zuständigen 

nationalen Agentur. 

 

 

WIE KÖNNEN MOBILITÄTSMÖGLICHKEITEN MIT EINER ERASMUS-AKKREDITIERUNG WAHRGENOMMEN WERDEN? 

Akkreditierte Organisationen haben die Möglichkeit, Fördermittel für Mobilitätsaktivitäten junger Menschen in 

vereinfachter Form zu beantragen (Finanzhilfeantrag). Die Anträge basieren auf dem zuvor genehmigten 

Akkreditierungsplan, weshalb eine detaillierte Liste und Beschreibung der geplanten Aktivitäten nicht erforderlich sind. 

Stattdessen geht es in den Anträgen insbesondere darum, die Zahl der durchzuführenden Aktivitäten und der Teilnehmer 

zu schätzen. 

Die im Rahmen dieser Aktion durchzuführenden Mobilitätsaktivitäten müssen den Regeln und Grundsätzen entsprechen, 

die für die einzelnen Arten von Aktivitäten in den jeweiligen Abschnitten dieses Leitfadens festgelegt sind.  

Die akkreditierten Organisationen verpflichten sich, die Erasmus-Qualitätsstandards im Jugendbereich einzuhalten und 

hochwertige Mobilitätsaktivitäten im Bereich Jugend durchzuführen.  

Akkreditierte Jugendorganisationen kommen nicht für eine Finanzierung im Rahmen von Standardaktionen für 

Jugendbegegnungen und Mobilitätsprojekten für Jugendarbeiter in Betracht. Sie können jedoch die Rolle eines Partners in 

diesen Projekten übernehmen. 2021 kommen Organisationen, denen die Akkreditierung nach Ablauf der Frist für den 

Finanzhilfeantrag erteilt wurde, ausnahmsweise für eine Finanzierung im Rahmen der zweiten Frist für Standardaktionen 

für Jugendbegegnungen und Mobilitätsprojekte für Jugendarbeiter in Betracht. 

Förderkriterien 

Die nachstehenden allgemeinen Kriterien gelten für Finanzhilfeanträge. 

Förderfähige 

Antragsteller 

Organisationen, die bei Ablauf der Antragsfrist über eine gültige Erasmus-Akkreditierung im 

Jugendbereich verfügen 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_en.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_en.
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Förderfähige Aktivitäten  

Á Jugendbegegnungen  

Á Aktivitäten zur beruflichen Fortbildung von Jugendarbeitern  

Darüber hinaus können die folgenden Aktivitäten durchgeführt werden: 

Á Vorbereitende Besuche  

Eine Beschreibung und die Förderkriterien für jede dieser Aktivitäten sind in den 

entsprechenden Abschnitten dieses Leitfadens enthalten.  

Projektdauer 

Alle akkreditierten Projekte haben zunächst eine Laufzeit von 15 Monaten. Nach 12 Monaten 

haben alle Begünstigten die Möglichkeit, die Laufzeit ihres Projekts auf insgesamt 24 Monate 

zu verlängern. 

Wo ist der Antrag zu 

stellen?  
Bei der nationalen Agentur des Landes, in dem die antragstellende Organisation ansässig ist. 

Wann ist der Antrag zu 

stellen? 

Antragsteller müssen ihren Finanzhilfeantrag spätestens zu den folgenden Terminen 

einreichen: 

Á 11. Mai 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) bei Projekten, die am 1. August desselben 

Jahres beginnen  

Wie ist der Antrag zu 

stellen? 
Nähere Informationen zur Antragstellung finden Sie in Teil C dieses Leitfadens. 

Sonstige Kriterien 

Eine akkreditierte Organisation kann nur einen Antrag je Aufforderung zur Einreichung von 

Vorschlägen stellen. 

Dem Antragsformular muss eine ehrenwörtliche Erklärung des gesetzlichen Vertreters 

beigefügt werden.  



 

 

 

aL¢¢9[½¦²9L{¦bD 

Die Höhe der gewährten Finanzhilfe hängt von mehreren Faktoren ab: 

¶ dem für die Zuweisung an akkreditierte Antragsteller verfügbaren Gesamtbudget  

¶ den beantragten Aktivitäten  

¶ dem Grund- und Höchstbetrag der Finanzhilfe 

¶ den folgenden Zuweisungskriterien: finanzielle Leistung, qualitative Leistung, politische Prioritäten und 

Themenbereiche, die Gegenstand der beantragten Aktivitäten sind, und geografische Ausgewogenheit (sofern die 

nationale Agentur dieses Kriterium anwendet) 

Detaillierte Regeln für den Grund- und Höchstbetrag der Finanzhilfe, die Bewertung der Zuweisungskriterien, die 

Gewichtung der einzelnen Kriterien, die Zuweisungsmethode und das Budget für akkreditierte Projekte werden von der 

nationalen Agentur vor Ablauf der Einreichungsfrist veröffentlicht. 
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MOBILITÄTSPROJEKTE FÜR JUNGE MENSCHEN ς JUGENDBEGEGNUNGEN 

 

Im Rahmen dieser Aktion71 können Organisationen und informelle Gruppen junger Menschen bei der Durchführung von 

Projekten unterstützt werden, die junge Menschen aus verschiedenen Ländern außerhalb ihres formalen Bildungssystems 

für Austausch- und Lernaktivitäten zusammenbringen.  

½L9[9 59w !Y¢Lhb 

Erasmus+ unterstützt die nichtformale Lernmobilität junger Menschen in Form von Jugendbegegnungen mit dem Ziel, junge 

Menschen einzubinden und in die Lage zu versetzen, aktive Bürger zu werden, sie mit dem europäischen Aufbauwerk zu 

verbinden und ihnen dabei zu helfen, Kompetenzen für das Leben und ihre berufliche Zukunft zu erwerben und zu 

entwickeln.  

Konkret haben Jugendbegegnungen folgende Ziele:  

Á Förderung des interkulturellen Dialogs und des Gefühls, ein Europäer zu sein  

Á Entwicklung der Kompetenzen und der Einstellungen junger Menschen  

Á Stärkung europäischer Werte und Abbau von Vorurteilen und Stereotypen  

Á Sensibilisierung für gesellschaftlich relevante Themen und damit Förderung des gesellschaftlichen Engagements 

und der aktiven Teilhabe  

Die Aktion steht allen jungen Menschen offen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jungen Menschen mit geringeren 

Chancen liegt. 

th[L¢L{/I9w Yhb¢9·¢  

Die Jugendstrategie der Europäischen Union 2019ς2027 gibt einen Rahmen für die jugendpolitische europäische 

Zusammenarbeit vor, der auf der Mitteilung der Kommission vom 22. Mai 2018 Ƴƛǘ ŘŜƳ ¢ƛǘŜƭ α.ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎΣ .ŜƎŜƎƴǳƴƎ ǳƴŘ 

Befähigung: eine neue EU-{ǘǊŀǘŜƎƛŜ ŦǸǊ ƧǳƴƎŜ aŜƴǎŎƘŜƴά ōŜǊǳƘǘΦ 5ƛŜ {ǘǊŀǘŜƎƛŜ ŦǀǊŘŜǊt die Teilhabe der Jugend am 

demokratischen Leben, unterstützt das soziale und bürgerschaftliche Engagement und soll sicherstellen, dass alle jungen 

Menschen über die notwendigen Ressourcen verfügen, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die EU-

Jugendstrategie umfasst auch einen Prozess des Jugenddialogs, und in diesem Zusammenhang wurden im Jahr 2018 elf 

europäische Jugendziele erarbeitet. Mit diesen Zielen sollen Probleme in Bereichen angegangen werden, die junge 

Menschen direkt betreffen. Die EU-Jugendstrategie sollte dazu beitragen, diese Vision junger Menschen zu verwirklichen. 

LƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ YŜǊƴōŜǊŜƛŎƘǎ α.ŜƎŜƎƴǳƴƎά ŦǀǊŘŜǊǘ ǳƴŘ ŜǊƭŜƛŎƘǘŜǊǘ ŘƛŜ 9¦-Jugendstrategie Verbindungen, Beziehungen und 

                                                                 

 

71 Der Großteil der Mittel für diese Aktion wird der Unterstützung transnationaler Aktivitäten zugewiesen, in die Organisationen und Teilnehmer aus den 
Programmländern eingebunden sind. Allerdings können ungefähr 25 % des verfügbaren Budgets für die Finanzierung internationaler Mobilitätsaktivitäten 
unter Beteiligung von Organisationen und Teilnehmern aus Programm- und benachbarten Partnerländern der EU (Regionen 1 bis 4) verwendet werden; 
ǎƛŜƘŜ !ōǎŎƘƴƛǘǘ αCǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎŜ [ŅƴŘŜǊά ƛƴ ¢Ŝƛƭ A dieses Leitfadens). 



 

 

den Erfahrungsaustausch zwischen jungen Menschen als Schlüsselfaktor für die künftige Entwicklung der EU. Diese 

Verbindungen werden am besten durch verschiedene Formen der Mobilität gefördert, darunter Jugendbegegnungen. 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_de      

 

 

Thematische Strategien im Jugendbereich 

Mit dem Programm Erasmus+ sollen die Jugendbeteiligung, die Steigerung der Qualität informeller und nichtformaler 

Lernprozesse und die Entwicklung einer hochwertigen Jugendarbeit gefördert werden. Weitere Unterstützung in diesen 

Bereichen wird über spezifische thematische Strategien wie die Strategie für Jugendbeteiligung, den Youthpass und die 

Europäische Strategie für Aus- und Fortbildung (European Training Strategy; ETS) bereitgestellt.72 

 

BESCHREIBUNG DER AKTIVITÄTEN  

 

WǳƎŜƴŘōŜƎŜƎƴǳƴƎŜƴ  

Jugendbegegnungen sind Treffen von Gruppen junger Menschen aus mindestens zwei verschiedenen Ländern, die für einen 

kurzen Zeitraum zusammenkommen, um gemeinsam ein nichtformales Lernprogramm (eine Mischung aus Workshops, 

Übungen, Debatten, Rollenspielen, Simulationen, Aktivitäten im Freien usw.) zu einem Thema ihres Interesses 

durchzuführen, wobei sie sich von den europäischen Jugendzielen73 inspirieren lassen. Die Lernphase umfasst eine 

Vorbereitungsphase vor wie auch eine Bewertung und Nachbereitung nach der Begegnung. 

Nicht förderfähig im Rahmen einer Jugendbegegnung sind die folgenden Aktivitäten: Studienfahrten; Austauschaktivitäten, 

mit denen ein Gewinn erwirtschaftet werden soll; Austauschaktivitäten mit touristischem Charakter; Festivals; 

Urlaubsreisen; Konzert- und Theaterreisen, satzungsgemäße Sitzungen, von Erwachsenen für junge Menschen organisierte 

Schulungen.  

Zusätzlich zu Jugendbegegnungen können Projekte auch vorbereitende Besuche umfassen.  

±ƻǊōŜǊŜƛǘŜƴŘŜ .ŜǎǳŎƘŜ 

Mit vorbereitenden Besuchen soll für eine hohe Qualität der Aktivitäten gesorgt werden, indem 

Verwaltungsvereinbarungen ermöglicht und ausgearbeitet werden und Vertrauen und Verständnis sowie eine solide 

Partnerschaft zwischen den beteiligten Organisationen und Personen aufgebaut werden. Bei Jugendbegegnungen mit 

                                                                 

 

72 Die Strategien sind hier abrufbar: https://www.salto-youth.net/ 
73 Die europäischen Jugendziele wurden im Rahmen der EU-Jugendstrategie erarbeitet. Mit diesen Zielen sollen Probleme in Bereichen angegangen 
werden, die junge Menschen direkt betreffen. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_de. 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_de
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jungen Menschen mit geringeren Chancen sollte der vorbereitende Besuch gewährleisten, dass den besonderen 

Bedürfnissen der Teilnehmer Rechnung getragen werden kann. Vorbereitende Besuche finden im Land einer der 

aufnehmenden Organisationen vor Beginn der Jugendbegegnung statt. 

  



 

 

9LbwL/I¢¦bD 9Lb9{ twhW9Y¢{  

Ein Projekt wird von mindestens zwei Organisationen durchgeführt. Organisationen, die an einem Projekt beteiligt sind, 

sollten einen Nutzen aus ihrer Teilnahme ziehen; daher sollte das Projekt ihren Zielen und Bedürfnissen entsprechen. Die 

ōŜǘŜƛƭƛƎǘŜƴ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊƴŜƘƳŜƴ ŘƛŜ wƻƭƭŜΣ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ Ȋǳ αŜƴǘǎŜƴŘŜƴά ǳƴŘκƻŘŜǊ αŀǳŦȊǳƴŜƘƳŜƴάΣ ŘΦ h. die Aktivität 

als Gastgeber zu betreuen. Eine der Organisationen übernimmt zudem die Rolle des Koordinators und beantragt das ganze 

Projekt im Namen der Partnerschaft. 

Ein Projekt umfasst vier Phasen: Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung. Die teilnehmenden 

Organisationen und die an den Aktivitäten beteiligten jungen Menschen sollten in allen Phasen eine aktive Rolle spielen und 

so ihre Lernerfahrung verbessern.  

Á Planung (Festlegung der Bedürfnisse, Ziele, Lernergebnisse, Aktivitätsformate; Erarbeitung des Arbeitsprogramms 

und des Zeitplans für die Aktivitäten usw.) 

Á Vorbereitung (Regelung praktischer Angelegenheiten, Erarbeitung von Vereinbarungen mit Partnern, sprachliche, 

interkulturelle, lern- und aufgabenbezogene Vorbereitung der Teilnehmer vor der Abreise usw.) 

Á Durchführung der Aktivitäten 

Á Nachbereitung (Bewertung der Aktivitäten, Ermittlung und Dokumentation der von den Teilnehmern erzielten 

Lernergebnisse sowie Verbreitung und Nutzung der Projektergebnisse) 

Eine hochwertige Jugendbegegnung: 

Á ist auf die aktive Beteiligung junger Menschen und der teilnehmenden Organisationen angewiesen, die in allen 

Phasen des Projekts eine aktive Rolle spielen und auf diese Weise ihre Lern- und Entwicklungserfahrung verbessern 

sollten 

Á bezieht unterschiedliche Gruppen von Teilnehmern ein und baut auf dieser Vielfalt auf;  

Á basiert auf den eindeutig ermittelten Bedürfnissen der jungen Teilnehmer  

Á stellt sicher, dass die nichtformalen und informellen Lernergebnisse der Teilnehmer ordnungsgemäß ermittelt und 

dokumentiert werden 

Á regt die Teilnehmer dazu an, über europäische Themen und Werte nachzudenken 

 

[ŜǊƴǇǊƻȊŜǎǎ  

Die Gestaltung einer Jugendbegegnung im Rahmen des nichtformalen Lernens erfordert, dass zumindest ein Teil der 

gewünschten Lernergebnisse im Voraus geplant wird, damit die entsprechenden Chancen geboten werden können. Die 

jungen Menschen, die an der Aktivität teilnehmen, sollten zur Ermittlung ihrer Bedürfnisse und der Lernergebnisse, die sie 

während der Jugendbegegnung erwerben oder entwickeln möchten, beitragen.  

Zudem sollten die Teilnehmer so stark wie möglich in die Konzeption und Entwicklung der Aktivität einbezogen werden 

(Erstellung des Programms, Arbeitsmethoden und Festlegung der Aufgabenverteilung) und darüber nachdenken, wie sie 

sich vorbereiten können, um die bei der Begegnung erzielten Effekte in Bezug auf das Lernen und die persönliche 

Entwicklung zu maximieren. 

Nach Abschluss der Kernaktivität sollten die Teilnehmer aufgefordert werden, Rückmeldung zur Aktivität zu geben und 

darüber nachzudenken, was sie gelernt haben und wie sie diese Lernergebnisse nutzen können. Darüber hinaus sollten die 

Teilnehmer eine mögliche Nachbereitung der Aktivität in Erwägung ziehen. Dies kann einzeln oder, wenn möglich, in 

Gruppen geschehen. 
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Organisationen sollten den Lernprozess und die Ermittlung und Dokumentation der Lernergebnisse unterstützen, 

insbesondere durch den Youthpass.  

 

Inklusion und Vielfalt 

Mit dem Programm Erasmus+ sollen Chancengleichheit und gleicher Zugang, Inklusion und Fairness bei allen Aktionen 

gefördert werden. Organisationen sollten barrierefreie und inklusive Projektaktivitäten konzipieren, bei denen die 

Ansichten von Teilnehmern mit geringeren Chancen berücksichtigt und diese Teilnehmer in den Entscheidungsprozess 

einbezogen werden.  

Jugendbegegnungen eignen sich besonders für die Inklusion von jungen Menschen mit geringeren Chancen: 

¶ Die Gruppenmobilität bietet eine internationale Mobilitätserfahrung in der Sicherheit einer Gruppe. 

¶ Die kurze Dauer von Jugendbegegnungen ermöglicht die angemessene und geeignete Einbindung von jungen 

Menschen mit geringeren Chancen. 

¶ Die Einbeziehung lokaler Teilnehmer erleichtert die erstmalige Teilnahme an europäischen Projekten.  

Jugendbegegnungen eignen sich auch dafür, Inklusion und Vielfalt zum Thema des Projekts zu machen, beispielsweise zur 

Unterstützung des Kampfes gegen Stereotype und zur Förderung von Verständnis, Toleranz und Nichtdiskriminierung.  

 

{ŎƘǳǘȊ ǳƴŘ {ƛŎƘŜǊƘŜƛǘ ŘŜǊ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ 

Eine Jugendbegegnung findet unter Beteiligung von Gruppenleitern statt. Gruppenleiter überwachen und unterstützen die 

Teilnehmer, um einen hochwertigen Lernprozess während der Kernaktivität sicherzustellen. Gleichzeitig sorgen sie für ein 

sicheres, respektvolles und diskriminierungsfreies Umfeld und den Schutz der Teilnehmer. Bei der Planung und 

Vorbereitung einer Jugendbegegnung sollten der Schutz und die Sicherheit der Teilnehmer angesprochen und alle 

erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung/Verringerung von Risiken eingeplant werden.  

Ökologische Nachhaltigkeit  

9ƛƴŜ WǳƎŜƴŘōŜƎŜƎƴǳƴƎ ǎƻƭƭǘŜ Ŝƛƴ ǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜǎ ǳƴŘ ǾŜǊŀƴǘǿƻǊǘǳƴƎǎǾƻƭƭŜǎ ±ŜǊƘŀƭǘŜƴ ōŜƛ ŘŜƴ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊƴ ŦǀǊŘŜǊƴ 
ǳƴŘ Řŀǎ .ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴ ŘŀŦǸǊ ǎŎƘŅǊŦŜƴΣ ǿƛŜ ǿƛŎƘǘƛƎ Ŝǎ ƛǎǘΣ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ȊǳǊ ±ŜǊǊƛƴƎŜǊǳƴƎ ƻŘŜǊ ȊǳƳ !ǳǎƎƭŜƛŎƘ ŘŜǎ ǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜƴ 
CǳǖŀōŘǊǳŎƪǎ Ǿƻƴ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŀƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ Ȋǳ ŜǊƎǊŜƛŦŜƴΦ mƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜ !ǎǇŜƪǘŜ ǎƻƭƭǘŜƴ ōŜƛ ŘŜǊ YƻƴȊŜǇǘƛƻƴ ǳƴŘ 5ǳǊŎƘŦǸƘǊǳƴƎ ŜƛƴŜǊ 
WǳƎŜƴŘōŜƎŜƎƴǳƴƎ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ōŜƛǎǇƛŜƭǎǿŜƛǎŜ ŘǳǊŎƘ LƴǘŜƎǊŀǘƛƻƴ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜǊ tǊŀƪǘƛƪŜƴ ǿƛŜ ŘƛŜ 9ƴǘǎŎƘŜƛŘǳƴƎ ŦǸǊ 
ǿƛŜŘŜǊǾŜǊǿŜƴŘōŀǊŜ ƻŘŜǊ ǳƳǿŜƭǘŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘŜ aŀǘŜǊƛŀƭƛŜƴΣ !ōŦŀƭƭǾŜǊƳŜƛŘǳƴƎ ǳƴŘ wŜŎȅŎƭƛƴƎ ǎƻǿƛŜ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ 
±ŜǊƪŜƘǊǎƳƛǘǘŜƭΦ   

 

Digitaler Wandel  

Das Programm Erasmus+ unterstützt alle teilnehmenden Organisationen dabei, digitale Instrumente und Lernmethoden in 

ihre Arbeit zu integrieren und so ihre physischen Aktivitäten zu ergänzen, die Zusammenarbeit zwischen 

Partnerorganisationen zu verbessern und die Qualität der Aktivitäten zu steigern. 

Erasmus-Qualitätsstandards für den Jugendbereich 



 

 

Bei der Durchführung aller im Rahmen dieser Aktion unterstützten Projekte müssen die Erasmus-Qualitätsstandards im 

Jugendbereich für die Organisation hochwertiger Lernmobilitätsaktivitäten eingehalten werden. Die Erasmus-

Qualitätsstandards im Jugendbereich erstrecken sich auf die Grundprinzipien der Aktion sowie auf die konkreten 

Durchführungsverfahren für Projektaufgaben wie Auswahl und Vorbereitung der Teilnehmer, Festlegung, Bewertung und 

Anerkennung von Lernergebnissen, Weitergabe von Projektergebnissen usw. Die Erasmus-Qualitätsstandards im 

Jugendbereich sind abrufbar unter: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-

quality-standards-mobility-projects-youth_en    

  

KRITERIEN FÜR DIE BEWERTUNG DIESES PROJEKTS  

Cmw59wYwL¢9wL9b  

!ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ CǀǊŘŜǊƪǊƛǘŜǊƛŜƴ 

Die nachstehenden allgemeinen Kriterien gelten für Standardprojekte im Rahmen der Jugendbegegnung. Für 

Akkreditierungen wird auf den entsprechenden Abschnitt dieses Leitfadens verwiesen.  

Förderfähige 

teilnehmende 

Organisationen 

Als teilnehmende Organisationen kommen in Betracht: 

¶ gemeinnützige Organisationen, Verbände, NRO Europäische Jugend-NRO lokale, 
regionale oder nationale öffentliche Stellen gemeinwirtschaftliche Unternehmen 
kommerzielle Einrichtungen, die sich dem Grundsatz der sozialen Verantwortung in 
Unternehmen verpflichtet haben   

¶ eine informelle Gruppe junger Menschen74   

mit Sitz in einem Programmland oder einem benachbarten Partnerland der EU (Regionen 1 

bis 4Τ ǎƛŜƘŜ !ōǎŎƘƴƛǘǘ αCǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎŜ [ŅƴŘŜǊά ƛƴ ¢Ŝƛƭ A dieses Leitfadens).    

Wer ist 

antragsberechtigt? 

Antragsteller kann jede förderfähige teilnehmende Organisation oder Gruppe sein, die in 

einem Programmland ansässig ist. Die betreffende Organisation stellt den Antrag im Namen 

aller am Projekt beteiligten Organisationen.75 

Anzahl der 

teilnehmenden 

Organisationen 

Mindestens zwei teilnehmende Organisationen (mindestens eine entsendende und mindestens 

eine aufnehmende Organisation) aus verschiedenen Ländern müssen beteiligt sein.  

                                                                 

 

74 Eine Gruppe von mindestens vier jungen Menschen zwischen 13 und 30 Jahren. Eines der Mitglieder der Gruppe, das mindestens 18 Jahre alt ist, vertritt 
die Gruppe und übernimmt in ihrem Namen die Verantwortung. Bitte konsultieren Sie zur Definition einer informellen Gruppe das Glossar. Für die Zwecke 
ŘƛŜǎŜǊ !ƪǘƛƻƴ ǳƴŘ ŀƭƭŜǊ ŘŀƳƛǘ ȊǳǎŀƳƳŜƴƘŅƴƎŜƴŘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦŅƭƭǘ αŜƛƴŜ ƛƴŦƻǊƳŜƭƭŜ DǊǳǇǇŜ ƧǳƴƎŜǊ aŜƴǎŎƘŜƴά ǳƴǘŜǊ ŘŜƴ .ŜƎǊƛŦŦ αǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴŘŜ 
hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴάΦ ²Ŝƴƴ Ǿƻƴ ŜƛƴŜǊ αǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴŘŜƴ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴά ŘƛŜ wŜŘŜ ƛǎǘΣ ŘŜŎƪǘ ŘƛŜǎ ŀǳŎƘ ŜƛƴŜ αƛƴŦƻǊƳŜƭƭŜ DǊǳǇǇŜ ƧǳƴƎŜǊ aŜƴǎŎƘŜƴά ŀōΦ 
75 Die teilnehmenden Organisationen müssen ein Mandat für die antragstellende Organisation unterzeichnen. Die Mandate sollten zum Zeitpunkt der 
Antragstellung, spätestens jedoch zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung vorgelegt werden. Weitere Informationen sind Teil C 
dieses Leitfadens zu entnehmen.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en
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Projektdauer 3 bis 24 Monate.  

Wo ist der Antrag zu 

stellen?  
Bei der nationalen Agentur des Landes, in dem die antragstellende Organisation ansässig ist. 

Wann ist der Antrag zu 

stellen? 

Antragsteller müssen ihren Finanzhilfeantrag spätestens zu den folgenden Terminen 

einreichen: 

11. Mai 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) bei Projekten, die zwischen dem 1. August eines 

Jahres und dem 31. Dezember desselben Jahres beginnen 

5. Oktober 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) bei Projekten, die zwischen dem 1. Januar 

eines Jahres und dem 31. Mai des folgenden Jahres beginnen 

Wie ist der Antrag zu 

stellen? 
Nähere Informationen zur Antragstellung finden Sie in Teil C dieses Leitfadens. 

Anhänge 

Dem Antragsformular muss eine ehrenwörtliche Erklärung des gesetzlichen Vertreters 

beigefügt werden.  

Dem Antragsformular ist für alle im Rahmen des Projekts geplanten Jugendbegegnungen und 

vorbereitenden Besuche jeweils ein Zeitplan beizufügen.  

 

Zusätzliche Förderkriterien für Jugendbegegnungen   

Dauer der Aktivität 5 bis 21 Tage, ohne Reisetage.  

Ort(e) der Aktivität 
Die Aktivität muss im Land einer (oder ς im Fall von nicht ortsgebundenen Aktivitäten ς in den 

Ländern mehrerer) der am Projekt beteiligten Organisationen stattfinden.    

Anzahl der 

teilnehmenden 

Organisationen 

Mindestens zwei teilnehmende Organisationen (mindestens eine entsendende und mindestens 

eine aufnehmende Organisation) aus verschiedenen Ländern müssen beteiligt sein.  

Aktivitäten in Programmländern: Alle teilnehmenden Organisationen müssen aus einem 

Programmland stammen. 

Aktivitäten in Verbindung mit benachbarten Partnerländern der EU: An der Aktivität müssen 

mindestens jeweils eine teilnehmende Organisation aus einem Programmland und aus einem 

benachbarten Partnerland der EU beteiligt sein. 



 

 

Förderfähige Teilnehmer 

Junge Menschen im Alter von 13ς30 Jahren76 mit Wohnsitz in den Ländern der entsendenden 

und der aufnehmenden Organisationen.  

Die beteiligten Gruppenleiter77 und Betreuer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.  

Anzahl der Teilnehmer 

und Zusammensetzung 

nationaler Gruppen 

Mindestens 16 und höchstens 60 Teilnehmer pro Aktivität (ohne Gruppenleiter, Betreuer und 

Begleitpersonen). Bei Jugendbegegnungen, an denen nur junge Menschen mit geringeren 

Chancen teilnehmen, beträgt die Mindestteilnehmerzahl zehn. 

Mindestens zwei Gruppen junger Menschen aus zwei verschiedenen Ländern.  

Jede Gruppe muss mindestens einen Gruppenleiter haben.  

Höchstens ein Betreuer pro Aktivität.  

Sonstige Kriterien 

¶ Bei der Aktivität muss zumindest eine der entsendenden oder der aufnehmenden 

Organisationen aus dem Land der nationalen Agentur stammen, bei der der Antrag 

eingereicht wird. 

 

 

 

Zusätzliche Förderkriterien für vorbereitende Besuche   

Ort(e) der Aktivität 
Die Aktivität muss in dem Land einer der aufnehmenden Organisationen durchgeführt 

werden.    

Förderfähige 

Teilnehmer 

Vertreter der teilnehmenden Organisationen, Betreuer, Gruppenleiter und junge Menschen, 

die an der Hauptaktivität teilnehmen.  

 

GEWÄHRUNGSKRITERIEN 

Die Projekte werden nach den folgenden Kriterien bewertet: Die Vorschläge kommen nur dann für eine Förderung in 

Betracht, wenn sie mindestens 60 Punkte erreichen. Außerdem muss mindestens die Hälfte der Höchstpunktzahl in jeder 

der unten genannten Kategorien von Gewährungskriterien erreicht werden. 

                                                                 

 

76 Beachten Sie hierzu bitte Folgendes:   

Untere Altersgrenze: Teilnehmer müssen bis zum Anfangsdatum der Aktivität das Mindestalter erreicht haben. 

Obere Altersgrenze: Teilnehmer dürfen zum Anfangsdatum der Aktivität das angegebene Höchstalter nicht überschritten haben. 
77 Gruppenleiter sind Erwachsene, die die an einer Jugendbegegnung teilnehmenden jungen Menschen begleiten. Sie sollen dafür sorgen, dass die jungen 
Menschen wirksam lernen und dass ihr Schutz und ihre Sicherheit gewährleistet sind. 
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Relevanz, Begründung und Wirkung  

(Höchstpunktzahl 30 Punkte) 

 

¶ Relevanz des Projekts im Hinblick auf: 

ð die Ziele der Aktion  

ð die Bedürfnisse der teilnehmenden Organisationen und der 

Teilnehmer 

ð die Frage, inwieweit das Projekt geeignet ist, hochwertige 

Lernergebnisse für die Teilnehmer zu erbringen 

¶ mögliche Wirkung des Projekts: 

ð auf Teilnehmer und teilnehmende Organisationen während und nach 

der Projektlaufzeit 

ð über die unmittelbar an einem Projekt teilnehmenden Organisationen 

und Personen hinaus auf lokaler, regionaler, nationaler und/oder 

europäischer oder globaler Ebene 

¶ Inwieweit ist das Projekt dazu geeignet, einen Beitrag zu den 

Programmdimensionen Inklusion und Vielfalt, ökologische Nachhaltigkeit, 

digitale Bildung und Teilhabe zu leisten 

¶ Inwieweit bezieht das Projekt neue Programmteilnehmer und weniger 

erfahrene Organisationen in die Aktion ein 

Qualität der Projektkonzeption  

(Höchstpunktzahl 40 Punkte) 

 

 

¶ Übereinstimmung zwischen identifizierten Bedürfnissen, Projektzielen, 

Teilnehmerprofilen und vorgeschlagenen Aktivitäten 

¶ Klarheit, Vollständigkeit und Qualität aller Projektphasen: Vorbereitung 

(einschließlich Vorbereitung der Teilnehmer), Durchführung der Aktivitäten 

und Nachbereitung 

¶ Inwieweit sind die jungen Menschen in alle Phasen der Aktivitäten 

eingebunden  

¶ Inwieweit sind die Aktivitäten barrierefrei und inklusiv konzipiert und 

stehen Teilnehmern aus unterschiedlichen Verhältnissen und mit 

unterschiedlichen Fähigkeiten offen  

¶ Angemessenheit der vorgeschlagenen partizipativen Lernmethoden, 

einschließlich etwaiger virtueller Komponenten  

¶ Qualität der Vorkehrungen und der Unterstützung für den 

Reflexionsprozess, die Ermittlung und Dokumentation der Lernergebnisse 

der Teilnehmer sowie den konsequenten Einsatz der europäischen 

Transparenz- und Anerkennungsinstrumente, insbesondere Youthpass 

¶ Ausgewogene Repräsentation der Teilnehmer nach Ländern und 

Geschlecht 

¶ Angemessenheit und Wirksamkeit der vorgesehenen Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes der Teilnehmer 

¶ Inwieweit beinhalten die Aktivitäten nachhaltige und umweltfreundliche 

Praktiken 



 

 

Qualität des Projektmanagements 

(Höchstpunktzahl 30 Punkte) 

 

¶ Qualität der praktischen Regelungen, des Managements und der 

Unterstützungsangebote 

¶ Qualität der Zusammenarbeit und der Kommunikation zwischen den 

teilnehmenden Organisationen und mit anderen maßgeblichen Akteuren 

¶ Qualität der Maßnahmen zur Bewertung der verschiedenen Phasen und 

Ergebnisse des Projekts 

¶ Eignung und Qualität von Maßnahmen zur Verbreitung der 

Projektergebnisse bei den teilnehmenden Organisationen und darüber 

hinaus 
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78 Beispiel: Wenn eine Person aus Madrid (Spanien) an einer Aktivität in Rom (Italien) teilnimmt, sind folgende Schritte durchzuführen: Berechnung der 
Entfernung zwischen Madrid und Rom (1365,28 km) und anschließend Auswahl der entsprechenden Entfernungsspanne (d. h. zwischen 500 und 
1999 km).     
79 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de  
80Beispiel: Wenn ein Teilnehmer aus Madrid (Spanien) an einer nicht ortsgebundenen Aktivität teilnimmt, die zunächst in Rom (Italien) und anschließend in 
Ljubljana (Slowenien) stattfindet, sind folgende Schritte durchzuführen: a) Berechnung der Entfernung zwischen Madrid und Rom (1365,28 km) sowie 
zwischen Rom und Ljubljana (489,75 km) und Addition beider Entfernungen (1855,03 km), b) Auswahl der entsprechenden Entfernungsspanne (d. h. 
zwischen 500 und 1999 km) und c) Berechnung des EU-Zuschusses zu den Reisekosten des Teilnehmers von Madrid nach Ljubljana (über Rom) und zurück 
(275 EUR). 

Budgetkategorie Förderfähige Kosten und anwendbare Regeln Betrag 

Organisatorische 

Unterstützung 

Unmittelbar mit der Durchführung der 

Mobilitätsaktivitäten verbundene Kosten.  

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl der Teilnehmer, 

ohne Gruppenleiter, Begleitpersonen und 

Betreuer. 

100 EUR pro Teilnehmer an einer Jugendbegegnung 

Reisekosten 

Zuschuss zu den Kosten, die den Teilnehmern, 

einschließlich der Begleitpersonen und der 

Betreuer, für die Reise von ihrem Herkunftsort 

zum Ort der jeweiligen Aktivität und zurück 

entstehen. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: Nach der Entfernung und Anzahl 

der Personen. 

Der Antragsteller muss die Entfernung zwischen 

dem Herkunftsort und dem Ort der Aktivität78 

mithilfe des Entfernungsrechners der Europäischen 

Kommission angeben.79 

Bei nicht ortsgebundenen Aktivitäten sollte der 

Antragsteller die Entfernungen zwischen den 

einzelnen Orten addieren und die der Summe 

entsprechende Entfernungsspanne wählen.80 

Entfernung 
Herkömmliches 

Reisen 

Umweltfreund-

liches Reisen 

0-99 km 23 EUR  

100-499 km 180 EUR 210 EUR 

500-1999 km 275 EUR 320 EUR 

2000-2999 km 360 EUR 410 EUR 

3000-3999 km 530 EUR 610 EUR 

4000-7999 km 820 EUR  

8000 km oder 

mehr 
1500 EUR  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de


 

 

  



 

148 
 

Individuelle 

Unterstützung 

Aufenthaltskosten. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Dauer des Aufenthalts 

pro Teilnehmer, einschließlich der Begleitpersonen 

und Betreuer (bei Bedarf), sowie einschließlich 

eines Reisetags vor der Aktivität und eines 

Reisetags im Anschluss daran und bis zu vier 

zusätzlichen Tagen für Teilnehmer, die einen 

Zuschuss für umweltfreundliches Reisen erhalten. 

 

Tabelle A2.1  pro Teilnehmer und pro Tag 

 

Inklusionsunterstützung 

Kosten in Verbindung mit der Organisation von 

Mobilitätsaktivitäten für Teilnehmer mit geringeren 

Chancen.   

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl der Teilnehmer 

mit geringeren Chancen, ohne Gruppenleiter, 

Begleitpersonen und Betreuer. 

100 EUR pro Teilnehmer an einer 

Jugendbegegnung 

Zusätzliche Kosten, die unmittelbar mit 

Aufwendungen für Teilnehmer mit geringeren 

Chancen und ihre Begleitpersonen, darunter 

Gruppenleiter und Betreuer, verbunden sind 

(einschließlich gerechtfertigter Aufenthalts- und 

Reisekosten, sofern für diese Teilnehmer keine 

CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ƛƴ ŘŜƴ YŀǘŜƎƻǊƛŜƴ αwŜƛǎŜƪƻǎǘŜƴά ǳƴŘ 

αƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎά ōŜŀƴǘǊŀƎǘ ǿƛǊŘύΦ 

Finanzierungsmechanismus: tatsächliche Kosten. 

Zuweisungsregel:  Der Antrag muss vom 

Antragsteller begründet und von der nationalen 

Agentur genehmigt werden. 

100 % der förderfähigen Kosten 

Unterstützung 

vorbereitender Besuche 

Kosten in Verbindung mit der Durchführung des 

vorbereitenden Besuchs, einschließlich Reise- und 

Aufenthaltskosten. 

Finanzierungsmechanismus: Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: ohne Teilnehmer aus der 

aufnehmenden Organisation.   Es kann höchstens 

575 EUR pro Teilnehmer und 

vorbereitenden Besuch.  



 

 

 

¢ŀōŜƭƭŜ !нΦм LƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŦǸǊ WǳƎŜƴŘōŜƎŜƎƴǳƴƎŜƴ  

  

 
Individuelle 

Unterstützung (EUR/Tag)  

 Österreich 45 ϵ  

Belgien 42 ϵ  

Bulgarien 32 ϵ  

Kroatien 35 ϵ  

Zypern 32 ϵ  

Tschechische 

Republik 
32 ϵ  

Dänemark 45 ϵ  

Estland 33 ϵ  

Finnland 45 ϵ  

Republik 28 ϵ  

1 Teilnehmer pro teilnehmende Organisation und 

pro Aktivität gefördert werden. Es gibt keine 

Beschränkung für die Zahl der Betreuer, die an der 

Hauptaktivität teilnehmen.  Bedingung: Die 

Notwendigkeit für einen vorbereitenden Besuch 

und die Ziele müssen im Antragsformular 

begründet und von der nationalen Agentur 

genehmigt werden.  

Außergewöhnliche 

Kosten 

Kosten für die Bereitstellung von 

Finanzsicherheiten, falls die nationale Agentur dies 

anfordert. 

Gebühren und sonstige Kosten in Verbindung mit 

der Erteilung von Visa und 

Aufenthaltsgenehmigungen sowie Kosten für 

Impfungen oder ärztliche Bescheinigungen. Hohe 

Reisekosten von Teilnehmern, einschließlich 

Gruppenleitern, Begleitpersonen und Betreuern; 

auch bei Nutzung von umweltfreundlichen, 

emissionsärmeren Verkehrsmitteln. 

Finanzierungsmechanismus: tatsächliche Kosten. 

Zuweisungsregel: Der Antrag muss vom 

Antragsteller begründet und von der nationalen 

Agentur genehmigt werden. 

Finanzsicherheiten: 80 % der förderfähigen 

Kosten 

Hohe Reisekosten: 80 % der förderfähigen 

Kosten 

Gebühren und sonstige Kosten in 

Verbindung mit der Erteilung von Visa und 

Aufenthaltsgenehmigungen sowie Kosten 

für Impfungen oder ärztliche 

Bescheinigungen: 100 % der förderfähigen 

Kosten 
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Nordmazedonien 

Frankreich 38 ϵ  

Deutschland 41 ϵ  

Griechenland 38 ϵ  

Ungarn 33 ϵ  

Island 45 ϵ  

Irland 49 ϵ  

Italien 39 ϵ  

Lettland 34 ϵ  

Liechtenstein 45 ϵ  

Litauen 34 ϵ  

Luxemburg 45 ϵ  

Malta 39 ϵ  

Niederlande 45 ϵ  

Norwegen 50 ϵ  

Polen 34 ϵ  

Portugal 37 ϵ  

Rumänien 32 ϵ  

Serbien 29 ϵ  

Slowakei 35 ϵ  

Slowenien 34 ϵ  

Spanien 34 ϵ  

Schweden 45 ϵ  

Türkei 32 ϵ  

Benachbarte 

Partnerländer 
29 ϵ  

 

 



 

 

MOBILITÄTSPROJEKTE FÜR JUGENDARBEITER  

 

Im Rahmen dieser Aktion81 können Organisationen bei der Durchführung von Projekten unterstützt werden, die eine oder 

mehrere Lernaktivitäten zur beruflichen Fortbildung von Jugendarbeitern oder ihrer Organisation umfassen.  

 

½L9[9 59w !Y¢Lhb 

Diese Aktion unterstützt die berufliche Fortbildung von Jugendarbeitern und damit die Entwicklung hochwertiger 

Jugendarbeit auf lokaler, regionaler, nationaler, europäischer und internationaler Ebene durch nichtformale und informelle 

Lernerfahrungen bei Mobilitätsaktivitäten. Die Aktion leistet einen Beitrag zu den Zielen der EU-Jugendstrategie 2019ς

2027, insbesondere der Europäischen Jugendarbeitsagenda82 für Qualität, Innovation und Anerkennung von Jugendarbeit. 

Konkret haben Mobilitätsprojekte für Jugendarbeiter folgende Ziele: 

Á Bereitstellung nichtformaler und informeller Lernmöglichkeiten für die bildungsbezogene und berufliche 

Entwicklung von Jugendarbeitern als Beitrag zu hochwertigen individuellen Praktiken sowie zur Weiterentwicklung 

von Jugendorganisationen und Systemen der Jugendarbeit 

Á Aufbau einer Gemeinschaft von Jugendarbeitern, die die Qualität von Projekten und Aktivitäten für junge 

Menschen in EU-Programmen und darüber hinaus unterstützen können 

Á Entwicklung der Praktiken lokaler Jugendarbeit und Beitrag zum Kapazitätsaufbau für eine hochwertige 

Jugendarbeit der Teilnehmer und ihrer Organisation mit einem deutlichen Einfluss auf die regelmäßige Arbeit der 

teilnehmenden Jugendarbeiter mit Jugendlichen.  

th[L¢L{/I9w Yhb¢9·¢ 

Die Jugendstrategie der Europäischen Union 2019ς2027 gibt einen Rahmen für die jugendpolitische europäische 

Zusammenarbeit vor, der auf der Mitteilung der Kommission vom 22. Mai 2018 Ƴƛǘ ŘŜƳ ¢ƛǘŜƭ α.ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎΣ .ŜƎŜƎƴǳƴƎ ǳƴŘ 

Befähigung: eine neue EU-{ǘǊŀǘŜƎƛŜ ŦǸǊ ƧǳƴƎŜ aŜƴǎŎƘŜƴά ōŜǊǳƘǘΦ 5ƛŜ {ǘǊŀǘŜƎƛŜ ŦǀǊŘŜǊǘ ŘƛŜ ¢ŜƛƭƘabe der Jugend am 

demokratischen Leben, unterstützt das soziale und bürgerschaftliche Engagement und soll sicherstellen, dass alle jungen 

Menschen über die notwendigen Ressourcen verfügen, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die EU-

Jugendstrategie umfasst auch einen Prozess des Jugenddialogs, und in diesem Zusammenhang wurden im Jahr 2018 elf 

europäische Jugendziele erarbeitet. Mit diesen Zielen sollen Probleme in Bereichen angegangen werden, die junge 

Menschen direkt betreffen. Die EU-Jugendstrategie sollte dazu beitragen, diese Vision junger Menschen zu verwirklichen. 

                                                                 

 

81 Der Großteil der Mittel für diese Aktion wird der Unterstützung transnationaler Aktivitäten zugewiesen, in die Organisationen und Teilnehmer aus den 
Programmländern eingebunden sind. Allerdings können ungefähr 25 % des verfügbaren Budgets für die Finanzierung internationaler Mobilitätsaktivitäten 
unter Beteiligung von Organisationen und Teilnehmern aus Programm- und benachbarten Partnerländern der EU (Regionen 1 bis 4) verwendet werden; 
ǎƛŜƘŜ !ōǎŎƘƴƛǘǘ αCǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎŜ [ŅƴŘŜǊά ƛƴ ¢Ŝƛƭ A dieses Leitfadens). 
82 Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten zu dem Rahmen für die Festlegung einer 
Europäischen Jugendarbeitsagenda 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&qid=1615859061233&from=EN   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&qid=1615859061233&from=EN
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LƳ YŜǊƴōŜǊŜƛŎƘ α.ŜŦŅƘƛƎǳƴƎά ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǘ ŘƛŜ 9¦-Jugendstrategie die Befähigung junger Menschen durch Qualität, 

Innovation und Anerkennung von Jugendarbeit.  

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_de  

Thematische Strategien im Jugendbereich 

Mit dem Programm Erasmus+ sollen die Jugendbeteiligung, die Steigerung der Qualität informeller und nichtformaler 

Lernprozesse und die Entwicklung einer hochwertigen Jugendarbeit gefördert werden. Weitere Unterstützung in diesen 

Bereichen wird über spezifische thematische Strategien wie die Strategie für Jugendbeteiligung, den Youthpass und die 

Europäische Strategie für Aus- und Fortbildung (European Training Strategy; ETS) bereitgestellt.83 

 

.9{/Iw9L.¦bD 59w !Y¢L±L¢&¢9b 

!ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ȊǳǊ ōŜǊǳŦƭƛŎƘŜƴ CƻǊǘōƛƭŘǳƴƎ 

Aktivitäten zur beruflichen Fortbildung sind transnationale Mobilitätsaktivitäten zu Lernzwecken, die die berufliche 

Fortbildung von Jugendarbeitern unterstützen. Sie können eine der folgenden Formen annehmen:  

Á Studienaufenthalte und verschiedene Arten von Tätigkeiten, wie Job Shadowing, Begegnungen von 

Jugendarbeitern und Peer-Learning in Organisationen für Jugendarbeit und im Jugendbereich tätigen 

Organisationen im Ausland 

Á Vernetzung und Aufbau von Gemeinschaften unter Jugendarbeitern, die an der Aktion teilnehmen und ihre Ziele 

unterstützen 

Á Schulungen zur Förderung der Entwicklung von Kompetenzen (z. B. auf der Grundlage bestehender einschlägiger 

Kompetenzmodelle), zur Umsetzung hochwertiger Praktiken in der Jugendarbeit oder zur Behandlung und 

Erprobung innovativer Methoden (z. B. im Zusammenhang mit digitaler und smarter Jugendarbeit84) 

Á Seminare und Workshops zur Unterstützung insbesondere des Aufbaus von Wissen und des Austauschs bewährter 

Verfahren im Zusammenhang mit den Zielen, Werten und Prioritäten der EU-Jugendstrategie und der EU-

Programme, die zu ihrer Umsetzung beitragen 

Nicht förderfähig im Rahmen von Finanzhilfen für Mobilitätsprojekte für Jugendarbeiter sind die folgenden Aktivitäten: 

Studienfahrten; Aktivitäten, mit denen ein Gewinn erwirtschaftet werden soll; Aktivitäten mit touristischem Charakter; 

Festivals; Urlaubsreisen; Konzert- und Theaterreisen, satzungsgemäße Sitzungen. 

Darüber hinaus können Projekte auch die folgenden Aktivitäten umfassen:  

!ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ȊǳǊ {ȅǎǘŜƳŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǳƴŘ mŦŦŜƴǘƭƛŎƘƪŜƛǘǎŀǊōŜƛǘ 

                                                                 

 

83 Die Strategien sind hier abrufbar: https://www.salto-youth.net/ 

 
84 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01) 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01)


 

 

Mobilitätsprojekte für Jugendarbeiter können Aktivitäten zur Systementwicklung und Öffentlichkeitsarbeit umfassen, bei 

denen es sich um ergänzende Aktivitäten mit dem Ziel handelt, die Wirkung des Mobilitätsprojekts in dem Bereich zu 

erhöhen. Sie umfassen alle Aktivitäten, die zur Europäischen Jugendarbeitsagenda85 für Qualität, Innovation und 

Anerkennung von Jugendarbeit beitragen und die dabei gewonnenen Erkenntnisse und erworbenen Instrumente den an 

den Projekten beteiligten Organisationen und darüber hinaus wiederum zur Verfügung stellen. Diese ergänzenden 

Aktivitäten bieten erfahreneren und kreativeren Begünstigten die Gelegenheit, innovative Methoden und Lösungsansätze 

ŦǸǊ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜ IŜǊŀǳǎŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ƎŜǿƛǎǎŜǊƳŀǖŜƴ ƛƴ ŜƛƴŜƳ α±ŜǊǎǳŎƘǎƭŀōƻǊ ŦǸǊ ŘƛŜ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜ WǳƎŜƴŘŀǊōŜƛǘά Ȋǳ 

erproben, das aus den im Rahmen der Projekte durchgeführten Aktivitäten zur beruflichen Fortbildung heraus entsteht und 

eine darüber hinaus reichende Wirkung entfaltet.  

Beispiele hierfür sind die Entwicklung von Instrumenten und der Austausch von Verfahren, die zur Weiterentwicklung von 

Organisationen und Systemen in der Jugendarbeit beitragen, Aktivitäten in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Aufbau 

von Gemeinschaften sowie die Einführung innovativer Methoden, einschließlich des Einsatzes digitaler Technologien in der 

Jugendarbeit. Diese ergänzenden Aktivitäten gehen über die Verbreitungsmaßnahmen in der Nachbereitungsphase, die 

Bestandteil der normalen Projektlaufzeit sind, hinaus, können jedoch auch gezieltere und stärker strategisch orientierte 

Verbreitungsmaßnahmen umfassen. 

Eine Aktivität zur Systementwicklung und Öffentlichkeitsarbeit kann auf transnationaler oder nationaler Ebene 

durchgeführt werden. 

±ƻǊōŜǊŜƛǘŜƴŘŜ .ŜǎǳŎƘŜ 

Mit vorbereitenden Besuchen soll für eine hohe Qualität der Aktivitäten gesorgt werden, indem 

Verwaltungsvereinbarungen ermöglicht und ausgearbeitet werden und Vertrauen und Verständnis sowie eine solide 

Partnerschaft zwischen den beteiligten Organisationen und Personen aufgebaut werden. Vorbereitende Besuche finden im 

Land einer der aufnehmenden Organisationen vor Beginn der Aktivität zur beruflichen Fortbildung statt. 

 

EINRICHTUNG EINES PROJEKTS 

Ein im Rahmen dieser Aktion gefördertes Projekt muss eine oder mehrere Aktivitäten zur beruflichen Fortbildung umfassen. 

Die Aktivitäten können flexibel kombiniert werden, und zwar je nach den Zielen des Projekts und den Bedürfnissen der 

teilnehmenden Organisation(en) und der teilnehmenden Jugendarbeiter. 

Ein Projekt wird von mindestens zwei Organisationen durchgeführt. Alle beteiligten Organisationen müssen während der 

Antragsphase benannt werden, da eine solide Partnerschaft eine Grundvoraussetzung für eine hochwertige 

tǊƻƧŜƪǘŘǳǊŎƘŦǸƘǊǳƴƎ ƛǎǘΦ 5ƛŜ ōŜǘŜƛƭƛƎǘŜƴ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊƴŜƘƳŜƴ ŘƛŜ wƻƭƭŜΣ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ Ȋǳ αŜƴǘǎŜƴŘŜƴά ǳƴŘκƻŘŜǊ 

αŀǳŦȊǳƴŜƘƳŜƴάΣ ŘΦ h. die Aktivität als Gastgeber zu betreuen. Eine der Organisationen übernimmt zudem die Rolle des 

Koordinators und beantragt das ganze Projekt im Namen der Partnerschaft. 

                                                                 

 

85 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&qid=1615859061233&from=EN   
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&qid=1615859061233&from=EN
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Ein Projekt umfasst vier Phasen: Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung.  

Á Planung (Festlegung der Bedürfnisse, Ziele, Lernergebnisse, Aktivitätsformate; Erarbeitung des Arbeitsprogramms 

und des Zeitplans für die Aktivitäten usw.) 

Á Vorbereitung (Regelung praktischer Angelegenheiten, Auswahl der Teilnehmer, Erarbeitung von Vereinbarungen 

mit Partnern, sprachliche, interkulturelle, lern- und aufgabenbezogene Vorbereitung der Teilnehmer vor der 

Abreise usw.) 

Á Durchführung der Aktivitäten 

Á Nachbereitung (Bewertung der Aktivitäten, Ermittlung und Dokumentation der von den Teilnehmern erzielten 

Lernergebnisse sowie Verbreitung und Nutzung der Projektergebnisse) 

Ein hochwertiges Mobilitätsprojekt für Jugendarbeiter: 

Á hat klare Auswirkungen auf die reguläre Arbeit der teilnehmenden Jugendarbeiter mit jungen Menschen und auf 

ihre Organisation 

Á ist auf die aktive Beteiligung der teilnehmenden Organisationen und Jugendarbeiter angewiesen, die in allen 

Phasen des Projekts eine aktive Rolle spielen und auf diese Weise ihre Lern- und Entwicklungserfahrung verbessern 

sollten 

Á beruht auf eindeutig ermittelten Bedürfnissen der Jugendarbeiter hinsichtlich ihrer bildungsbezogenen und 

beruflichen Entwicklung86, insbesondere in Bezug auf Qualität, Innovation und Anerkennung, und umfasst 

angemessene Auswahl-, Vorbereitungs- und Nachbereitungsmaßnahmen  

Á stellt sicher, dass die nichtformalen und informellen Lernergebnisse der Teilnehmer angemessen anerkannt 

werden und dass die Projektergebnisse, einschließlich aller Methoden, Materialien und Instrumente, übertragbar 

sind und in den teilnehmenden Organisationen genutzt werden und im Jugendbereich weiter verbreitet werden, 

um zur Entwicklung von Jugendorganisationen beizutragen 

Á regt die Teilnehmer dazu an, über europäische Themen und Werte nachzudenken, und stellt den Jugendarbeitern 

Instrumente und Methoden zur Verfügung, um die Achtung der Vielfalt und den Umgang damit in ihrer täglichen 

Arbeit zu fördern  

Á fördert die Anwendung innovativer Verfahren und Methoden wie die Einbeziehung von Aktivitäten im Bereich der 

digitalen Jugendarbeit als Instrument zur Verhinderung jeglicher Form von Desinformation und Falschmeldungen 

im Internet 

[ŜǊƴǇǊƻȊŜǎǎ 

Ein Mobilitätsprojekt für Jugendarbeiter muss Unterstützung für den Reflexionsprozess sowie die Ermittlung und 

Dokumentation von Lernergebnissen, insbesondere durch den Youthpass, vorsehen, um die Anerkennung und Wirkung der 

Projektergebnisse, die sich aus dem Projekt ergebenden Praktiken in der Jugendarbeit und die Methoden und Materialien 

im Jugendbereich zu fördern.  

Lƴƪƭǳǎƛƻƴ ǳƴŘ ±ƛŜƭŦŀƭǘ 

                                                                 

 

86 {ƛŜƘŜ α9ǳǊƻǇŜŀƴ ¢ǊŀƛƴƛƴƎ {ǘǊŀǘŜƎȅ /ƻƳǇŜǘŜƴŎŜ ƳƻŘŜƭ ŦƻǊ ¸ƻǳǘƘ ²ƻǊƪŜǊǎ ǘƻ ǿƻǊƪ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭƭȅά όYƻƳǇŜǘŜƴȊƳƻŘŜƭƭ ŘŜǊ 9ǳǊƻǇŅƛǎŎƘen Strategie für 
Aus- ǳƴŘ CƻǊǘōƛƭŘǳƴƎ ŦǸǊ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ ǘŅǘƛƎŜ WǳƎŜƴŘŀǊōŜƛǘŜǊύάΣ https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/ 



 

 

Mit dem Programm Erasmus+ sollen Chancengleichheit und gleicher Zugang, Inklusion und Fairness bei allen Aktionen 

gefördert werden. Organisationen sollten barrierefreie und inklusive Projektaktivitäten konzipieren, bei denen die 

Ansichten von Teilnehmern mit geringeren Chancen berücksichtigt und diese Teilnehmer in den Entscheidungsprozess 

einbezogen werden.  

Á Mobilitätsprojekte für Jugendarbeiter eignen sich besonders für den Erwerb von Fähigkeiten und Kompetenzen für 

die Inklusion von Teilnehmern mit geringeren Chancen in der Praxis der Jugendarbeit. Die Einbindung der 

teilnehmenden Jugendarbeiter in alle Phasen des Projekts begünstigt eine sorgfältige Anleitung im gesamten Lern- 

und Entwicklungsprozess und ermöglicht eine bessere Nachbereitung. 

Á Die Anwesenheit von Ausbildern und Betreuern bei den meisten Aktivitäten gewährleistet einen stärker an der 

Praxis orientierten und angepassten Ansatz, der auf die Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten ist. 

Á Im gesamten Projekt wird bewusst ein Ansatz für Inklusion und Vielfalt verfolgt. Diese Aspekte werden bei der 

Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung berücksichtigt. Besonders wichtig ist, wie dadurch die 

Fähigkeit der teilnehmenden Organisationen verbessert wird, Fragen der Inklusion und der Vielfalt in ihren 

regulären Aktivitäten anzugehen. 

Á Die Flexibilität, die die Aktion im Format der Aktivitäten bietet (z. B. Dauer, Art usw.), ermöglicht die Anpassung an 

die Bedürfnisse der Teilnehmer und das Angebot von Aktivitätsformaten, die für die Einbeziehung von 

Teilnehmern mit geringeren Chancen geeignet sind. 

Mobilitätsprojekte für Jugendarbeiter eignen sich auch dafür, Inklusion und Vielfalt zum Thema des Projekts zu machen, 

beispielsweise durch den Austausch inklusiver Praktiken und Methoden.  

{ŎƘǳǘȊ ǳƴŘ {ƛŎƘŜǊƘŜƛǘ ŘŜǊ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ 

Bei der Planung und Vorbereitung eines Projekts sollten der Schutz und die Sicherheit der Teilnehmer angesprochen und 

alle erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung/Verringerung von Risiken eingeplant werden.  

mƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜ bŀŎƘƘŀƭǘƛƎƪŜƛǘ 

Ein Projekt sollte ein ökologisch nachhaltiges und verantwortungsvolles Verhalten bei den Teilnehmern fördern und das 

Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig es ist, Maßnahmen zur Verringerung oder zum Ausgleich des ökologischen 

Fußabdrucks von Mobilitätsaktivitäten zu ergreifen. Ökologische Aspekte sollten bei der Konzeption und Durchführung 

eines Projekts berücksichtigt werden, beispielsweise durch Integration nachhaltiger Praktiken wie die Entscheidung für 

wiederverwendbare oder umweltfreundliche Materialien, Abfallvermeidung und Recycling sowie nachhaltige 

Verkehrsmittel.  

Digitaler Wandel  

Das Programm Erasmus+ unterstützt alle teilnehmenden Organisationen dabei, digitale Instrumente und Lernmethoden in 

ihre Arbeit zu integrieren und so ihre physischen Aktivitäten zu ergänzen, die Zusammenarbeit zwischen 

Partnerorganisationen zu verbessern und die Qualität der Aktivitäten zu steigern. 

Erasmus-Qualitätsstandards für den Jugendbereich 

Bei der Durchführung aller im Rahmen dieser Aktion durchgeführten Projekte müssen die Erasmus-Qualitätsstandards im 

Jugendbereich für die Organisation hochwertiger Lernmobilitätsaktivitäten eingehalten werden. Die Erasmus-

Qualitätsstandards im Jugendbereich erstrecken sich auf die Grundprinzipien der Aktion sowie auf die konkreten 

Durchführungsverfahren für Projektaufgaben wie Auswahl und Vorbereitung der Teilnehmer, Festlegung, Bewertung und 

Anerkennung von Lernergebnissen, Weitergabe von Projektergebnissen usw. Die Erasmus-Qualitätsstandards im 
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Jugendbereich sind abrufbar unter: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-

quality-standards-mobility-projects-youth_en  
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CǀǊŘŜǊƪǊƛǘŜǊƛŜƴ 

!ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ CǀǊŘŜǊƪǊƛǘŜǊƛŜƴ 

Die nachstehenden allgemeinen Kriterien gelten für Standardprojekte im Rahmen der Mobilität von Jugendarbeitern. Für 

Akkreditierungen wird auf den entsprechenden Abschnitt dieses Leitfadens verwiesen.  

Förderfähige 

teilnehmende 

Organisationen 

Als teilnehmende Organisation kommen in Betracht: 

¶ gemeinnützige Organisationen, Verbände, NRO Europäische Jugend-NRO lokale, 
regionale oder nationale öffentliche Stellen gemeinwirtschaftliche Unternehmen 
kommerzielle Einrichtungen, die sich dem Grundsatz der sozialen Verantwortung in 
Unternehmen verpflichtet haben   

¶  eine Gruppe junger Menschen, die Jugendarbeit leisten, aber nicht zwangsläufig in 

einer Jugendorganisation tätig sind (d. h. eine informelle Gruppe junger Menschen) 

87 

mit Sitz in einem Programmland oder einem benachbarten Partnerland der EU (Regionen 1 

bis 4Τ ǎƛŜƘŜ !ōǎŎƘƴƛǘǘ αCǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎŜ [ŅƴŘŜǊά ƛƴ ¢Ŝƛƭ A dieses Leitfadens).   

Wer ist antragsberechtigt? 
Antragsteller kann jede förderfähige teilnehmende Organisation sein, die in einem 
Programmland ansässig ist. Die betreffende Organisation stellt den Antrag im Namen aller 
am Projekt beteiligten Organisationen.88  

Anzahl der teilnehmenden 

Organisationen 

Mindestens zwei teilnehmende Organisationen (mindestens eine entsendende und 

mindestens eine aufnehmende Organisation) aus verschiedenen Ländern müssen beteiligt 

sein.  

Projektdauer 3 bis 24 Monate 

Wo ist der Antrag zu 

stellen?  

Bei der nationalen Agentur des Landes, in dem die antragstellende Organisation ansässig ist 

                                                                 

 

87 Eine Gruppe von mindestens vier jungen Menschen zwischen 13 und 30 Jahren. Eines der Mitglieder der Gruppe, das mindestens 18 Jahre alt ist, vertritt 
die Gruppe und übernimmt in ihrem Namen die Verantwortung. Bitte konsultieren Sie zur Definition einer informellen Gruppe das Glossar.  
88 Die teilnehmenden Organisationen müssen ein Mandat für die antragstellende Organisation unterzeichnen. Die Mandate sollten zum Zeitpunkt der 
Antragstellung, spätestens jedoch zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung vorgelegt werden. Weitere Informationen sind Teil C 
dieses Leitfadens zu entnehmen.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en


 

 

Wann ist der Antrag zu 

stellen? 

Antragsteller müssen ihren Finanzhilfeantrag spätestens zu den folgenden Terminen 

einreichen: 

11. Mai 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) bei Projekten, die zwischen dem 1. August 

eines Jahres und dem 31. Dezember desselben Jahres beginnen 

5. Oktober 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) bei Projekten, die zwischen dem 1. Januar 

eines Jahres und dem 31. Mai des folgenden Jahres beginnen 

Wie ist der Antrag zu 

stellen? 

Nähere Informationen zur Antragstellung finden Sie in Teil C dieses Leitfadens. 

Sonstige Kriterien  

Dem Antragsformular muss eine ehrenwörtliche Erklärung des gesetzlichen Vertreters 

beigefügt werden. 

Jedes Projekt muss mindestens eine Aktivität zur beruflichen Fortbildung umfassen.  

Dem Antragsformular ist für jede(n) der im Rahmen des Projekts geplanten Aktivitäten zur 

beruflichen Fortbildung, vorbereitenden Besuche und Aktivitäten zur Systementwicklung und 

zur Öffentlichkeitsarbeit jeweils ein Zeitplan beizufügen. 

 

 

Zusätzliche Förderkriterien für Aktivitäten zur beruflichen Fortbildung 

Dauer der Aktivitäten 
2 bis 60 Tage, ohne Reisetage.  

Die 2 Tage Mindestaufenthalt müssen aufeinander folgen. 

Ort(e) der Aktivitäten 
Die Aktivitäten müssen im Land einer (oder ς im Fall von nicht ortsgebundenen Aktivitäten ς in 

den Ländern mehrerer) der am Projekt beteiligten Organisationen stattfinden.    

Anzahl der 

teilnehmenden 

Organisationen 

Mindestens zwei teilnehmende Organisationen (mindestens eine entsendende und mindestens 

eine aufnehmende Organisation) aus verschiedenen Ländern müssen beteiligt sein.  

Aktivitäten in Programmländern: Alle teilnehmenden Organisationen müssen aus einem 

Programmland stammen. 

Aktivitäten in Verbindung mit benachbarten Partnerländern der EU: An der Aktivität müssen 

mindestens jeweils eine teilnehmende Organisation aus einem Programmland und aus einem 

benachbarten Partnerland der EU beteiligt sein. 

Förderfähige 

Teilnehmer 

Keine Altersbegrenzung.  

Mit Ausnahme von Ausbildern und Betreuern müssen die Teilnehmer ihren Wohnsitz im Land 

ihrer entsendenden oder aufnehmenden Organisation haben.   
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Anzahl der Teilnehmer 

Anzahl der Teilnehmer: Bis zu 50 Teilnehmer (ggf. ohne Ausbilder und Betreuer) an jeder im 

Rahmen des Projekts geplanten Aktivität.  

An jeder Aktivität müssen Teilnehmer aus dem Land der aufnehmenden Organisation beteiligt 

sein. 

Sonstige Kriterien 

Bei der Aktivität muss zumindest eine der entsendenden oder der aufnehmenden 

Organisationen aus dem Land der nationalen Agentur stammen, bei der der Antrag eingereicht 

wird. 

 

 

½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ CǀǊŘŜǊƪǊƛǘŜǊƛŜƴ ŦǸǊ ǾƻǊōŜǊŜƛǘŜƴŘŜ .ŜǎǳŎƘŜ   

Ort(e) der Aktivität Die Aktivität muss in dem Land einer der aufnehmenden Organisationen durchgeführt werden.    

Förderfähige Teilnehmer 
Vertreter der teilnehmenden Organisationen, Ausbilder und Betreuer, die an der 

Hauptaktivität teilnehmen.  

 

D9²&Iw¦bD{YwL¢9wL9b 

 
Die Projekte werden nach den folgenden Kriterien bewertet: Die Vorschläge kommen nur dann für eine Förderung in 

Betracht, wenn sie mindestens 60 Punkte erreichen. Außerdem muss mindestens die Hälfte der Höchstpunktzahl in jeder 

der unten genannten Kategorien von Gewährungskriterien erreicht werden. 



 

 

Relevanz, Begründung und Wirkung   

(Höchstpunktzahl 30 Punkte) 

 

¶ Relevanz des Projekts im Hinblick auf: 

o die Ziele der Aktion  

o die Erfordernisse der teilnehmenden Organisationen, was ihre 

Weiterentwicklung betrifft  

o die Bedürfnisse und Ziele der teilnehmenden Jugendarbeiter 

¶ Inwieweit ist das Projekt geeignet, 

o die teilnehmenden Jugendarbeiter zu hochwertigen 

Lernergebnissen zu führen 

o die Jugendarbeit der teilnehmenden Organisationen hinsichtlich 

Qualität, Innovation und Anerkennung sowie ihrer Kapazitäten 

und ihres Wirkungsbereichs zu stärken oder bei Bedarf so 

umzugestalten, dass sie nicht nur lokal, sondern auch global 

agieren können 

o Teilnehmer, die in den teilnehmenden Organisationen in der 

Jugendarbeit tätig sind, einzubeziehen 

o Organisationen, die konkrete Jugendarbeit und regelmäßige 

Arbeit mit jungen Menschen auf lokaler Ebene durchführen, 

einzubeziehen 

¶ Mögliche Wirkung des Projekts: 

o auf teilnehmende Jugendarbeiter und teilnehmende 

Organisationen während und nach der Projektlaufzeit 

o auf konkrete Praktiken der Jugendarbeit und hochwertige 

Jugendarbeit 

o über die unmittelbar an einem Projekt teilnehmenden 

Organisationen und Personen hinaus auf lokaler, regionaler, 

nationaler und/oder europäischer oder globaler Ebene 

¶ Inwieweit beinhaltet das Projekt Maßnahmen, die darauf abzielen, seine 

Ergebnisse über die Projektlaufzeit hinaus nachhaltig zu gestalten 

¶ Inwieweit ist das Projekt dazu geeignet, einen Beitrag zu den 

Programmdimensionen Inklusion und Vielfalt, ökologische Nachhaltigkeit, 

digitale Bildung und Teilhabe zu leisten 

¶ Inwieweit bezieht das Projekt neue Programmteilnehmer und weniger 

erfahrene Organisationen in die Aktion ein 

¶ Inwieweit tragen die vorgeschlagenen Aktivitäten zur Systementwicklung 

und Öffentlichkeitsarbeit zur Entwicklung des Umfelds von Jugendarbeitern 

bei (falls zutreffend) 



 

160 
 

Qualität der Projektkonzeption 

und -durchführung 

(Höchstpunktzahl 40 Punkte) 

 

 

¶ Übereinstimmung zwischen identifizierten Bedürfnissen, Projektzielen, 

Teilnehmerprofilen und vorgeschlagenen Aktivitäten 

¶ Inwieweit leistet das Projekt einen Beitrag zur Verbesserung der Qualität 

der Jugendarbeit der teilnehmenden Organisationen 

¶ Klarheit, Vollständigkeit und Qualität aller Projektphasen: Vorbereitung 

(einschließlich Vorbereitung der Teilnehmer), Durchführung der Aktivitäten 

und Nachbereitung 

¶ Angemessenheit der Maßnahmen zur Auswahl von Jugendarbeitern (im 

Einklang mit der Definition von Jugendarbeitern in der Rechtsgrundlage) in 

den Aktivitäten und Ausmaß der aktiven Einbindung der Jugendarbeiter in 

alle Projektphasen 

¶ Inwieweit sind die Aktivitäten barrierefrei und inklusiv konzipiert und 

stehen Teilnehmern mit geringeren Chancen offen  

¶ Angemessenheit der vorgeschlagenen partizipativen Lernmethoden, 

einschließlich etwaiger virtueller Komponenten  

¶ Qualität der Vorkehrungen und der Unterstützung für den 

Reflexionsprozess, die Ermittlung und Dokumentation der Lernergebnisse 

der Teilnehmer sowie den konsequenten Einsatz der europäischen 

Transparenz- und Anerkennungsinstrumente, insbesondere Youthpass 

¶ Ausgewogene Repräsentation der Teilnehmer nach Ländern und 

Geschlecht  

¶ Inwieweit beinhalten die Aktivitäten nachhaltige und umweltfreundliche 

Praktiken  

¶ vǳŀƭƛǘŅǘ ŘŜǊ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ αaŀǖƴŀƘƳŜƴ ȊǳǊ {ȅǎǘŜƳŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǳƴŘ 

mŦŦŜƴǘƭƛŎƘƪŜƛǘǎŀǊōŜƛǘά ǾƻǊƎŜǎŎƘƭŀƎŜƴŜƴ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜ ǳƴŘ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ǎƻǿƛŜ 

die Frage, inwieweit ihre Konzeption nachvollzogen werden und andere 

Organisationen inspirieren kann (falls zutreffend) 

 

Qualität des Projektmanagements 

(Höchstpunktzahl 30 Punkte)  

 

¶ Qualität der praktischen Regelungen, des Managements und der 

Unterstützungsangebote 

¶ Qualität der Zusammenarbeit und der Kommunikation zwischen den 

teilnehmenden Organisationen und mit anderen maßgeblichen Akteuren 

¶ Qualität der Maßnahmen zur Bewertung der verschiedenen Phasen und 

Ergebnisse des Projekts 

¶ Eignung und Qualität von Maßnahmen zur Verbreitung der 

Projektergebnisse bei den teilnehmenden Organisationen und darüber 

hinaus 

 

 



 

 

CLb!b½L9w¦bD{w9D9[b  

  

                                                                 

 

89 Beispiel: Wenn eine Person aus Madrid (Spanien) an einer Aktivität in Rom (Italien) teilnimmt, sind folgende Schritte durchzuführen: Berechnung der 
Entfernung zwischen Madrid und Rom (1365,28 km) und anschließend Auswahl der entsprechenden Entfernungsspanne (d. h. zwischen 500 und 
1999 km).     
90 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de  
91 Beispiel: Wenn ein Teilnehmer aus Madrid (Spanien) an einer nicht ortsgebundenen Aktivität teilnimmt, die zunächst in Rom (Italien) und anschließend 
in Ljubljana (Slowenien) stattfindet, sind folgende Schritte durchzuführen: a) Berechnung der Entfernung zwischen Madrid und Rom (1365,28 km) sowie 
zwischen Rom und Ljubljana (489,75 km) und Addition beider Entfernungen (1855,03 km), b) Auswahl der entsprechenden Entfernungsspanne (d. h. 
zwischen 500 und 1999 km) und c) Berechnung des EU-Zuschusses zu den Reisekosten des Teilnehmers von Madrid nach Ljubljana (über Rom) und zurück 
(275 EUR). 

Budgetkategorie Förderfähige Kosten und anwendbare Regeln Betrag 

Organisatorische 

Unterstützung 

Unmittelbar mit der Durchführung der 

Mobilitätsaktivitäten verbundene Kosten.  

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl der Teilnehmer, 

ohne Begleitpersonen, Ausbilder und Betreuer. 

100 EUR pro Teilnehmer an einer Aktivität zur 

beruflichen Fortbildung. 

Reisekosten 

Zuschuss zu den Kosten, die den Teilnehmern, 

einschließlich der Begleitpersonen und der 

Betreuer, für die Reise von ihrem Herkunftsort 

zum Ort der jeweiligen Aktivität und zurück 

entstehen. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Entfernung und Anzahl 

der Personen. 

Der Antragsteller muss die Entfernung zwischen 

dem Herkunftsort und dem Ort der Aktivität89 

mithilfe des Entfernungsrechners der Europäischen 

Kommission angeben.90  

Bei nicht ortsgebundenen Aktivitäten sollte der 

Antragsteller die Entfernungen zwischen den 

einzelnen Orten addieren und die der Summe 

entsprechende Entfernungsspanne wählen.91 

Entfernung 
Herkömmliches 

Reisen 

Umweltfreund-

liches Reisen 

0ς99 km 23 EUR  

100ς499 km 180 EUR 210 EUR 

500ς1999 km 275 EUR 320 EUR 

2000ς2999 km 360 EUR 410 EUR 

3000ς3999 km 530 EUR 610 EUR 

4000ς7999 km 820 EUR  

8000 km oder 

mehr 
1500 EUR  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de
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Individuelle 

Unterstützung 

Aufenthaltskosten. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Dauer des Aufenthalts pro 

Teilnehmer, einschließlich der Begleitpersonen, 

Ausbilder und Betreuer (bei Bedarf), sowie 

einschließlich eines Reisetags vor der Aktivität und 

eines Reisetags im Anschluss daran und bis zu vier 

zusätzlichen Tagen für Teilnehmer, die einen 

Zuschuss für umweltfreundliches Reisen erhalten. 

 Tabelle A2.2 pro Teilnehmer und pro Tag. 

 Höchstens 1100 EUR pro Teilnehmer 

(einschließlich Ausbildern, Betreuern und 

Begleitpersonen) 

 

 

Inklusions-

unterstützung 

Kosten in Verbindung mit der Organisation von 

Mobilitätsaktivitäten für Teilnehmer mit geringeren 

Chancen.   

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl der Teilnehmer mit 

geringeren Chancen, ohne Begleitpersonen, Ausbilder 

und Betreuer. 

100 EUR pro Teilnehmer 

Zusätzliche Kosten, die unmittelbar mit 

Aufwendungen für Teilnehmer mit geringeren 

Chancen und ihre Begleitpersonen, Ausbilder und 

Betreuer verbunden sind (einschließlich 

gerechtfertigter Aufenthalts- und Reisekosten, sofern 

für diese Teilnehmer keine Finanzhilfe in den 

YŀǘŜƎƻǊƛŜƴ αwŜƛǎŜƪƻǎǘŜƴά ǳƴŘ αƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ 

¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎά ōŜŀƴǘǊŀƎǘ ǿƛǊŘύΦ 

Finanzierungsmechanismus: tatsächliche Kosten. 

Zuweisungsregel:  Der Antrag muss vom Antragsteller 

begründet und von der nationalen Agentur 

genehmigt werden. 

100 % der förderfähigen Kosten 

Unterstützung 

vorbereitender 

Besuche 

Kosten in Verbindung mit der Durchführung des 

vorbereitenden Besuchs, einschließlich Reise- und 

Aufenthaltskosten. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: ohne Teilnehmer aus der 

aufnehmenden Organisation.  Es kann höchstens 

1 Teilnehmer pro teilnehmende Organisation und pro 

575 EUR pro Teilnehmer und vorbereitenden 

Besuch. 



 

 

 

Aktivität gefördert werden. Es gibt keine 

Beschränkung für die Zahl der Betreuer, die an der 

Hauptaktivität teilnehmen.  Voraussetzung: Die 

Notwendigkeit für einen vorbereitenden Besuch, die 

Ziele und die Teilnehmer müssen im Antragsformular 

begründet und von der nationalen Agentur 

genehmigt werden. 

Aktivitäten zur 

Systementwicklung 

und 

Öffentlichkeits-

arbeit 

Mit der Durchführung der ergänzenden Aktivitäten 

verbundene Kosten. 

Indirekte Kosten: Zur Deckung indirekter Kosten kann 

ein Pauschalbetrag in Höhe von maximal 7 % der 

förderfähigen Direktkosten ergänzender Aktivitäten 

gewährt werden, die zwar Bestandteil der 

allgemeinen Verwaltungsausgaben des Begünstigten 

sind, aber den ergänzenden Aktivitäten zugeordnet 

werden können (z. B. Strom- oder Internetkosten, 

Mieten oder Pacht, Aufwendungen für ständiges 

Personal usw.). 

Finanzierungsmechanismus: tatsächliche Kosten. 

Zuweisungsregel: Die Notwendigkeit und Ziele 

müssen vom Antragsteller begründet und von der 

nationalen Agentur genehmigt werden.  Diesen 

Aktivitäten können höchstens 10 % der gesamten 

Projektkosten zugewiesen werden. 

Höchstens 80 % der förderfähigen Kosten. 

 

Außergewöhnliche 

Kosten 

Kosten für die Bereitstellung von Finanzsicherheiten, 

falls die nationale Agentur dies anfordert. 

Gebühren und sonstige Kosten in Verbindung mit der 

Erteilung von Visa und Aufenthaltsgenehmigungen 

sowie Kosten für Impfungen oder ärztliche 

Bescheinigungen. Hohe Reisekosten von 

Teilnehmern, einschließlich Gruppenleitern, 

Begleitpersonen und Betreuern; auch bei Nutzung 

von umweltfreundlichen, emissionsärmeren 

Verkehrsmitteln. 

Finanzierungsmechanismus: tatsächliche Kosten. 

Zuweisungsregel: Der Antrag muss vom Antragsteller 

begründet und von der nationalen Agentur 

genehmigt werden. 

Finanzsicherheiten: 80 % der förderfähigen 

Kosten 

Hohe Reisekosten: 80 % der förderfähigen 

Kosten 

Gebühren und sonstige Kosten in Verbindung 

mit der Erteilung von Visa und 

Aufenthaltsgenehmigungen sowie Kosten für 

Impfungen oder ärztliche Bescheinigungen: 

100 % der förderfähigen Kosten 
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¢ŀōŜƭƭŜ !нΦн LƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŦǸǊ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ȊǳǊ ōŜǊǳŦƭƛŎƘŜƴ CƻǊǘōƛƭŘǳƴƎ  

 
Individuelle 

Unterstützung (EUR/Tag) 

 Österreich 61 ϵ  

Belgien 65 ϵ  

Bulgarien 53 ϵ  

Kroatien 62 ϵ  

Zypern 58 ϵ  

Tschechische Republik 54 ϵ  

Dänemark 72 ϵ  

Estland 56 ϵ  

Finnland 71 ϵ  

Republik Nordmazedonien 45 ϵ  

Frankreich 66 ϵ  

Deutschland 58 ϵ  

Griechenland 71 ϵ  

Ungarn 55 ϵ  

Island 71 ϵ  

Irland 74 ϵ  

Italien 66 ϵ  

Lettland 59 ϵ  

Liechtenstein 74 ϵ  

Litauen 58 ϵ  

Luxemburg 66 ϵ  

Malta 65 ϵ  

Niederlande 69 ϵ  

Norwegen 74 ϵ  

Polen 59 ϵ  

Portugal 65 ϵ  

Rumänien 54 ϵ  

Serbien 45 ϵ  

Slowakei 60 ϵ  

Slowenien 60 ϵ  

Spanien 61 ϵ  

Schweden 70 ϵ  

Türkei 54 ϵ  

Benachbarte Partnerländer 48 ϵ  

 



 

 

AKTIVITÄTEN ZUR FÖRDERUNG DER JUGENDBETEILIGUNG92  
 

Aktivitäten außerhalb der formalen allgemeinen und beruflichen Bildung, die die Teilhabe junger Menschen am 

demokratischen Leben auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene anregen, fördern und erleichtern 

½L9[9 59w !Y¢Lhb 

Erasmus+ unterstützt jugendorientierte partizipative Projekte auf lokaler, nationaler und transnationaler Ebene, die von 

informellen Gruppen junger Menschen und/oder Jugendorganisationen durchgeführt werden, mit denen die Teilhabe 

junger Menschen am demokratischen Leben in Europa angeregt wird und die eines oder mehrere der folgenden Ziele 

verfolgen:  

¶ jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich in der Zivilgesellschaft zu engagieren und zu lernen, sich daran zu 

beteiligen (Bereitstellung von Wegen für das Engagement junger Menschen in ihrem Alltag, aber auch im 

demokratischen Leben, mit dem Ziel einer sinnvollen staatsbürgerlichen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und 

politischen Teilhabe junger Menschen aus allen Verhältnissen und mit besonderem Schwerpunkt auf Menschen 

mit geringeren Chancen) 

¶ junge Menschen für die gemeinsamen europäischen Werte und Grundrechte zu sensibilisieren und einen Beitrag 

zum europäischen Integrationsprozess zu leisten, unter anderem durch einen Beitrag zur Verwirklichung eines 

oder mehrerer der europäischen Jugendziele 

¶ die digitalen Kompetenzen und die Medienkompetenz junger Menschen zu entwickeln (insbesondere kritisches 

Denken und die Fähigkeit, Informationen zu bewerten und zu verarbeiten), um die Widerstandsfähigkeit junger 

Menschen gegenüber Desinformation, Falschmeldungen und Propaganda sowie ihre Fähigkeit zur Teilhabe am 

demokratischen Leben zu verbessern  

¶ junge Menschen und Entscheidungsträger auf lokaler, regionaler, nationaler und transnationaler Ebene 

zusammenzubringen und/oder einen Beitrag zum EU-Jugenddialog zu leisten 

th[L¢L{/I9w Yhb¢9·¢ 

Die Jugendstrategie der Europäischen Union 2019ς202793 gibt einen Rahmen für die jugendpolitische europäische 

Zusammenarbeit vor, der auf der Mitteilung der Kommission vom 22. Mai 2018 Ƴƛǘ ŘŜƳ ¢ƛǘŜƭ α.ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎΣ .ŜƎŜƎƴǳƴƎ ǳƴŘ 

Befähigung: eine neue EU-{ǘǊŀǘŜƎƛŜ ŦǸǊ ƧǳƴƎŜ aŜƴǎŎƘŜƴά ōŜǊǳƘǘΦ LƳ YŜǊƴōŜǊŜƛŎƘ α.ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎά ȊƛŜƭǘ ŘƛŜ 9¦-Jugendstrategie 

auf eine sinnvolle staatsbürgerliche, wirtschaftliche, soziale, kulturelle und politische Teilhabe junger Menschen ab. Die 

Strategie fördert die Teilhabe der Jugend am demokratischen Leben, unterstützt das soziale und bürgerschaftliche 

Engagement und soll sicherstellen, dass alle jungen Menschen über die notwendigen Ressourcen verfügen, um am 

gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.  

                                                                 

 

92 Der Großteil der Mittel für diese Aktion ist für die Unterstützung von Projekten bestimmt, in die Organisationen und Teilnehmer aus den 
Programmländern eingebunden sind. Allerdings können ungefähr 25 % des verfügbaren Budgets für die Finanzierung internationaler Projekte unter 
Beteiligung von Organisationen und Teilnehmern aus Programm- und benachbarten Partnerländern der EU (Regionen 1 bis 4) verwendet werden; siehe 
!ōǎŎƘƴƛǘǘ αCǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎŜ [ŅƴŘŜǊά ƛƴ ¢Ŝƛƭ A dieses Leitfadens). 
93 https://europa.eu/youth/strategy_de 
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Die EU-Jugendstrategie umfasst auch einen Prozess des Jugenddialogs, und in diesem Zusammenhang wurden im Jahr 2018 

elf europäische Jugendziele erarbeitet, mit denen Probleme in Bereichen angegangen werden sollen, die junge Menschen 

direkt betreffen. Auf der Grundlage der Beiträge junger Interessenträger werden in jedem 18-monatigen Zyklus des EU-

Jugenddialogs spezifische thematische Prioritäten festgelegt, die in dem betreffenden Zeitraum zum Schwerpunkt der 

Umsetzung der EU-Jugendstrategie werden sollen.    

Thematische Strategien im Jugendbereich 

Mit dem Programm Erasmus+ sollen die Jugendbeteiligung, die Steigerung der Qualität informeller und nichtformaler 

Lernprozesse und die Entwicklung einer hochwertigen Jugendarbeit gefördert werden. Weitere Unterstützung in diesen 

Bereichen wird über spezifische thematische Strategien wie die Strategie für Jugendbeteiligung, den Youthpass und die 

Europäische Strategie für Aus- und Fortbildung (European Training Strategy; ETS) bereitgestellt.94 
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Aktivitäten zur Förderung der Jugendbeteiligung sind nichtformale Lernaktivitäten, bei denen die aktive Teilhabe junger 

Menschen im Mittelpunkt steht. Diese Aktivitäten zielen darauf ab, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, 

Begegnungen, Kooperationen sowie kulturelles und bürgerschaftliches Handeln zu erleben. Die geförderten Aktivitäten 

sollten den Teilnehmern dabei helfen, ihre persönlichen, sozialen, staatsbürgerlichen und digitalen Kompetenzen zu stärken 

und aktive europäische Bürger zu werden. 

Diese Aktion unterstützt die Nutzung alternativer, innovativer, intelligenter und digitaler Formen der Teilhabe junger 

Menschen, einschließlich der Ausweitung der Teilhabe junger Menschen auf eine Vielzahl von Sektoren und Räumen 

(Gesundheitsdienste, Sporteinrichtungen usw., unabhängig davon, ob diese vom öffentlichen oder privaten Sektor 

betrieben werden), wodurch Möglichkeiten für eine aktive Teilhabe junger Menschen aus allen Verhältnissen eröffnet 

werden.  

Aktivitäten zur Förderung der Jugendbeteiligung können aktiv dazu genutzt werden, Dialoge und Diskussionen zwischen 

jungen Menschen und Entscheidungsträgern zu führen, um die aktive Teilhabe junger Menschen am demokratischen Leben 

in Europa zu fördern. Ein konkretes Anliegen besteht darin, jungen Menschen Gehör zu verschaffen, etwa durch die 

Formulierung von Standpunkten, Vorschlägen und Empfehlungen, insbesondere zur Gestaltung und Umsetzung von 

Jugendpolitik in Europa. 

Jugendaktivitäten können entweder transnationaler (durchgeführt in einem oder mehreren teilnehmenden Ländern und 

unter Einbeziehung von Partnern aus mehreren teilnehmenden Ländern) oder nationaler Art (durchgeführt auf lokaler, 

regionaler oder nationaler Ebene und unter Einbeziehung von einer oder mehreren informellen Gruppen junger Menschen 

und/oder Organisationen aus einem einzigen teilnehmenden Land) sein. Nationale Aktivitäten zur Förderung der 

                                                                 

 

94 Die Strategien sind hier abrufbar: https://www.salto-youth.net/ 

 



 

 

Jugendbeteiligung eignen sich besonders für die Erprobung von Ideen auf lokaler Ebene und als Instrument für die 

Weiterverfolgung früherer Initiativen, um erfolgreiche Ideen auszubauen und weiterzuentwickeln.  

Alle Aktivitäten zur Förderung der Jugendbeteiligung müssen unabhängig davon, auf welcher Ebene sie durchgeführt 

werden, nachweislich eine europäische Dimension und/oder einen europäischen Mehrwert haben, und jede einzelne 

geförderte Aktivität muss eindeutig zur Verwirklichung eines oder mehrerer der oben genannten Ziele der Aktion beitragen. 

Die geförderten Aktivitäten können in Form von Workshops, Debatten, Rollenspielen, Simulationen, Nutzung digitaler 

Instrumente (z. B. digitaler Demokratieinstrumente), Sensibilisierungskampagnen, Schulungen, Treffen oder anderer 

Formen von Online- oder Offline-Interaktionen zwischen jungen Menschen und Entscheidungsträgern, Konsultationen, 

Informationsveranstaltungen usw. (oder einer Kombination davon) stattfinden.   

Einige Beispiele für Aktivitäten, die im Rahmen eines Projekts durchgeführt werden könnten, sind:   

¶ Präsenz- oder Online-Workshops und/oder -Treffen, Seminare oder andere Veranstaltungen/Prozesse auf lokaler, 

regionaler, nationaler oder transnationaler Ebene, die jungen Menschen Raum für Informationen, Debatten und eine 

aktive Beteiligung an Fragen bieten, die für ihr tägliches Leben als aktive europäische Bürger relevant sind, idealerweise 

auch durch Interaktionen mit Entscheidungsträgern und anderen Interessenträgern, die von solchen Fragen betroffen 

sind, oder im Vorfeld oder zur Nachbereitung einer solchen Interaktion 

¶ Konsultationen junger Menschen zur Ermittlung von Themen/Fragen, die für sie (im lokalen, regionalen, nationalen 

oder transnationalen Kontext) von besonderer Bedeutung sind, und zur Ermittlung ihrer Bedürfnisse im 

Zusammenhang mit ihrer Beteiligung an der Behandlung solcher Themen/Probleme 

¶ Sensibilisierungskampagnen zur Beteiligung junger Menschen am demokratischen Leben 

¶ Erleichterung des Zugangs zu offenen, sicheren und barrierefreien virtuellen und/oder physischen Räumen für junge 

Menschen, die wirksame Lernmöglichkeiten für die Teilhabe am demokratischen Leben und an demokratischen 

Prozessen bieten  

¶ Simulationen der Funktion demokratischer Einrichtungen und der Rollen von Entscheidungsträgern in diesen 

Einrichtungen 

Die Projekte können ein Mobilitätselement und/oder Veranstaltungen mit physischer Anwesenheit der Teilnehmer an 

einem bestimmten Ort beinhalten, müssen es aber nicht. Für solche Aktivitäten (Mobilitätselemente und physische 

Veranstaltungen) ist eine besondere finanzielle Unterstützung vorgesehen. Sofern dies relevant ist, wird nachdrücklich 

empfohlen, digitale Aktivitätsformate (z. B. Webinare, Hackathons, verschiedene Instrumente für elektronische 

Partizipation) und/oder Schulungen zur Nutzung digitaler Demokratieinstrumente in Aktivitäten zu integrieren, die im 

Rahmen eines Projekts zur Förderung der Jugendbeteiligung durchgeführt werden sollen.    

Die folgenden Arten von Aktivitäten können im Rahmen dieser Aktion nicht unterstützt werden: Satzungsgemäße Sitzungen 

von Organisationen oder Organisationsnetzwerken, die Organisation politischer Veranstaltungen, physische Infrastruktur 

(z. B. die Kosten für den Bau/Erwerb von Gebäuden und deren fester Ausrüstung). 

 

EINRICHTUNG EINES PROJEKTS 

Ein im Rahmen dieser Aktion gefördertes Projekt sollte eine oder mehrere der oben beschriebenen Aktivitäten umfassen. 

Die Aktivitäten können flexibel kombiniert werden, und zwar je nach den Zielen des Projekts und den Bedürfnissen der 

teilnehmenden Organisation(en) und der Teilnehmer. 
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Ein Projekt wird von einer oder mehreren informellen Gruppen junger Menschen, einer oder mehreren Organisationen 

oder einer Kombination davon durchgeführt. Die informelle(n) Gruppe(n) junger Menschen und/oder die teilnehmenden 

Organisationen müssen bei der Antragstellung angegeben werden. Wenn nur eine informelle Gruppe junger Menschen 

beteiligt ist, stellt einer von ihnen den Antrag im Namen der Gruppe. Wenn mehrere Gruppen oder Organisationen beteiligt 

sind, übernimmt eine von ihnen die Rolle des Koordinators und beantragt das ganze Projekt im Namen der Partnerschaft. 

Ein Projekt umfasst vier Phasen: Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung. Die teilnehmenden 

Organisationen und die an den Aktivitäten beteiligten jungen Menschen sollten in allen Phasen eine aktive Rolle spielen und 

ǎƻ ƛƘǊŜ [ŜǊƴŜǊŦŀƘǊǳƴƎ ǾŜǊōŜǎǎŜǊƴ όαǾƻƴ ƧǳƴƎŜƴ aŜƴǎŎƘŜƴ ŦǸǊ ƧǳƴƎŜ aŜƴǎŎƘŜƴ ƪƻƴȊƛǇƛŜǊǘŜ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴάύΦ  

¶ Planung (Festlegung der Bedürfnisse, Ziele, Lernergebnisse, Aktivitätsformate; Erarbeitung des Arbeitsprogramms 

und des Zeitplans für die Aktivitäten usw.) 

¶ Vorbereitung (praktische Vorkehrungen, Erarbeitung von Vereinbarungen mit Partnern, Bestätigung der für die 

Zielgruppe(n) vorgesehenen Aktivitäten, sprachliche, interkulturelle, lern- und aufgabenbezogene Vorbereitung 

der Teilnehmer usw.) 

¶ Durchführung der Aktivitäten 

¶ Nachbereitung (Bewertung der Aktivitäten, Ermittlung und Dokumentation der von den Teilnehmern erzielten 

Lernergebnisse sowie Verbreitung und Nutzung der Projektergebnisse) Im Rahmen der Nachbereitungsphase sollte 

jedes Projekt vorsehen, dass die jugendlichen Teilnehmer Rückmeldung zu konkreten Projektergebnissen erhalten, 

so auch zu der Frage, wie diese Ergebnisse anderen relevanten Interessenträgern mitgeteilt und/oder von diesen 

genutzt wurden.    

 

 

9¦-WǳƎŜƴŘŘƛŀƭƻƎ  

Die im Rahmen des EU-Jugenddialogs95 ermittelten Themen und Prioritäten können als Inspiration für Aktivitäten zur 

Förderung der Jugendbeteiligung auf allen Ebenen dienen. Eine ähnliche Inspirationsquelle sind möglicherweise auch die 

europäischen Jugendziele, die im Rahmen des EU-Jugenddialogs entwickelt wurden und mit denen Probleme in Bereichen 

angegangen werden sollen, die junge Menschen direkt betreffen. Darüber hinaus können die Ergebnisse erfolgreicher 

Aktivitäten zur Förderung der Jugendbeteiligung in weitere Phasen des EU-Jugenddialogs einfließen. 

[ŜǊƴǇǊƻȊŜǎǎ 

Ein Projekt für Aktivitäten zur Förderung der Jugendbeteiligung muss Unterstützung für den Reflexionsprozess sowie die 

Ermittlung und Dokumentation von individuellen Lernergebnissen, insbesondere durch den Youthpass, vorsehen. 

Lƴƪƭǳǎƛƻƴ ǳƴŘ ±ƛŜƭŦŀƭǘ 

Mit dem Programm Erasmus+ sollen Chancengleichheit und gleicher Zugang, Inklusion und Fairness bei allen Aktionen 

gefördert werden. Organisationen sollten barrierefreie und inklusive Projektaktivitäten konzipieren, bei denen die 

                                                                 

 

95 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_de 



 

 

Ansichten von Teilnehmern mit geringeren Chancen berücksichtigt und diese Teilnehmer in den Entscheidungsprozess 

einbezogen werden.  

Aktivitäten zur Förderung der Jugendbeteiligung eignen sich besonders für die Inklusion von jungen Menschen mit 

geringeren Chancen: 

¶ Jugendaktivitäten sind als Format für Basisaktionen mit sehr flexiblen Parametern (Dauer, Anzahl der Teilnehmer, 

nationale/transnationale Aktivitäten usw.) konzipiert, die leicht an die besonderen Bedürfnisse von jungen 

Menschen mit geringeren Chancen angepasst werden können.  

¶ Informelle Gruppen junger Menschen, die ein Projekt zur Förderung der Jugendbeteiligung durchführen, können 

von einem Coach96 unterstützt werden. Die Betreuung durch einen Coach könnte besonders sachdienlich und 

hilfreich im Hinblick darauf sein, junge Menschen mit geringeren Chancen bei der Konzeption und Umsetzung ihrer 

Projekte zu unterstützen.  

¶ Zu den Zielen der Aktion gehört es, jungen Menschen Lernmöglichkeiten für die Teilhabe an der Zivilgesellschaft 

und für die Verbesserung ihrer digitalen und Medienkompetenzen zu bieten. Projekte, mit denen diese Ziele 

verfolgt werden, können besonders nützlich sein, um jungen Menschen mit geringeren Chancen dabei zu helfen, 

einige der Herausforderungen zu bewältigen, mit denen sie möglicherweise konfrontiert sind. 

Zudem eignen sich Aktivitäten zur Förderung der Jugendbeteiligung besonders dazu, Inklusion und Vielfalt in der 

Gesellschaft zu thematisieren, um beispielsweise den Kampf gegen Stereotype zu unterstützen und Verständnis, Toleranz 

und Nichtdiskriminierung zu fördern.  

{ŎƘǳǘȊ ǳƴŘ {ƛŎƘŜǊƘŜƛǘ ŘŜǊ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊ 

Bei der Planung und Vorbereitung eines Projekts sollten der Schutz und die Sicherheit der Teilnehmer angesprochen und 

alle erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung/Verringerung von Risiken eingeplant werden.  

 

 

{ŎƘŀŦŦǳƴƎ ŜƛƴŜǎ DŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘǎǎƛƴƴǎ 

Es wird nachdrücklich empfohlen, Maßnahmen, die einen Gemeinschaftssinn schaffen, zum Bestandteil der Aktivitäten zur 

Förderung der Jugendbeteiligung zu machen. Sofern möglich, sollten solche Maßnahmen über die Dauer der geförderten 

Projekte hinaus Bestand haben und sich selbst tragen.  Gegebenenfalls können Projekte für Aktivitäten zur Förderung der 

Jugendbeteiligung die bereits auf dem Europäischen Jugendportal bestehenden Plattformen für die Schaffung eines 

Gemeinschaftssinns nutzen.   

Ökologische Nachhaltigkeit 

Ein Projekt sollte ein ökologisch nachhaltiges und verantwortungsvolles Verhalten bei den Teilnehmern fördern und das 

Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig es ist, Maßnahmen zur Verringerung oder zum Ausgleich des ökologischen 

                                                                 

 

96 Je nach ihren Bedürfnissen können informelle Gruppen junger Menschen während des Projekts einen oder mehrere Coaches einsetzen. 
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Fußabdrucks von Mobilitätsaktivitäten zu ergreifen. Ökologische Aspekte sollten bei der Konzeption und Durchführung 

eines Projekts berücksichtigt werden, beispielsweise durch Integration nachhaltiger Praktiken wie die Entscheidung für 

wiederverwendbare oder umweltfreundliche Materialien, Abfallvermeidung und Recycling sowie nachhaltige 

Verkehrsmittel.  

Digitaler Wandel  

Das Programm Erasmus+ unterstützt alle teilnehmenden Organisationen dabei, digitale Instrumente und Lernmethoden in 

ihre Arbeit zu integrieren und so ihre physischen Aktivitäten zu ergänzen, die Zusammenarbeit zwischen 

Partnerorganisationen zu verbessern und die Qualität der Aktivitäten zu steigern. Dies kann beispielsweise den Einsatz von 

Instrumenten für elektronische Partizipation beinhalten. 

Erasmus-Qualitätsstandards für den Jugendbereich 

Bei der Durchführung aller im Rahmen dieser Aktion durchgeführten Aktivitäten müssen die Erasmus-Qualitätsstandards 

im Jugendbereich für die Organisation hochwertiger Lernmobilitätsaktivitäten eingehalten werden. Die Erasmus-

Qualitätsstandards im Jugendbereich erstrecken sich auf die Grundprinzipien der Aktion sowie auf die konkreten 

Durchführungsverfahren für Projektaufgaben wie Auswahl und Vorbereitung der Teilnehmer, Festlegung, Bewertung und 

Anerkennung von Lernergebnissen, Weitergabe von Projektergebnissen usw. Die Erasmus-Qualitätsstandards im 

Jugendbereich sind abrufbar unter: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-

quality-standards-mobility-projects-youth_en  

  

  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en
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CǀǊŘŜǊƪǊƛǘŜǊƛŜƴ  

Förderfähige 

teilnehmende 

Organisationen 

Als teilnehmende Organisationen kommen in Betracht: 

¶ gemeinnützige Organisationen, Verbände, NRO Europäische Jugend-NRO lokale, regionale 
oder nationale öffentliche Stellen gemeinwirtschaftliche Unternehmen kommerzielle 
Einrichtungen, die sich dem Grundsatz der sozialen Verantwortung in Unternehmen 
verpflichtet haben   

¶  informelle Gruppen junger Menschen97  

mit Sitz in einem Programmland oder einem benachbarten Partnerland der EU (Regionen 1 

bis 4Τ ǎƛŜƘŜ !ōǎŎƘƴƛǘǘ αCǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎŜ [ŅƴŘŜǊά ƛƴ ¢Ŝƛƭ A dieses Leitfadens).   

Wer ist 

antragsberechtigt? 

Antragsteller kann jede förderfähige teilnehmende Organisation sein, die in einem 
Programmland ansässig ist. Die betreffende Organisation stellt den Antrag im Namen aller am 
Projekt beteiligten Organisationen.98  

Anzahl und Profil der 

teilnehmenden 

Organisationen 

¶ Nationale Projekte zur Förderung der Jugendbeteiligung: Es muss mindestens eine 

teilnehmende Organisation beteiligt sein.  

¶ Transnationale Projekte zur Förderung der Jugendbeteiligung: Es müssen mindestens zwei 

teilnehmende Organisationen aus verschiedenen Ländern beteiligt sein.  

Projektdauer 3 bis 24 Monate.  

Ort(e) der Aktivitäten 
Die Aktivitäten müssen im Land einer oder mehrerer der teilnehmenden Organisationen oder 

im Land des Sitzes eines Organs der Europäischen Union99 stattfinden.  

Förderfähige Teilnehmer 
Junge Menschen im Alter von 13 bis 30 Jahren100 mit Wohnsitz im Land der teilnehmenden 

Organisationen und Entscheidungsträger, die für die Themen des Projekts relevant sind.  

Wo ist der Antrag zu 

stellen?  

Bei der nationalen Agentur des Landes, in dem die antragstellende Organisation ansässig ist. 

                                                                 

 

97 Eine Gruppe von mindestens vier jungen Menschen zwischen 13 und 30 Jahren. Eines der Mitglieder der Gruppe, das mindestens 18 Jahre alt ist, vertritt 
die Gruppe und übernimmt in ihrem Namen die Verantwortung. Bitte konsultieren Sie zur Definition einer informellen Gruppe das Glossar. Für die Zwecke 
ŘƛŜǎŜǊ !ƪǘƛƻƴ ǳƴŘ ŀƭƭŜǊ ŘŀƳƛǘ ȊǳǎŀƳƳŜƴƘŅƴƎŜƴŘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦŅƭƭǘ αŜƛƴŜ ƛƴŦƻǊƳŜƭƭŜ DǊǳǇǇŜ ƧǳƴƎŜǊ aŜƴǎŎƘŜƴά ǳƴǘŜǊ ŘŜƴ .ŜƎǊƛŦŦ αǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴŘŜ 
hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴάΦ ²Ŝƴƴ Ǿƻƴ ŜƛƴŜǊ αǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴŘŜƴ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴά ŘƛŜ wŜŘŜ ƛǎǘΣ ŘŜŎƪǘ ŘƛŜǎ ŀǳŎƘ ŜƛƴŜ αƛƴŦƻǊƳŜƭƭŜ DǊǳǇǇŜ ƧǳƴƎŜǊ aŜƴǎŎƘŜƴά ŀōΦ 
98 Die teilnehmenden Organisationen müssen ein Mandat für die antragstellende Organisation unterzeichnen. Die Mandate sollten zum Zeitpunkt der 
Antragstellung, spätestens jedoch zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung vorgelegt werden. Weitere Informationen sind Teil C 
dieses Leitfadens zu entnehmen.  
99 Die Organe der Europäischen Union haben ihren Sitz in Brüssel, Den Haag, Frankfurt, Luxemburg und Straßburg. 
100 Beachten Sie hierzu bitte Folgendes:   

Untere Altersgrenze: Teilnehmer müssen bis zum Anfangsdatum der Aktivität das Mindestalter erreicht haben. 

Obere Altersgrenze: Teilnehmer dürfen zum Anfangsdatum der Aktivität das angegebene Höchstalter nicht überschritten haben. 
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Wann ist der Antrag zu 

stellen? 

Antragsteller müssen ihren Finanzhilfeantrag spätestens zu den folgenden Terminen 

einreichen: 

11. Mai 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) bei Projekten, die zwischen dem 1. August eines 

Jahres und dem 31. Dezember desselben Jahres beginnen 

5. Oktober 12:00:00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) bei Projekten, die zwischen dem 1. Januar 

eines Jahres und dem 31. Mai des folgenden Jahres beginnen 

Wie ist der Antrag zu 

stellen? 

Nähere Informationen zur Antragstellung finden Sie in Teil C dieses Leitfadens. 

Anhänge 

Dem Antragsformular muss eine ehrenwörtliche Erklärung des gesetzlichen Vertreters 

beigefügt werden.  

Dem Antragsformular ist ein Zeitplan für das Projekt für Jugendaktivitäten beizufügen, in dem 

alle geplanten Aktivitäten aufgeführt sind.  

Dem Antragsformular ist für alle im Rahmen des Projekts geplanten Mobilitätsaktivitäten und 

Veranstaltungen jeweils ein Zeitplan beizufügen. 

 

  



 

 

GEWÄHRUNGSKRITERIEN 

 

Relevanz, Begründung und Wirkung   

(Höchstpunktzahl 30 Punkte) 

 

¶ Relevanz des Projekts im Hinblick auf: 

¶ die Ziele der Aktion  

¶ die Bedürfnisse der teilnehmenden Organisationen und der Teilnehmer 

¶ Inwieweit trägt das Projekt einer oder mehrerer der im Rahmen des EU-

Jugenddialogs oder der Jugendziele ermittelten Prioritäten Rechnung  

¶ Inwieweit ist das Projekt geeignet, hochwertige Lernergebnisse für die 

Teilnehmer zu erbringen 

¶ Inwieweit erbringt das Projekt einen europäischen Mehrwert 

¶ Mögliche Wirkung des Projekts: 

¶ für Teilnehmer und teilnehmende Organisationen während und nach der 

Projektlaufzeit 

¶ über die unmittelbar an einem Projekt teilnehmenden Organisationen und 

Personen hinaus auf lokaler, regionaler, nationaler und/oder europäischer 

oder globaler Ebene 

¶ Inwieweit beinhaltet das Projekt Maßnahmen, die darauf abzielen, seine 

Ergebnisse über die Projektlaufzeit hinaus nachhaltig zu gestalten 

¶ Inwieweit ist das Projekt dazu geeignet, einen Beitrag zu den 

Programmdimensionen Inklusion und Vielfalt, ökologische Nachhaltigkeit, 

digitale Bildung und Teilhabe zu leisten 

¶ Inwieweit bezieht das Projekt neue Programmteilnehmer und weniger 

erfahrene Organisationen in die Aktion ein  

¶ Inwieweit thematisiert das Projekt nachhaltige und umweltfreundliche 

Praktiken 
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Qualität der Projektkonzeption  

(Höchstpunktzahl 40 Punkte) 

 

 

¶ Übereinstimmung zwischen identifizierten Bedürfnissen, Projektzielen, 

Teilnehmerprofilen und vorgeschlagenen Aktivitäten  

¶ Klarheit, Vollständigkeit und Qualität aller Projektphasen: Vorbereitung 

(einschließlich Vorbereitung der Teilnehmer), Durchführung und 

Nachbereitung (einschließlich eines Rückmeldungsmechanismus für 

Teilnehmer)  

¶ Inwieweit sind die jungen Menschen in alle Phasen der Aktivitäten 

eingebunden  

¶ Inwieweit sind die Aktivitäten barrierefrei und inklusiv gestaltet und stehen 

Teilnehmern aus unterschiedlichen Verhältnissen und mit 

unterschiedlichen Fähigkeiten offen 

¶ Angemessenheit der vorgeschlagenen partizipativen Lernmethoden, 

einschließlich etwaiger virtueller Komponenten  

¶ Inwieweit nutzt das Projekt alternative, innovative und intelligente Formen 

der Jugendbeteiligung, insbesondere zur Erprobung neuer Ideen und zur 

Nachbereitung  

¶ Qualität der Vorkehrungen und der Unterstützung für den 

Reflexionsprozess, die Ermittlung und Dokumentation der Lernergebnisse 

der Teilnehmer sowie den konsequenten Einsatz der europäischen 

Transparenz- und Anerkennungsinstrumente, insbesondere Youthpass 

¶ Angemessenheit und Wirksamkeit der vorgesehenen Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes der Teilnehmer 

¶ Inwieweit beinhalten die Aktivitäten nachhaltige und umweltfreundliche 

Praktiken 

Qualität des Projektmanagements 

(Höchstpunktzahl 30 Punkte) 

 

¶ Qualität der praktischen Vorkehrungen, des Managements und der 

Unterstützungsangebote  

¶ Qualität der Zusammenarbeit und der Kommunikation zwischen den 

Teilnehmern der Gruppe(n) und den teilnehmenden Organisationen sowie 

mit anderen maßgeblichen Akteuren 

¶ Qualität der Maßnahmen zur Bewertung der verschiedenen Phasen und 

Ergebnisse des Projekts  

¶ Eignung und Qualität von Maßnahmen zur Verbreitung der 

Projektergebnisse bei den teilnehmenden Organisationen und darüber 

hinaus 



 

 

FINANZIERUNGSREGELN 

5ŜǊ CƛƴŀƴȊǊŀƘƳŜƴ ŘŜǎ tǊƻƧŜƪǘǎ όƛƴ 9¦wύ ƛǎǘ ǳƴǘŜǊ .ŜŀŎƘǘǳƴƎ ŘŜǊ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎǊŜƎŜƭƴ Ȋǳ ŜǊǎǘŜƭƭŜƴΥ  

 

aŀȄƛƳŀƭŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŦǸǊ Ŝƛƴ tǊƻƧŜƪǘ ƛƳ wŀƘƳŜƴ Ǿƻƴ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ȊǳǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ WǳƎŜƴŘōŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎΥ сл ллл 9¦w 

 

 

Budgetkategorie Förderfähige Kosten und anwendbare Regeln Betrag 

Projekt-

management 

Kosten in Verbindung mit dem Management und der 

Durchführung des Projekts (z. B. Vorbereitung und 

Durchführung von Projekttreffen, Vorbereitung von 

Aktivitäten, Durchführung, Bewertung, Verbreitung und 

Nachbereitung).  

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Dauer des Projekts. 

500 EUR pro Monat 

Coachingkosten 

Kosten in Verbindung mit der Einbeziehung eines Coachs in 

das Projekt.  

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den Einheitskosten. 

½ǳǿŜƛǎǳƴƎǎǊŜƎŜƭΥ  ƧŜ ƴŀŎƘ ŘŜƳ [ŀƴŘΣ ƛƴ ŘŜƳ Řŀǎ tǊƻƧŜƪǘ 
ǎǘŀǘǘŦƛƴŘŜǘΣ ǳƴŘ ŘŜƴ !ǊōŜƛǘǎǘŀƎŜƴΦ 

5ŜǊ !ƴǘǊŀƎ ŀǳŦ ŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŦǸǊ /ƻŀŎƘƛƴƎƪƻǎǘŜƴ 
Ƴǳǎǎ ƛƳ !ƴǘǊŀƎǎŦƻǊƳǳƭŀǊ ōŜƎǊǸƴŘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜ 5ŀǳŜǊ ŘŜǎ 
/ƻŀŎƘƛƴƎǎ ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ŀƴ ŘƛŜ tǊƻƧŜƪǘŘŀǳŜǊ ƎŜōǳƴŘŜƴΦ 

¢ŀōŜƭƭŜ .Φо ǇǊƻ !ǊōŜƛǘǎǘŀƎΦ  

Höchstens 12 Tage. 

Inklusions-

unterstützung 

 

Zusätzliche Kosten, die unmittelbar mit Aufwendungen für 

Teilnehmer mit geringeren Chancen und ihre 

Begleitpersonen, Entscheidungsträger und Betreuer 

verbunden sind (einschließlich gerechtfertigter Aufenthalts- 

und Reisekosten, sofern für diese Teilnehmer keine 

CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜ ƛƴ ŘŜƴ YŀǘŜƎƻǊƛŜƴ αwŜƛǎŜƪƻǎǘŜƴά ǳƴŘ αƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ 

¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎά ōŜŀƴǘǊŀƎǘ ǿƛǊŘύΦ 

Finanzierungsmechanismus: tatsächliche Kosten. 

Zuweisungsregel:  Der Antrag muss vom Antragsteller 

begründet und von der nationalen Agentur genehmigt 

werden. 

100 % der förderfähigen Kosten 
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Tabelle B.3 Coachingkosten  

 Lehrkraft/Ausbilder/Forscher/ 

Jugendarbeiter 

Einheitszuschuss pro Tag 

Dänemark, Irland, 

Luxemburg, Niederlande, 

Österreich, Schweden, 

Liechtenstein, Norwegen  

241 

Belgien, Deutschland, 

Frankreich, Italien, Finnland, 

Island  

214 

Tschechische Republik, 

Griechenland, Spanien, 

Zypern, Malta, Portugal, 

Slowenien  

137 

Bulgarien, Estland, Kroatien, 

Lettland, Litauen, Ungarn, 

Polen, Rumänien, Serbien, 

Slowakei, Republik 

Nordmazedonien, Türkei 

74 

 

 

 

 

Außergewöhnliche 

Kosten 

Kosten für die Bereitstellung von Finanzsicherheiten, falls die 

nationale Agentur dies anfordert. 

Gebühren und sonstige Kosten in Verbindung mit der 

Erteilung von Visa und Aufenthaltsgenehmigungen sowie 

Kosten für Impfungen oder ärztliche Bescheinigungen. 

Finanzierungsmechanismus: tatsächliche Kosten. 

Zuweisungsregel:  Der Antrag muss vom Antragsteller 

begründet und von der nationalen Agentur genehmigt 

werden. 

Finanzsicherheiten: 80 % der 

förderfähigen Kosten 

Hohe Reisekosten: 80 % der 

förderfähigen Kosten 

DŜōǸƘǊŜƴ ǳƴŘ ǎƻƴǎǘƛƎŜ YƻǎǘŜƴ ƛƴ 
±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜǊ 9ǊǘŜƛƭǳƴƎ Ǿƻƴ ±ƛǎŀ 
ǳƴŘ !ǳŦŜƴǘƘŀƭǘǎƎŜƴŜƘƳƛƎǳƴƎŜƴ 
ǎƻǿƛŜ YƻǎǘŜƴ ŦǸǊ LƳǇŦǳƴƎŜƴ ƻŘŜǊ 
ŅǊȊǘƭƛŎƘŜ .ŜǎŎƘŜƛƴƛƎǳƴƎŜƴΥ млл ҈ ŘŜǊ 
ŦǀǊŘŜǊŦŅƘƛƎŜƴ YƻǎǘŜƴ 



 

 

Zusätzliche Mittel für im Rahmen des Projekts durchgeführte physische Veranstaltungen 

 

Zusätzliche Mittel für im Rahmen des Projekts durchgeführte Mobilitätsaktivitäten 

Budgetkategorie Förderfähige Kosten und anwendbare Regeln Betrag 

Unterstützung 

von 

Veranstaltungen 

im Rahmen von 

Aktivitäten zur 

Förderung der 

Jugendbeteiligung 

Kosten in Verbindung mit der Durchführung nationaler 

und transnationaler Konferenzen, Seminare und 

Veranstaltungen usw. Davon ausgenommen sind 

Personal der teilnehmenden 

Organisation(en)/Mitglieder der informellen 

Gruppe(n) junger Menschen und Betreuer, deren 

Teilnahme an den Treffen durch die Budgetkategorie 

αtǊƻƧŜƪǘƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘά ŀōƎŜŘŜŎƪǘ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻƭƭΦ 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl der Teilnehmer an 

der Veranstaltung, einschließlich 

Entscheidungsträgern, ohne Betreuer. 

100 EUR pro Teilnehmer 

Budgetkategorie 
Förderfähige Kosten und anwendbare Regeln 

Betrag 

Reisekosten 

Zuschuss zu den Kosten, die den Teilnehmern, 

einschließlich der Begleitpersonen, 

Entscheidungsträger und Betreuer, für die 

Reise von ihrem Herkunftsort zum Ort der 

jeweiligen Aktivität und zurück entstehen. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Entfernung 
Herkömmliches 

Reisen 

Umweltfreund-

liches Reisen 

0ς99 km 23 EUR  

100ς499 km 180 EUR 210 EUR 

500ς1999 km 275 EUR 320 EUR 

2000ς2999 km 360 EUR 410 EUR 
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101 Beispiel: Wenn eine Person aus Madrid (Spanien) an einer Aktivität in Rom (Italien) teilnimmt, sind folgende Schritte durchzuführen: Berechnung der 
Entfernung zwischen Madrid und Rom (1365,28 km) und anschließend Auswahl der entsprechenden Entfernungsspanne (d. h. zwischen 500 und 
1999 km).     
102 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de  
103 Beispiel: Wenn ein Teilnehmer aus Madrid (Spanien) an einer nicht ortsgebundenen Aktivität teilnimmt, die zunächst in Rom (Italien) und anschließend 
in Ljubljana (Slowenien) stattfindet, sind folgende Schritte durchzuführen: a) Berechnung der Entfernung zwischen Madrid und Rom (1365,28 km) sowie 
zwischen Rom und Ljubljana (489,75 km) und Addition beider Entfernungen (1855,03 km), b) Auswahl der entsprechenden Entfernungsspanne (d. h. 
zwischen 500 und 1999 km) und c) Berechnung des EU-Zuschusses zu den Reisekosten des Teilnehmers von Madrid nach Ljubljana (über Rom) und zurück 
(275 EUR). 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Entfernung und 

Anzahl der Personen. 

Der Antragsteller muss die Entfernung 

zwischen dem Herkunftsort und dem Ort der 

Aktivität101 mithilfe des Entfernungsrechners 

der Europäischen Kommission angeben.102 

Bei nicht ortsgebundenen Aktivitäten sollte der 

Antragsteller die Entfernungen zwischen den 

einzelnen Orten addieren und die der Summe 

entsprechende Entfernungsspanne wählen.103 

3000ς3999 km 530 EUR 610 EUR 

4000ς7999 km 820 EUR  

8000 km oder 

mehr 
1500 EUR  

Individuelle 

Unterstützung 

Aufenthaltskosten. 

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Dauer des 

Aufenthalts pro Teilnehmer, einschließlich der 

Begleitpersonen, Entscheidungsträger und 

Betreuer (bei Bedarf), sowie einschließlich 

eines Reisetags vor der Aktivität und eines 

Reisetags im Anschluss daran und bis zu vier 

zusätzlichen Tagen für Teilnehmer, die einen 

Zuschuss für umweltfreundliches Reisen 

erhalten. 

 Tabelle A2.1 pro Teilnehmer und pro Tag 

Inklusionsunterstützung 

 

Kosten in Verbindung mit der Organisation von 

Mobilitätsaktivitäten für Teilnehmer mit 

 100 EUR pro Teilnehmer 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_de


 

 

 

Tabelle A2.1: Individuelle 

Unterstützung für 

Mobilitätsaktivitäten zur 

Förderung der Jugendbeteiligung 

Aktivitäten zur Förderung der Jugendbeteiligung 

(EUR/Tag) 

 Österreich 45 ϵ  

Belgien 42 ϵ  

Bulgarien 32 ϵ  

Kroatien 35 ϵ  

Zypern 32 ϵ  

Tschechische Republik 32 ϵ  

Dänemark 45 ϵ  

Estland 33 ϵ  

Finnland 45 ϵ  

Republik Nordmazedonien 28 ϵ  

Frankreich 38 ϵ  

Deutschland 41 ϵ  

Griechenland 38 ϵ  

Ungarn 33 ϵ  

Island 45 ϵ  

geringeren Chancen.   

Finanzierungsmechanismus: Zuschuss zu den 

Einheitskosten. 

Zuweisungsregel: nach der Anzahl der 

Teilnehmer mit geringeren Chancen, ohne 

Begleitpersonen, Betreuer und 

Entscheidungsträger. 

Außergewöhnliche 

Kosten 

Hohe Reisekosten von Teilnehmern, 

einschließlich der Begleitpersonen, 

Entscheidungsträger und Betreuer; auch bei 

Nutzung von umweltfreundlichen, 

emissionsärmeren Verkehrsmitteln. 

Finanzierungsmechanismus: tatsächliche 

Kosten. 

Zuweisungsregel:  Der Antrag muss vom 

Antragsteller begründet und von der 

nationalen Agentur genehmigt werden. 

80 % der förderfähigen Kosten 
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Irland 49 ϵ  

Italien 39 ϵ  

Lettland 34 ϵ  

Liechtenstein 45 ϵ  

Litauen 34 ϵ  

Luxemburg 45 ϵ  

Malta 39 ϵ  

Niederlande 45 ϵ  

Norwegen 50 ϵ  

Polen 34 ϵ  

Portugal 37 ϵ  

Rumänien 32 ϵ  

Serbien 29 ϵ  

Slowakei 35 ϵ  

Slowenien 34 ϵ  

Spanien 34 ϵ  

Schweden 45 ϵ  

Türkei 32 ϵ  

Benachbarte Partnerländer 29 ϵ  
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LEITAKTION 2:  ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN ORGANISATIONEN UND 

INSTITUTIONEN 
 

Diese Leitaktion unterstützt:  

¶ Partnerschaften für Zusammenarbeit, einschließlich Kooperationspartnerschaften und kleinerer 

Partnerschaften  

¶ Partnerschaften für Exzellenz, einschließlich Zentren der beruflichen Exzellenz, Lehrkräfteakademien und der 

Erasmus-Mundus-Aktion 

¶ Partnerschaften für Innovation, einschließlich Allianzen und zukunftsorientierter Projekte  

¶ Projekte zum Kapazitätsaufbau im Bereich Jugend 

¶ Gemeinnützige europäische Sportveranstaltungen 

Die im Rahmen dieser Leitaktion unterstützten Aktionen sollen erheblich zu den Prioritäten des Programms beitragen 

und so einen positiven und anhaltenden Effekt für die teilnehmenden Organisationen, die politischen 

Rahmenbedingungen, in dem die betreffenden Aktionen organisiert werden, und die mittelbar oder unmittelbar an den 

organisierten Aktivitäten beteiligten Organisationen und Personen mit sich bringen.  

Die Leitaktion soll die Entwicklung, den Transfer und/oder die Einführung innovativer Verfahren auf Ebene der 

Organisation bzw. auf lokaler, regionaler, nationaler oder europäischer Ebene fördern.  

Je nach dem Bereich, auf den sie sich beziehen, und der Art des Antragstellers werden diese Aktionen entweder von 

den nationalen Agenturen oder von der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) verwaltet. 

Nähere Angaben dazu, wer einen Antrag stellen kann und an wen die Anträge zu richten sind, können den folgenden 

Seiten entnommen werden.  

Für die teilnehmenden Organisationen sollen die im Rahmen dieser Leitaktion unterstützten Projekte die folgenden 

Ergebnisse hervorbringen: 

¶ innovative Ansätze für die Ansprache ihrer Zielgruppen, beispielsweise durch: attraktivere allgemeine und 

berufliche Bildungsprogramme unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Erwartungen; 

Verwendung partizipativer Ansätze und digitaler Methoden; neue oder verbesserte Prozesse zur Anerkennung 

und Validierung von Qualifikationen; größere Wirksamkeit der Aktivitäten zum Nutzen lokaler 

Gemeinschaften; neue oder bessere Verfahren zur Berücksichtigung der Bedürfnisse von Zielgruppen mit 

geringeren Chancen und zur Berücksichtigung von Unterschieden in den Lernergebnissen aufgrund 

geografischer und sozioökonomischer Ungleichheiten; neue Ansätze zum Umgang mit sozialer, ethnischer, 

sprachlicher und kultureller Vielfalt; neue Ansätze zur besseren Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit und 

Beschäftigung, insbesondere auf regionaler und lokaler Ebene; Anerkennung von Exzellenz im Sprachenlernen 

und -lehren durch das Europäische Sprachensiegel 

¶ ein moderneres, dynamischeres, engagierteres und professionelleres Umfeld innerhalb der Organisation: 

Bereitschaft zur Einbindung bewährter Verfahren und neuer Methoden, einschließlich digitaler Fähigkeiten, in 

die tägliche Tätigkeit; Offenheit für die Nutzung von Synergien mit Organisationen, die in unterschiedlichen 

Bereichen oder in anderen sozioökonomischen Sektoren tätig sind; strategische Planung der beruflichen 

Fortbildung ihres Personals unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und der Ziele der 

Organisation 

¶ bessere Befähigung und Professionalisierung für Tätigkeiten auf europäischer/internationaler Ebene: bessere 

Managementkompetenzen und Internationalisierungsstrategien; verstärkte Zusammenarbeit mit Partnern aus 

anderen Ländern, anderen Teilbereichen der Bereiche allgemeine und berufliche Bildung und Jugend und/oder 

anderen sozioökonomischen Sektoren; verstärkte Zuweisung von (nicht von der EU bereitgestellten) 

Finanzmitteln zur Organisation europäischer/internationaler Projekte in den Bereichen allgemeine und 
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berufliche Bildung und Jugend; höhere Qualität bei der Vorbereitung, Durchführung, Überwachung und 

Nachbereitung europäischer/internationaler Projekte 

¶ verstärktes Wissen und Bewusstsein im Hinblick auf Sport und körperliche Betätigung: 

¶ verstärktes Bewusstsein hinsichtlich der Rolle des Sports bei der Förderung der sozialen Inklusion, der 

Chancengleichheit und einer gesunden Lebensweise  

 

Zudem dürften die im Rahmen dieser Leitaktion geförderten Projekte eine positive Wirkung für die direkt oder indirekt 

an den Aktivitäten beteiligten Personen haben, beispielsweise: 

¶ mehr Eigeninitiative und unternehmerisches Denken 

¶ bessere Sprachkenntnisse  

¶ größere digitale Kompetenz 

¶ größeres Verständnis und größere Aufgeschlossenheit für alle Arten von Vielfalt, z. B. soziale, ethnische, 

sprachliche, geschlechtsbezogene und kulturelle Vielfalt sowie unterschiedliche Fähigkeiten   

¶ bessere Qualifikation für berufliche Tätigkeiten und für Unternehmensgründungen (u. a. nach den 

Grundsätzen des sozialen Unternehmertums) 

¶ aktivere Beteiligung an der Gesellschaft 

¶ positivere Einstellung gegenüber dem europäischen Aufbauwerk und den Werten der EU; 

¶ besseres Verständnis und verstärkte Anerkennung von Kompetenzen und Qualifikationen in Europa und 

darüber hinaus 

¶ verbesserte Kompetenzen in Bezug auf die jeweiligen Berufsprofile (Lehr- oder Ausbildungstätigkeit, 

Jugendarbeit, Sportcoaching usw.)  

¶ umfassenderes länderübergreifendes Verständnis für Verfahren, politische Strategien und Systeme in den 

Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport 

¶ besseres Verständnis der Zusammenhänge zwischen formaler und nichtformaler allgemeiner und beruflicher 

Bildung, anderen Lernformen und dem Arbeitsmarkt;  

¶ bessere Berufs- und Karrierechancen  

¶ höhere Motivation und Zufriedenheit bei der täglichen Arbeit  

¶ mehr sportliche und körperliche Betätigung  

 

 

Auf Systemebene sollen die Projekte eine Modernisierung bewirken und zu einer besseren Ausrichtung der Bildungs- 

und Jugendsysteme und der Jugendpolitik an den großen Herausforderungen der modernen Welt (ökologische 

Nachhaltigkeit, digitaler Wandel, Beschäftigung, wirtschaftliche Stabilität und wirtschaftliches Wachstum), aber auch an 

der Notwendigkeit beitragen, soziale, zivilgesellschaftliche und interkulturelle Kompetenzen, den interkulturellen 

Dialog, demokratische Werte und Grundrechte, soziale Inklusion, die psychische Gesundheit und das psychische 

Wohlbefinden, Nichtdiskriminierung und aktiven Bürgersinn, kritisches Denken und Medienkompetenz zu fördern.   

Dazu sollen mit dieser Leitaktion folgende Wirkungen erzielt werden: 

¶ höhere Qualität der Arbeit in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, Jugendarbeit und Sportpraxis 

in Europa und darüber hinaus: mehr Exzellenz und größere Attraktivität in Verbindung mit besseren Chancen 

für alle 

¶ Entwicklung von besser auf Anforderungen und Chancen des Arbeitsmarkts abgestimmten Systemen in den 

Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Jugend und engere Verbindungen zu Wirtschaft und 

Gesellschaft  

¶ bessere Vermittlung und Bewertung von Basis- und Querschnittskompetenzen, insbesondere 

unternehmerische, soziale, zivilgesellschaftliche, interkulturelle und sprachliche Kompetenzen, kritisches 

Denken, digitale Fertigkeiten und Medienkompetenz 
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¶ verstärkte Synergien und Verbindungen und größere Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Systemen in 

den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Jugend auf nationaler Ebene unter verstärkter Nutzung 

europäischer Referenzinstrumente zur Förderung der Anerkennung, Validierung und Transparenz von 

Kompetenzen und Qualifikationen  

¶ verstärkte Nutzung von Lernergebnissen bei der Beschreibung und Definition von Qualifikationen, 

Qualifikationskomponenten und Lehrplänen, um Lehr-, Lern- und Bewertungsverfahren zu verbessern 

¶ stärkere Sensibilisierung und größere Aufgeschlossenheit für soziale Vielfalt und größere Inklusivität und 

Zugänglichkeit der Bildungssysteme und -möglichkeiten 

¶ neue und vertiefte überregionale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit öffentlicher Stellen in den 

Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Jugend 

¶ stärker strategisch orientierte und integrierte Nutzung von IKT und freien Lehr- und Lernmaterialien (OER) in 

den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Jugend 

¶ stärkere Motivierung zum Erlernen von Fremdsprachen durch innovative Lehrmethoden oder mehr 

Möglichkeiten zur praktischen Anwendung der auf dem Arbeitsmarkt verlangten Sprachkenntnisse 

¶ stärkere Interaktion zwischen Praxis, Forschung und Politik 

¶ erhöhte Beteiligung an sportlichen und körperlichen Aktivitäten als Mittel zur Förderung von Gesundheit und 

Wohlbefinden 

¶ bessere Kenntnis der Möglichkeiten zur Bekämpfung grenzüberschreitender Bedrohungen für die Integrität 

des Sports, wie Doping, Spielabsprachen und Gewalt sowie jegliche Form von Intoleranz und Diskriminierung, 

bessere Unterstützung von Good Governance im Sport und von dualen Karrieren von Sportlerinnen und 

Sportlern  

¶ stärkere Anerkennung von freiwilligen Aktivitäten im Sport 

¶ erhöhte Mobilität von Freiwilligen, Trainern, Managern und Personal von gemeinnützigen Sportorganisationen 

¶ mehr soziale Inklusion und Chancengleichheit im Sport   

 

  



 

184 
 

PARTNERSCHAFTEN FÜR ZUSAMMENARBEIT 
 

WAS SIND PARTNERSCHAFTEN FÜR ZUSAMMENARBEIT?  

Durch diese Aktion können die teilnehmenden Organisationen Erfahrungen in der internationalen Zusammenarbeit 

sammeln und ihre Kapazitäten stärken, aber auch hochwertige innovative Angebote und Ergebnisse hervorbringen. Je 

nach den Zielen des Projekts, den beteiligten Organisationen oder den erwarteten Wirkungen sowie anderen 

Elementen können die Partnerschaften für Zusammenarbeit von unterschiedlicher Größe und unterschiedlichem 

Umfang sein und ihre Aktivitäten entsprechend anpassen. Die qualitative Bewertung dieser Projekte richtet sich nach 

den Zielen der Zusammenarbeit und der Art der beteiligten Organisationen.    

Ausgehend von dieser Logik können Organisationen unter zwei Arten von Partnerschaften wählen, um gemeinsam zu 

arbeiten, zu lernen und zu wachsen:  

¶ Kooperationspartnerschaften  

¶ Kleinere Partnerschaften 

Diese beiden Arten von Partnerschaften werden im nächsten Abschnitt ausführlich beschrieben. Anhand der 

Informationen in den beiden Abschnitten können Sie die Art der Partnerschaft auswählen, die am besten dem Profil 

und der Struktur Ihrer Organisation sowie Ihren Projektideen entspricht.   

 

WELCHE AKTIVITÄTEN WERDEN IN DER REGEL VON PARTNERSCHAFTEN FÜR ZUSAMMENARBEIT DURCHGEFÜHRT? 

Im Verlauf eines Projekts können Organisationen in der Regel vielfältige Aktivitäten durchführen. Von traditionellen bis 

hin zu kreativeren und innovativeren Aktivitäten haben Organisationen die Flexibilität, die beste Kombination zu 

wählen, die dazu beiträgt, die Ziele des Projekts in Bezug auf seinen Umfang und im Verhältnis zu den Kapazitäten der 

Partnerschaft zu erreichen. Beispiele hierfür sind: 

Á Projektmanagement: Aktivitäten, die erforderlich sind, um die angemessene Planung, Durchführung und 

Nachbereitung der Projekte zu gewährleisten, einschließlich einer reibungslosen und effizienten Zusammenarbeit 

zwischen den Projektpartnern. In dieser Phase umfassen die Aktivitäten typischerweise organisatorische und 

administrative Aufgaben, virtuelle Treffen zwischen Partnern, Erstellung von Kommunikationsmaterial, 

Vorbereitung und Nachbereitung der Teilnehmer an Aktivitäten usw.    

Á Durchführungsaktivitäten: können Netzwerkveranstaltungen, Treffen, Arbeitssitzungen zum Austausch von 

Verfahren und zur Erarbeitung von Ergebnissen umfassen. An diesen Aktivitäten können auch Personal und 

Lernende teilnehmen (sofern ihre Teilnahme zur Erreichung der Projektziele beiträgt).  

Á Verbreitungs- und Werbeaktivitäten: Organisation von Konferenzen, Sitzungen und Veranstaltungen zur 

Verbreitung, Erläuterung und Bekanntmachung der Projektergebnisse, unabhängig davon, ob es sich um greifbare 

Ergebnisse, Schlussfolgerungen, bewährte Verfahren oder Ergebnisse in anderer Form handelt.     

 

BEITRAG DIESER AKTION ZUR VERWIRKLICHUNG DER POLITISCHEN PRIORITÄTEN 

Die Europäische Kommission legt jährlich gemeinsame Prioritäten und Ziele fest, die auf Ebene des Programms 
Erasmus+ in verschiedenen Gebieten der Bereiche allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport zu verfolgen 
sind. Neben der Entwicklung der Kapazitäten der am Projekt beteiligten Organisationen zielen Partnerschaften für 
Zusammenarbeit somit darauf ab, mit ihren Ergebnissen einen Beitrag zur Verwirklichung dieser Prioritäten zu leisten. 

Aus diesem Grund sollten die Projekte ihre Arbeit unter Berücksichtigung einer oder mehrerer dieser Prioritäten 

konzipieren und diese bei der Antragstellung auswählen. Es wird auch empfohlen, bei der Ausarbeitung von 
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Projektvorschlägen die Ergebnisse zuvor geförderter Projekte zu konsultieren, die auf ähnlichen Prioritäten basieren, 

um Kohärenz zu gewährleisten und Doppelarbeit zu vermeiden sowie schrittweise auf bestehenden Ergebnissen 

aufzubauen und einen Beitrag zur gemeinsamen Entwicklung der verschiedenen Bereiche zu leisten. Nützliche 

Informationen über geförderte Projekte finden Sie auf der Erasmus+-Projektergebnis-Plattform: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en  

Um die europäischen Prioritäten besser mit den spezifischen Bedürfnissen auf nationaler Ebene zu verknüpfen, haben 

die nationalen Erasmus+-Agenturen darüber hinaus die Möglichkeit, eine oder mehrere dieser europäischen Prioritäten 

als in ihrem nationalen Kontext besonders relevant zu kennzeichnen, um Organisationen anzuregen, sich bei ihren 

Beiträgen in einem bestimmten Jahr auf diese ausgewählten Bereiche zu konzentrieren.   

Im Jahr 2021 müssen Partnerschaften für Zusammenarbeit einen oder mehrere der folgenden Prioritätenbereiche 

abdecken:  

Für alle Bereiche von Erasmus+ geltende Prioritäten 

Á Inklusion und Vielfalt in allen Bereichen der allgemeinen und beruflichen Bildung, der Jugendarbeit und des 
Sports: Das Programm unterstützt Projekte, die die soziale Inklusion fördern und darauf gerichtet sind, 
Menschen mit geringeren Chancen, darunter Menschen mit Behinderungen und Menschen mit 
Migrationshintergrund, sowie Menschen, die in ländlichen und abgelegenen Gebieten leben, Menschen, die 
mit sozioökonomischen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, oder Menschen, die möglicherweise aufgrund des 
Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientierung diskriminiert werden, besser zu erreichen. Diese 
Projekte werden dabei helfen, die Hindernisse zu beseitigen, mit denen diese Gruppen beim Zugang zu den 
vom Programm angebotenen Möglichkeiten konfrontiert sind, sowie zur Schaffung inklusiver Umfelder 
beitragen, die Chancengleichheit und Gleichstellung fördern und den Bedürfnissen der breiteren Gemeinschaft 
gerecht werden.  

 

Á Umwelt und Bekämpfung des Klimawandels: Ziel des Programms ist es, die bereichsübergreifende 
Sensibilisierung für die Herausforderungen in Bezug auf die Umwelt und den Klimawandel zu unterstützen. 
Vorrang erhalten Projekte zum Aufbau von Kompetenzen in verschiedenen für die Nachhaltigkeit relevanten 
Branchen, zur Entwicklung von grünen branchenspezifischen Kompetenzstrategien und Methoden sowie zur 
Entwicklung zukunftsorientierter Lehrpläne, die den individuellen Bedürfnissen besser entsprechen. Das 
Programm unterstützt auch die Erprobung innovativer Praktiken, um Lernende, Personal und Jugendarbeiter 
so vorzubereiten, dass sie zu wahren Akteuren des Wandels werden (z. B. für die Erhaltung von Ressourcen, 
die Einsparung von Energie, die Reduzierung von Abfall, den Ausgleich von CO2-Emissionen, die Entscheidung 
für nachhaltige Lebensmittel und Mobilitätsangebote usw.). Priorität erhalten darüber hinaus Projekte, die 
durch die allgemeine und berufliche Bildung, die Jugendarbeit und sportliche Aktivitäten 
Verhaltensänderungen in Bezug auf persönliche Vorlieben, das Konsumverhalten und den Lebensstil fördern, 
Nachhaltigkeitskompetenzen von Pädagogen und Führungskräften im Bildungsbereich entwickeln und die 
geplanten Ansätze der teilnehmenden Organisationen in Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit unterstützen.  
 

Á Bewältigung des digitalen Wandels durch Aufbau von digitaler Bereitschaft, Widerstandsfähigkeit und 

Kapazität: Das Programm unterstützt Pläne von Einrichtungen der Primar- und Sekundarstufe, der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung, der Hochschulbildung und der Erwachsenenbildung für den digitalen Wandel. 

Priorität wird Projekten eingeräumt, die die Kapazität und Bereitschaft der Einrichtungen für eine effektive 

Schwerpunktverlagerung hin zu digitaler Bildung erhöhen sollen. Das Programm unterstützt den gezielten 

Einsatz digitaler Technologien in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport für Lehr-, 

Lern- und Bewertungszwecke und zur Förderung der Beteiligung. Dies umfasst die Entwicklung von digitaler 

Pädagogik und von Fachkompetenz im Einsatz digitaler Instrumente für Lehrkräfte, wozu auch gehört, 

barrierefreie und unterstützende Technologien bereitzustellen, sowie die Erstellung und innovative Nutzung 

digitaler Bildungsinhalte. Ebenso umfasst dies die Entwicklung der digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen der 

gesamten Bevölkerung durch geeignete Programme und Initiativen. Besonderes Augenmerk wird auf die 


















































































































































































































































































































































